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Vorwort

Es kommt nicht häufig vor, dass man bei der Lektüre einer Examensarbeit den 
Eindruck gewinnt, eine Studie vor sich zu haben, die unbedingt gedruckt werden 
sollte. Matthias Winklers 2009 im Fach Neuere Geschichte vorgelegte Diplomar-
beit über die Emigranten der Französischen Revolution in Hochstift und Diözese 
Bamberg ist einer dieser seltenen Fälle. 

Während zu anderen Städten und Territorien des Heiligen Römischen Reiches 
bereits einschlägige Studien vorliegen, war dieses Thema für die Gebiete, in denen 
der Bischof von Bamberg geistliche und weltliche Herrschaftsrechte ausübte, bis-
lang nur ungenügend erforscht. Die lange Zeit maßgebliche Studie von Wilhelm 
Wühr über die französischen Emigranten im Bayerischen und Fränkischen Reichs-
kreis entstand bereits 1938 und stützte sich vor allem auf normative Quellen. Dem-
gegenüber geht es Winkler darum, über die obrigkeitliche Normsetzung hinaus 
auch die Praxis des Umgangs mit den Revolutionsflüchtlingen, ihre Wahrnehmung, 
die Sozialstruktur der Emigranten und die mit der Emigration verbundenen kul-
turellen Transferprozesse zu untersuchen. Um dieses anspruchsvolle Programm 
einlösen zu können, hat er in den Bamberger Archiven ein breites Spektrum an 
Quellen gesichtet, das von Akten und Protokollen der Regierungs- und Verwal-
tungsbehörden bis hin zur Aktenüberlieferung einzelner Pfarreien reicht. Auf der 
Basis dieses Quellenmaterials gelingt es ihm, ein weitaus umfassenderes und dif-
ferenzierteres Bild dieser Emigration zu entwerfen als frühere Arbeiten. Darüber 
hinaus stellen die Daten zu über 260 Emigranten, die in einem prosopographischen 
Anhang zusammengestellt sind, eine wertvolle Grundlage für weitere regionalge-
schichtliche Forschungen dar. 

In der Parallelveröffentlichung dieser Arbeit in den „Bamberger Historischen 
Studien“ und der Schriftenreihe des Stadtarchivs Bamberg kommt nicht zuletzt die 
enge und fruchtbare Zusammenarbeit der Bamberger Geschichtswissenschaft mit 
dem Stadtarchiv, die sich bereits in einer Reihe von Abschlussarbeiten und Disser-
tationsprojekten niedergeschlagen hat, zum Ausdruck.

Bamberg, im Juni 2010    Mark Häberlein





Danksagung

Bei der hier vorliegenden Studie handelt es sich um die redigierte Version meiner 
Diplomarbeit im Fach Neuere Geschichte, die im Laufe des Jahres 2009 entstand.

Die Veröffentlichung einer Abschlussarbeit ist alles andere als selbstverständ-
lich und gibt Anlass, einer Reihe von Personen Dank zu sagen. 

Den Anstoß zum Thema gab Prof. Dr. Mark Häberlein, der die Arbeit über die 
Stadien ihrer Entwicklung als Erstkorrektor betreut und stets umsichtig Rat erteilt 
hat. Ihm danke ich an dieser Stelle ausdrücklich für die Aufnahme der Arbeit in die 
Institutsreihe „Bamberger Historische Studien“. Als Zweitkorrektor stand mir Prof. 
Dr. Andreas Dix hilfreich zur Seite. Dem Direktor des Bamberger Stadtarchivs,  
Dr. Robert Zink, gilt mein Dank für die parallele Aufnahme der Arbeit in die 
Schriftenreihe des Stadtarchivs. Den Mitarbeitern in den Bamberger Archiven ver-
danke ich viele Hinweise, geduldige Erläuterungen der durchaus nicht leicht zu 
durchschauenden Strukturen des Bamberger Hochstifts und so manche wertvolle 
Anregung. Bei der Erstellung der Satzvorlage und allen technischen Detailfragen 
konnte ich auf die Hilfsbereitschaft und den Erfahrungsschatz von Johannes Stau-
denmaier M.A. zählen. Allen, die zum Gelingen der Arbeit und der Publikation bei-
getragen haben, sei herzlich gedankt.

Die Druckkosten wurden vom Lehrstuhl für Neuere Geschichte und dem Bam-
berger Stadtarchiv getragen. Auch hierfür mein verbindlicher Dank!

Bamberg, im Juni 2010    Matthias Winkler





1. Einleitung

1.1 Ein deutscher Publizist und  
die Emigranten der Revolution

Georg Friedrich Rebmann hatte keine hohe Meinung von den Emigranten der 
Fran zö si schen Revolution. Der im Jahr 1768 im fränkischen Sugenheim bei Neu-
stadt an der Aisch ge bo rene Publizist und leidenschaftliche Republikaner veröf-
fentlichte in dem von Gottfried Leberecht Vollmer heraus gegebenen Journal „Das 
neue graue Ungeheuer“ 1795 ein Pamphlet, das ob seiner Pole mik und rhetorischen 
Schärfe eine veritable Philippika ge gen die fran zösischen Auswanderer darstellt.1 
Unter dem recht zurückhaltend anmutenden Titel „Die fran zösischen Emigranten in 
Deutsch land und die deportierten Priester bei ihrer Wieder aufnahme in Frankreich“ 
entwickelt Rebmann eine Charakteristik der nach Deutsch land ge kom menen Emi-
granten, die jegliche Spur von Milde und Mäßigung ver missen lässt.

Rebmann unterscheidet grundsätzlich drei Hauptmotive für die Emigration: Die 
erste Gruppe der Auswanderer bilden diejenigen, die eine „natürliche Abneigung 
gegen die Ent wick lung im Vaterland“ vereint. Die zweite besteht aus jenen, die es 
aus Furcht vor der Terreur in die angrenzenden Staaten getrieben hat, und die dritte 
umfasst schließlich all jene, die durch ihre politischen oder familiären Beziehungen 
während des ausgehenden Ancien Régime der art kom promittiert waren, dass sie 
aus Furcht um Leib und Leben Frankreich verlassen haben.2 

Zwei soziale Gruppen sind es, auf die es der eifernde Revolutionsanhänger ganz 
besonders ab gesehen hat: die Adligen, Inbegriff des Ancien Régime, und die Pries- 
ter, die den Treue schwur auf die Verfassung, wie ihn die Nationalversammlung am 
12. Juli 1790 beschlossen hatte, verweigerten und sich aus diesem Grund in an-

1 Zur Biographie Rebmanns einleitend Georg Seiderer, Johann Andreas Georg Friedrich v. Reb-
mann, in: NDB 21, Berlin 2002, S. 226–228; ausführlicher bei Christian Wirth, Der Jurist Johann An-
dreas Georg Friedrich Rebmann zwischen Revolution und Restauration, Frankfurt/M. u. a. 1996 und 
Elmar Wadle/Gerhard Sander (Hrsg.), Georg Friedrich Rebmann (1768–1824), Sigmaringen 1997.

2 Zitiert aus: Georg Friedrich Rebmann, Werke und Briefe in drei Bänden, hrsg. v. Hedwig Voegt/
Werner greiling/Wolfgang ritSchel, Berlin 1990, Bd. 3, S. 94 (künftig nur rebmann 1794/95).
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grenzende Staaten flüchteten. Welchen Ein  fluss diese Emigranten auf Sittlichkeit 

und Wohlstand in Deutsch land haben, steht als pro  grammatische Leitfrage über 

dem Text. 

Der allgemeine Charakter der Adligen, so Rebmann, zeige sich geradezu bei-

spielhaft in der Re  sidenzstadt des Kurfürsten von Trier, in Koblenz. Um den Prince 

de Condé3 hatte sich dort ab Mitte 1791 eine große Kolonie emigrierter franzö-

sischer Adliger versammelt, deren Wesensart sich in den Au gen des deutschen 

Journalisten Rebmann besonders negativ aus nahm:

„Höhnender Stolz, tierische Brutalität gegen Andersdenkende und Geringere, Ver-

schwendung, Sit ten losigkeit, Rachsucht, Hass gegen Aufklärung, Vernunft und Ord-

nung – dies sind die her vor stechendsten Eigenschaften dieser Flüchtlinge, so lange 

sie noch Vermögen besitzen, oder von ihren ein   heimischen Brüdern unterstützt wur-

den. Jetzt sind sie arm, verachtet, fast aller Hoffnung beraubt, aber dadurch noch 

keineswegs gebessert.“4  

Zusammen mit ihren geistlichen Schicksalsgenossen, deren Mehrheit – ihrer Prä-

benden ver lustig gegangen – in völliger Armut Deutschland durch streifte, befan-

den sich im Jahr 1795 seiner Schätzung zufolge etwa 30.000 Emigranten in den zum 

Heiligen Römischen Reich gehörenden Staaten. Rebmann listet in seiner General-

abrechnung neun Einzelaspekte auf, durch welche sich diese Franzosen bei der 

einheimischen Bevölkerung besonders unbeliebt gemacht hätten: 

1. „Stolz“, 2. „Hass gegen Deutsche“ und die deutsche Sprache, 3. „Salopperie“ und 

4. „ei ne un veränderliche Hartnäckigkeit bei verjährten Vorurteilen“. Dazu 5. „eine 

gren zen  lose Un wissen heit“, besonders bei Geistlichen,5 6. „eine außerordentliche 

 

  

3 Louis V. Joseph de Bourbon-Condé (1736–1818), Herzog von Bourbon und 8. Prince de 
Condé.

4 rebmann 1794/95, S. 95.
5 ibid., S. 97: „Es ist wirklich unglaublich und hat mich oft über die allgemein gepriesene Aufklärung 

des ehemaligen Frankreichs zweifelhaft gemacht, wie unendlich verwahrlost die ehemaligen Volkslehrer 
dieses Landes in aller Art von Kenntnissen sind. Man trif ft bei diesen Menschen weiter nichts als die 
Spuren der Klostererziehung, ein barbarisches Latein und einen festen Glauben an die abgeschmacktes- 
ten Dogmen ihrer Kirche an.“
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Abb. 1: Georg Friedrich Rebmann (1768–1824)
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Bigotte rie“,6 7. „einen unbeschreiblich en Un dank“,7 8. „eine außerordentliche Gefräßig-
keit und Man gel an aller Lebensart“8 und schließ lich 9. „eine alles übertreffende Faul-
heit und Arbeits scheue“.9 

Die Geistlichen, die nach dem Ende der Terrorherrschaft Robespierres und des 
Wohl fahrts aus schusses (1794) nun „wie die Heuschrecken“ nach Frankreich zurück-
kehrten, „verdunkeln wie diese [die Heuschrecken, d. A.] durch ihre Streifereien das 
Licht der Sonne und zerstören alles Gu te, was die Philosophie in Frankreich seit 1789 
aussäte und das allenthalben so glücklich auf zu keimen begann.“10 Von den weiterhin 
im Heiligen Römischen Reich lebenden, unver besser lichen Adligen ginge nunmehr 
die Gefahr aus, dass sie Einfluss auf die Politik deu tscher Fürs  ten nähmen und diese 
„zu schlechten Maßregeln gegen ihre Untertanen“ verleiteten.11 Hin ter  grund für die-
sen Kritikpunkt mag die Anwesenheit einer Abordnung französischer Emi granten 
unter dem Comte d’Artois (dem späteren König Karl X.) bei dem Zusammen treffen 
Kaiser Leopolds II. mit dem König von Preußen, Friedrich Wilhelm II., im August 
1791 auf Schloss Pillnitz bei Dresden gewesen sein. 

Auch die Probleme, die mit der Zerstreuung der Emi granten armee des Prince 
de Condé nach dem Feldzug von 1792 einhergingen, müsse man berücksichtigen: 
Dessen An hänger seien inzwischen über ganz Deutschland ver teilt und entzögen 
den einheimischen Armen das ih nen zustehende Almosen.12

Rebmann formuliert ausgehend von diesen Erfah rungen den Vorschlag, ein 
„all gemeines Gesetz“ zu be schlie ßen, das verbindliche Regelungen betreffs der Emi -
granten schaffen soll. Danach sollten die Reichen von ihnen zwar in Deutschland 

6 rebmann 1794/95, S. 98: „Der Verfasser dieses Aufsatzes war Zeuge, daß solche Geistliche beim 
Eintritt in einen Gasthof sich sorgfältig erkundigten, welcher Religion der Wirt zugetan sei, und 
mit allen Zeichen des äußersten Entsetzens und Abscheu sich schleunig entfernten, als sie hörten, es sei 
ein Protestant.“

7 ibid., S. 98: „Gewohnt der fetten Klosterspeisen, war ihnen die gute deutsche Hausmannskost zu 
schlecht.“

8 ibid., S. 99: „Ihre Gefräßigkeit, ihre ekelhafte Unreinlichkeit, ihr Umgang mit den niedrigsten 
Gassendirnen machte sie allgemein verhasst.“

9 ibid., S. 99: „Unter allen den Geistlichen aber, die ich kenne und unter denen viele derbe und vier-
schrötige Bengel anzutreffen sind, kenne ich keinen, der sich zu irgendeiner Art Handarbeit entschlossen 
hätte. Brevierbeten, verhetzen, sich an alte Betschwestern anschmiegen, Uneinigkeiten in Familien stif-
ten – das ist es, was diese Menschen als die einzige Art Arbeit ansehen, welche sich für sie schickt.“

10 ibid., S. 101.
11 ibid., S. 104.
12 ibid., S. 104f.
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bleiben dürfen, aller dings ohne Anspruch auf Unterstützungs leistungen. Die armen 
Emigranten, die außerstande seien, sich selbst zu versorgen, und deren Rückkehr 
nach Frankreich nicht möglich sei, sollten jedoch geduldet und alimentiert werden. 
Dabei seien all jene, die sich lediglich in Deutschland aufhielten, weil sie sich den 
französischen Gesetzen nicht unter werfen wollen, ebenso auszuweisen wie diejeni-
gen, die sich weigerten für ihren Lebens unterhalt zu arbeiten. Letztere sollten in 
Arbeits- und Zuchthäuser verbracht werden. Falls sie sich den dortigen Umständen 
nicht fügten, sollten sie mit einem F (faul) gebrandmarkt und des Landes verwiesen 
werden. Rebmann beschließt seinen Aufsatz mit einem Satz, der in Bezug auf die 
vorangegangenen Vorschläge äußerst zynisch anmutet: „Ein solches Gesetz würde 
uns von einer Menge unnützer Tagediebe befreien, ohne die Pflichten der Menschlich-
keit zu verletzen.“13

Die in diesen drastischen Formulierungen offenbar werdende Fundamentalkri-
tik ent sprach durchaus der politischen Ausrichtung der Vollmerschen Zeitschrift. 
Diese stellte sich nicht nur hinsichtlich des Titels bewusst in die Tradition des von 
Wilhelm Ludwig Wekhrlin von 1784 bis zu seiner Verhaftung 1787 herausgege-
benen Journals „Das graue Ungeheur“, das da mals als eines der progressivsten Pu-
blikationsorgane Deutschlands galt, für das unter an deren auch Georg Christoph 
Lichtenberg geschrieben hatte.14 So nimmt es auch nicht wun der, dass nach nur 
fünf Ausgaben von „Das neue graue Ungeheuer“ die Zen  surbehörde im Herbst 1795 
auch die Vollmersche Ver lagsanstalt in Erfurt schloss, was Rebmann zur Flucht in 
die Freie Stadt Hamburg veranlasste.15 Nach einem kurzen Aufenthalt dort ging 
er nach Paris, wo er als Schriftsteller die Direktoriumszeit bis Ende 1798 doku-
mentierte und an schließend als Richter am Kriminalgericht des Départements du 
Mont-Tonnerre in Mainz be   stellt wurde.16 

Nun stellt die hier geäußerte Kritik Rebmanns, die durch Aufklärungs- und 
Revolutions en thu siasmus einerseits und Abneigung gegen kirchliche Orthodoxie 
sowie adlige Kabale und Dekadenz andererseits gekennzeichnet und nicht zuletzt 
auch mit satirischen Ele ment en durchzogen ist, zwar ein authentisches Zeugnis 

13 rebamnn 1794/95, S. 107.
14 Die gezielte Anknüpfung an Wekhrlin zeigt sich auch in der Nutzung des gleichen Pseudo- 

nyms. Wekhrlin veröffentlichte seine Schriften unter dem Namen Anselmus Rabiosus, während Reb-
mann sich selbst Anselmus Rabiosus der Jüngere nannte.  

15 rebmann 1794/95, S. 22–27 [Einleitung].
16 Seiderer, Rebmann, S. 227.
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über die Wahrnehmung der fran zösisch en Emi granten dar, aber sie bleibt natürlich 
ein politisch gefärbtes Pamphlet eines ge sell schafts kritischen Autors. Dennoch, 
gerade aus ihr lässt sich eine ganze Reihe von As pek ten heraus lesen, die im Zu-
sammenhang mit dem Migrationsphänomen während der Re vo lu tions  epo che von 
allgemeiner Bedeutung sind: zu denken ist dabei etwa an die be troffenen so zio-
lo gi schen Gruppen, an die Schwierigkeiten und Probleme, die sich mit der Sub-
sistenz der vielen über das Land verstreuten Emigranten verbinden, oder gar an die 
po litischen Im pli kationen während der beiden ersten Koalitionskriege (1792–1797 
und 1799–1801), um nur drei Ge sichts punkte zu nennen.

Dass es sich bei der durch die Französische Revolution induzierten Emigrations-
bewegung aus Frank  reich tatsächlich um ein Phänomen handelt, das im Umfeld 
der großen (Um-)Brüche in der „Sattelzeit“ (R. Koselleck) von kaum zu unterschät-
zender Bedeutung ist, kann so wohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht 
belegt werden. 

Der Historiker Donald Greer legte im Jahre 1951 eine statistische Analyse der 
Auswanderer in seinem Buch „The incidence of the emigration during the French 
Revolution“ vor, die trotz einer Fülle von Spezialstudien und Ergänzungen im Ein-
zelfall bis heute die Basis für die quan   ti tative Annäherung an das Thema darstellt. 
Bei allen quellentechnischen Schwierigkeiten und Mängeln errechnet Greer die 
Zahl von insgesamt knapp über 129.000 nament lich nach  weisbaren Emigranten, die 
im Laufe der Revolutionsepoche ihre Heimat verlassen haben – innerfranzösische 
Migration und Auswanderung aus den vom revolutionären Fran k  reich okkupierten 
Gebieten nicht eingeschlossen.17 

Aber nicht nur aufgrund der schieren Anzahl waren die französischen Revoluti- 
ons flücht linge, die émigrés, während der letzten zwei Jahrhunderte Gegenstand 
historischer Forschung. Wie man am einleitenden Beispiel des Publizisten Georg 
Friedrich Rebmann er kennen kann, waren sie bereits in zeitgenössischen Debatten 
Auslöser leidenschaftlicher poli tischer Aus einandersetzung.18

17 Donald greer, The incidence of the emigration during the French Revolution, Gloucester 
1966 [Reprint der Ausgabe von 1951], S. 111 (Tabelle 1). Bei den 129.000 Emigranten handelt es sich 
um namentlich nachweisbare Auswanderer. greer geht von zusätzlichen 20.000 bis 30.000 Emigran-
ten aus, deren Namen sich nicht in Quellen niedergeschlagen haben, sodass demnach mit 150.000 
bis 160.000 französischen Auswanderern zu rechnen ist, s. ibid., S. 20.  

18 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Thematik der Emigration innerhalb der zeitge-
nössischen Publizistik, illustriert mit vielen Textbeispielen, findet man bei Harro Zimmermann, Die 
Emigranten der französischen Revolution in der deutschen Erzählliteratur und Publizistik um 1800 
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1.2 Forschungsgeschichte und Forschungsstand

Aus nahe liegenden Gründen ist es die französische Historiographie, die sich am 
um fassend sten „ihren“ Emigranten gewidmet hat. Wie Thomas Höpel zusammen- 
fassend konstatiert, wurde das Thema der Emigranten der Französischen Revolu- 
tion bis ins 20. Jahrhundert hin ein weitestgehend unter politikgeschichtlichen Aspek- 
ten untersucht, wobei „die gegensätz lich  en Diskurse von Republikanern und Konser- 
vativen auch dadurch gekennzeichnet waren, dass sie durch die jeweiligen politi- 
schen Einstellungen (insbesondere die Haltung zur Repu blik und zur Nation) be-
stimmt wurden. Die Beschäftigung mit bestimmten Akteuren der Re  volu tion diente 
damit zugleich der Traditionsstiftung.“19

Im konservativ-roya listischen Diskurs Frankreichs stand der Versuch im Mittel- 
punkt, das harte Schicksal der Emigration herauszustellen, was durch die große 
Zahl der im nach na po leonischen Frank reich erschienenen Memoiren einzelner Aus- 
wanderer literarisch belegt wur de.20 Im republikanischen Diskurs herrschte dage- 
gen trotz unterschiedlicher Schattierung en der schon bei Reb mann durch schim- 
mernde To pos eines konterrevolutionär en Komplotts des geflüch tet en französi-
schen Hochadels vor, d. h. Konterrevolution und Emi gration er schienen gewis- 
ser maßen als zwei Seiten der selben Medaille.21 Als Erinnerungs ort par excellence 
und gleich sam Legi timation für diese per spek ti vi sche Interpretation darf wieder die 
Stadt Koblenz mit ihrer berüchtigten Emi granten kolonie gelten.

(avec résumé français), in: Francia 12 (1984), S. 305–354, zur journalistischen Publizistik bes. Kapitel 
II, S. 306–315. Der grundlegende Aufsatz zur Wahrnehmung und Bewertung des revolutionären 
Frankreichs im ersten Koalitionskrieg mit eine Fülle weiterer Zeugnisse stammt von Erich Schnei-
der, Revolutionserlebnis und Frankreichbild zur Zeit des ersten Koalitionskriegs (1792–1795) (avec 
résumé français), in: Francia 8 (1980), S. 277–393, bzw. als Extrakt Erich Schneider, Das Bild der 
französischen Revolutionsarmee (1792–1795) in der zeitgenössischen Publizistik, in: Deutschland 
und die Französische Revolution, hrsg. v. Jürgen VoSS, München/Zürich 1983, S. 194–213.

19 Thomas höpel, Emigranten der Französischen Revolution in Preußen 1789–1806, Leipzig 
2000, S. 14. 

20 Etwa Antoine de Saint-gerVaiS, Historie des émigrés français depuis 1789 jusqu’en 1728, 3 
Bde., Paris 1828. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hat diese Tradition Bestand, vgl. Ghislan de dieS-
bach, Histoire de l’émigration 1789–1814, Paris 1975. Ein Beispiel für die Memoiren-Literatur sei 
angefügt: Pierre-Hippolyte-Léopold paillot, Zuflucht Rhein/Ruhr. Tagebuch eines Emigranten, Es-
sen 1988. 

21 höpel, Emigranten in Preußen, S. 15. 



20 Einleitung

Mit Greers statistischen Untersuchungen wurde dieser bisher eher konfrontative 

Diskurs um sozialhistorische Charakteristika erweitert, zumal aus seinen Zahlen 

hervorging, dass eine große Zahl der Auswanderer weder zum ersten noch zum 

zweiten Stand der fran zö sischen Gesellschaft gehörte. In der Folge entstanden 

mehrere Studien, die die quanti tativen Aspekte, welche von Greer erstmals in 

vollem Umfang ausgeführt wurden, auf griff en.22 

Auch in der deutschsprachigen Geschichtsforschung stellten die Emigranten 

der Französischen Revolution ein vielfach behandeltes Sujet dar. Bereits in der 

klassischen Re vo lu tions- und Koalitionskriegs geschichtsschreibung eines Leo-

pold von Ranke oder Hein rich von Sybel finden sie Erwähnung.23 In das Zentrum 

des wissenschaftlichen Interesses rücken sie, trotz einiger Lokalstudien im 19. 

Jahrhundert, erst ab der Zwischenkriegszeit.24 Auch hier steht vor allem das Mo-

tiv der konterrevolutionären und umtriebigen Emigranten vor dem Hintergrund 

der außenpolitischen Beziehungen zwischen dem Alten Reich und Frank reich im 

Mittelpunkt. Frühe Arbeiten, die neben den diplomatiehistorischen Aspekten der 

Aus wanderung auch die Lebens umstände der Emigranten thematisieren, haben, so 

Höpel, dabei jedoch vornehmlich anekdoten haften Chara kter.25

Allen Studien ist gemein, dass sie einen räumlichen Ansatz auf lokaler oder re-

gionaler Ebene ver  folgen. Für das Heilige Römische Reich bedeutet das, dass als 

Unter suchungs  raum vor nehmlich einzelne Flächenstaaten, seltener Städte, gewählt 

wurden.26 Der Vorteil einer solchen Forschungsperspektive liegt auf der Hand:

22 So etwa Georges andrey, Les émigrés français dans le canton de Fribourg (1789–1815), Fri-
bourg 1972; Dominic bellenger, The French exiled clergy in the British Isles after 1789, Bath 1986.

23 Leopold von rankeS „Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792“ oder Hein-
rich von SybelS „Geschichte der Revolutionszeit 1789 bis 1795“.

24 Als Lokalstudien seien beispielhaft genannt Suttner, Die emigrierten französischen Priester 
im Bistum Eichstätt, in: Pastoralblatt des Bistums Eichstätt 23 (1876), S. 157–209, sowie Jakob reith-
meier, Die Emigranten in Regensburg, in: Historisch-politische Blätter für das katholische Deutsch 
land 146 (1910), S. 700ff. 

25 höpel, Emigranten in Preußen, S. 21.
26 Zu den Emigranten im Heiligen Römischen Reich erschienen bisher Studien zu den Kurfürs- 

tentümern Trier und Mainz, der Kurpfalz, Kurhannover, den Hochstiften Paderborn und Münster, 
den kurkölnischen und preußischen Besitzungen in Westfalen, Preußen inklusive der Fürstentümer 
Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Bayreuth, dem Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, 
der Markgrafschaft Baden sowie zu Österreich. Dazu kommen lokale Arbeiten zu den Städten Augs-
burg und Konstanz sowie zur kurtrierischen Residenzstadt Koblenz (s. Literaturverzeichnis).
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Man betrachtet einen relativ klar abgegrenzten Raum und kann systematisch den 

archivalischen Niederschlag der Emigranten für ebendieses Terri torium auswer-

ten. Der Nachteil ist ebenso offensichtlich: Da die Emi granten im Zuge ihrer Rei sen 

oftmals mehrere Territorien durchqueren, lässt sich die dem Migrationsvorgang 

inne wohnende Dynamik mit der Untersuchung eines Gebietes kaum adäquat nach-

zeichnen. Der Gesamt vorgang der Emigration, oder besser: die Ein bet tung der 

Emigrationsproblematik in den Gesamt zu sammen hang von Französischer Revolu-

tion und Reaktion des „Auslandes“ läuft Gefahr aus dem Blickfeld zu geraten. 

Komparatistisch angelegte Studien, welche die Situationen und Bedingungen 

der Emi grant en in mehreren Staaten des Reiches ins Verhältnis zu setzen versu-

chen, sind bisher zu unaus gewogen und wirken daher recht schablonenhaft.27 Eine 

Studie, die das gesamte Alte Reich im Hinblick auf die Emigranten der Franzö-

sischen Revolution abdeckt, bleibt nach wie vor ein Desiderat. 

Die jüngere Forschung bemüht sich um die Einbeziehung von Fragestellungen 

jenseits der rein en Diplomatiegeschichte. Elisabeth Kruse fokussiert ihre Arbeit zu 

den Emigranten in Kur hannover partiell auf deren publizistische Selbstdarstellung 

im Exil.28 Bei Sabine Diezinger, die die französischen Emigranten in der Markgraf-

schaft Baden untersucht, spie len wirtschaftliche Aktivitäten der Auswanderer eine 

Rolle, ebenso wie eine Charakte risie rung des „zeitgenössisches Bildes vom Emi-

granten“ in Frankreich und Deutschland.29 Chris tian Henke widmet sich in seiner 

Studie zu Kurtrier und Koblenz nicht nur der Chrono lo gie der Ereignisse rund um 

die bereits erwähnte Emigrantenkolonie, sondern bezieht in seine Untersuchung 

auch Fragen zum Auftreten der Emigranten und deren Wahr neh mung durch die 

ansässige Bevölkerung ein und diskutiert am Ende der Studie „Co blentz“ als Sym-

bol der Gegenrevolution im politischen Diskurs der Zeit.30 Thomas Höpel legt sein 

Hauptaugen merk eher auf strukturgeschichtliche Aspekte und erweitert diese 

27 Reines Nebeneinander der behandelten Territorien bei Peter Veddeler, Französische Emi-
granten in Westfalen 1792–1802, Münster 1989; Bei höpel, Emigranten in Preußen, wirkt die Kontra-
stierung Preußens mit Sachsen sowohl im Umfang als auch inhaltlich halbherzig.

28 Elisabeth kruSe, Die Emigranten der Französischen Revolution in Kurhannover, Hannover 
1900.

29 Sabine dieZinger, Französische Emigranten und Flüchtlinge in der Markgrafschaft Baden 
(1789–1800), Frankfurt/M. u. a. 1991.

30 Christan henke, Coblentz – Symbol für die Gegenrevolution, Stuttgart 2000.
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dann um Unter suchungen zum Kulturtransfer.31 Daran anknüpfend widmet sich 
schließlich Thomas Biskup in seinem Aufsatz zu den Emigranten im Fürstentum 
Braunschweig-Wolfenbüttel be son ders ihren so zialen Interaktionen mit der einhei-
mischen Bevölkerung.32 

1.3 Hochstift und Diözese Bamberg: 
Forschung und Quellen

1.3.1 Forschung

Dem Hochstift Bamberg ist in der bisherigen Historiographie zu den Emigranten 
der Fran zösischen Revolution nur wenig Aufmerksamkeit zugekommen. Ein Grund 
dafür ist sicher lich das Faktum, dass verglichen mit den an Frankreich angren-
zenden Territorien des Alten Rei ches, wie Kurtrier oder der Markgrafschaft Baden, 
die Emigration rein quantitativ keine so erhebliche Rolle spielte. Dazu kommt, dass 
in den 1790er und frühen 1800er Jahren die „frän kisch en Episoden“ des ersten und 
zweiten Koalitionskriegs mit der zeitweiligen Besetz ung Bam  bergs durch die Fran-
zosen (1796; 1800/01) offenkundig von größerem Interesse waren, so wie auch 
das Geschehen um das „Ende des Hochstifts Bamberg“ und dessen Übergang an 
Bayern 1802/03.33

31 höpel, Emigranten in Preußen. Fragen zum Kulturtransfer stehen auch im Mittelpunkt des 
Aufsatzbandes von Daniel Schönpflug/Jürgen VoSS (Hrsg.), Révolutionaires et Emigrés. Transfer 
und Migration zwischen Deutschland und Frankreich, Stuttgart 2002. 

32 Thomas biSkup, German court and French Revolution: émigrés and the Brunswick court 
around 1800, in: Francia 34/2 (2007), S. 61–89.

33 Zu den Koalitionskriegen in Franken etwa Stefan keStler, Franzoseneinfall und „Franzosen-
zeit“ in Franken 1796–1815. Ein Überblick unter Berücksichtigung des Hochstifts Bamberg, Bay-
reuth 1996, S. 7–12 [Besetzung 1796], S. 13–15 [Besetzung 1800/1]; derS., Das Ende des Hochstifts 
Bamberg – Franzosen und Bayern in Forchheim, in: Forchheim in Geschichte und Gegenwart. Bei-
träge aus Anlass der 1200-Jahr-Feier, hrsg. v. Hermann ammon, Bamberg 2004, S. 211–216. Stefan 
helml, Franzosen gegen Österreicher in Bayern 1796. Sulzbach-Rosenberg 1996. Zum „Ende des 
Hochstifts Bamberg“ etwa Hans Joachim berbig, Das kaiserliche Hochstift Bamberg und das Heilige 
Römische Reich vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation, Wiesbaden 1976, S. 422–429. Zur 
Säkularisation des Hochstifts auch der Sammelband zur gleichnamigen Ausstellung im historischen 
Museum der Stadt Bamberg von Renate baumgärtel-fleiSchmann (Hrsg.), Bamberg wird bayerisch. 
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Als Vertreter der älteren Forschung hat sich der Landeshistoriker Wilhelm Wühr in 
der Zwischen  kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit mit dem Phänomen der 
Emigration der Revolutionsepoche in den inzwischen zu Bayern gehörenden Terri-
torien des Heiligen Rö mischen Reiches beschäftigt. In seiner im Jahr 1938 erstmals 
erschienenen Studie „Die Emi granten der Französischen Revolution im bayerischen 
und fränkischen Kreis“ entfaltet Wühr ein regionalgeschichtliches Panorama, das 
die bedeutendsten Stände beider Reichskreise be rück  sichtigt.34 In der Folgezeit 
ist diese quellengesättigte Arbeit für alle weiteren For schun gen auf lokal-, regional- 
und landesgeschichtlicher Ebene Grundlage und Orien tie rungs   punkt. 

Wühr legt zwar seinen Schwerpunkt auf die jeweiligen obrigkeitlichen Regle-
mentierungen und Normsetzungen in der Emigrantenfrage, bezieht aber auch wirt-
schaftliche und kultu relle Aspekte mit ein und verliert den Gesamtzusammenhang 
nicht aus dem Blick. Dennoch ist die Tendenz zum Anekdotenhaften unverkennbar. 
Eine Prosopographie der namentlich be   legten Emigranten in den fränkischen und 
bayerischen Landen rundet die Arbeit ab.35  

Die jüngere Forschung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs behandelt die 
Region des Hochstifts und der Diözese Bamberg nur am Rande. Abgesehen von 
der Veröffentlichung des Tagebuchs des Erlanger Ku ra ten Ludwig Busch, der die 
Jahre zwischen 1793 und 1801 aus Sicht eines katholischen Diasporapfarrers in 
Erlangen dokumentiert und immer wieder auf die französischen Emigranten zu 
sprechen kommt,36 erschien nur noch ein heimat geschicht licher Aufsatz zu den 
„Emigranten der Französischen Revolution in Franken“.37 Wie auch Höpel in sei-

Die Säkularisation des Hochstifts Bamberg 1802/03, Bamberg 2003. Auch Josef urban, Säkularisati-
on 1802/03 – Das Ende von Hochstift und Fürstbistum, in: 1000 Jahre Bistum Bamberg (1007–2007), 
hrsg. v. Luitgar göller, Passau 2007, S. 288–297. 

34 Wilhelm Wühr, Die Emigranten der Französischen Revolution im bayerischen und fränki-
schen Kreis, Aalen 1974 [Reprint der Ausgabe München 1938]. Trotzdem die Untersuchungsme-
thodik wissenschaftlichen Kriterien entspricht und die Studie eine große inhaltliche Dichte aufweist 
und mit Gewinn zu lesen ist, ist in einzelnen Kapiteln eine chauvinistische Attitüde, die sich wohl aus 
den politischen Umständen der Entstehungszeit der Studie erklärt, augenfällig, s. Kapitel III, S. 172, 
173, 180. Das Kapitel zum Hochstift Bamberg ist dagegen frei von solchem Gebaren.  

35 Wührs Prosopographie weist über 4.700 Emigranten in beiden Reichskreisen namentlich auf, 
vgl. Wühr, Emigranten, S. 259–581. 

36 Walter brandmüller, Das Tagebuch des Erlanger Kuraten Dr. Ludwig Busch aus den Jahren 
1793–1801, in: BHVB 99 (1963), S. 317–357.

37 Eugen Schöler, Emigranten der Französischen Revolution in Franken, Triesdorf 1990 [Son-
derdruck Nr. 4 des Vereins der Freunde Triesdorf und Umgebung e.V.].
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ner Studie zu Preußen widmet sich dieser, abgesehen von kurzen Verweisen auf 
Bamberg, aber hauptsächlich den Emi gran ten in den fränkischen Fürstentümern 
der Hohen zollern.38 Zwar liegt für Bamberg noch keine moderne Stadtgeschichte 
vor, jedoch lässt bei spielsweise die 2001 erschienene „Ge schich te der Stadt Würz-
burg“ die revolutions be dingte Emi gration in Franken nicht uner wähnt, wo bei sie 
sich aber wieder ausschließlich auf die For schungen von Wühr bezieht.39 Klei nere 
lo kal  historische Aufsätze liegen zu der Stadt Er langen vor.40

Aus dieser kurzen Zusammenschau ist zu ersehen, dass es sowohl für den 
Bereich der welt lichen als auch der geistlichen Herrschaft der Fürstbischöfe von 
Bamberg keine jüngere Un  ter   suchung zu den Emigranten der Französischen Re-
volution gibt, weswegen man inner halb der Forschungsliteratur auf die Arbeit von 
Wühr angewiesen bleibt. 

1.3.2 Quellen und Methodik 

Die vorliegende Forschungsarbeit setzt daher bei den archivalischen Quellen an. 
Für das Ge biet des Hochstifts und der Stadt Bamberg ist sowohl die Überlieferung 
im Staatsarchiv Bamberg (StABa) als auch im Stadtarchiv Bamberg (StadtABa) von 
zentraler Bedeutung. Er gänzend zu den ein schlägigen Beständen dort wurden Ak-
ten des Archivs des Erzbistums Bam berg (AEB) heran gezogen.

Im Staatsarchiv wurden zunächst die Regierungsakten der betreffenden Jah-
re (1793–1802) syste  matisch ausgewertet.41 Jedem Sammelakt, der entweder ein 
Quartal, ein halbes oder ein ganzes Jahr umfasst, ist ein Schlagwortindex voran-
gestellt, der beispielsweise unter dem Stich  wort „Emigranten“ oder „französische 

38 Zu den Emigranten in den fränkischen Territorien der Hohenzollern vgl. höpel, Emigranten 
in Preußen, S. 188–198.

39 Wolfgang WeiSS, Übergang an Bayern (1795–1814), in: Geschichte der Stadt Würzburg, Band 
2: Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Übergang an Bayern 1814, hrsg. v. Ulrich Wagner, Würzburg 
2001, S. 208–213.

40 Martina bauernfeind, Waldenser, Deutsch-Reformierte, Salzburger Exulanten und französi- 
schen Emigranten. Erlangen als Fluchtpunkt verfolgter Minderheiten, in: Das Himmelreich zu 
Erlangen – offen aus Tradition? Aus 1000 Jahren Bamberger Bistumsgeschichte, hrsg. v. Andreas 
Jakob et al., Erlangen 2007, S. 122–131. Josef urban, Ecclesia Erlangensis catholica – Kirchliches 
Leben und sein Niederschlag in den schriftlichen Dokumenten, in: Archive in Bayern 4 (2008), 
S. 159–177. Sowie eine Einzelfalluntersuchung bei Ursula münchhoff, René Pierre Doignon. Ein 
französischer Emigrant in Erlangen (1795–1838), in: Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatfor-
schung 38 (1990), S. 119–146.

41 StABa Geheime Kanzlei Nr. 1217–1245, Regierungsakten. 



25Einleitung

Emigranten“ auf die mit laufenden Nummern ver  sehenen Schriftstücke innerhalb 
des Akts verweist. Die Regierungsakten spiegeln dabei erstens die generellen 
Normsetzungen der Obrigkeit wider und behandeln zweitens Ein zel  schicksale der 
Emigranten, z. B. in Form von Aufenthaltsbegehren, Bitten um Konzession en für 
wirtschaftliche Unternehmungen oder Testamentsvollstreckungen verstorbener 
Emi gran t en. 

Neben den Regierungsakten wurden die Hofkammerakten (1795–1802)42 im 
Hinblick auf die fi nan ziellen Auswirkungen und die für die geistliche Herrschaft 
relevanten Vikariatsakten (1794–1802)43 bezüglich der kirchenrechtlichen Ge-
sichtspunkte ausgewertet.44 Zu anderen As pekt en wurden ferner einzelne Akten 
der „Schulenkommission“,45 des Gymnasiums,46 der Uni  versität47 und der so ge-
nannte „Hornsche Zettelkatalog“,48 eine Sammlung von Aus zü gen aus regionalen 
Publikationen vor allem des 19. Jahrhunderts, die nach Personennamen ge  ordnet 
ist, herangezogen. 

Das Stadtarchiv Bamberg war für die vorliegende Untersuchung aufgrund 
eines Umstandes be  sonders interessant: Wühr konnte es damals nicht in seine 
Forschungen einbeziehen, da das Stadtarchiv nach seinen Worten „seit Jahren 
wegen Umordnung (sic!) unzugänglich war.“49 Trotz dieser viel versprechenden 
Aussicht konnten innerhalb der Bestände des Stadt archivs nur einige wenige rele-
vante Akten gefunden werden.50 Die von den Nebengerichten der Stadt Bamberg 
ab Oktober 1794 periodisch zu erstellenden und an die Regierung zu sen den den 
Emigrantenlisten für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche fehlen ganz. Unter 

42 StABa Geheime Kanzlei Nr. 1436–1454, Hofkammerakten.
43 StABa Geheime Kanzlei Nr. 1725–1737, Vikariatsakten.
44 Zur Verwaltung von Hochstift und Diözese im 18. Jahrhundert vgl. Dieter J. WeiSS, Reform 

und Modernisierung: Die Verwaltung des Bistums Bamberg in der Frühen Neuzeit, in: BHVB 134 
(1998), S. 165–187. Und: Klaus rupprecht, Die Geheime Kanzlei des Hochstifts Bamberg zur Zeit des 
Fürstbischofs Lothar Franz von Schönborn, in: BHVB 143 (2007), S. 439–455.

45 StABa B 130.
46 StABa K 532.
47 StABa Geheime Kanzlei Nr. 1666, 1667.
48 StABa G 35 Hornsche Annalen (Zettelkatalog) aus dem Nachlass des Freiherrn Marschalk 

von Ostheim.
49 Wühr, Emigranten, S. 192, Anm. „Quellen“.
50 Bspw. zwei Dekrete an die Richter des Gerichts St. Gangolf über die Feststellung der in ihrem 

Verantwortungsbereich lebenden Emigranten (StadtABa B 3 Nr. 126, 130) und ein Streitfall über die 
Versorgung eines französischen Emigranten, der im Bamberger Krankenhaus behandelt werden 
musste (StadtABa C 26, Nr. 684).
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der An  nahme, dass einige Personen im Laufe ihres Aufenthaltes in Bamberg das 
Bürgerrecht er worben haben könnten, wurden die Bürgerbücher der Stadt Bam-
berg  auf  Revolutionsemigranten   untersucht.51

Weit erfolgreicher war die Recherche innerhalb des Archivs des Historischen 
Vereins Bam berg, das vom Stadtarchiv verwaltet wird.52 Innerhalb dieses Bestandes 
besteht ein Sach  akt mit der Bezeichnung „Französische Emigranten“53, der im 19. 
Jahrhundert nach dem Per tinenz prinzip angelegt wurde und einige zentrale Quellen 
zu den Revolutionsemigranten im Hochstift Bamberg beinhaltet. Darüber hinaus 
wurden die Jahresakten „Bambergensia“ (1790–1803)54 systematisch auf relevante 
Quellen hin untersucht. Letztere sammeln ohne er kenn bares Prinzip Schriftstücke 
unterschiedlichster Provenienz, angefangen von Ange legen heiten des Fränkischen 
Kreises über Kriegsratsprotokolle bis hin zu Dokumenten über Truppendurch züge 
und Ein quartierungen während der Koalitionskriege – und auch eine ganze Reihe 
schrift licher Zeug nisse zu den Emigranten. Während Wühr den Sachakt „Franzö-
sische Emi grant en“ aus führlich behandelt, blieben die „Bambergensia“ unbeach-
tet. Ferner wurde ein speziell für das hoch stiftische Oberamt Forchheim wichtiger 
Akt mit teils handgeschrieben en Zeugnissen französischer Emigranten aus dem 
Jahr 1796 gefunden und in die vor liegen de Unter suchung einbezogen.55 

Für fast alle Konvolute, insbesondere der Regierungs- und Vikariatsakten 
im Bamberger Staats  archiv, kann der von Wühr festgestellte Verlust zahlreicher 
Schriftstücke bestätigt wer den.56 Der Grund für die Herauslösung dieser Quellen-
zeugnisse aus ihren Über lieferungs zu sammen hängen lässt sich nicht rekonstruie-
ren. Sie folgt keiner Methode, sondern ist gerade zu als beliebig zu charakterisie-
ren. Wie man an den laufenden Nummern auf den Bögen er kennen kann, wurde ein 
Teil des Schriftgutes direkt aus den Regierungs- und Vikariatsakten in den Sachakt 
„Französische Emigranten“ überführt – allerdings in weit geringerer Anzahl als von 
Wühr behauptet.57 Der Großteil der in den Indices der Re gierungs- und Vikariats-
akten aufgelisteten Aktenstücke fehlt ohne erkennbare Spur. 

51 StadtABa B 7 Nr. 10.
52 Das Archiv des historischen Vereins Bamberg bildet innerhalb des Stadtarchivs Bamberg 

einen eigenen Bestand unter der Signatur D 3001. 
53 StadtABa D 3001 Rep. 3 Nr. 1212.
54 StadtABa D 3001 Rep. 3 Nr. 1099–1108.
55 StadtABa D 3001 NL Ditterich 68.
56 Wie Anm. 49.
57 Wie Anm. 49.
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Auch im Hinblick auf diese offenbar verlorenen Akten innerhalb der Bestände 
des Staats archivs wurden im Archiv des Erzbistums Bamberg schließlich die Vi-
kariatsprotokolle (1794–1801)58 – nicht zu verwechseln mit den Vikariatsakten im 
Staatsarchiv – systematisch aus ge wertet. Daneben wurden der Liber Mortuorum,59 
Testaments angelegen heiten60 verstorbener geist   licher Emigranten und zumindest 
stichprobenartig Pfarr  akten61 gesichtet und analysiert.   

Durch die kombinierte Suche in den Beständen des Staats-, des Stadtarchivs 
(inklusive des Ar chivs des historischen Vereins Bamberg) und des Archivs des 
Erzbistums – auch jenseits der Haupt überliefung der Regierungsakten (also z. B. 
„Bambergensia“) – konnte ein Teil der ver loren en Akten substituiert und eine Rei-
he bisher unberücksichtigt gebliebener Quellen bestände ge sichtet werden, womit 
eine umfassende Korrektur und Erweiterung der Prosopo graphie Wührs möglich 
wurde (s. Kapitel 10).

Eine extensive Recherche in den Archiven der Pfarreien der Stadt und des ehe-
maligen Hoch stifts wurde für die vorliegende Arbeit nicht durchgeführt, wobei hier 
unter günstigen Um ständen weitere Schriftzeugnisse gerade zur unmittelbaren Le-
benssituation oder zu bio graphischen Eckdaten der Emigranten zu erwarten sein 
können (etwa aus Chroniken und Rechnungen). Weitere Untersuchungen, beispiels-
weise in den Stadtarchiven der ehemaligen hochstiftisch-bam bergischen Festungs-
städte Kronach und Forchheim, wurden nicht an gestellt. Ob hierbei noch Funde zu 
erwarten wären, kann schwer abgeschätzt werden, da eigentlich das Staats archiv 
Bamberg die hauptverantwortliche Behörde für die archiva lische Überlieferung 
des Hochstifts Bamberg ist. Für die außerhalb des Hochstifts gelegenen Teile der 
Diözese Bam berg könnten weitere Akten mit Bezug zu den geistlichen Emigranten 
in anderen Ar chiven lagern, was nicht nur wegen der sich verändernden Diözesan-
grenze zwi schen den Bistümern Würzburg und Bamberg in den betreffenden Jah-

58 AEB Rep. I, Nr. 914–933. Die geistliche Regierung war insbesondere für die Erteilung des 
Celebrets und alle weiteren kirchenrechtlichen Fragen zuständig. Jeder geistliche Emigrant, der im 
Jurisdiktionsbereich des Bamberger Bischofs Messe lesen oder Beichte hören wollte, bedurfte der 
Approbation durch das Vikariat. 

59 AEB Rep. I, Nr. 1310. Zum Liber Mortuorum einleitend: Renate baumgärtel-fleiSchmann, Li-
ber Mortuorum von 1745, in: Ein Leben für den Bamberger Dom. Das Wirken des Subkustos Graff 
(1682–1749), hrsg. v. Renate baumgärtel-fleiSchmann, Bamberg 1999, S. 46–48. Das Totenbuch wur-
de nach 1745 bis 1802 weitergeführt.

60 AEB Rep. I, Nr. 1295, fol. 5, Nr. 1300, fol. 12, Nr. 1301, fol. 8.
61 AEB Rep. I, Pf. A. 52 (St. Gangolf), Pf. A. 287, 288 (Kleukheim), Pf. A. 295 (Kronach), Pf. A. 

347 (Modschiedel).
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ren vorstellbar ist.62 Zu den ken ist hierbei an die Staatsarchive in Würzburg,63 Am-
berg64 und Nürnberg65 (mö glicher weise auch an das bayerische Hauptstaatsarchiv 
in München), die Diözesan archive in Würz burg66 und Regensburg,67 die Haus- und 
Gutsarchive der unmittelbaren frän kischen Reichs ritter  schaften,68 die zwar teilwei-
se im Staatsarchiv Bamberg lagern, aber nicht in die Unter such ung einbezogen 
wurden, und möglicherweise sogar das Geheime preußische Staats archiv in Ber lin 
für die hohenzollernschen Besitzungen in Franken, die nach dem Rück  tritt des letz-
ten Markgrafen Karl Alexander 1791 an Preußen gefallen waren.69 

Für eine um  fassende Be  arbeitung des vorliegenden Themas müssten die Be-
stände dieser ge nannten „Er innerungs horte“ (J. Osterhammel) einbezogen wer-
den. Um den Aspekt der Etap pen   wande rung unter suchen zu können, hätte darüber 
hinaus in den Landesarchiven der an Frank reich und die Schweiz, Belgien und Lux-
em burg grenzenden Bundesländer Quel lenmaterial aus gewertet wer den müssen. 
All dies war im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leis ten.

Eine ergänzende Quelle für biographische Informationen zu geistlichen Emi-
granten, die wäh  rend ihres Exils zumindest eine gewisse Zeit in der Diözese Bam-
berg wirkten oder inner halb ihrer Grenzen gestorben sind, stellt schließlich Wach-
ters „General-Personal-Schematis mus der Erzdiözese Bamberg“ aus dem Jahr 1907 
dar.70

62 Einführend bspw. Karlheinz frühmorgen, Entstehung und Besonderheiten der neuen Diöze-
sangrenze zwischen Bamberg und Würzburg, in: BHVB 99 (1963), S. 359–404, bes. Kapitel II.

63 Für die Orte innerhalb der Diözese Bamberg auf dem Gebiet der würzburgischen weltlichen 
Herrschaft bzw. für Orte, die zunächst der würzburgischen geistlichen Herrschaft unterstanden, 
nach der Säkularisation aber zur Bamberger Diözese gehörten, z. B. Wolfsau (französisches Prie-
sterseminar im Exil), s. Kapitel 6.2.

64 Für die Klöster in der nördlichen Oberpfalz.
65 Für die Ortschaften der Reichsstadt Nürnberg, des Markgrafentums Brandenburg-Ansbach, 

des Hochstifts Eichstätt, und die Ämter der Deutschordensballei Franken.
66 Für die Teile des Hochstifts Bamberg, die zur Diözese Würzburg gehörten.
67 Für das hochstiftisch-bambergische Amt Vilseck, das der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt des 

Regensburger Fürstbischofs unterstand.
68 Viele der unmittelbaren Reichsritterschaften, besonders in der Fränkischen Schweiz und im 

oberen Maintal, gehörten zur Diözese Bamberg.
69 höpel, Emigranten in Preußen, S. 188.
70 Friedrich Wachter, General-Personal-Schematismus der Erzdiözese Bamberg, Bamberg 

1907. 
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1.4 Fragestellungen 

In Abgrenzung zu der inzwischen über siebzig Jahre alten Studie von Wühr, die die 
Ge schich te der Emi granten der Französischen Revolution im Hochstift Bamberg 
auf 13 Seiten summarisch ab handelt, werden in der vorliegenden Untersuchung 
das Hochstift und die Diözese Bam berg ganz in den Fokus gerückt.71 

Dabei soll die von Wühr entwickelte Charakterisierung der Situation der Emi-
granten kri tisch hinterfragt und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft werden. Auf-
grund des großen zeit lichen Abstands zu seiner Forschungsarbeit muss eine Neu-
bewertung, wie sie jetzt vor gelegt wird, bei den archivalischen Quellen ansetzen. 
Dieser Arbeitsschritt zielt darauf, die bis her gesicherte Quellenbasis durch breitere 
Recherche zu erweitern, um ein belastbares Fun dament für eventuell kontrover-
se Interpretationen zu schaffen. Die vorliegende Unter suchung versteht sich aber 
nicht nur als einfache Ergänzung der Studie Wührs, sondern stellt ausdrücklich 
eine inhaltliche Aktualisierung und Erweiterung dar, wie aus den folgen den Frage-
stellungen hervorgeht. 

Es sollen zwar normative Aspekte, beispielsweise administrativ-obrigkeitliche 
Regulierungs bemühungen des Aufenthaltes von Emigranten im Hochstift Bam-
berg Berücksichtigung fin den, jedoch mit einer anderen Akzentuierung. Dabei 
wird das Spannungsverhältnis zwischen der Normsetzung durch den Souverän ei-
nerseits und dem realen Umgang der Verant wor tungs träger mit den Emigranten 
andererseits analysiert werden, um der Dynamik innerhalb des Prozesses von 
Reglementierung und kontinuierlicher Anpassung an situative Erforder nisse an-
gemessen Rechnung zu tragen (Kapitel 4). In diesem Kontext werden auch Fragen 
nach der Wahrnehmung der Emigranten eine Rolle spielen. Die für die Ausbildung 
moder ner Staatlichkeit charakteristische Unterscheidung von „Staatsbürgern“ und 
nicht zum Staats verbund gehörenden Individuen soll anhand der Emigrantenpolitik 
untersucht wer den.72 Denn die Frage, ob ein Emigrant Bürger eines zum Heiligen 
Römischen Reich ge hörigen Staates oder ob er Franzose ist, spielte etwa bei Aufent-
haltsgesuchen eine große Rol le. In diesem Zusammenhang stehen daher ausdrück-
lich die Emigranten der Französischen Re  vo lution im Mittelpunkt der Betrachtung, 
d. h. neben den aus Frankreich ausgewanderten Per  sonen auch all jene, die im Lau-

71 Wühr, Emigranten, S. 193–203. 
72 höpel, Emigranten in Preußen, S. 43.
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fe der Revolutionsepoche die Gebiete des Alten Reiches, welche zwischenzeitlich 
durch die französische Revolutionsarmee erobert und besetzt wur den, verlassen 
haben. 

Um eine Vorstellung vom numerischen Ausmaß der Emigration zu bekommen, 
soll der quan  ti tative Ansatz Greers auf das Hochstift Bamberg angewendet werden. 
Karin Dengler-Schreiber konstatiert in ihrer „Kleine[n] Bamberger Stadtgeschichte“: 
„Nach der Französischen Re volution 1789 flohen viele Franzosen nach Deutsch-
land. Unter allen fränkischen Städten nahm Bamberg die meisten Flüchtlinge auf.“73 
Diese These wird nicht nur ohne Quellen ver weis aufgestellt, sondern nimmt sich 
dazu noch recht plakativ aus. Leider liegen mit Aus nahme der Städte in den hohen-
zollernschen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth keine neueren statistischen 
Untersuchungen für andere fränkische Städte vor, sodass schwerlich eine seriöse 
Aussage über diejenige Stadt mit den meisten Flüchtlingen gemacht werden kann.74 
Um diese Lücke zumindest für die Residenzstadt Bamberg zu schließen, wird folg-
lich ein Element dieser Untersuchung die quantitative Auswertung der in Hochstift 
und Diö zese nachweisbaren Emigranten sein. Dabei stehen insbesondere sozial-
strukturelle Ana ly sen und räumliche Verteilungsmuster im Vordergrund (Kapitel 
5). 

Dengler-Schreiber fährt fort: „Sie [die Flüchtlinge, d. A.] brachten Um-
gangsformen und Gedanken mit, die frischen Wind ins konservative Bamberg 
brachten.“75 Diese zugege bener maßen ebenso undifferenzierte wie klischeebehaf-
tete These bedarf eingehender Über prüfung und verweist auf den mit dem Schlag-
wort „Kulturtransfer“ (M. Espagne) ver bun den en kul tur wissenschaftlichen Ansatz, 
dem im Rahmen der Arbeit nachgegangen werden soll (Ka pitel 6).76 Anhand eines 
kontrastierenden Vergleichs mit der zeitlich früheren Emi gration der Hugenotten 
soll eine allgemeine Typologie der revolutionsbedingten Emigration be schrie ben 
und die kulturellen Transferprozesse im konkreten Fall deutlich gemacht wer den. 
Hierbei stehen unternehmerische Initiativen, religiöse Kulturen und das außer ge-
wöhn liche Emigrantenschicksal des umtriebigen Abbé Gérard Gley, der im Urteil 

73 Karin dengler-Schreiber, Kleine Bamberger Stadtgeschichte, Regensburg 2006, S. 102. 
74 höpel, Emigranten in Preußen, S. 198 (Tabelle XXVIV). Für Würzburg und Nürnberg ist man 

wieder auf Wühr, Emigranten, angewiesen. 
75 dengler-Schreiber, Bamberger Stadtgeschichte, S. 102.
76 Einführend zur Problematik des Kulturtransfers zwischen Frankreich und Deutschland, vgl. 

Michel eSpagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris 1999.
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Wührs „der be rühm teste aller Emigranten in Bamberg war“,77 im Mittelpunkt der 
Betrachtung. 

Schließlich sollen die unterschiedlichen Lebenswelten, gewissermaßen der 
Alltag der Emi gran ten während ihrer Zeit in Bamberg, schlaglichtartig beleuchtet 
werden (Kapitel 7). Aus gehend von der Dokumentation der beruflichen Tätigkeiten 
der Emigranten in Bamberg wird zu der Frage übergeleitet, wie sich die Akkultu-
rationsprozesse von Integration bis hin zu sozialer Assimilation en detail vollzogen. 
Kooperationsmuster während der Emigrations zeit, d. h. Solidaritätsbekundungen 
der Aufnahmegesellschaft, aber auch personale Netzwerke innerhalb der Auswan-
derergruppen, die in der Zeit der Emigration entstanden oder aufrecht er halten 
wurden, sollen herausgestellt und anhand einiger Beispiele beschrieben werden. 
Abschließend wird im Abschnitt „Lebenswelten“ auch Krankheit und Tod in der 
Fremde the  ma tisiert. 

Neben der Wahrnehmung der Emigranten durch die politischen und adminis- 
trativen Füh rungsebenen des Hochstifts Bamberg sollen auch die Erfahrungen, 
die die ansässige Be völ kerung mit den Emigranten machte, untersucht werden 
(Kapitel 8). Dabei gilt es, die Viel schichtigkeit und Ambivalenz der Wahrnehmung 
herauszuarbeiten. Den Emigranten wurde viel fach Mitgefühl, Hilfe und Unterstüt-
zung entgegengebracht, mitunter stießen sie aber auch auf schroffe Ablehnung. 
Die äußeren Bedingungen, die die Wahrnehmung be ein flussten und veränderten, 
und die Perspektiven der verschiedenen sozialen Gruppen sollen hier bei Berück-
sichtigung finden.

Dem Grundkonzept der Studie Wührs folgend wurde eine tabellarische Pro-
sopographie der archivalisch feststellbaren Emigranten in Hochstift und Diözese 
Bamberg erstellt (Kapitel 10). Sie verzeichnet alle bei Wühr und Wachter aufgelis- 
teten Personen und beinhaltet um fangreiche Korrekturen und Ergänzungen. Die 
Namen bisher noch nicht bekannter Emi gran ten wurden mit allen aus der Quellen-
recherche gewonnenen Informationen in die Pro so   pographie eingearbeitet.  

Den Ausführungen zu den Emigranten der Französischen Revolution in Hoch-
stift und Diö zese Bamberg sollen einige Bemerkungen zur historischen Migrati-
onsforschung im Allge meinen vorangestellt werden (Kapitel 2). Dies beinhaltet 
neben einem kurzen Überblick über die Migrationsforschung als Subdisziplin der 
Geschichtswissenschaft einen Exkurs zu ihrer theoretischen Fundierung und Ver-

77 Wühr, Emigranten, S. 202.
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ortung gegenüber der vornehmlich sozial wissen schaftlich geprägten Migrations-
forschung. Mittels des in diesem Abschnitt eingeführten Mo dells der „push- und 
pull-Faktoren“ nach Lee sollen im Verlauf der Arbeit einige Mecha nismen des vor-
liegenden Emigrationsprozesses verdeutlicht werden.

Nach diesen allgemeinen Voraussetzungen wird das Emigrationsphänomen in 
den his to ri schen Kontext eingeordnet (Kapitel 3). Hierbei geht es zunächst darum, 
den Begriff „Fran zösische Revolution“ für den Untersuchungsgegenstand dieser 
Arbeit nutzbar zu machen. An schließend werden in aller gebotenen Kürze die so-
ziopolitischen Umstände skizziert, die in Frankreich und den okkupierten Gebie-
ten die Emigration bedingten. Auch die groben Ent  wicklungslinien der Politik der 
Reichsstände gegenüber dem revolutionären Frankreich sollen umrissen werden, 
um dem hier behandelten Zusammenhang einen räumlichen und zeit lichen Rah-
men zu geben. 



2. Historische Migrations- 
forschung und Modellbildung

2.1 Sozialwissenschaftliche und 
historische Migrationsforschung

Migrationsforschung ist innerhalb sozialwissenschaftlich orientierter Disziplinen  
wie der Sozio logie, der Demographie und der Bevölkerungsgeographie ein For-
schungsgegenstand mit anhaltender Konjunktur. Vor dem Hintergrund von Hyperur-
banisierung und Massen wan derungen in Entwicklungsländern, brain drain, kontro-
vers diskutierter Integrations po litik und demographischem Wandel in Deutschland, 
gigantischer Arbeitsmigration in Chi na und Flüchtlingsströmen in Krisengebieten 
ist der Aktualitätswert und damit das wissen schaft liche und öffentliche Interesse ent- 
sprechend hoch. Im Fokus stehen aber nicht nur Be schreibung und Dokumenta-
tion der räumlichen Bevölkerungsbewegungen, sondern viel mehr die dem Phäno- 
men innewohnenden Logiken und Mechanismen, also Ursprünge, Ty pen und Fol-
gen von Migrationen. 

Aufgrund der traditionell theoriezentrierten Methodik der Sozialwissenschaften 
wurden seit der Begründung der Migrationstheorie durch Ernst Georg Ravenstein 
und dessen Analyse der Binnenwanderung in Großbritannien aus dem Jahr 1885 ei- 
ne Vielzahl von Modellen ent wickelt, die diese räumliche Bevölkerungsmobilität in 
ihrer Vielschichtigkeit erklärbar zu machen versuchen.78 

Dabei lassen sich grundsätzlich drei Gruppen von Forschungsansätzen ausma-
chen: 

78 raVenStein formulierte ausgehend von seinen Studien zur Binnenmigration im Vereinigten 
Königreich erstmals Gesetze der Migration, vgl. Ernst Georg raVenStein, The laws of migration, in: 
Journal of the Royal Statistical Society 48/2 (1885), S. 167–227 bzw. mit neuen Daten unter dem glei-
chen Titel in: Journal of the Royal Statistical Society 52 (1889), S 241–301. In deutscher Übersetzung: 
Die Gesetze der Wanderung I und II, in: Regionale Mobilität. Elf Aufsätze, hrsg. v. György SZell, 
München 1972, S. 41–94, bes. S. 83–86.
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deterministische Makromodelle, wie „Gravitation- und Distanz-“ oder „push 1. 
und pull“ -Modelle, 

die beiden eher individualistisch-mikroanalytisch orien tier ten verhaltens- 2. 
und   entscheidungstheoretischen Modelle und 

die so genannten „con straints“-Modelle.3. 79 

Alle Ansätze differenzieren nach Wanderungstypen, etwa Direkt- oder Etappenwan-
derung, und untergliedern sich weiter nach Periodizität und Dauer des Aufenthaltes. 
Ferner werden Or ga  nisations formen von Migration, also Einzel-, Gruppen- und 
Massenwanderung, unter schieden. Auch die Motiv- und Wahrnehmungsforschung 
sowie Akkulturations modelle, ge glie dert nach Integration, Assimilation, Segregati-
on und Exklusion, spielen darin eine wich tige Rolle. 

In der Geschichtswissenschaft erfährt diese Modellbildung inzwischen breite 
Rezeption. Die (so zial-)historische Migrationsforschung als Subdisziplin innerhalb 
der Geschichts wissen schaft erfreut sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Dis-
kussion um die (Wieder-)Ein be ziehung räumlicher Aspekte in die Historiographie 
(spatial turn) zunehmender Auf merk samkeit, was sich nicht zuletzt institutionell 
ausdrückt: So widmet sich das von Klaus Bade ge grün de te „Institut für Migrations-
forschung und Inter  kulturelle Studien (IMIS)“80 an der Univer sität Osnabrück insbe-
sondere der Er forschung von Migrationsbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert. 
Weitere Beispiele sind die „Gesellschaft für Historische Migrations forschung“81 
so wie der „Arbeitskreis für his torische Mi  grations forschung“82 der Universität 
Stutt gart. Bade um schreibt das wissen schaft liche Er kenntnis in teresse so: „Sozi-
alhistorischer Mi gra tions forschung geht es um re tro spektive Be schreibung und 
strukturgeschichtliche Inter pre ta tion der komplexen histo rischen Wirklich keit des 
Wan  derungs geschehens bzw. Wanderungs ver hal tens und seiner Ver änderung in 
Raum und Zeit.“83 Dabei sei im Hinblick auf die Mo dell bil dung und An wendbarkeit 
der so zial  wissenschaftlichen Modelle jedoch ein schränkend festzu halt en, dass 
„histo rische Mi gra tionsforschung dem Bemühen der Sozio logie um eine mög lichst 
exakte, um fassende, räum lich und zeitlich übertragbare Theorie der Mi gra tion 

79 Jürgen bähr, Bevölkerungsgeographie, Stuttgart 2004, S. 259–272.
80 http://www.imis.uni-osnabrueck.de/
81 http://www.wiso.rwth-aachen.de/ghm/
82 http://www.uni-stuttgart.de/histakhm/index.html/
83 Klaus bade, Sozialhistorische Migrationsforschung, Osnabrück 2004, S. 18.
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nicht oder nur bedingt fol gen [kann]. Sie wird stattdessen sogar nicht selten an ei-
ner, im Sinne der ex ak ten Theorie bildung gerade zu rückständig wirkenden, phäno-
menologisch orientierten Vielfalt an Interpretationsmustern festhalten müssen.“ 84 

Drei grundlegende Aufgaben stelle sich die sozialhistorische Migrationsfor-
schung, so Bade: 

das Wanderungsgeschehen mit Blick auf Volumen, Verlaufsformen und 1. 
Strukturen zu unter  suchen,

das Wanderungsverhalten zu analysieren, beispielsweise nach Schub- und 2. 
Anziehungs kräf ten, Wanderungsabsichten, räumlichen Faktoren etc., und 
ferner

das Wanderungsgeschehen und -verhalten einzubetten in die Bevölke-3. 
rungs-, Wirtschafts-, So zial- und Kulturgeschichte der Ausgangs- und Ziel-
räume, also gewissermaßen den Migra tions  prozess zu kontextualisieren, 
und nach Bestimmungsfaktoren, Begleitumständen und Fol  gen der Migra-
tion zu fragen.85

2.2 Das Modell der push-  
und pull-Faktoren nach Lee (1966)

Ausgehend von der klassischen Migrationsforschung Ravensteins veröffentlichte 
der So zio loge Everett S. Lee 1966 in der Zeitschrift „Demography“ einen viel beach-
teten Aufsatz, in dem er einen neuen Ansatz in der Migrationstheorie entfaltete.86 
Lee unterscheidet vier Faktoren, die den Wanderungsakt beeinflussen: 

1. Faktoren in Verbindung mit dem Herkunftsgebiet,
2. Faktoren in Verbindung mit dem Zielgebiet,
3. Intervenierende Hindernisse (intervening obstacles),
4. Persönliche Faktoren.

84 bade, Migrationsforschung, S. 18. 
85 ibid., S. 20.
86 Everett S. lee, A theory of migration, in: Demography 3 Nr. 1 (1966), S. 47–57. In deutscher 

Übersetzung: Eine Theorie der Wanderung, in: Regionale Mobilität. Elf Aufsätze, hrsg. v. Görgy 
SZell, München 1972, S. 115–129.
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Die ersten drei Punkte sind in Abbildung 2 schematisch dargestellt. 
In jeder räumlichen Einheit gibt es eine unbestimmte Anzahl von Faktoren, die 

Menschen ent  weder halten oder anziehen (+), während es andere Faktoren gibt, 
von denen sich Men schen abgestoßen fühlen (–). Hinzu treten Faktoren, zu denen 
sich die Menschen indifferent ver  halten (o), weil sie ihnen in ihrer momentanen 
Situation keine Bedeutung beimessen. Dabei ist festzuhalten, dass es Faktoren gibt, 
die die meisten Menschen in nahezu gleicher Wei  se beeinflussen, beispielsweise 
klimatische Bedingungen, während andere Faktoren auf ver  schiedene Menschen 
in unterschiedlicher Weise wirken. Klar ist, dass die Gewichtung der po  sitiven und 
der negativen Faktoren sowohl im Herkunfts- wie im Zielgebiet von jedem po ten-
ziellen Migranten unterschiedlich vorgenommen wird. Trotzdem könne man, so 
Lee, Klassen von Menschen unterscheiden, die in ähnlicher Form auf den glei-
chen allgemeinen Satz von Faktoren am Herkunftsort und Zielort reagieren.87 Die 
Wanderung kann schließ lich das Ergebnis eines Vergleiches der Faktoren an Her-
kunfts- und Zielort sein, wobei aber eine einfache Addition von + und – nicht über 
die tatsächliche Durchführung der Wan de rung entscheidet, da noch die intervening 
obstacles und der persönliche Faktor hinzutreten. 

87 lee, Theory of Migration, S. 50.

 
 

Abb. 2: Faktoren am Herkunftsort, am Bestimmungsort und intervenierende Hindernisse 
bei der Wanderung 
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Als Hindernisse im Wanderungsverlauf können neben der Entfernung von Aus-
gangs- und Ziel   ort etwa physische Barrieren oder administrative Hürden gelten. 
Verschiedene Menschen wer  den durch diese dazwischentretenden Hindernisse 
natürlich in unterschiedlicher Weise be   einflusst. Dies verweist direkt auf den 
persönlichen Faktor: Dieser setzt sich aus der indi viduellen Erfahrungswelt, der 
Wahrnehmung der Situation am Ausgangs- und Zielort und der Fähigkeit zur Ein-
schätzung und Gewichtung einzelner „objektiver“ Faktoren zusammen. Da zu kön-
nen persönliche Kontakte zum Zielgebiet und Informationsquellen, die nicht je dem 
zugänglich sind, anziehend wirken (pull). Zwingende Gründe, die einen Verbleib 
am Aus gangs  ort unattraktiv oder gar gefährlich machen, erhöhen schließlich die 
Bereitschaft zur Wan  derung (push).88 Durch diese persönliche Komponente ist die 
Entscheidung zur Emi gration nicht vollkommen rational, die Wanderungsgesetze 
haben also keinesfalls die Stren ge von physikalischen Gesetzen.

Trotzdem dem „push- und pull-Modell“, wie es Lee entwirft, mit Recht eine ge-
wisse Statik und Grobmaschigkeit vorgeworfen werden kann, ist es entgegen den üb-
lichen Definitionen der wissenschaftlichen Lehrbücher kein rein deterministisches 
Wanderungsmodell.89 Durch die Berücksichtigung der intervening obstacles und 
insbesondere der persönlichen Faktoren be zieht es bereits Elemente komplexerer 
„constraints“-Modelle ein, die von einer weit ge hen den Entscheidungsfreiheit des 
Individuums ausgehen, dessen Handlungsspielraum jedoch durch äußere Zwänge 
und Bedingungen (constraints) erheblich eingeschränkt werden kann. Die se Zwän-
ge können von persönlichen über ökonomische, soziale und kulturelle Faktoren bis 
hin zu Umweltfaktoren reichen.90 

Zwar ist es methodisch nicht unproblematisch, das Modell der „push- und pull“-
Faktoren auf ein historisches Migrationsphänomen, wie die durch die Französische 
Revolution und ihre Folgen induzierte Auswanderung, anzuwenden, zumal das Mo-
dell trotz Allgemein gül tig  keits anspruchs einen sozioökonomischen Hintergrund 
hat, der aus empirischen Be fun den des 19. und 20. Jahrhunderts abgeleitet wird. 
Jedoch kann es dazu genutzt werden, ei nige Me chanismen innerhalb des hier zu 
beleuchtenden Emigrationsphänomens zu veran schau lichen. 

88 lee, Theory of Migration, S. 51.
89 So etwa Heinz heineberg, Einführung in die Anthropogeographie/Humangeographie, Pader-

born 2004, S. 87.
90 bähr, Bevölkerungsgeographie, S. 270–272.





3. Die Französische Revolution als Epoche
Obwohl es sich bei der vorliegenden Arbeit in erster Linie um eine regionalhisto-
rische Un ter  suchung handelt, wird doch schon aus dem Titel deutlich, dass sich 
das Emi grations phä nomen nur im Kontext jener großen Ereignisse, die unter dem 
Schlagwort „Französische Re vo lution“ subsumiert werden, behandeln und verste-
hen lässt. 

Über den Charakter der Französischen Revolution als Epochenwende und ihre 
Bedeutung für die Entwicklung einer bürgerlich-individualistischen Gesellschafts-
verfassung ist seit 1789 kon  trovers diskutiert und geschrieben worden. Eine Ein-
ordnung dieses welthistorischen Ge schehnisses kann und soll an dieser Stelle nicht 
geleistet werden. Vielmehr geht es darum, den Begriff „Französische Revolution“ 
für den hiesigen Zusammenhang zu operatio nalisier en. 

In der Geschichtswissenschaft ist über Periodisierungen viel gestritten worden, 
zumal derlei Epochen  einteilung wegen ihres artifiziellen Charakters nicht selten 
als hinderlich empfun den wurde. Es ist evident, dass die Französische Revolution 
nicht nur in dem Datum be steht, welches heute als „Erinnerungsort“ (P. Nora) kat-
exochen im kulturellen Gedächtnis prä sent ist, dem 14. Juli. Vielmehr stellt sie eine 
Abfolge revolutionärer Ereignisse dar, die sich in Phasen der Revolution gliedern 
lassen. Die Einberufung der Generalstände zum 1. Mai 1789 – zum ersten Mal seit 
1614 –, die Formierung des Dritten Standes als National ver sammlung am 17. Juni 
1789 und die Verfassung vom 3. September 1791 gehören genauso dazu wie die 
Ausrufung der Republik am 22. September 1792, die Terrorherrschaft des Wohl-
fahrts ausschusses (5. September 1793 bis 27. Juli 1794) und der Verfassungswech-
sel hin zum Di rektorium am 26. Oktober 1795. 

In der wissenschaftlichen Literatur wird das Ende der Französischen Revolu-
tion üblicher weise mit der Wahl Napoleons zum Ersten Konsul am 10. November 
1799 angegeben, womit eine über zehnjährige Revolutionsära zu Ende ging.91 Mit 
Blick auf die internen Aus ein ander setzungen in Frankreich erscheint diese Peri-
odisierung sehr plausibel. Für die Emi grations  historiographie ist diese zeitliche 
Begrenzung allerdings aus zwei Gründen nicht prak ti kabel. Zum einen stand das 
Jahr 1799 im Zeichen des 2. Koalitionskriegs, der bis zum Frieden von Lunéville 
1801 andauerte und weiterhin für anhaltende Dynamik im Emigra tions  prozess 

91 So etwa Ernst Schulin, Die Französische Revolution, München 1988, S. 195–249. 
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sorgte, und zum anderen waren die Anti-Emigranten-Gesetze, die von der Na tional -
versammlung im Laufe der Dekade nach 1789 beschlossen worden waren, noch 
gültig. Erst durch das Konkordat 1801 und die Napoleonischen Amnestiegesetze 
von 1802 war für die Emigranten eine sichere Rückkehr nach Frankreich möglich.92 
Daher wird der im Titel dieser Arbeit implizierte zeitliche Rahmen als Zeitraum 
zwischen den Jahren 1789 und 1802 ver standen.

Bevor die Situation der Emigranten der Französischen Revolution in Hochstift 
und Diözese Bam berg detailliert untersucht werden soll, muss im Folgenden der his- 
torische Kon text skizziert werden. Dabei soll es zunächst weniger um eine exakte 
Wiedergabe des Ver laufs der Revolution gehen, als vielmehr um die Darstellung 
und Zusammenschau der Be ding ungen und Zwänge, denen sich die späteren Emi-
granten in ihrer Heimat ausgesetzt sahen. Es sind die Gründe, die schließlich ihre 
Auswanderung bewirkten und Teile von ihnen zum po li ti schen und militärischen 
Handeln im Ausland veranlassten. In einem zweiten Schritt sollen schließ  lich die 
gro ben Entwicklungslinien der Reichspolitik gegenüber dem revolutionären Frank -
reich bis zum Frie den von Lunéville 1801 umrissen werden, um räumlich-zeitliche 
Orien tierungs punkte für den Hauptgegenstand dieser Arbeit zu bieten.  

3.1 Revolution und Emigration

Schon kurz nach dem Sturm auf die Bastille fasste die Nationalversammlung re-
volutionäre Be schlüsse. Veranlasst durch eine Reihe von Bauernaufständen in 
vielen Teilen Frankreichs (Grande Peur), wur den in den so genannten Augustbe-
schlüssen die von alters her be stehen den Privilegien des Klerus und des Adels 
abgeschafft.93 Mit Ausnahme der Abgabenordnung gehörten damit die Haupt-
bestandteile des Feudalsystems wie die Leibeigenschaft, der Fron dienst und die 
Patri monialgerichtsbarkeit der Vergangenheit an. Die antifeudale Aus rich tung 
der Gesetz gebung hielt auch danach weiter an. Zur Abwendung des drohenden 

92 Johannes WillmS, Napoleon. Eine Biographie, München 2005, S. 324. Zwar wurde bereits im 
Jahr 1796 eine Streichung von den Emigrantenlisten und damit die Vermeidung der Todesstrafe 
möglich, doch nur wenige Auswanderer kehrten vor 1801/02 nach Frankreich zurück, vgl. henke, 
Coblentz, S. 31. 

93 Schulin, Revolution, S. 67–73.
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Staats bankrotts wurden im November 1789 die Kirchengüter säkularisiert. Die 
bisherige Ver fassung des fran zösisch en Klerus wurde durch die beschlossenen 
Klosteraufhebungen im Fe bru ar 1790, die Neu ordnung der Diözesen gemäß der 
neuen Département-Einteilung und die Ver abschiedung der Constitution civile du 
clergé im Juli 1790 geradezu abgewickelt. Noch im selb en Jahr, 1790, wur de der Erb-
adel abgeschafft, was unter den Betroffenen zu heftiger Em pörung führte.94 Diese 
revo lutionären Umbrüche mit Verlust von Privilegien und Eigentum er höhten bei 
den Ange hörigen des Ersten und Zweiten Standes zunehmend die Bereitschaft zur 
Emigration. 

Christian Henke unterscheidet in der ersten Hauptphase der Emigration, zwi-
schen 1789 und 1792, drei Auswanderungswellen aus Frankreich. Die erste erfolgte 
unmittelbar nach den Er eignissen im Juli und August 1789. Zu den Emigranten des 
Sommers 1789 gehörte vor allem der Hochadel, besonders die direkte Verwandt-
schaft des Königs, sowie Teile des hohen Kle rus und der Militärführung. Die zwei-
te Welle setzte im Sommer 1790 mit dem In kraft treten der Gesetze zur Abschaffung 
des Feudalsystems und der Zivilkonstitution ein. Wiede rum waren insbesondere 
Adlige, Geistliche und Offiziere unter den Emigranten. Eine dritte Welle be gann 
schließlich nach dem 21. Juni 1791, dem Tag der gescheiterten Flucht König Lu d- 
wigs XVI. nach Varennes.95 

Die zweite Hauptphase der Emigration vollzog sich nach den Septembermor-
den 1792 und der zunehmenden Radikalisierung der Revolution nach der Hinrich-
tung des Königs im Ja  nuar 1793.96 Es wanderten nun auch immer mehr Angehörige 
des Dritten Standes aus. Da runt er waren viele ehemalige Anhänger der Revolu-
tion, teilweise sogar Girondisten, die mit den neuen Kräften in Paris gebrochen 
hatten oder inzwischen politischer Verfolgung aus ge setzt waren. Hinzu traten wirt-
schaftliche Probleme, Versorgungsengpässe durch den be ginnen  den 1. Koalitions-
krieg und bürgerkriegsähnliche Zustände in der Hauptstadt und auf dem Land, wie 
etwa der große, Jahre anhaltende Aufstand in der Vendée.97 Der Terror des Wohl -
fahrtausschusses und die zunehmend offen antichristliche Politik der Hébertisten, 

94 Schulin, Revolution, S. 97–106.
95 henke, Coblentz, S. 29f.
96 ibid., S. 30.
97 Daniel Schönpflug, Französische Revolutionsflüchtlinge in Europa nach 1789 (Beispiel 

Deutschland), in: Enzyklopädie der Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
hrsg. v. Klaus J. bade et al., Paderborn 2007, S. 588.
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die mit ihrer Zeitung Le père Duchesne einen regelrechten Kulturkampf gegen die 
Kirche führ ten, verstärkten den Druck auf die – im Sinne Rebmanns – Vertreter 
der alten Ord nung. 

Kleinere Auswanderungswellen wurden nach dem Ende der Terrorherrschaft 
durch den roya listisch en Aufstand vom 5. Oktober 1795 in Paris, dessen Nieder-
schlagung unter dem Kom man do Napoleons erfolgte, und den Staatsstreich vom 
18. Fructidor (4. September 1797) her vor  gerufen.98 

Während der ersten Hauptphase beruhte die Entscheidung zur Emigration 
noch weitgehend auf dem freien Entschluss der betreffenden Einzelpersonen, die 
aus politischem Dissens und Wider standswillen gegen die neue Ordnung in das 
benachbarte Ausland abwanderten. Es war daher vor allem eine Emigration der 
Royalisten. Dagegen lag in der zweiten Hauptphase eine veränderte Motivlage vor. 
Die unmittelbare Bedrohung von Leib und Leben durch eine Gemengelage von 
Krieg, Terror, Aufständen und ökonomischen Problemen trieb eine Viel zahl von 
Menschen in die Flucht. 

Zu den aus Frankreich emigrierenden Personen kamen im Zuge des 1. Koa-
litionskriegs, ins be sondere nach der „Wende“ von Valmy 1792, Untertanen vieler 
Reichsterritorien, aber auch der italienischen Staaten und der Schweiz hinzu, die 
vor der militärischen Expansion des re vo  lutionären Frankreichs in weiter entfernte 
Gebiete flüchteten.

Während Greer die Zahl der aus Frankreich emigrierten Personen mit ca. 
129.000 plus einer Dunkelziffer vom mehreren Zehntausend angibt, sind keinerlei 
verlässliche Angaben zur Zahl derjenigen, die aus den okkupierten Staaten aus-
wanderten, bekannt.99 Bei ihnen kommt neben dem Motiv der Abneigung gegen 
die Revolution und ihre politischen und so zialen Implikationen die Flucht vor dem 
unmittelbaren Kriegsgeschehen hinzu.

98 henke, Coblentz, S. 31. Eine heimliche Rückwanderung bescheidenen Ausmaßes setzte nach 
dem Ende der Terrorherrschaft ein. Auch rebmann äußert sich in seinem eingangs zitierten Traktat 
über die Wiederaufnahme von ausgewanderten Priestern in Frankreich, s. rebmann 1794/95, S. 
100–103.

99 Wie Anm. 17. 
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3.2 Das Alte Reich und die Revolution:  
Das Zeitalter der Koalitionskriege (1792–1801)

Die Vorgeschichte des 1. Koalitionskrieges ist vielschichtig und komplex. Ein ers- 
ter Schritt zu konfrontativer Politik gegenüber dem revolutionären Frankreich ging 
von jenen Reichs   ständen aus, die durch die Abschaffung der Feudalrechte ihre 
Besitzungen im Elsass ver   loren hatten. Zwar wurden durch ein Dekret der Nati-
onalversammlung den weltlichen Reichs  stän den Entschädigungen zugesagt, doch 
konnten die linksrheinischen Diözesan an teile ei niger geistlich er Stände wegen der 
Zivilkonstitution nicht ersetzt werden. Zu die sem Zeit punkt, 1790, war man aller-
dings von Seiten des Berliner und des Wiener Hofes nicht be reit, wegen dieser 
Angelegenheit einen Krieg mit Frankreich zu beginnen.100

Das katalysierende Ereignis für die Kriegspolitik war schließlich die geschei-
terte Flucht Kö nig Ludwigs XVI. im Juni 1791. Mit dem Treffen Kaiser Leopolds 
II. und König Friedrich Wilhelms II. auf Schloss Pillnitz im August 1791 erreichte 
die preußisch-österreichische An näherung einen vorläufigen Höhepunkt. Obwohl 
Ludwig XVI. im September 1791 die neue Ver  fassung akzeptiert hatte und damit ein 
unmittelbarer Grund zu einer Intervention in Frank  reich nicht länger vorhanden 
war, wirkte insbesondere Preußen auf eine Eskalation hin, weil es sich durch einen 
Krieg gegen Frankreich Gebietsgewinne im Westen versprach.101 Nachdem durch 
die Korrespondenz Marie Antoinettes, der Gemahlin König Ludwigs, be kannt 
geworden war, unter welchem Druck das französische Königspaar aufgrund der 
neuen Ver fassung stand, und die neue Nationalversammlung mit aggressiven Be-
schlüssen ge  gen die jenigen Reichsstände agitierte, die Emigranten beherbergten, 
sah sich auch der Wiener Hof zu offensiverem Vorgehen veranlasst. 

Nach dem formellen Abschluss des Defensivbündnisses zwischen Preußen und 
Österreich im Februar 1792 erreichte die Spannung zwischen den Konfliktparteien 
rechts und links des Rheins durch den Austausch herausfordernder diplomatischer 

100 Karl Ottmar von aretin, Das Alte Reich 1648–1806, Bd. 3: Der österreichisch-preußische 
Dualismus (1745–1806), Stuttgart 1997, S. 379f.

101 aretin geht in der Darstellung der Vorgeschichte des 1. Koalitionskriegs von der These aus, 
dass Preußen schon vor der Pillnitzer Deklaration in erster Linie eine auf Eroberung neuer Gebiete 
hin orientierte Politik betrieb, während Kaiser Leopold hierbei deutlich zurückhaltender agierte, 
vgl. aretin, Das Alte Reich 3, S. 382. 
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Noten schließlich ein derart hohes Niveau, dass Frankreich am 20. April 1792 Ös-
terreich den Krieg erklärte.102

3.2.1 Gegenrevolution und Reichskrieg

An dieser brisanten politischen Situation waren die bereits aus Frankreich ausge-
wanderten An  ge hörigen des Ancien Régime nicht unbeteiligt, auch wenn ihr Ein-
fluss für die Eskalation wahr   scheinlich weniger entscheidend war als Kommenta-
toren wie Rebmann nahe legen.

Der Weg der ersten Emigranten, insbesondere des französischen Hochadels 
um den Comte d’Artois, führte über die österreichischen Niederlande und das 
Rheinland nach Turin, wo seit September 1789 eine große Emigrantenkolonie der 
Royalisten entstand.103 Von dort aus wur  den erste Vorbereitungsmaßnahmen für 
eine Gegenrevolution und die Wiederherstellung der alten Ordnung getroffen. Es 
wurden Kontakte zu den europäischen Höfen geknüpft, um die se zum Eingreifen 
in Frankreich zu bewegen. Auch Revolten und Aufstände im fran zö sisch en Hei-
matland sollten von Turin aus angestoßen und unterstützt werden. Trotz großen 
Be mühens der Adligen konnten jedoch weder Kaiser Joseph II. (gest. 1790) noch 
sein Nach folger Leo pold II. (gest. 1792) zu einer greifbaren Hilfeleistung für das 
Anliegen der Emi granten ge wonnen werden.104 

Schließlich erhielt der Comte d’Artois im Sommer 1791 die Erlaubnis, sich im 
Kur fürsten tum Trier, das unter der Landesherrschaft seines Onkels, Kurfürst Cle-
mens Wenzeslaus von Sachsen stand, niederzulassen. Dort waren bereits Anhänger 
des Prince de Condé und an derer französischer Hochadliger versammelt, sodass 
die Residenzstadt des Trierer Kurfürst en, Koblenz, nunmehr zum Zentrum der Ge-
genrevolution avancierte.105 Die Anwesenheit der kö nig lichen Verwandten dürfte 
dabei auf viele Auswanderer anziehend gewirkt haben, die während des Jahres 1791 
im Begriff waren, Frankreich zu verlassen. Die Emigranten kolonie wuchs beson-
ders durch die Abwanderung der Offiziere der Armee, die nach der ge scheiterten 
Flucht Ludwigs XVI. in Scharen das Land verließen, sodass sich im Dezember 1791 

102 aretin, Das Alte Reich 3, S. 382–389.
103 henke, Coblentz, S. 42–50.
104 Maria paWlik, Emigranten der Französischen Revolution in Österreich. (1789–1814), in: 

MIÖG 77 (1969), S. 83–88, 90–94.
105 henke, Coblentz, S. 49–57.
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schätzungsweise 5.000 Emigranten in Koblenz aufhielten.106 Auch in anderen Städ-
ten entlang des Rheins entwickelten sich schnell Kolonien von Emigranten, so in 
Köln, Mainz, Worms und Mannheim.  

Von Koblenz aus betrieben der Comte d’Artois und die Hochadligen neuerliche 
Versuche, an den großen Höfen des Reiches und darüber hinaus Unterstützung für 
eine Intervention in Frank  reich zu bekommen. Ein spektakulärer Erfolg war die 
Teilnahme des Comte d’Ar tois am Treffen Leopolds II. und Friedrich Wilhelms II. 
auf Schloss Pillnitz, obwohl auch dort letzt  lich kein Durchbruch für die gegenre-
volutionäre Politik der Emigranten erreicht werden konnte, sehr zum Missfallen 
der geistlichen Stände im Westen, Trier, Mainz und Speyer, die die Politik der Emi-
granten bis dato tatkräftig unterstützt hatten.107   

Nach anfänglichen Siegen scheiterte die österreichisch-preußische Offensi-
ve unter dem Kom man do des Herzogs von Braunschweig und unter Beteiligung 
der Emigrantenarmee des Prince de Condé im Artilleriegefecht bei Valmy am 20. 
September 1792 gegen das fran zö sische Revolutionsheer. Danach konnten sich die 
Stände im Reichstag erst nach zähen Ver han dlungen über die Finanzierung und 
nach bitteren Klagen über das eigenmächtige Vor ge hen der Österreicher und Preu-
ßen am 22. März 1793 dazu durchringen, einen Reichs krieg ge gen Frankreich zu 
beschließen.108

Das Kriegsgeschehen in seinem Verlauf kann hier nicht im Einzelnen ge-
schildert werden. Es stellte in seinem dramatischen Verlauf aber einen deutlichen 
Kontrast gegenüber den groß spurigen Eroberungsplänen der beiden Großmächte 
des Reichs im Westen und dem über bordenden Optimismus der Gegenrevolutio-
näre auf baldige Restauration ihrer Herrschaften dar.109 Auf die fehlgeschlagene 
„Kampagne in Frankreich“ reagierte die französische Re vo lutions armee mit einer 
Offensive, die noch im Jahr 1792 zur Besetzung von Teilen der öster reichischen 
Niederlande und einem Vorstoß unter General Custine bis Frankfurt führte.110 Als 

106 henke, Coblentz, S. 78.
107 aretin, Das Alte Reich 3, S. 382. Auch Wilhelm Wühr, Emigranten der Französischen Revo-

lution im Kurfürstentum Mainz, in: Aschaffenburger Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und 
Kunst des Untermaingebietes 2 (1955), S. 66–72.

108 aretin, Das Alte Reich 3, S. 395–399.
109 Trotzdem der Feldzug gegen Frankreich alles andere als erfolgreich für Preußen verlief, 

konnte das Königreich noch im Jahr 1793 im Osten beträchtliche Gebietsgewinne durch die 2. Pol-
nische Teilung verbuchen.

110 aretin, Das Alte Reich 3, S. 394.
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im Oktober 1792 Mainz kampflos besetzt worden war, ereigneten sich in der Dom-
stadt jene Vorgänge, die als Mainzer Revolution in die Geschichte eingingen. Unter 
der Pro tektion der Revolutionstruppen entstand mit der kurzlebigen Mainzer Repu-
blik ein „Rhei nisch-Deutscher Freistaat“ auf demokratischer Grundlage, dessen be-
rühmtester Pro tagonist Jo hann Georg Forster war. Sowohl der Kurfürst, Friedrich 
Karl von Erthal, als auch das Dom ka pitel und viele französische Emigranten, die 
sich bis zu diesem Zeitpunkt in Mainz auf ge halten hatten, waren vor der Einnahme 
der Stadt in andere Territorien ge flüchtet, etwa in das östlich angrenzende Hoch-
stift Würzburg.111 Nach einer mehrmonatigen Belagerung durch preußische Trup-
pen konnte die Stadt im Juli 1793 schließlich zurückerobert werden. 

Die erfolgreiche Belagerung und Rückeroberung von Mainz sollte einer der 
wenigen Siege im Jahr 1793 bleiben. Die österreichischen Niederlande waren weit-
gehend verloren, die Fran zo sen behaupteten die Rheingrenze, und das österrei-
chisch-preußische Bündnis zerfiel zu sehends.112 In dieser Phase der Stagnation 
kamen neue Überlegungen auf, wie Österreich sei nen Ansprüchen auf Gebietsge-
winne noch gerecht zu werden glaubte.

3.2.2 Geistliche Staaten und Säkularisation

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts waren schon häufiger Versuche unternommen 
worden, die geistlichen Staaten zugunsten der großen Territorien des Reiches 
zu säkularisieren. Beson ders Friedrich II. von Preußen hatte in diesem Bereich 
großen Eifer entwickelt. Nach dem Ersten Schle sischen Krieg ging von ihm der 
Vorschlag aus, zugunsten Kaiser Karls VII. mehr ere Hochstifte zu säkularisieren. 
In Norddeutschland standen nach dem Siebenjährigen Krieg ebenfalls einige geist-
liche Territorien zur Disposition. Jahrzehnte später verfolgte auch Kaiser Joseph 
II. derartige Bestrebungen.113 Trotz dieses anhaltenden Drucks gelang es, nicht zu -
letzt aufgrund des entschiedenen Widerspruchs der Bamberger Fürstbischöfe, die 
Reichs ver  fassung zu erhalten. Trotzdem kam es in einzelnen Territorien des Rei-

111 Wühr, Emigranten, S. 178.
112 aretin, Das Alte Reich 3, S. 410–411.
113 Dieter J. WeiSS, Die Vorzeichen der Säkularisation. Auf dem Weg vom Hochstift zur Diözese 

Bamberg, in: Bamberg wird bayerisch. Die Säkularisation des Hochstifts Bamberg 1802/03, hrsg. v. 
Renate baumgärtel-fleiSchmann, Bamberg 2003, S. 10f.
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ches zu Säkularisa tion en „im Kleinen“, etwa im Zuge der Josephinischen Reformen 
im Erzherzogtum Öster reich.114

In der Situation 1793/94 gingen von Österreich und Preußen erneute Initiati-
ven aus, sich für die durch den Reichskrieg angelaufenen Belastungen territorial 
entschädigen zu lassen. Hin ter  grund der Forderungen beider Großmächte war 
der trotz gemeinsamer Kriegsan streng ung en fortbestehende preußisch-öster-
reichische Dualismus. Dessen inhärenter Logik fol gend waren die Antagonisten 
bestrebt, möglichst auf Kosten des Anderen zu Arron dierungen und Gebiets-
gewinnen zu kommen.115 Der leitende Minister in den hohen zollern schen Mark-
grafen  tümern, Hardenberg, lancierte in diesem Sinne Revindikationen, die zu lasten 
der um liegenden Stände, besonders des Hochstifts Bambergs, gingen. In den Bam-
berger Regierungs akten der Jahre nach 1793 finden sich immer wieder Beschwer-
den und Beratungen wegen Ter ri torial streitigkeiten mit Bayreuth und Ansbach. 
Gerüchte um be vor stehende Säku lari sa tio nen waren somit ständiger Begleiter der 
geistlichen Fürsten während des 1. Ko alitions kriegs.116 

Aus Furcht vor den Partikularinteressen der großen Mächte und aufgrund des 
schleppenden Krieges gegen Frankreich während des Jahres 1794, dessen Verlauf 
keine Hoffnung auf eine bal dige Entscheidung machte, ergriffen nun die mittleren 
Stände des Reiches die Initiative und schlossen sich zum Wilhelmsbader Fürsten-
verein zusammen. Dessen Ziel war es, ein eige n es Heer von 40.000 Mann aufzu-
stellen und bei zukünftigen Friedensverhandlungen mit Frankreich die Sache des 
Reiches zu vertreten.117 Von den Initiatoren, dem Landgrafen von Hessen-Kassel 
und dem Markgrafen von Baden, wurde neben den Kurfürsten von Mainz, Trier 
und Köln, den Herzögen von Sachsen-Gotha-Altenburg, Sachsen-Weimar-Eise nach, 
Sachs en-Meiningen und einer Vielzahl weiterer Landesherren, auch Franz Ludwig 
von Er thal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, eingeladen, dem Fürsten-
ver ein bei zutreten. Nicht zuletzt aus der Erwägung, Säkularisationsbestrebungen 
den Boden zu ent  ziehen, trat der Fürstbischof am 18. Oktober 1794 dem Fürsten-
bund schließlich bei.118 Eine ei gene poli tische Gestaltungskraft konnte der Verein 

114 d. J. WeiSS, Vorzeichen der Säkularisation, S. 13. Auch berbig, Hochstift Bamberg, S. 340–
346.

115 Etwa der Plan des österreichischen Ministers Thugut, vgl. aretin, Das Alte Reich 3, S. 404–
410.

116 D. J. WeiSS, Vorzeichen der Säkularisation, S. 13.
117 aretin, Das Alte Reich 3, S. 425.
118 berbig, Hochstift Bamberg, S. 347–349.
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aufgrund fehlender Unterstützung durch den Kai ser jedoch nicht entfalten. Im 
Reich wuchsen Ende 1794 angesichts des durch viele Rück schläge gekennzeich-
neten Kriegsverlaufs daher die Bestrebungen, über einen Frie dens schluss zu ver -
handeln.

3.2.3 Die Friedensschlüsse von Basel  
und Campo Formio und der 2. Koalitionskrieg

Während Österreich keine nachdrücklichen Anstrengungen unternahm, einen 
Reichsfrieden oder zumindest einen Separatfrieden mit Frankreich zu schließen, 
agierte Preußen ziel orien tierter. In den ersten Monaten des Jahres 1795 wurde un-
ter maßgeblicher Beteiligung Har  den bergs der Friede von Basel ausgehandelt und 
im April 1795 unterschrieben, durch den Preu ßen inklusive der fränkischen Provin-
zen und in der Folge auch Spanien und Hessen-Kassel aus dem Kriegsgeschehen 
ausschieden. 

Mit dem Friedensvertrag verzichtete Preußen auf seine linksrheinischen Besit-
zungen unter der Maßgabe, bei einem zukünftigen Reichsfrieden dafür territorial 
entschädigt zu werden.119 Dem neuen Bamberger Fürstbischof Christoph Franz 
von Buseck war zwar von Seiten Har den bergs vorschlagen worden, den Frän-
kischen Kreis in die Neutralitätszone, die durch den Baseler Friedensschluss mit 
Frankreich vereinbart worden war, einzubeziehen, doch der Bischof lehnte dies mit 
Blick auf seine verfassungsrechtliche Stellung als Reichsstand ab. In der Tradition 
seines Vorgängers Erthal hielt Buseck an dem Prinzip der Integrität und Ge samt   -
staat lichkeit des Reiches fest und wollte den neu aufbrechenden Antagonismus zwi-
schen Öster reich und Preußen nicht zusätzlich befeuern.120

Österreich setzte seinerseits trotz dringlicher Forderungen vieler Reichsstände 
nach Friedens verhandlungen auf die Fortsetzung des Krieges und bemühte sich 
um ein Bündnis mit Eng land und Russland. Nachdem im Mai 1795 ein Subsidien-
vertrag mit England geschlossen wor den war, gingen die unter österreichischem 
Kommando stehenden Truppen wieder in die Offensive und konnten die Fran-
zosen bis Dezember 1795 über den Rhein zurück drän gen.121 Schon im folgenden 
Jahr setzte die Revolutionsarmee jedoch zum Gegen stoß an allen Fronten an. An 

119 aretin, Das Alte Reich 3, S. 437–439.
120 berbig, Hochstift Bamberg, S. 353f.
121 aretin, Das Alte Reich 3, S. 448f.
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der italienischen Front besiegte im Frühjahr 1796 der zum Ge ne ral auf gestiegene 
Napoleon erst Sardinien-Piemont und schließlich die Österreicher un ter Feld-
marschall von Wurmser. In Deutschland überschritten im Juni 1796 die Generäle 
Moreau und Jour dan in Kehl bzw. in Neuwied den Rhein.122 Der darauf folgende 
Er oberungs feldzug wur de zwar durch Erzherzog Karl von Österreich zurückge-
worfen (s. Kapitel 3.3), viele Stän de und Kreise hatten aber bereits auf eigene Faust 
Waffenstillstände aus gehandelt und sich mit den Franzosen anrangiert, so auch der 
Fränkische Kreis.123 

Der Wiener Hof lavierte Ende 1796 nun zwischen fortgesetzter Kriegspolitik 
mit einer enge ren Verbindung zu den geistlichen Reichsfürsten und einer baldigen 
Friedenslösung auf grund der napoleonischen Siege in Italien.124 Die geistlichen Lan-
desherren fühlten sich nach wie vor eher zu Österreich hingezogen, sahen sie doch 
im Kaiser den Garanten für die Reichs  verfassung – ungeachtet der Tatsache, dass 
Österreich unverhohlen das Erzstift Salz burg, die Hochstifte Passau und Freising 
und die Fürstpropstei Berchtesgaden für sich rekla mierte. Durch die Säkularisati-
onswünsche Preußens sahen sich die geistlichen Stände jedoch in weit stär kerem 
Maße bedroht. Schließlich wurde mittels des Präliminarfriedens von Leo ben im 
April 1797 und im Friedensschluss von Campo Formio im Oktober 1797 der Kriegs-
zustand zwi schen Frankreich und Österreich beendet. In geheimen Zusatzartikeln 
trat nun auch Öster  reich das linke Rheinufer, mit einigen Ausnahmen, an Frank-
reich ab und stim mte Sä ku  la ri sa tionen und Gebietsgewinnen zulasten Pfalzbayerns 
als Ausgleich zu.125 

Die Angelegenheiten des Krieges, die das Reich als Ganzes betrafen, sollten auf 
einem Frie dens   kongress in Rastatt ab Dezember 1797 verhandelt werden, zu dem 
eine Deputation des Reichstages entsandt wurde. Von den Beschlüssen des Frie-
dens von Campo Formio waren in zwischen aber so viele Einzelheiten bekannt ge-
worden, dass für die geistlichen Reichsstände die Zusammenkunft in Rastatt schon 
vor Beginn unter dem Zeichen der Großmachtpolitik Öster  reichs stand und sie um 
 

122 aretin, Das Alte Reich 3, 1997, S. 454–456.
123 keStler, Franzoseneinfall, S. 8.
124 Zum geplanten geistlichen Fürstenbund s. berbig, Hochstift Bamberg, S. 382–391. Auch are-

tin, Das Alte Reich 3, S. 458f.
125 aretin, Das Alte Reich 3, S. 460f.



50 Die Französische Revolution als Epoche

 ihre Existenz fürchten mussten.126 Die Preisgabe von Mainz an die Franzosen Ende 
Dezember 1797 bestärkte diesen Eindruck nachhaltig. 

Die Verhandlungen zogen sich das ganze Jahr 1798 hin. Die weltlichen Reichs-
stände spra chen sich nun für den Verzicht auf das linke Rheinufer und die Auf-
hebung der geistlichen Territori en mit Ausnahme der Kurfürstentümer aus.127 
Eine neuerliche Wende vollzog aber Öster  reich. Bestärkt durch die militärischen 
Schwierigkeiten, die Napoleons Expedition in Ägypten mit sich brachten, und die 
Rückendeckung, die Russland und England versprach en, forcierte Österreich wie-
der eine Politik der Konfrontation, die schließlich in den 2. Ko a li tions krieg münde-
te.128 Der Friedenkongress von Rastatt wurde daher ohne ein Ergebnis auf  gelöst. 

Die Kriegsschauplätze im 2. Koalitionskrieg befanden sich vornehmlich in Süd-
deutschland, der Schweiz und Italien. Nach anfänglichen Erfolgen der Koalition 
im Jahr 1799 wendete sich das Kriegsglück gegen die Verbündeten. Der russische 
Zar zog seine Beteiligung schon En  de 1799 aus Unzufriedenheit mit der österrei-
chischen Kriegsführung zurück. In der Schlacht von Hohenlinden am 3. Dezember 
1800 brachte die französische Rheinarmee un ter Moreau den Öster reichern eine 
entscheidende Niederlage bei. Noch im gleichen Monat wurde ein Waffen still stand 
unterzeichnet. Im lothringischen Lunéville besiegelten Frank reich und Österreich 
im Fe bruar 1801 einen Friedensvertrag, der den Frieden von Campo Formio im 
Prinzip be stä tigte und definitiv die Abtretung der linkrheinischen Gebiete vor sah.129 
Das Säku larisa tions  prinzip wurde darin endgültig festgesetzt und die geistlichen 
Ter ri torien zur Entschä digungs  masse für Arrondierungsbestrebungen der welt-
lichen Stände degradiert.130

126 berbig, Hochstift Bamberg, S. 391–405.
127 D. J. WeiSS, Vorzeichen der Säkularisation, S. 14.
128 aretin, Das Alte Reich 3, S. 467–469.
129 ibid., S. 468–475.
130 D. J. WeiSS, Vorzeichen der Säkularisation, S. 14.
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3.3 Das Hochstift Bamberg und die  
französischen Einfälle von 1796 und 1800/01 

Die beiden Bamberger Fürstbischöfe, die während des Zeitraums der Franzö-
sischen Re volu tion regierten, Franz Ludwig von Erthal (1779–1795) und Christoph 
Franz von Buseck (1795–1802), agierten reichspolitisch zwischen Treue zu Reichs-
verfassung und Kaiser mit vor sich tiger eigenständiger Politik, etwa im Rahmen 
des Wilhelmsbader Fürstenvereins, und der Be drohung von Säkularisationsambiti-
onen, die zuvörderst von Preußen, später von der Mehr heit der weltlichen Stände 
ausgingen. Während Erthal eine zurückhaltende Politik gegen über dem revolutio-
nären Frankreich anmahnte und 1793 nur widerwillig dem Reichs krieg zu stimmte, 
an dem auch ein Bamberger Kontingent teilnahm, wurde Buseck von den poli ti-
schen Realitäten geradezu überrollt. 

In seiner relativ kurzen Amtszeit, die hinsichtlich der Landesherrschaft mit der 
militärisch en Besetzung des Hochstifts durch bayerische Truppen im September 
1802 faktisch en dete, hatte Buseck zwei existenzielle Krisen zu bewältigen. Er-
schien das fränkische Hochstift in den ersten Jahren des 1. Koalitionskriegs von 
den Brennpunkten des Geschehens, den öster  rei chischen Niederlanden und dem 
Rheinland, noch relativ weit entfernt, rückte es durch die Junioffensive General 
Jourdans 1796 schlagartig in den Fokus der militärischen Aus  ein an dersetzungen. 
Inwieweit das Zurückweichen der österreichischen Armee tatsächlich nur 
„ein Teil der genialen Rückzugsstrategie des jungen Erzherzogs Karl“ war, der 
als   Reichsgeneralfeldmarschall die Rheinarmee befehligte, wie Aretin nahelegt, 
kann hier nicht dis kutiert werden.131 

Für das Bamberger Hochstift war der Einfall der französischen Revolutions-
armee eine Kata strophe. Der Fürstbischof war mit seinem Würzburger Standes-
genossen, Georg Karl von Fechen bach, Ende Juli 1796 nach Böhmen geflüchtet, 
als am 25. Juli 1796 die Vorhut der fran zö sischen Armee das hochstiftische Amt 
Zeil am Main erreichte.132 Zehn Tage später wurde Bamberg von den Re volutions-
truppen besetzt. Eine vierwöchige Okkupation begann. Die südlichen Teile des 
Hoch  stifts, besonders das Regnitztal in Richtung Erlangen und Nürnberg, wurde 
zum Kampf  gebiet. Verwüstungen und Plünderungen waren die Folge. Nach meh-

131 aretin, Das Alte Reich 3, S. 454.
132 keStler, Franzoseneinfall, S. 6.
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reren chaotisch en Tagen wurde am 7. August 1796 ein Waffenstillstand zwischen 
den Franzosen und dem Frän kischen Kreis ausgehandelt, nach dessen Abschluss 
dem Hoch stift Bamberg eine be trächt liche Kriegskontribution auferlegt wurde. An 
die Franzosen mussten 4 Millionen Liv res, 100.000 Hemden, 100.000 Paar Schuhe, 
10.000 Paar Stiefel, 50.000 Paar Gamaschen, 400 Pferde (davon 200 Zug- und 200 
Reitpferde) abgeführt werden.133 Hinzu kamen Ein quar tierungen von Soldaten und 
die Stellung von zwanzig Geiseln, die in die französische Stadt Givet verbracht wur-
den.134 Erzherzog Karl schlug die Fran zosen schließlich am 24. August 1796 bei 
Amberg und trieb sie in Richtung Würzburg zurück. Auf ihrem Rückzug zog die 
Re volutionsarmee brandschatzend und plündernd durch das Hochstift. Bamberg 
wur de am 30. August von ihnen aufgegeben. Durch das zweite Auf einandertreffen 
beider Armeen am 3. Sep tember 1796 bei Würzburg konnten die Fran zosen dann 
bis zum Rhein zurück getrieben wer den. Sie hinterließen auf ihrem Rückzug eine 
Spur der Verwüstung.135 Die Versorgung der Kriegsversehrten, der Wiederaufbau 
zerstörter Ort schaften, die Ausgabe von Anleihen zur Deckung der französischen 
Kontribution und eine grassierende Vieh seuche, an der in den drei Monaten nach 
dem Einfall nicht weniger als 20.000 Stück Vieh im Hochstift zugrunde gin gen, be-
deuteten enorme Belastungen für das fränkische Fürstentum.136

Nur vier Jahre später, am 5. Dezember 1800, wurde Bamberg im Zuge des 2. 
Koalitionskriegs und der französischen Offensive in Süddeutschland von den Trup-
pen General Augereaus be setzt. Vorausgegangen war nach dem Waffenstillstand 
von Parsdorf vom 15. Juli 1800 bereits die faktische Teilung des Hochstifts in eine 
französische und eine österreichische Zone. Die Demarkationslinie verlief entlang 

133 Kriegskontribution vom 17. August 1796: StadtABa D 3001, Rep. 3 Nr. 979, Französischer 
Einfall 1796. Zu den Kontributionen, die allein aus der Festungsstadt Forchheim kamen s. Stefan 
keStler, Franzosen in Forchheim, S. 212.

134 Unter den Geiseln waren der Weihbischof, einige Domkapitulare und der Vizedom. Sie reis- 
ten am 17. August über Frankfurt nach Givet, wo sie fast ein Jahr lang blieben und erst am 31. Juli 
1797 nach Bamberg zurückkehrten. Für alle Unkosten hatte die Hofkammer aufzukommen, die die 
Geiseln stets zu strenger Haushaltsführung aufforderte. Insgesamt entstanden dennoch Kosten von 
24.078 Gulden, vgl. Bernhard WernSdörfer, Die Bamberger Geiseln im Franzoseneinfall 1796, in: 
Bamberger Blätter für fränkische Kunst und Geschichte Nr. 4 (März 1929).

135 Eine Übersicht über die Schäden bietet keStler, Franzoseneinfall, S. 9–12. 
136 keStler, Franzoseneinfall, S. 12. Eine Aufstellung für die Versorgungskosten kaiserlicher 

und französischer Truppen im Krankenhaus Bamberg zwischen September 1796 und Juni 1797 
weist 3.104 fl 28 ½ xr aus: StadtABa C 26, Nr. 701, Krankenspital, Versorgungskosten und französi-
sche Kriegsgefangene 1796/97.
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der Regnitz und des Mains, also mitten durch die Resi denz stadt Bamberg.137 Auf 
den Regnitzbrücken standen sich nun österreichische und französische Sol daten 
gegenüber. Nach der Aufkündigung des Waffenstillstandes durch die Franzosen im 
November und dem offensiven Vorgehen Augereaus im Dezember 1800 drohten 
erneut ge wal tige Kontributionen. Der siegreiche General Moreau, unter dessen 
Kommando die Ge samt  operation stand, hatte dem Hochstift bereits im Juli 1800 
600.000 Livres an Kon tri bu tions zahlungen angedroht.138 Fürstbischof Buseck war 
vor der zweiten Besetzung Bambergs nach Saalfeld geflüchtet. General Augereau 
bot dem Fürstbischof noch im Dezember 1800 den Abschluss eines Separat frie dens 
an, den dieser jedoch wieder mit Rücksicht auf die Reichs verfassung ablehnte. Of-
fenbar glaubte Buseck weiterhin, dass Österreich einen für die ver  fassungstreuen 
geistlich en Reichsstände günstigen Frieden aushandeln und damit deren Existenz 
sichern würde. Der weil requirierten die Franzosen im Hochstift große Mengen an 
Gel d und Naturalien, mancherorts kam es zu Übergriffen auf die Bevölkerung.139 
Nach dem Ab  schluss des Friedens von Lunéville im Februar 1801 begannen die 
Franzosen mit dem Ab zug. Doch die Herrschaftssäkularisation konnte trotz letzter 
verzweifelter Bemühungen, etwa der Anrufung des russischen Zaren als Schutz-
herrn der Reichsverfassung, nicht ver hindert werden.140 

Mit den zwei französischen Einfällen 1796 und 1800/01 waren die Auswirkungen 
der Fran zösischen Revolution in Bamberg direkt spürbar geworden. Beide Okku-
pationen verur sach ten außergewöhnlich große materielle Belastungen für das oh-
nehin finanzschwache Hoch stift Bamberg und bedrohten seinen Fortbestand. In 
dieser Phase der politischen Agonie kam zu den internationalen Entwicklungen und 
ihren hier beschriebenen regionalen Aus prägungen das Problem der Emigranten 

137 Rudolf endreS, Territoriale Veränderungen, Neugestaltung und Eingliederung Frankens in 
Bayern, in: Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. III, 1. Geschichte Frankens bis zum Aus-
gang 18. Jahrhunderts, hrsg. v. Andreas krauS. München 1997, S. 520. Endres spricht irrigerweise 
vom Waffenstillstand von Parsberg.

138 berbig, Hochstift Bamberg, S. 406. Anfänglich war sogar die Rede von 1,5 Millionen Livres 
an Kriegskontribution. Die Bamberger Regierung verwandte viel Mühe und Mittel darauf, die Ge-
samtsumme mindern zu lassen, vgl. die Korrespondenz zwischen Regierung und Hofrat von Reider, 
der in den französischen Hauptquartieren Mannheim und Augsburg in diesem Sinne auf Moreau 
einwirken sollte, StadtABa D 3001, Rep. 3 843 II, Senatsprotokolle 1799–1800.  

139 keStler, Franzoseneinfall, S. 14f. General Augereau hatte dem Hochstift schließlich eine 
Kontribution von 150.000 Livres, 6.000 Paar Schuhen, 15.000 Röcken und 60 Pferden auferlegt, vgl. 
keStler, Franzosen in Forchheim, S. 213.

140 D. J. WeiSS, Vorzeichen der Säkularisation, S. 14f.
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hinzu. Obwohl das Hochstift Bamberg nie ein „royalistisch-gegenrevolutionäres 
Zentrum“ der Emigration war, sondern in erster Linie zu einer Zufluchtsstätte des 
aus Frankreich und den besetzten Gebieten geflohenen Klerus wurde, stellte das 
Emigrantenproblem einen wichtigen Faktor der hochfürstlichen Politik in der End-
phase des Alten Reiches dar. 



4. Die Bamberger Obrigkeit  
vor dem Problem der Emigration

4.1 Die Emigrantenverordnungen  
unter den Bamberger Fürstbischöfen

Die Haltung der Bamberger Fürstbischöfe zur Emigrantenfrage war unmittelbar 
mit ihrer reichs politischen Positionierung im turbulenten Jahrzehnt der 1790er Jah-
re und ihrer Sorge um die sozialen und ökonomischen Verhältnisse innerhalb des 
Hochstifts verbunden. Dabei gab es zwischen den beiden Fürstbischöfen der betref-
fenden Zeit, Franz Ludwig von Erthal (1779–1795) und Christoph Franz von Buseck 
(1795–1802), so deutliche Unterschiede, dass Wühr sein Kapitel zu Bamberg mit 
„Wechselnde Gunst für die Emigranten im Hochstift Bam  berg“ überschreibt und 
gar einen „Gegensatz zweier Fürstbischöfe“ ausmacht.141 Trotz dem dies grundsätz-
lich zutreffend ist, muss doch die apodiktisch anmutende Charakte ri sierung relati-
viert werden – denn die Emigrantenpolitik war selbst unter Franz Ludwig in ihrer 
Restriktivität nicht so statisch und unumstößlich, wie sie dort beschrieben wird.

4.1.1 Franz Ludwig von Erthal

In der Forschung wird Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal als sittenstrenger 
Asket und auf geklärter Landes vater apostrophiert, der im Reich großes Ansehen 
genoss, loyal zu Papst und Kaiser stand und in seinen Hochstiften Bamberg und 
Würzburg im Gesundheits-, So zial-, Rechts- und Bildungswesen umfassende Re-
formen eingeleitet hat.142

141 Wühr, Emigranten, S. 193.
142 So etwa berbig, Hochstift Bamberg, S. 322. kiSt zufolge war er gar „der letzte große Fürstbi-

schof von Bamberg“, vgl. Johannes kiSt, Franz Ludwig von Würzburg, in: NDB 5 (1961), S. 371f. Auf 
Franz Ludwig gehen beispielsweise die Neuordnung des Finanzwesens, die Errichtung von Schulen 
und eines Schullehrerseminars, die Erweiterung der Universität, der Neubau des Krankenhauses, 
die Einführung einer öffentlichen Sozialversicherung und eine Reform des Strafrechts zurück. 
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Sein Verhältnis zur Französischen Revolution und deren Auswirkungen war durch-
aus ambi valent. Einerseits übte er Kritik an den Missständen des französischen Feu- 
dalsystems und plä   dierte für eine Politik der Nichteinmischung in die inner- 
französischen Vorgänge, ande rer  seits missfielen ihm die antikirchlichen Auswüchse 
und die republikanische Stoßrichtung der Revolution zutiefst.143 Sein Ziel war es, die 
Stabilität der beiden Hochstifte trotz des im März 1793 er klärten Reichskrieges ge- 
gen Frankreich aufrecht zu erhalten.

Franz Ludwig gab unter dem Eindruck der ansteigenden Zahl von Flüchtlingen 
in seiner Re sidenzstadt Würzburg die ersten Emigrantenverordnungen heraus. Die- 
se reglementierten die Emigration sehr streng und waren letztlich daraufhin aus- 
gelegt, Bamberg und Würzburg vor Zuwanderung zu schützen. Über die Motive 
des Bischofs in dieser Frage gibt es in der For schung einen nicht unproblemati- 
schen Konsens. 

Wühr führt aus, dass Franz Ludwig nicht aus Angst vor militärischen oder in-
nenpolitischen Un  ruhen, sondern aus Sorge um das sittliche und soziale Wohl sei-
ner Untertanen die Emi gran ten fürchtete. Einen Beleg dafür sieht Wühr in einem 
Reskript des Fürstbischofs an die Würz burger Regierung aus dem Jahr 1793. Of-
fenbar war Erthal von Seiten seiner Hofräte ge ra ten worden, die restriktiven Rege-
lungen abzumildern.144 Die Reaktion war deutlich: 

Die Emigranten mögen denken, wie sie wollen, sie mögen demokratisch oder aristo-
kratisch gesinnt sein, so denke ich doch jetzt nach wie vorhin keinen Aufenthalt zu 
gestatten. Die Sittlichkeit meines Volkes ist mir vorhin zu teuer gewesen und ist mir 
auch noch zu teuer, als daß ich sie von Franzosen verderben lassen sollte.145

Wühr sieht aus dieser Äußerung den „nationalen Stolz“ des deutschen Reichsfürsten 
sprechen.146 Das anschließende Verbot von französischen Hofmeistern und Gou- 
vernanten in Haus halten einheimischer Adliger sei Beleg für diese These. Berbig 
übernimmt diese Fest stellung im Prinzip und sieht die Emigrantenpolitik Erthals 
„eher von moralischen als von mili tärischen Gesichtspunkten bestimmt“.147 Abge-

143 Zur Auseinandersetzung Erthals mit der Französischen Revolution s. Hildegunde flur-
SchütZ, Die Verwaltung des Hochstifts Würzburgs unter Franz Ludwig von Erthal (1779–1795), 
Würzburg 1965, S. 242–247.

144 Wühr, Emigranten, S. 171f.
145 Diese höchste Entschließung vom 12. April 1793 ist zitiert bei Wühr, Emigranten, S. 173.
146 ibid., S. 173.
147 berbig, Hochstift Bamberg, S. 327.
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sehen davon, dass Kategorien wie „na tio na ler Stolz“ in diesem Fall unangebracht 
sind und trotzdem die moralische Integrität Er thals hier nicht in Abrede gestellt 
werden soll, greift diese Interpretation zu kurz. Sie lässt min destens drei wichtige 
Punkte außer Acht:

Erthal wusste von der Revolution im Hochstift Lüttich im August des Jahres 1. 
1789, die von den Sommerereignissen in Paris inspiriert war und in Folge 
derer sich der Fürst  bischof Cäsar Konstantin Franz von Hoensbroech zur 
Flucht nach Trier ver anlasst sah. Dieses Schicksal eines Standesgenossen 
dürfte Erthal als warnendes Bei spiel gedient haben. Der Schutz vor revo-
lutionären Agenten und Spionen – po ten ziellen Aufrührern – machte eine 
strikte Emigrantenkontrolle nötig. Ähnliche Ver  fü gungen wurden auch 
in den benachbarten geistlichen Fürstentümern Mainz und Speyer ge- 
troffen.148

Auch antirevolutionäre Kräfte bedrohten die fränkischen Hochstifte.2. 149 Ne- 
ben dem Kur  fürstentum Trier war auch das an Würzburg angrenzende Erz- 
stift Mainz ein Re fugium der royalistischen Gegenrevolution. Der ältere 
Bruder Franz Ludwigs, Frie drich Karl von Erthal, gewährte den Ange-
hörigen des französischen Hochadels und der Condé-Armee bereitwillig 
Logis.150 Als nach der gescheiterten Kampagne von 1792 der Kur fürst von 
Trier die Emigranten zum 1. Januar 1793 seines Landes verwies, be stand 
die reale Gefahr, dass diese sich in Richtung der fränkischen Fürstentü-
mer wen den könn ten. Das hätte geradezu herausfordernd auf die Revolu- 
tionstruppen wir ken müs sen, die bereits Ende 1792 das Rheinland und 
Mainz besetzt hatten.151 Eine zu sätzliche Bedrohung ging von der Légion 
Mirabeau aus, die im Hohen lohe schen stand und sich nach dem Tod ihres 
Anführers im Herbst 1792 in alle Winde zu zer streuen begann.152 Die Ein-
schätzung der Lage dürfte daher weit weniger von der Ab neigung Erthals 
gegenüber den Vertretern des Ancien Régime bestimmt gewesen sein (wie 
Wühr meint), als von der nüchternen Erkenntnis, dass – in erster Linie – 

148 Wühr, Emigranten in Mainz, S. 64.
149 Diesen Punkt betont auch flurSchütZ, Verwaltung unter Erthal, S. 236f.
150 Wühr, Emigranten in Mainz, S. 65–68.
151 henke, Coblentz, S. 289–292.
152 Wühr, Emigranten, S. 137.
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die Stadt Würzburg kein zweites Koblenz werden sollte. Na türlich spielt in 
diesen Punkt auch das moralische Empfinden Franz Ludwigs mit hinein: 
Sowohl der Standes dünkel der französischen Aristokraten, wie er in Kob-
lenz zele briert worden war, als auch ihre sprichwörtlich gewordene Laster-
haftigkeit miss fielen dem Fürst bischof sehr.153

Die sozioökonomischen Auswirkungen der Emigration geraten aus dem 3. 
Blickfeld. Er thal verweist eigens darauf: 

(…) mein Land hat selbst so viele Untertanen, welche der Unterstützung des Staates 
bedürfen und dieselbe verdienen, als daß ich meine Spitäler und mein Armeninstitut 
und zuletzt gar die Kasse und vielleicht auch die Ämter des Staates mit Fremdlingen 

und dazu noch mit Franzosen belästigen sollte.154

Das Argument, die einheimischen Armen würden unter der Präsenz von 
vielen ver armten Emigranten leiden, die durch die Staatskasse und die 
milden Stiftungen er nährt werden müssten, wird in den darauf folgenden 
Jahres bei der Ablehnung von Emi granten immer wieder ins Feld geführt 
werden und klingt auch schon bei Reb mann an.155 Ein zweites Argument 
wird auf die wohlhabenden Emigranten be zo gen: Sie würden aufgrund 
ihres Vermögens die Teuerung in den Volkswirtschaften der kleinräu- 
migen Territorien befördern und damit schließlich zu sozialer Not und Ver-
elendung beitragen. 

Wührs Feststellung „Franz Ludwig von Erthals emigrantenpolitische Grundsätze 
waren un abhängig vom staatspolitischen Ereignissen und Entwicklungen“156 lässt 
sich daher nicht hal ten.

Die erste hochfürstliche Emigrantenverordnung für Bamberg, das nicht zuletzt 
wegen seiner geo graphischen Lage gegenüber dem Hochstift Würzburg mit eini- 
ger zeitlicher Verzögerung von der Emigration be troffen war, datiert auf den 10. No- 
vember 1792. 

153 henke, Coblentz, S. 140.
154 Wie Anm. 145. Gemeint waren das Armeninstitut und die Spitäler in Würzburg.
155 Wie Anm. 12. 
156 Wühr, Emigranten, S. 174. 
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Abb. 3: Franz Ludwig von Erthal, 
Fürstbischof von Bamberg und Würzburg (1779–1795)
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Hierin instruiert Franz Ludwig seine Landesbediensteten für den Fall, wenn fran-
zösische Trup pen und anderes lüderliches Gesindel ins Hochstift Bamberg kommen.157 
Französischen Emi gran ten, die in den Abendstunden im Hochstift ankämen, sei ma- 
ximal eine Übernachtung zu er lauben, die hochstiftischen Festungsstädte Kronach 
und Forchheim seien für derartige Per so nen gänzlich gesperrt. Denjenigen, die 
aber zur Tages zeit die Bamberger Lande erreichten, sei umgehend zu be deu ten, 
dass sie sich sogleich wieder über die Gren zen fort zubegeben hätten. Nur bei of-
fensichtlicher Ver hin de rung, wie Krankheit oder zu große Ermattung der Pfer de, 
könn ten Ausnahmen gemacht werden. 

Bereits in einer Instruktion vom 5. November 1792 an die Bam berger Ämter hat-
te Franz Ludwig verfügt, dass Frem de, die sich als Freiheitsprediger gebärdeten, 
unverzüglich und unter Geheimhaltung auszuweisen seien.158 Nach der Erobe rung 
der Stadt Mainz durch die Revolutions trup pen im Oktober 1792 rechnete Franz 
Ludwig offenbar mit dem weiteren Vormarsch der Franzosen und sah seine Hoch -
stifte unmittelbar gefährdet. Vor diesem Hintergrund sind die ersten Regelungen 
zu sehen.

Durch den für das Reich zunächst positiven Kriegsverlauf des Jahres 1793 
schien zwar die Bedrohung einer direkten Invasion zunächst gebannt, doch ver-
schärfte Franz Ludwig die Vorschriften wei  ter, um einsickernde Apologeten der 
Revolution von Bamberg fernzuhalten. An lass war die Bamberger Frühlingsmesse 
1793, an der mindestens zwei französische Kaufl eute aus Va len ciennes und Straß-
burg teilnehmen wollten. Der Fürstbischof neigte zunächst dazu, pro phylaktisch 
allen Kaufleuten aus Frankreich, den österreichischen Niederlanden und Sa voyen 
mit Verweis auf den gegenwärtigen Kriegszustand die Teilnahme zu ver weh ren.159 
Erst als sich herausstellte, dass einer der Kaufleute inzwischen das Indigenat von 
Sachsen-Mei  ningen erworben hatte, gestattete Franz Ludwig seine Teilnahme, riet 
aber zu größerer polizey amtlicher Aufmerksamkeit.160 

157 Instruktion Franz Ludwigs vom 10. November 1792: StadtABa D 3001 NL Ditterich Nr. 68. 
158 Instruktion Franz Ludwigs vom 5. November 1792: StadtABa D 3001 NL Ditterich Nr. 68.
159 Hochfürstliche Entschließung vom 18. April 1793: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1100 Bam-

bergensia 1793. Ähnliche Überlegungen gab es auch im kursächsischen Leipzig vgl. Thomas höpel, 
Franzosen in Sachsen, in: Passage Frankreich – Sachsen. Kulturgeschichte einer Beziehung 1700 
bis 2000, hrsg. v. Sächsischen Staatsministerium des Innern, Bd. 2, Halle/S. 2004, S. 33.

160 Hochfürstliche Entschließung zur Teilnahme von Carl Sortier aus Valenciennes an der Bam-
berger Messe vom 1. Mai 1793: StABa Geheime Kanzlei 1215, fol. 429, Regierungsreskripte und 
-resolute 1793. Durch einen persönlichen Brief seines Landesherrn, Herzog Georg I. von Sachsen-
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Den grundsätzlichen Umgang mit den Emigranten legte Erthal in seiner Entschlie-

ßung vom 8. Mai 1794 fest: Emigranten, die nach Bamberg kamen, war nur ein 

dreitägiger Aufenthalt in der Stadt zu gestatten. Bei ihrer Abreise erhielten sie ein 

kleines Reisegeld. Ausnahmen, et wa bei Krankheit, mussten ausdrücklich geneh-

migt werden.161 

Offenbar klaffte aber zwischen dieser Norm und der Realität eine beträchtliche 

Lücke, so dass Erthal, der in der zweiten Jahreshälfte 1794 in Würzburg weilte, im 

Oktober seinem Be fremden darüber Ausdruck verlieh, dass sich angeblich eine 

große Schar vor allem aus Reichs  territorien stammender Emigranten in Bamberg 

aufhielt, er von der Bamberger Re gie rung über den Stand der Polizey Anstalten 

aber nicht informiert worden sei.162 Er verlangte Vor schläge dazu, wie dem Problem 

umgehend wieder Herr zu werden wäre, befahl die Ein sendung von monatlichen 

Listen und bestand nachdrücklich auf der Ausweisung von Per sonen, die sich nicht 

durch Pässe legitimieren konnten. Sogleich wurden die zuständigen Ge richts-

bezirke mit der Erstellung der Listen beauftragt.163 Aus der Hofkammer wurde eine 

Summe von zunächst 500 fl bereitgestellt, von der das Vikariat das Reisegeld für 

die Emi granten entnehmen sollte.164 Die geistliche Regierung verfügte, dass einem 

jeden geistlichen Emi granten 1 fl 6 xr ausgezahlt wurden.165 Gerade den Geistlichen 

fühlte man sich besonders ver pflichtet, da sie immerhin aus Liebe zur wahren Religi-

on ihre Heimat verlassen hätten und daher als Glaubenshelden zu betrachten seien.166 

Meiningen, an Erthal erreichte Sortier sogar die Herausgabe einer Kaution, die er bei der hoch-
fürstlichen Regierung hinterlegen musste, bis er ein Attest vorweisen konnte, das sein Bürgerrecht 
belegte. Hochfürstliche Entschließung vom 31. Oktober 1973: StABa Geheime Kanzlei 1215, fol. 
1026, Regierungsreskripte und -resolute 1793.

161 Wühr, Emigranten, S. 193f.
162 Brief Erthals an die Regierung in Bamberg vom 24. Oktober 1794: StadtABa D 3001 Rep. 3, 

Nr. 1212, Französische Emigranten.
163 Dekret an das Gericht St. Gangolf. Die Feststellung der Zahl der aus Frankreich, den Nie-

derlanden und vom Rheinstrom zugezogenen Personen vom 28. Oktober 1794: StadtABa B 3 Nr. 
126, Nebengerichte. 

164 Hochfürstliche Entschließung zum Regierungsprotokoll vom 8. November 1794: StadtABa D 
3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten.

165 Wühr, Emigranten, S. 194. Bei besonderer Bedürftigkeit konnten auch höhere Beträge aus-
gezahlt werden.

166 Entschließung des Vikariats vom 6. November 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 131, 
Vikariatsakten 1794.
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Die Zuständigkeit für die emigrierten Geist lichen lag nach hochfürstlicher Bestäti-
gung allein beim Vikariat.167 

Im November 1794 präzisierte Erthal die Regelungen für die Emigranten aus 
den öster reichisch en Niederlanden und dem Hochstift Lüttich: Sie seien so wie 
Emigranten aus dem deutschen Reich zu behandeln und genössen bei Vorlage von 
gültigen Ausweisen Bleibe recht.168 

Offensichtlich befürchtete die Regierung eine weitere Zunahme der Emigranten- 
zahl, ins besondere in Hinblick auf verarmte Personen, die Mittel aus der Staatskasse 
benötigten. Der Fürst bischof zog aber in seiner Stellungnahme vom 15. November 
1794 in Zweifel, dass jene Emigranten, die in Ermangelung eines eigenen Vermögens 
sich nicht unterhalten können überhaupt nach Bamberg kommen, da angenommen 
werden darf, daß nur die bemittelten ausgewandert seyen.169 Inwieweit sich diese 
optimistische Sichtweise in der Folge bewahrheitete, muss für die Mehrzahl der 
Emigranten aufgrund fehlender Informationen zum Vermögensstand of fen bleiben. 
Dagegen ist eine Reihe von Fällen bekannt, bei denen Stiftungs- oder Staats gelder 
zur Verfügung gestellt wurden (s. Kapitel 7.4)

Genaue Angaben zur Emigrantenzahl in Erthals letztem Herrschaftsjahr liegen 
nicht vor. Wäh rend viele Emigranten aus den Niederlanden und Lüttich im Jahr 
1794 schließlich Auf nahme fanden, bekamen mindestens fünf französische Geist-
liche keine Genehmigung und mus sten nach ihrem dreitägigen Aufenthalt weiter 
ziehen. Andere Franzosen konnten krank heitsbedingt bleiben, wurden gar im 
Spital behandelt und zogen nach ihrer Genesung weiter. Während Franz Ludwig 
einige von ihnen mit großem Nachdruck zur Weiterreise auf for derte, ist von ande-
ren bekannt, dass sie ihren ursprünglich eng befristeten Aufenthalt über Mo nate 
ausdehnten.170 

167 Hochfürstliche Entschließung zum Regierungsprotokoll vom 15. November 1794: StadtABa 
D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten.

168 Hochfürstliche Entschließung zum Regierungsprotokoll vom 15. November 1794: StadtABa 
D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten.

169 Hochfürstliche Entschließung zum Regierungsprotokoll vom 15. November 1794: StadtABa 
D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten.

170 Erthal wies beispielsweise zwei Kapuziner aus Avignon nach ihrer Genesung im Mai 1794 
ab, obwohl sie schriftliche Zeugnisse über ihre Rechtschaffenheit vorlegten und diese auch vom 
Guardian des Kapuzinerklosters in Bamberg bestätigt wurden: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 
63 und 65, Vikariatsakten 1794. Andererseits wurde zwei französischen Priestern aus der Diözese 
Cambrai krankheitsbedingt der Aufenthalt gestattet. Beide blieben weit über den Tod Erthals hin-
aus in Bamberg und sind letztmalig 1802 nachweisbar: Brief Erthals an Hofkanzler Pabstmann vom 
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Die Politik Erthals war demnach weniger rigide als es Wührs Ausführungen ver-
muten las sen. Teilweise wurden recht abenteuerlich anmutende Konstruktionen 
für die Ge neh migung eines Verbleibs in Bamberg bemüht: Im Fall des Postdirek-
tors Vanier, der mit seiner Toch ter aus Valenciennes ausgewandert war und den 
Winter 1794/95 in Bamberg zu ver bringen wünsch te, gewährte der Bischof eine 
Aufenthaltserlaubnis. Als gebürtiger Franzose war Va nier nach der Eroberung Va-
lenciennes durch die österreichischen Truppen im Jahr 1792 Post  direktor der Stadt 
geblieben und führte ausgezeichnete Atteste, unter anderem von Franz Georg Karl 
von Metternich, Vater des berühmten Staatsmanns, der zu jener Zeit Mi nis ter für 
die österreichischen Niederlande war, mit sich.171 Aufgrund der Weiter be schäf ti-
gung in k. k. Diensten entschied Erthal nun, dass Vanier eher als niederländischer 
denn als fran zösischer Emi grant zu betrachten sei und er somit eine Erlaubnis für 
Bamberg be kom men könnte.172 In diesem Beispiel wird die noch recht diffuse Auf-
fassung von „Staats bürger schaft“ deutlich. Zwar wurde die prinzipielle Unterschei-
dung von Franzosen und Ange höri gen der Staaten der österreichischen Niederlan-
de gemacht – jedoch nicht konsequent.  

Für die außerhalb des Hochstifts, aber innerhalb der Diözese lebenden emi-
grierten Geist lichen wurden zumeist ohne großes Aufheben alle kirchenrechtlich 
relevanten Weisungen, wie das Ce le bret und die Erlaubnis Beichte zu hören, er-
teilt.173

Für das Bamberger Hochstift lassen sich zwei Phasen der Emigrantenpolitik 
Erthals aus m achen: 

In der ersten Phase von November 1792 bis Mai 1794 richteten sich die Bestim-
mungen gegen ein reisende französische Emigranten, deren entweder revolutionäre 
oder antirevolutionäre Um triebe man fürchtete. Diese Regelungen waren vor dem 
Hintergrund des wechselhaften Kriegs   geschehens vor allem vorbeugender Natur. 

27. November 1794: StadtABa D 3001 Rep. 3, 1101 Bambergensia 1794. Auch die Geistlichen Pfaff, 
Humbourg, Luçon und Gley, der bezeichnenderweise Hofmeister einer deutschen Ritterfamilie war, 
kamen unter Erthals Regierung nach Bamberg und blieben über seinen Tod hinaus im Hochstift.

171 Conclusum Regiminis vom 11. Oktober 1794: StABa Geheime Kanzlei 1219, fol. 16, Regie-
rungsprotokolle 1794. Vgl. auch paWlik, Emigranten in Österreich, S. 99f.

172 Hochfürstliche Entschließung vom 13. Oktober 1794: StABa Geheime Kanzlei 1220, fol. 842, 
Regierungsreskripte 1794.

173 Beispielsweise für die in den hohenzollernschen Fürstentümern und der Reichsstadt Nürn-
berg lebenden Geistlichen Mondoy, Barbelenet, Braq, Ferron de la Ferronays, Hoff, Brandiscourt 
und Courtin, vgl. Kapitel 10.
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Für diesen Zeitraum lassen sich in den Quellen keine Belege für Ausweisungen von 
Franzosen finden. 

Die zweite Phase von Mai 1794 bis zum Tod Erthals im Februar 1795 spiegelt 
die unmittelbar ge wordene Konfrontation mit den Emigranten in Bamberg wieder. 
Nach seiner grund sätzlichen Regelung vom Mai 1794, Emigranten nicht länger 
als drei Tage Aufenthalt zu ge statten, differenzierte der Fürstbischof in der Folge 
aufgrund der ansteigenden Zahl be sonders niederländischer und Lütticher Emi-
granten nun zwischen diesen und den Fran zosen. Während die französischen Emi-
granten in der Mehrzahl weiterhin abgewiesen werden soll ten, erhielten Niederlän-
der, Lütticher und andere aus Reichsterritorien stammende Per sonen bei Vorlage 
von Ausweisen das Bleiberecht. Für letztere ist diese Praxis ab November 1794 
nachweisbar. Doch kann von starren Regelungen nicht die Rede sein, da Ausnah-
men auch für französische Emigranten aktenkundig sind. Trotz der Formulierung 
einer strengen Norm der Emigrantenpraxis für die Bamberger Verwaltungsbehör-
den behielt sich der Bi schof vor, bei einzelnen vertrauenswürdigen Personen Aus-
nahmeregelungen zu treffen. Das Movens dafür gibt Erthal selbst an: christliche 
Nächstenliebe.174 Inwieweit vielleicht Be richte über die Septembermorde 1792 und 
die Terrorherrschaft 1793/94 mit ihrem Höhe punkt im Juni 1794 Erthals Position 
gemildert haben, muss an dieser Stelle offen bleiben.

4.1.2 Christoph Franz von Buseck

Nach dem Tod Franz Ludwigs von Erthal wurde am 7. April 1795 der bereits 71-
jährige ehe malige Regierungspräsident Christoph Franz von Buseck zum neuen 
Bischof von Bamberg ge wählt. Zum ersten Mal seit der Wahl Adam Friedrichs 
von Seinsheim 1757 wurden die bei den fränkischen Hochstifte wieder von zwei 
verschiedenen Fürstbischöfen regiert.

Bereits in der frühen Heimatforschung des 19. Jahrhunderts wird Buseck als 
willens schwa cher Greis beschrieben, der gewissermaßen das Gegenteil seines 
Vorgängers, des aufge klär  ten Landes vaters Erthal, verkörpert. Bezüglich der 
Emigrantenfrage urteilt Sprenke in sei nem Pseudo-Panegyrikus auf Erthal: „Kaum 
war Franz Ludwig todt, so wimmelte das Fran ken land von Schwärmen ausgewanderter 
Franzosen, unter welchen Spione, Betrüger, Wüstlinge aller Art un ter allerlei Masken 

174 So im Fall der beiden aus der Diözese Cambrai stammenden Priester Marchant und 
d’Egricourt: StABa Geheime Kanzlei 1220, fol. 867, Regierungsreskripte 1794. 
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sich einfanden, und den bald nachziehenden Kriegsheeren das Vater land ver riethen.“175 
Zwar ist diese drastische Aussage übertrieben und auch der Kausal zu sammen hang 
von Emigranten, Verrat und französischem Einfall schlicht falsch; mit dem Jahr 
1795 ist aber eine deutliche Verbreiterung des Quellenbefundes zu konstatieren.

Diese plötzliche Zunahme besonders aus Frankreich stammender Emigranten 
verwundert zu nächst. Schon im April 1795 zeigte die hochfürstliche Krankenhaus-
Kommission an, dass mehrere Geistliche aus Frankreich im Bamberger Kranken-
haus behandelt würden, deren Kur  kosten aber nicht mehr aus den Mitteln des Spi-
tals beglichen werden könnten, sondern hier  für zusätzliche Gelder aus den milden 
Stiftungen nötig seien.176 Auch vier Bamberger Men   dikanten-Klöster meldeten im 
Juli 1795 dem Vikariat gestiegene finanzielle Belastungen, die durch die Einquar-
tierung und Bewirtung von durchreisenden französischen Geistlichen seit März 
des laufenden Jahres entstanden seien. Das Vikariat empfahl hierauf zur Schad los-
haltung einen Zuschuss von 100 Reichstalern für jedes Klos ter.177 

Im Laufe des Jahres 1795 starben im Hochstift Bamberg fünf Emigranten, wei-
tere 18 hielten sich nachge wiesener maßen unter anderem in Kronach und Staffel-
stein sowie den Klöstern Langheim und Michaelsberg auf. All diese In  dizien deuten 
auf eine verstärkte Zuwanderung hin, der offen bar kein Einhalt geboten wurde, 
obwohl die Maß regeln, die Erthal ins Werk gesetzt hatte, formal noch Gül tig keit 
besaßen. 

Erst im November 1795 beschäftigte sich die Regierung wieder mit der Emi-
grantenfrage. Hofrat Molitor verfasste da zu ein ausführliches Gutachten, in dem 
er die Zahl der Emi granten allein in der Residenzstadt Bamberg mit 260 In dividuen 
(97 Franzosen, 163 aus Territorien des Reichs) angibt. In den – wie Wühr zu Recht 
konstatiert – geradezu mitleidsvoll anmutenden Ausführungen relativiert Molitor 
die Ge  fahr, die von den Emigranten ausgehe.178 Durch diese sei keine Teuerung 
zu befürchten, son dern allenfalls, dass die mehrheitlich verarmten französischen 
Emigranten den einhei mischen Armen das Almosen entziehen könnten. Daher sei 

175 G. M. Sprenke, Franz Ludwig aus dem freiherrlichen Geschlechte von und zu Erthal. Von 
1779 bis 1795 Fürstbischof zu Bamberg und Würzburg, und in Franken Herzog, Würzburg 1826, S. 
10.

176 Brief der Krankenhaus-Kommission vom 24. April 1795: StadtABa D 3001 Rep. 3 1101 a, Nr. 
1, Bambergensia 1795.

177 Conclusum des Vikariats vom 14. Juli 1795: StABa Geheime Kanzlei 1726, fol. 61, Vikariats-
akten 1795.

178 Wühr, Emigranten, S. 195.



66 Die Bamberger Obrigkeit vor dem Problem der Emigration

ihnen bis zum März 1796 die Aus  reise zu bedeuten. Dagegen solle Emigranten aus 
den Reichslanden weiterhin der Auf ent halt gestattet werden. Das Aufenthaltsrecht 
für Franzosen könne allerdings bis auf acht Tage erweitert werden.179 Offenbar war 
eine Minderheit im Hofrat sogar dafür, keine Be schrän kung bis März 1796 zu ver-
fügen, sondern die französischen Emigranten auch darüber hi naus zu dulden.180 
Die hierin anklingenden Dissonanzen innerhalb der Regierung waren ein erstes 
Anzeichen für die Änderung der Emigrantenpraxis in den folgenden Jahren.

Buseck griff in seiner Entschließung die meisten Vorschläge Molitors auf: Die 
französischen Emi granten seien zwar zum Aufbruch anzuhalten und neue Zuwan-
derer maximal drei Tage zu dulden. Er kam der Minderheit aber weit entgegen, 
indem er verfügte, dass diejenigen Fran zosen, die über gesicherte Ressourcen 
verfügten und sich ausweisen könnten, eine Auf ent haltserlaubnis auf unbestimmte 
Zeit erhalten würden.181 

Diese Regelung stellt insoweit eine Abkehr von der bisherigen Praxis dar, als 
dass nicht mehr von einer unbedingten Ausweisung der Franzosen die Rede ist. 
Auch haben wir es im Unter schied zu Erthal nicht mehr mit sorgfältigen Ausnah-
meverfügungen für französische Geist liche zu tun, sondern mit geradezu passiver 
Anerkennung der Realitäten. Anders ist es kaum zu erklären, dass ein französischer 
Emigrant wie der Comte de la Varenne, der in der anti re vo lutionären Armee des 
Prince de Condé hochrangiger Stabsoffizier und Kompaniechef ge wesen war, über-
haupt seine persönliche Vorstellung bei der Regierung machen konnte – un ter Er-
thal nahe zu undenkbar.182 Nun aber bat dieser Emigrant sogar um die Konzession 
für eine Spitzen fabrik in Bamberg.183 

179 Beilage zum Conclusum Regiminis vom 23. November 1795: StadtABa D 3001 Rep. 3 Nr. 
1212, Französische Emigranten.

180 Conclusum Regiminis vom 23. November 1795: StABa Geheime Kanzlei 1223, Nr. 1, fol. 83, 
Regierungsrelationen 1795.

181 Hochfürstliche Entschließung zum Regierungsprotokoll vom 28. November 1795: StABa 
1223, Nr. 2, fol. 947, Regierungsresolute 1795.  

182 Der Comte de la Varenne war Capitaine chef der 4. Kompanie der Armée Condé und Colo-
nel im Stab des Prince de Condé, vgl. Gérard de contadeS (Ed.), Jounal d’un fourrier de l’armée 
de Condé: Jacques de Thiboult du Puisact, Paris 1882 [Anhang: Prosopographie der Offiziere der 
Armée de Condé]. 

183 Hochfürstliche Entschließung vom 30. Oktober 1795: StABa 1223, Nr. 2, fol. 858, Regie-
rungsresolute 1795. Dazu das Gutachten der Regierung vom 21. Dezember 1795: StABa 1223, Nr. 1, 
fol. 128, Regierungsrelationen 1795.
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Abb. 4: Christoph Franz von Buseck, 
Fürstbischof von Bamberg (1795 –1802)
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Aber selbst bei dieser abgemilderten Linie blieb es nicht. Offenbar erschien ein-
zelnen Mit gliedern der Regierung die strenge Haltung Erthals retrospektiv unan-
gemessen. Und auch die neue Politik Busecks ging ihnen nicht weit genug. Ein 
Beispiel dafür stellt die Denkschrift des Hofrats Georg Michael Weber vom März 
1796 dar, in welcher die Emigrantenpraxis einer kritischen Revision unterzogen 
wurde.184 Systematisch widerlegt Weber die vor gebrachten Argumente, die gegen 
eine Aufnahme von französischen Emigranten spre chen würden: 

1. Die Emigranten verteuern die Lebensmittel. 
2. Sie entziehen den Armen das Almosen, 
3. den Klöstern die Messen und Gaben der Bürger.
4. Sie sind dem Staat gefährlich,
5. sie sind sittenlos,
6. sie sind untätige und unbeschäftigte Leute,
7. sie bleiben dem Staat auch nach dem Frieden eine Last.

Die frappierende Ähnlichkeit der Emigrantenbeschreibung mit den neun Punkten 
Reb manns ist augenfällig (s. Kapitel 1.1). Weber appelliert in seinem Memoran-
dum an die Men schen   freundlichkeit des Fürstbischofs. Alle Argumente seien im 
Bamberger Fall unzu tref fend. Die bisher festgestellten 97 Franzosen seien viel zu 
wenige, um eine Teuerung her vor zurufen. Sie seien arm und lebten vom Almosen 
der Bürger, was sich jedoch nicht zu einer Be lastung der einheimischen Armen 
auswüchse. Auch den Klöstern sei es bisher so gut ge gan gen, dass sie nunmehr 
in der Lage seien, ihren armen Mitbrüdern aus Frankreich zu hel  fen. Die Staats-
gefährlichkeit sei ein unbegründeter Vorwurf, da ja genau diejenigen Per so nen 
ausgewandert seien, die sich mit den neuen Verhältnissen in Frankreich nicht ab-
finden woll ten. Revolutionäre Propaganda sei daher nicht zu befürchten. Auch der 
Vorwurf der Sitten losigkeit und Untätigkeit sei gegenstandslos, da die Emigranten 
nun einmal in ei nem für sie fremden Land lebten und daher der Staat für ihre Unter-
haltung verantwortlich sei. Bezüg lich des letzten Punktes packt Weber den Fürstbi-
schof schließlich bei der Ehre: So gar das protestantische Preußen würde geistliche 
Emigranten hereinlassen! 

Die mit vielen rhetorischen Stilmitteln wie der Suggestivfrage und der histo-
rischen Analogie ge spickte Schrift Webers ist innerhalb der Bamberger Debatte die 

184 Votum des Dr. Georg Michael Weber im Betreffe der französischen Emigranten vom 9. März 
1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten. Weber war seit Juli 1795 ordent-
licher Professor des Lehnrechts an der juristischen Fakultät der Universität Bamberg.  
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nachdrücklichste Stellung nahme zugunsten der Emigranten und demonstriert, wie 
leidenschaftlich das Thema in zwi schen diskutiert wurde. 

In den ersten Monaten des turbulenten Jahres 1796 beließ es Buseck dennoch 
bei der be stehenden Verordnung. Da die Neuankünfte nur langsam zunahmen, be-
stand aus seiner Sicht offenbar kein unmittelbarer Handlungsbedarf. 

Im Juni 1796 hatte Napoleon im Italienfeldzug bereits glänzende Siege über 
Sardinien-Pie mont und Österreich errungen, als General Jourdan zum wiederhol-
ten Mal den Rhein über schritt. Buseck entfaltete nun eine rege Betriebsamkeit, da 
er fürchtete, dass nun sowohl die aus der Schweiz und den italienischen Staaten 
ausgewiesenen Emigranten als auch jene, die General Jourdan vor sich hertrieb, 
nach Bamberg kommen könnten, was Sittenverderbnis, Ver rätherey und vorzüglich 
Theuerung mit sich bringen würde.185 Neuankömmlinge waren nun um gehend aus-
zuweisen; gewährte ein Untertan einem Emigranten Unterschlupf, hatte er eine 
Geld strafe von 12 xr pro Tag zu befürchten. In einem Generale wurden diese neuen 
Be stim mungen ver öffentlicht.186 

Die Regierung schlug ihrerseits vor, diese Maßnahmen dem Kreiskonvent in 
Nürnberg anzu zeigen und auch die Ritterschaften einzubeziehen, um durch koor-
diniertes Vorgehen der Kreis  stände der befürchteten Emigrationswelle wirkungs-
voller begegnen zu können.187 

Die entscheidende Wende in der Emigrantenpolitik brachte dann die erste 
Eroberung des Hoch  stifts und die knapp vierwöchige Besetzung der Stadt Bam-
berg (2. bis 30. August 1796) durch die Truppen General Jourdans. Nach der Ver-
treibung der Franzosen durch die Armee Erz herzog Karls vermehrten sich die 
Aufenthaltsgesuche schlagartig. Der Dekan des Lichten felser Ruralkapitels und 
Pfarrer von Kleukheim, Johann Franz Baumgärtner, berichtete an das Vikariat, 
dass sich während des Einfalls viele französischen Geistliche in seinem Ver ant-
wortungsbereich versteckt gehalten hätten und nach dem Abzug der Truppen wie-
der heraus gekommen seien.188 Der Fürstbischof schickte auf seinem Rückweg aus 
Prag zwar eine neue In struktion an die Regierung, wonach nun allen französischen 

185 Instruktion der Regierung vom 9. Juni 1976: StadtABa D 3001, Nr. 1212, Französische Emi-
granten.

186 Generale vom 15. Juni 1796: StadtABa D 3001 NL Ditterich 68.
187 Conclusum Regiminis vom 10. Juni 1796: StABa Geheime Kanzlei 1225, fol. 62, Regierungs-

akten 1796.
188 Verhandlung über den Brief von Pfarrer Baumgärtner im Vikariat am 6. September 1796: 

AEB Rep. I, Nr. 918, fol. 683, Vikariatsprotokolle 1796.
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Emigranten der weitere Auf enthalt verboten sei.189 Doch die Regierung brach nun-
mehr eine Lanze für die französischen Geist lichen. Diese hätten sich in der Seelsor-
ge verdient gemacht: 

Verschiedene [Geistliche, d. A.] hätten sich auf dem platten Lande unter den Ge-
meinden aufgehalten, denselben mit Erlaubnis des Pfarrers Gottesdienst mit aller 
Auferbauung abgehalten, welchen sonst die Ge meinden, besonders in Filialortschaf 
ten gar oft viele Wochen lang nicht haben konnten. Von daher komme es, daß schon 
wirklich Gemeinden bey den Aemtern mit Bitten und diese bey hochfürstlicher Re-
gierung mit Berichten eingekommen seyen, ihnen zu erlauben, ihren vorigen franzö-
sischen Geistlichen wie der aufnehmen zu dürfen.190 

Dagegen seien die Emigranten aus den Niederlanden und den Reichsterritorien, 
von denen es viele nicht einmal nothwendig gehabt hätten, zu emigriren und die 
meistens Leute von höherer Classe seyen, verantwortlich für die Teuerung. Eher als 
die Geistlichen seien also gerade sie aus   zuweisen. 

Der Bischof widersprach dieser durchaus selbstbewusst vorgetragenen For-
derung zwar und be kräftigte die Verordnung, Emigranten, die aus einem wirklich 
fremden Staate kämen, abzu weisen. Er behielt sich jedoch höchstselbst vor, Ausnah-
men zu gestatten.191 

Im Unterschied zu Erthal blieb es allerdings nicht bei Ausnahmen. Bereits im 
Herbst und Win ter 1796 nahm die Zahl der Emigranten stetig zu. Aufenthaltsge-
suche wurden nun ver gleichsweise großzügig genehmigt, Ablehnungen waren sel-
ten. Einzig die Fähigkeit eines Bitt  stellers, sich für die Dauer seines Aufenthalts 
aus eigenen Mitteln oder durch Bürg schaften von Gemeinden unterhalten zu kön-
nen, war Maßstab für die Gewährung einer Er laubnis für das Hochstift. Den An-
spruch, über alle Gesuche von Franzosen persönlich zu be finden, gab Buseck bald 
auf. Zwar bestand er darauf, über alle Fälle informiert zu werden, doch überließ er 
die Entscheidung oftmals der Regierung. Auch die unter Erthal zumindest formal 
gemachte Unterscheidung zwischen französischen Emigranten und Reichs ange hö-
ri gen wurde nicht mehr mit aller Konsequenz fortgesetzt. Inzwischen hatten sich 

189 Reskript des Fürstbischofs aus Kronach vom 18. September 1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, 
Nr. 1212, Französische Emigranten.

190 Conclusum Regiminis vom 20. September 1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Fran-
zösische Emigranten. 

191 Reskript des Fürstbischofs vom 25. September 1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Fran-
zösische Emigranten.
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die Emi gran t en ohnehin darauf eingestellt und reisten unter Decknamen oder mit 
falschen Pässen. Für Bam berg gibt es einen Hinweis auf eine solche Praxis: Der 
Marquis Delavalette er hielt im Okto ber 1796 für sich und seine Familie eine Auf-
enthaltsgenehmigung mit der Be gründung, dass er Reichsangehöriger aus Brabant 
sei. Richtig ist, dass Delavalette Offizier in der Con dé-Armee gewesen war und nach 
deren faktischer Auflösung zunächst in den habs burgischen Län dern lebte, ehe er 
schließlich nach Bamberg kam.192 

Die vergleichsweise offene Emigrantenpolitik Busecks währte knapp zwei 
Jahre. Nach dem Frie den von Campo Formio 1797 und dem Beginn des Rastatter 
Friedenskongresses schien die Kriegsgefahr zunächst gebannt. Möglicherweise 
rechnete der Fürstbischof in dieser Zeit da her nicht mit einer abrupten Zunahme 
der Emigrantenzahl und ließ es deswegen an strik terer Regulierung fehlen.  

Ausgerechnet eine Fehlinformation veranlasste den Fürstbischof im August 
1798 plötzlich da zu, den Umgang mit den Emigranten neu zu reglementieren. 
Offenbar befürchtete er, dass in den benachbarten Fürstentümern Ansbach und 
Bayreuth nach dem Weggang Carl August von Hardenbergs, der seit 1792 eine aus-
gesprochen emigrantenfreundliche Politik betrieben hatte, eine Ausweisung der 
zahlreich sich dort aufhaltenden Emigranten unmittelbar bevor stünde. Tatsächlich 
hatte Hardenberg vor seiner Abreise nach Berlin jedoch nur verfügt, keine wei-
teren Personen neu aufzunehmen, allen bereits in Ansbach und Bayreuth lebenden 
Emi granten – mit oder ohne offizielle Erlaubnis – aber weiterhin den Aufenthalt zu 
ge statten.193 

Buseck ließ – im Glauben, ein neuerlicher Andrang von Emigranten komme auf 
das Hoch stift zu, – ein Generale veröffentlichen, in dem die neuen Bestimmungen 
festgesetzt wur den.194 Die Aufenthaltserlaubnis für durchreisende Emigranten war 

192 Hochfürstliche Entschließung vom 11. Oktober 1796: StABa Geheime Kanzlei 1227, fol. 779, 
Regierungsresolute 1796. Schon rebmann berichtet von der Praxis französischen Emigranten in den 
österreichischen Niederlanden kaiserliche Pässe auszustellen, vgl. rebmann 1794/95, S. 106. paWlik 
berichtet von den Tätigkeiten des Marquis Delavalette in den habsburgischen Ländern, vgl. paWlik, 
Emigranten in Österreich, S. 102f. Die Unterscheidung WührS in seiner Prosopographie zwischen 
den Emigranten de la Valette (Nr. 1307) und Delavalette (Nr. 4378) ist wahrscheinlich falsch. Dela-
valette war Offizier (noble à pied) der 1. Kompanie der Condé-Armee, vgl. de contadeS, Jounal d’un 
fourrier, Anhang [Prosopographie der Offiziere der Armée de Condé]. 

193 höpel, Emigranten in Preußen, S. 192.
194 Generale vom 1. August 1798: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten. 

Der Fürstbischof folgte damit einem Beschluss der Regierung vom 26. Juli 1798: StadtABa D 3001 
Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten. 
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von da an auf 48 Stun den begrenzt. Lediglich in Wirtshäusern war eine Übernach-
tung möglich. Bürger, die Emi granten Unterschlupf gewährten, wurden nun mit 
einem, hochstiftische Beamte sogar mit fünf Reichstalern Strafzahlung belegt. Emi-
granten, die sich schon länger im Hochstift auf hielten und untadelig betragen hät-
ten, sollte hingegen die Erlaubnis noch eine Weile ge währt bleiben.

Zwar wurden in den folgenden Jahren bis zum Frieden von Lunéville 1801 auch 
wieder Aus nahmen von dieser Regel zugelassen (besonders in den Jahren 1798 
und 1799), aber der Unter schied zur laxen Praxis zwischen August 1796 und Juli 
1798 ist evident. Selbst für emi grierte Geistliche wurde es nun fast unmöglich, eine 
Erlaubnis zu erhalten: Als höchst rangiger Vertreter der französischen Geistlichkeit 
wurde der Erzbischof von Embrun abge wiesen. Am schroffsten fiel die Ablehnung 
des Priesters Derose aus Nancy aus: 

Das Angeben des Supplikanten, daß er aus eigenen Mitteln, ohne jemand zur Last 
zu fallen, seinen Unterhalt versorgen könne, ist ein abgenutzter Vorwand, hinter 
welchem sich jeder Emigrant verstecke, um sich in meine Lande einzuschleichen und 
nach Erschöpfung seiner geringen Hilfsquellen der Gut her zig keit meiner Untertha-
nen aufzudringen.195 

Der Grund für die Abweisung der Emigranten mag im Ausbruch und Verlauf des 
2. Ko alitions kriegs liegen. Im Vorfeld der zweiten Eroberung und Besetzung Bam-
bergs durch die Re volutionsarmee unter General Augereau im Dezember 1800 
wurden keine Auf ent halts genehmigungen mehr ausgestellt. Nach dem Abschluss 
des Friedens von Lunéville im Fe bruar 1801 wurden durch zwei weitere Generale 
vom 6. Mai 1801 und vom 14. Januar 1802 die be stehenden Bestimmungen über 
den Umgang mit Fremden bestätigt.196 Nachdem im Zuge des Napoleonischen 
Konkordats 1801 und der Promulgation der Articles Organiques im April 1802 eine 
Rückkehr der geistlichen Emigranten nach Frankreich möglich geworden war, er-
ging im Mai 1802 vom Vikariat ein Schreiben an die weltliche Regierung, in dem 
die Aus weisung der aus gewanderten Priester empfohlen wurde.197 In einem Regie-
rungsgutachten wur de dafür schließ  lich ein Termin festgesetzt: Bis Ende Juli 1802 

195 Reskript des Fürstbischofs vom 15. Juni 1800: StABa Geheime Kanzlei 1241, fol. 291, Regie-
rungsreskripte 1800.

196 Generale vom 6. Mai 1801: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1106, Bambergensia 1801. Generale 
vom 14. Februar 1802: StadtABa D 3001, Rep. 3, Nr. 1106–1107, Bambergensia 1801–1802.

197 Wühr, Emigranten, S. 199.
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sollten die in Bamberg verbliebenen Geist lichen das Hochstift verlassen haben.198 
Die Quellenlage für die Zeit nach 1801 ist zu lücken haft, als dass genauere Angaben 
über heimkehrende Geistliche gemacht werden kön nen. Vereinzelt blieben einige 
Emigranten auch über die gesetzte Frist hinaus im Hoch stift.199   

Die Emigrantenpolitik unter Fürstbischof Buseck war im Vergleich zu Erthals 
Ver ordnungs praxis weit weniger konsistent und lässt sich als wechselhaft charakte-
risieren. Wie schon un ter Erthal sind zwei Phasen der Politik auszumachen: 

Zwischen Busecks Amtsantritt und dem August 1798 ist ein relativ offener Um-
gang mit den Emi granten zu konstatieren. Maßgeblich dafür waren drei Faktoren: 

der erste französische Einfall 1796, in Folge dessen die schiere Anzahl der 1. 
Emigranten be trächtlich zunahm, 

die augenscheinlich gestärkte Position und Rolle der Regierung, die in ih-2. 
ren offi ziel len Stellungnahmen die Emigrantengefahr anfänglich relativier-
te und schließlich of fen Partei für die Franzosen ergriff, und

die zurückgehende Kriegsgefahr nach den Frieden von Campo Formio 3. 
1797.

Die zweite Phase von Sommer 1798 bis Sommer 1802 war dann wieder von deut-
lich an wach sen den Restriktionen für die nach Bamberg kommenden Emigranten 
geprägt. Beson ders ab 1800 scheint hierbei der 2. Koalitionskrieg mit der zweiten 
französischen Besetzung Bam bergs im Winter 1800/01 eine Rolle gespielt zu ha-
ben. 

Wührs These vom Gegensatz zweier Fürstbischöfe in Bamberg ist daher zwar 
der Tendenz nach zuzustimmen, jedoch empfiehlt sich ein differenzierterer Blick 
auf die Ver ordnungs praxis Erthals und Busecks. Ein unterschiedlicher Umgang 
mit den Emigranten lässt sich nicht nur zwischen den beiden Souveränen erken-
nen, sondern auch innerhalb ihrer je weili gen Re gierungszeit.

198 Conclusum Regiminis vom 13. Mai 1802: StABa Geheime Kanzlei 1244, fol. 126, Regierungs-
protokolle 1802. Auch Wühr, Emigranten, S. 199. Ein letztes Mal wurden im September 1802 die 
Bamberger Nebengerichte um die Einsendung von Fremdenlisten gebeten: Dekret an das Gericht 
St. Gangolf vom 20. September 1802: StadtABa B 130, Nr. 130.

199 So die französischen Geistlichen Gley (der inzwischen das Bamberger Bürgerrecht besaß), 
Le Cointe und Marchand. Weiterhin in Bamberg bleiben auch die aus ursprünglich zum Reich gehö-
rigen Territorien stammenden Geistlichen Quarante und Koppin. Auch einige Franzosen weltlichen 
Standes blieben in Bamberg, so die Emigranten Dompierre, Hertin und Riboudet. Die zwei Letzte-
ren hatten inzwischen das Bamberger Bürgerrecht erworben.
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4.2 Hilfs- und Unterstützungsleistungen 

4.2.1 Die Bamberger Kollekte für die Emigrantenkolonie in Konstanz

Noch bevor sich die fürstbischöfliche Verwaltung mit den Revolutionsemigranten 
direkt vor Ort konfrontiert sah, wurde das Thema von höchster Stelle auf die Agen-
da gesetzt. In einem Rundschreiben an den deutschen Klerus, das den Bamber-
ger Hof Anfang 1793 erreichte, rief Papst Pius VI. zu großzügigen Spenden für die 
Emigrantenkolonie in Konstanz auf. In der nur knapp dreieinhalb Tausend Einwoh-
ner zählenden Stadt am Bodensee waren seit dem Herbst 1792 mehrere Hundert 
Emigranten angekommen, darunter prominente Vertreter der fran zösischen Geist-
lichkeit, etwa der Erzbischof von Paris und die Bischöfe der Diözesen Langres, St. 
Malo, Nîmes und Troyes.200 Diese hatten sich am 1. November 1792 mit der Bitte 
um Unter stützung direkt an den Papst gewandt, der in seiner Antwort an die emi-
grierten fran zö si schen Geistlichen das besagte Sendschreiben beifügte, welches 
umgehend an viele Reichs stän de weitergeleitet wurde.201 

Am 2. März 1793 beschäftigte sich das Bamberger Vikariat erstmals mit dem 
Vorgang. Man be  schloss, unter dem Welt- und Ordensklerus eine Sammlung durch-
zuführen, die das Vi ka ri at koordinieren sollte. Fürstbischof Franz Ludwig von Er- 
thal bestätigte die Durch füh rung der Kollekte jedoch erst im November 1793. Ganz 
erklärbar ist diese Verzögerung nicht. Wühr verweist in diesem Zusammenhang 
auf die großzügige Sammlung, die un mittelbar vor dem Bittgesuch der Konstanzer 
Emigranten für die verunglückten Bewohner der kur mainzischen Festung König-
stein abgehalten worden war.202 Als nun im Februar 1794 der Fürstbischof beim 
Vikariat nachfragte, wie die Sammlung fortgeschritten sei, waren schon 1.042 fl 
13 xr zusammengekommen.203 Hinzu kamen im März 1794 von Seiten des Dom-
kapitels noch weitere 150 fl, während Erthal selbst zum Abschluss der Kollekte aus 

200 moSer geht im November 1792 von 835 Emigranten, davon 287 Geistlichen, und Anfang 1793 
von 614 Emigranten, davon 205 Geistlichen aus, vgl. Arnulf moSer, Die französische Emigrantenko-
lonie in Konstanz während der Revolution (1792–1799), Sigmaringen 1975, S. 20f.

201 ibid., S. 27.
202 Wühr, Emigranten, S. 224.
203 Conclusum des Vikariats vom 20. Februar 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 31, Vika-

riatsakten 1794. Mit genauer Aufschlüsselung der eingegangenen Beträge Conclusum des Vikariats 
vom 27. Februar: a. a. O., fol. 38. Auch Wühr, Emigranten, S. 227. 
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Pri vat mitteln die Summe von 250 fl beisteuerte, sodass das Abschlussergebnis der 
Sammlung immer  hin 1.743 fl 52 xr betrug.204 Die Summe wurde nach Würzburg 
geschickt, von wo sie mit dem Ertrag der parallel im Hochstift Würzburg durchge-
führten Kollekte zusammen geführt und nach Konstanz überwiesen wurde.205  

Dort hatten die rührigen Exilanten bereits eine zweite Mittelakquisition grö-
ßeren Ausmaßes ins Auge gefasst. In Koordination mit den Emigrantenkolonien 
in den Schweizer Kantonen Fri bourg und Solothurn wurden Sammlerteams zu-
sammengestellt, die nicht nur in ver schiedene Reichsterritorien, sondern auch 
nach Italien, Polen, Ungarn und Russland aus gesandt wurden. Ausgestattet mit 
Empfehlungsschreiben der höheren Geistlichkeit sollten sie vier Ziele verfol-
gen: 1. Geld sammeln, 2. Honorare für Messstiftungen einwerben, 3. neue Unter-
bringungsmöglichkeiten für emigrierte Geistliche eruieren und 4. Informationen 
über die Revo lution und die Emigration verbreiten.206 Durch die Aktion kamen nicht 
unbe deu ten de Sum   men besonders aus Russland und Polen zusammen und auch 
die Aufnahme von 200 emi  grierten Geistlichen in Venedig glückte. 
Ende des Jahres 1794 wurde eine weitere Sammlung avisiert, da der Fürstbischof 
bemerkte, dass die erste Kollekte nichts weniger als sehr erbaulich sowohl im Ganzen 
als im Detaill gewesen war.207 Die Spendenbereitschaft in Bamberg ging jedoch 
merklich zurück. Das Vikariat be klagte bald, dass Fürstbischof Franz Ludwig per-

Landklerus:  216 fl 36 xr
Landklerus, Nachtrag:   51 fl 30 xr
Landstifte:   485 fl
Bamberger Seminar:    15 fl 42 xr
Hofkammer:  250 fl
Übriger Klerus:  324 fl 55 xr 
204 Conclusum des Vikariats vom 24. März 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 46, Vikari-

atsakten 1794.
205 Der Grund für die Zusammenführung der Kollekte vor der Abschickung nach Konstanz war 

der ausdrückliche Wille Erthals, der nicht wollte, dass ersichtlich sei, wie viel Geld aus der jeweili-
gen Diözese stammte: Hochfürstliches Reskript an das Vikariat vom 27. März 1794: StABa Geheime 
Kanzlei 1731, fol. 288, Vikariatsreskripte 1793–95. Inzwischen waren auch Bittgesuche von anderen 
Emigrantenkolonien eingetroffen: So bat der Generalvikar von Nancy um Unterstützung für seine in 
Mannheim und Heidelberg lebenden Diözesanpriester. Erthal rief in diesem Fall zu keiner Samm-
lung in seinen beiden Fürstentümern auf, sondern stiftete aus eigenem Vermögen die Summe von 
4.000 fl, vgl. Wühr, Emigranten, S. 224f.

206 moSer, Konstanz, S. 31.
207 Hochfürstliche Entschließung vom 25. November 1794: StABa Geheime Kanzlei 1731, fol. 

438, Vikariatsreskripte 1793–95.
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sönlich bereits mehr aus seiner Schatull re ser ve beigesteuert hätte als der gesamte 
Bamberger Klerus zusammen. Auch die Klöster könnten nicht die erwarteten Geld-
er beisteuern, da sie sich durch Einquartierungen von durch reisen den Ausländern 
erheblichen finanziellen Belastungen ausgesetzt sehen wür den.208 Eine weite re 
Aufforderung an den Diözesanklerus im Januar 1795 zeigt, dass man im Vika riat 
über die bis herigen Donationen alles andere als zufrieden war.209 

Die bis dato zusammen gekommene Summe wurde allem Anschein nach aber 
nicht mehr ab ge  schickt, denn nach der Wahl Christoph Franz von Busecks zum 
Fürstbischof im April 1795 verband der Pariser Erzbischof sein Glückwunschschrei-
ben an den neuen Bamberger Hir  ten mit der Erinnerung an diese zweite Kollekte.210 
Buseck verwies in seiner in ent schul di gendem Ton gehaltenen Antwort auf die vie-
len Belastungen, namentlich den Krieg und die einströmenden Emigranten, denen 
das Hochstift ausgesetzt sei, sodass keine finan ziellen Unter stützungsleistungen 
für die Konstanzer Emigranten mehr geleistet werden könn ten.211 Einen letzten Ver-
such unternahmen die Bischöfe von Paris, Langres, Nîmes und St. Malo im Januar 
1796. Da sich aber die Situation im Hochstift im Vergleich zum Frühjahr 1795 sogar 
eher verschärft als entspannt hatte, entschloss sich die Bamberger Regierung, von 
einer weiteren abschlägigen Antwort abzusehen.212 Die Unterschiedlichkeit zwi-
schen Erthal und Bu seck wird auf diesem Feld offensichtlich. Erthal betrieb zwar 
eine tendenziell schär fere Re gu lierung des Emigrantenzuzugs im Vergleich zu Bu- 
seck während dessen ersten Regierungs jahres, war aber ungleich engagierter bei 
der finanziellen Unterstützung für die emigrierten Stan des  genossen in anderen 
Territorien des Reichs.

208 Conclusum des Vikariats vom 9. Dezember 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 142, 
Vikariatsakten 1794.

209 Gedruckte Aufforderung an den Diözesanklerus vom 12. Januar 1795: StadtABa Rep. 3 1101a 
Nr. 2, Bambergensia 1795. In Würzburg war im Zuge der zweiten Kollekte im Januar 1795 schon 
eine größere Summe zusammengekommen, die hauptsächlich nach Konstanz geschickt wurde, vgl. 
Wühr, Emigranten, S. 225.

210 Anschreiben des Erzbischofs von Paris, Antoine de Juigné, vom 28. April 1795: StABa Gehei-
me Kanzlei 1726, fol. 34, Vikariatsakten 1795. 

211 Brief Busecks an den Erzbischof von Paris vom 17. Mai 1795:  StABa Geheime Kanzlei 1726, 
fol. 34, Vikariatsakten 1795.

212 Gesuch der französischen Bischöfe aus Konstanz vom 18. Januar 1796 und Kommentar dazu: 
StABa Geheime Kanzlei 1224, fol. 19, Regierungsakten 1796. In Würzburg bemühte sich nach dem 
Tod Erthals dessen Nachfolger Georg Karl von Fechenbach um weitere Sammlungen (Januar 1796, 
Dezember 1799), vgl. Wühr, Emigranten, S. 226.
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4.2.2 Reichsstände unter Bamberger Schutz

Seit der Belagerung von Mainz 1793 und der folgenschweren Schlacht bei Fleurus 
(26. Juni 1794), die den Franzosen erhebliche Territorialgewinne in den österrei-
chischen Nieder lan den einbrachte, verschärfte sich für die rheinnah gelegenen 
Stände die Bedrohungslage kon ti nu ier lich. Es war das Gebot der Stunde, Pläne für 
eine geordnete Evakuierung der Resi denzen mit ihren Archiven und Effekten vorzu-
bereiten. Aufgrund der Distanz zwischen den Schau plätzen des seit 1792 tobenden 
1. Koalitionskrieges und dem Hochstift Bamberg er schien ei ni gen Reichsständen, 
die sich durch die expansiven Bestrebungen der französischen Re volu tions  armee 
bedroht fühlten, – zumindest in den ersten Jahren des Krieges – das frän kische 
Fürstentum als Hort der Sicherheit. Leider lassen sich die drei fol genden Beispiele 
aus den Bamberger Akten nicht vollständig rekonstruieren, da jeweils die hoch-
fürstlichen Ent schlie ßung en zu den eingereichten Anfragen fehlen.

Ende des Jahres 1794 war es das Reichskammergericht, welches seit 1689 in 
der freien Reichs stadt Wetzlar residierte, das einen solchen Plan prüfte. Der sich 
in Würzburg aufhaltende Fürst bischof Erthal berichtete nach Bamberg, dass er er-
sucht worden sei, ihm [dem Reichs kam mer gericht, d. A.] bei der näher etwa sich 
andringen sollenden Feindes Gefahr Unsere fürstl. Residenzstadt Bamberg zum eins-
weiligen Aufenthalts Orte anzuweisen.213 Der Fürst bischof ver langte ein Gutachten 
seiner Bamberger Regierung, ob und wie dies zu bewerkstelligen sei. Da bei scheint 
er befürchtet zu haben, dass von Seiten der Regierung die schiere Präsenz einer 
ein flussreichen Reichsinstitution in der Stadt nicht erwünscht sei, sodass er vor-
sorglich an kündigte, einen solchen vorgeschobenen Grund nicht zu akzeptieren. 
Die Würzburger Re gierung habe sich ihrerseits dazu entschließen können, die 
Stadt Kitzingen im Hochstift Würz  burg als möglichen Aufnahmeort vorzuschlagen. 
Die Bamberger Behörden wurden zwar angewiesen alle ledig stehenden Quartiere 
in der Stadt anzuzeigen, eine konkrete Prüfung, ob die bereits in der Stadt sich auf-
haltenden Emigranten zugunsten des Reichs kammer ge richts ausgewiesen werden 
könnten, wurde allerdings aufgeschoben.214 Die weitere Ent wick lung lässt sich in 
den Quellen nicht nachvollziehen. Dass Kitzingen und Bamberg aber fort an be-

213 Brief Erthals an die Regierung in Bamberg vom 21. November 1794: StadtABa Rep. 3 1101, 
Bambergensia 1794.

214 Brief an Hofkanzler Pabstmann vom 27. November 1794: StadtABa Rep. 3 1101, Bambergen-
sia 1794.
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gehrte Zielorte für die Evakuierung von fürstlichen Archiven waren, zeigen die fol-
genden Anfragen.   

General Jourdan hatte im Sommer 1795 die Festung Luxemburg eingenommen 
und war kur ze Zeit später mit seiner Armee über den Rhein gesetzt. Als er sich 
bereits im September in den rechtsrheinischen Territorien des Erzstifts Mainz auf-
hielt, befürchtete der Landgraf von Hessen-Darmstadt, Ludwig X., für seinen Staat 
das Schlimmste. Er ließ seine Residenz stadt Darm stadt räumen und Kriegsgerät 
und Archive in die würzburgische Landstadt Kitzingen bringen.215 Da durch den 
Kriegsverlauf im Spätsommer 1795 auch die unter frän kische Metro pole bedroht 
schien, entschloss sich der Landgraf, den neuen Bamberger Bischof, Christoph 
Franz von Buseck, um Unterstützung zu bitten. In einem Brief legte er seinen Plan 
dar, so fort den Transport seiner Besitztümer nach Bamberg zu veranlassen, wo-
bei die Hochstifts be hör den dafür Sorge zu tragen hätten, dass alles sicher unter-
gebracht wer den würde.216 Der tatsächliche Ausgang der Begebenheit lässt sich 
aus den Bamberger Akten lei der ebenso wenig rekonstruieren wie das Ansinnen 
des Fürstbischofs von Speyer im Juli 1796. Der Fürst bischof August von Limburg-
Stirum bat, nachdem er unter der Bedrohung durch General Jourdan sein Hochstift 
im September 1795 (zum zweiten Mal) verlassen hatte, sei nen Bam berger „Kolle-
gen“ nun um Hilfe.217 Sein Brief erreichte Bamberg aus dem Hoch stift Freising, 
wohin sich der Speyerer Bischof inzwischen geflüchtet hatte. Wie dem Land grafen 
von Hessen-Darmstadt ging es ihm um seine Archive und Effekten, die er aller-
dings be reits aus Speyer evakuiert und in Neuhausen bei Stuttgart im Herzogtum 
Württemberg zwischen ge la gert hatte. Wegen des anrückenden Feindes wollte der 
Fürstbischof diese wert vollen Rechts materialien in Sicherheit wissen und plante 
ursprünglich, sie ins hohen zollernsche Bayreuth über führen zu lassen. Er änderte 
offensichtlich seine Meinung und bat nun den Bamberger Bischof Christoph Franz 
um logistische Unterstützung, deren Kosten auf wand er zu tragen bereit war.218 

215 Eckhard franZ, Ludwig I. (Großherzog von Hessen), in: NDB 15 (1987), S. 395f.
216 Brief des Landgrafen von Hessen-Darmstadt vom 28. September 1795: StABa Geheime Kanz-

lei 1222, fol. 134, Regierungsakten 1795.
217 Rudolf Schreiber, August Damian Phillip Karl Graf von Limburg-Stirum, in: NDB 1 (1953), 

S. 450f.
218 Brief des Fürstbischofs von Speyer an Christoph Franz von Buseck vom 17. Juli 1796: StABa 

Geheime Kanzlei 1225, fol. 108, Regierungsakten 1796.



5. Quantitative Strukturanalyse
In Anknüpfung an die wegweisende Studie von Greer soll auch im Hinblick auf die 
Re vo lu tions emigranten in Bamberg der quantitative Ansatz Anwendung finden. 

Eine quantitative Analyse gewinnt erst Aussagekraft, wenn die aufbereiteten 
Statistiken eine so lide Datenbasis haben. Durch die Recherche in den Bamberger 
Verwaltungsakten konnten über 260 Emigranten festgestellt werden, eine Zahl 
also, die eine Untersuchung sozial struk tu reller Merkmale nicht nur möglich, son-
dern vor allem auch sinnvoll macht. In einem zwei  ten Schritt müssen die Zahlen 
auf eine Vergleichsebene gebracht werden, damit die für Bam  berg erstellten Statis- 
tiken überhaupt Aussagekraft erlangen können. Die Bamberger Da ten sollen des-
halb mit denen aus dem Hochstift Würzburg und den Fürstentümern Ans bach und 
Bayreuth verglichen werden. Dabei wird auf die bereits veröffentlichten Statistiken 
für diese beiden Reichsstände zurückgegriffen.219 

Greer nutzte für seine Datenerhebung die Emigrantenlisten, die ab dem Früh-
jahr 1792 in Frank   reich erstellt wurden. Dabei hatte jede Kommune eine Liste für 
ihren Sprengel an die Be zirks-, diese wiederum an die Département-Verwaltung zu 
schicken. Hier wurden schließ lich die Listen der einzelnen Bezirke zusammenge-
fasst und an die Zentralregierung gesandt. In diesen Listen wurden die Emigranten 
mit vollem Namen aufgeführt, dazu kamen An ga ben zu Rang, Beruf und Vermögen, 
sowie zu ihrem letzten Wohnort in Frankreich.220 Greer stell te fest, dass die kumu-
lative „Liste générale par ordre alphabétique des émigrés de toute la Ré pu blique“ der 
Pariser Regierung voller Dopplungen und Schreibfehler ist. Daher hielt er sich an 
die Departements- und die Kommunallisten, die zwar teilweise auch fehlerhaft oder 
ungenau, aber letzt lich „näher“ an den Geschehnissen waren.221 Eine Vielzahl wur-
de nie in Listen er fasst, tausen de Emigranten verloren sich in der schieren Masse. 
Diese Fehler seien, so Greer, zwar zum Teil zu beheben, eine absolut korrekte Sta-
tistik ist aus den Quellen aber nicht mehr zu re konstruieren.222 Greer beschränkte 
sich zudem auf die direkt aus Frank reich ausgewan derten Personen, während im 
Folgenden die eindeutig als Emigranten zu iden tifizierenden In dividuen aus den 

219 Für Ansbach-Bayreuth: höpel, Emigranten in Preußen, S. 188–198. Für Würzburg: Wühr, 
Emigranten, S. 168–192 bzw. Prosopographie.

220 greer, Incidence, S. 5.
221 ibid., S. 7.
222 ibid., S. 17.
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Staaten des Alten Reiches hinzugenommen werden. Die Quellen sind – wie ein-
gangs ausgeführt – nur unvollständig überliefert. Der bedeu tendste Verlust liegt 
bei den Emigrantenlisten der Nebengerichte der Stadt und der Ämter des Hoch-
stifts Bamberg vor. Die hier verwendeten Daten mussten demnach alle aus dem 
regulären Verwaltungs schrift gut extrahiert werden. Hierbei sind aufgrund von 
Verschrei bung en, vor allem bei fran zösischen Namen, und ungenauen Angaben, 
etwa zur Herkunft, zu sätz liche Fehlerquellen zu konze dieren. Auch die Verwen-
dung von wechselnden Deck namen vergrößert die Problema tik erheblich.223

Greers Untersuchung untergliedert sich in 
1. zeitliche (wann vollzog sich die Emigration?), 
2. geographische (von wo wanderten die Emigranten aus?) und 
3. sozialstrukturelle (wer wanderte aus?) Aspekte, 

eine Trias, die auch hier nachvollzogen werden soll. Grundlage für die Auswertung 
ist die er stellte Prosopographie (Kapitel 10).

5.1 Zwei Räume: Hochstift und Diözese

Im Unterschied zu den bisher erschienenen Studien über Revolutionsemigranten 
in den deut sch en Territorien und zu Greer, der die Auswanderung auf der Ebene 
der Départements ana lysierte, wird nachstehend die Emigrantensituation in Bam-
berg auf zwei räumlichen Ebe nen untersucht. Diese Perspektive erwächst aus dem 
Umstand, dass der Fürstbischof von Bam berg durch seine Stellung als geistlicher 
Reichsstand zweierlei war: der Souverän des welt   lichen Besitzstandes, des Hoch-
stifts Bamberg, und gleichzeitig in seiner Funktion als Bischof das Oberhaupt der 
(exemten) Diözese Bamberg. 

Andere Studien, die geistliche Staaten zum Gegenstand der Untersuchung ma-
chen, be schrän ken sich auf den weltlichen Herrschaftsbereich.224 Im Fall des Erz-
stifts Mainz ergibt diese Be schrän kung auch Sinn, weil der Metropolit von Mainz 
die Leitungsvollmacht über ei nen Diözesansprengel innehatte, der weit über das 
Kurfürstentum hinausreichte und große Teile des heutigen Hessens, die Pfalz, 

223 Schöler, Emigranten in Franken, S. 13. Auch Wühr, Emigranten, S. 148.
224 Etwa Wühr, Emigranten in Mainz; Alfons Sprunck, Die französischen Emigranten im Kurfür-

stentum Trier. In: Kurtrierisches Jahrbuch 6 (1966), S. 133–142.



81Quantitative Strukturanalyse

das östliche Westfalen und fast ganz Thüringen ein schloss. Zwar ist auch im Falle 
Bambergs zu konstatieren, dass das weltliche Gebiet des Hoch stifts und die Diöze-
se nicht deckungsgleich waren, allerdings in einem weit geringeren Maße als im 
Mainzer oder auch im Trierer Beispiel. Hinzu kommt, dass sich eine große Zahl 
(katholischer) Emigranten in den unmittelbar an das Hochstift Bamberg angren-
zenden Fürsten tümern Ansbach und Bayreuth sowie in der Reichsstadt Nürnberg 
aufhielt. Für diese Per sonen hatte der Bamberger Bischof die kirchenrechtliche 
Weisungsbefugnis, etwa bei der Er teilung des Celebrets für Geistliche oder der 
Genehmigung von Taufen und Trauungen bei Emigranten weltlichen Standes. Aus 
diesem Grund werden die Emigranten, die außer halb des Hochstifts, aber inner-
halb der Diözese lebten, berücksichtigt – allerdings nur so weit sie sich im Bamber-
ger Quellenbestand nachweisen lassen.

Trotz dieser scheinbar simplen Einteilung in zwei Ebenen darf an dieser Stel-
le nicht uner wähnt bleiben, dass gerade der weltliche Herrschaftsbereich alles 
andere als einen ge schlossenen Territorialstaat unter einem absolut regierenden 
Herrscher bildete. Bedingt durch die Umstände seiner Gründung hatte das Bam-
berger Fürstentum offene Grenzen zu den benachbarten Territorien, was häufig 
zu Territorialstreitigkeiten führte. Ein hoher Grad an Zergliederung und fehlende 
Arrondierung waren kennzeichnend für das fränkische Hoch stift. Hinzu kam die 
meist als chaotisch apostrophierte „Vielregiererei“ des früh mo der nen geistlichen 
Staates, die jüngst Wolfgang Wüst zum Gegenstand einer Betrachtung ge macht 
hat.225 Die Herrschaftsrechte der Fürstbischöfe, die in ihren Wahlkapitulationen 
nicht selten beträchtliche Kompetenzen an das Domkapitel abtraten, standen in 
einem la ten ten Span nungsverhältnis zu Ansprüchen des Domkapitels und der 
Amtsträger in der Stadt und auf dem Land, beispielsweise der Äbte der großen Klös- 
ter Banz, Langheim und Michaels   berg. Auch wenn der Prozess der Verdichtung 
der Landesherrschaft auf die Person des Fürst bi schofs hin zum Ende des 18. Jahr -
hunderts weit fortgeschritten war, muss man sich der Gren zen fürstbischöflicher 
Herrschaft bewusst sein. 

225 Wolfgang WüSt, Das Hochstift Bamberg als regionale frühmoderne Territorialmacht. Cha-
rakteristika eines geistlichen Staates in Franken, in: BHVB 143 (2007), S. 281–308.
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5.2 Emigranten in Bamberg

Durch die periphere Lage des Hochstifts Bamberg blieb das fränkische Fürsten-
tum sowohl in der ersten Phase (1789–1792) als auch weitgehend am Anfang der 
zweiten Phase (1792–1797) der Französischen Revolution – ganz im Gegensatz zu 
den an Frankreich grenzenden Terri torien – von revolutionsbedingter Emigration 
verschont. Nach allem, was bekannt ist, war der aus dem Lothringischen stammen-
de Kapuzinerpater Gaspard Pfaff der erste Emigrant, der Bamberg erreichte und 
bereits im Januar 1792 den Fürstbischof um ein Benefizium am Kreuz berg bei Hall-
stadt bat.226 

Die zeitliche Verteilung der Emigration stellt sich wie folgt dar: 

Aus der Graphik wird deutlich, dass die Hauptphase der Emigration in das Bam- 
berger Hoch stift zwischen 1794 und 1799 fällt. Der Ausschlag im Jahr 1801 ist 
missverständlich, da es sich hier um einen einzelnen großen Familienverband mit 
Dienerschaft handelt, der die krisen geschüttelte Helvetische Republik verlassen 
und sich in die Stadt Bamberg geflüchtet hatte, wo allerdings keine dauerhafte 

226 Wühr, Emigranten, S. 498, Nr. 3554. Allerdings widerspricht sich Wühr in diesem Punkt 
selbst, da er ausführt, dass der aus dem Nassau-Weilburgischen stammende Priester Anton Rotholz 
der erste Emigrant gewesen sei, vgl. Wühr, Emigranten, S. 192. Rotholz erhielt am 27. Januar 1794 
die Aufenthaltserlaubnis: AEB Rep. I, Nr. 914, fol. 88, Vikariatsprotokolle 1794.

Ankunft der Emigranten im Hochstift Bamberg
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Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt wurde.227

Push-Effekte, die unmittelbar in Frankreich wirkten, zum Beispiel die Terror-
herrschaft und der Aufstand in der Vendée, lassen sich aufgrund der Distanz zum 
Hochstift aus der Sta tis tik nicht oder nur mit entsprechender Zeitverzögerung he-
rauslesen, wobei letztere wohl kaum zu kalkulieren ist. Anders verhält es sich mit 
Ereignissen, die die Emigration aus Terri to rien in relativer räumlicher Nähe zum 
Hochstift bewirkten. Für diesen Aspekt ist der offen sichtlichste Indikator in der 
Graphik der große Ausschlag im Jahr 1796. Durch den im Juni 1796 begonnenen 
Feldzug General Jourdans entlang des Mains wurden viele Emigran ten, die sich 
bisher im Erzstift Mainz und dem Hochstift Würzburg aufgehalten hatten, weiter 
ostwärts getrieben, bis sie schließlich Bamberg erreichten. Nach der Vertreibung 
der fran zösischen Truppen durch die Österreicher unter Erzherzog Karl nach den 
Schlachten von Amberg am 24. August 1796 und bei Würzburg am 3. September 
1796 stellten viele Emi granten bei der fürstbischöflichen Regierung ein Duldungs-
gesuch. Leider fehlt für das betrachtete Jahr eine erhebliche Zahl von Aktenstü- 
cken, sodass mittels der Indices in den Regierungsakten nur der Name des Emi-
granten und das Jahr des Auf enthaltes in Bamberg ermittelt werden kann, jedoch 
nicht das genaue Datum seines Gesuches. 

227 Conclusum Regiminis zur Bitte des Anton Major aus dem Kanton Bern vom 16. August 1801: 
StABa Geheime Kanzlei 1242, fol. 91, Regierungsprotokolle 1801. Darauf hochfürstliche Entschlie-
ßung vom 20. Juli 1801: StABa Geheime Kanzlei 1243, fol. 253, Regierungsreskripte und -resolute 
1801.

Ankunft der Emigranten im Hochstift Bamberg (1796)
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Zu mindest tendenziell ist aber zu erkennen, dass eine Mehrheit von Individuen in 
den drei Mo naten unmittelbar nach dem Abzug der Franzosen, also von Septem-
ber bis November, ihre Vorstellung bei der Regierung machte und in der über-
wiegenden Zahl auch positive Ant  wort erhielt. Insgesamt wurden 233 Emigranten 
ermittelt, die sich von 1792 an im Hoch stift Bamberg auf gehalten haben. Da diese 
Zahl nur die Personen einschließt, die in den Ak ten ermittelbar sind, muss darauf 
hingewiesen werden, dass die tatsächliche Zahl der Emi gran ten be trächtlich höher 
gelegen haben kann. Einen Hinweis dazu liefert ein Gutachten, das Hofrat Mo litor 
junior am 23. November 1795, also noch vor dem präsumtiven großen Zuzug im 
Jahre 1796, erstellt und der Regierung vorgelegt hat. Darin spricht Molitor von 260 
Emi granten, die sich allein in der Residenzstadt Bamberg aufhielten. Von diesen 
kämen 97 Emi granten aus Frankreich und 163 Personen aus den Niederlanden und 
anderen Ge gen den des Reiches.228 

Diese Feststellung hat hohen Authentizitätswert, da Molitor diese Zahlen wahr-
scheinlich auf der Grundlage der Emigrantenlisten der Bamberger Nebengerichte 
und des Vize domamts be rechnet hat, welche periodisch an die Regierung geschickt 
werden mussten, uns jedoch feh len. Für das ganze Hochstift konnte auf Basis der 
gesammelten Daten fol gende Statistik zur Herkunft der Emigranten erstellt wer-
den:

228 Beilage zum Conclusum Regiminis vom 23. November 1795: StadtABa D 3001, Rep. 3 Nr. 
1212, Französische Emigranten.

Herkunft der Emigranten im Hochstift Bamberg
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Auf den ersten Blick scheinen die dargestellten Zahlen der numerischen Relati-
on von Emi granten aus Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich aus dem 
Bericht Molitors zu wider sprechen, da die französischen Emigranten hier in der 
Mehrheit sind. Dazu ist anzu fügen, dass die ermittelten Daten auf der Auswertung 
der Regierungsakten basieren und auf grund der speziellen Verordnungen bezüg-
lich französischer Emigranten vornehmlich eben die  se nament lich Nieder schlag in 
den Akten gefunden haben, da ihr Aufenthalt direkt von der Regierung oder dem 
Fürstbischof genehmigt werden musste. Die Emigranten aus den Reichs territorien 
hatten sich lediglich bei den Amtsvorstehern ihres Aufenthaltsortes auszu weisen 
und bedurften kei ner Genehmigung von höchster Stelle. Die in der Graphik ein-
deutig aus Staaten des Reiches stammenden Emigranten haben also zumeist nicht 
wegen An suchen um Aufenthalts genehmigungen Niederschlag in den Akten ge-
funden, sondern etwa wegen unter nehme rischer Initiativen, Testamentsangelegen-
heiten, Krankheits- oder Todes fällen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Zahl 
der Emigranten aus den Staaten des Hei ligen Römischen Rei ches bedeutend höher 
gelegen hat. 
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5.3 Sozialstruktur  

Nachdem der zeitliche Aspekt der Emigration beleuchtet und im Hinblick auf die 
Herkunft grob die Relation von Emigranten aus Frankreich und den Reichsständen 
skizziert wurde, soll nun die Sozialstruktur eingehend untersucht werden. 

Es überrascht kaum, dass in einem geistlichen Fürstentum der emigrierte Klerus 
stark ver treten ist. Trotz dieses Befundes muss erneut auf die Dunkelziffer der 
Emigranten aus den Reichs territorien hingewiesen werden. Würde man lediglich 
Molitors Zahlen für die Stadt Bam berg aus dem Jahr 1795 zu Grunde legen, die 163 
Personen aus den österreichischen Nieder landen und an deren Staaten ausweist, 
ohne jedoch ihre Standeszugehörigkeit zu benennen, könnten sich die Relationen, 
wie sie hier dargestellt sind, stark verschieben.229 Aber selbst wenn der Anteil der 
Geistlichen unter diesen Umständen vielleicht geringer wäre als in der Graphik aus-
gewiesen, lässt sich die Tendenz kaum bestreiten, dass Bamberg insbesondere für 
den emi grierten Klerus anziehend wirkte. 

Im Folgenden soll der Blick auf drei soziale Gruppen gerichtet werden: die 
Geistlichen, den Adel und den Dritten Stand. Alle lassen sich im Bamberger Hoch-
stift nachweisen, wobei die Geist lichen – wie oben gezeigt – die größte Gruppe 
bilden. 

229 Wie Anm. 228. 

Emigranten im Hochstift Bamberg
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5.3.1 Geistliche

Die ausgewanderte Geistlichkeit, die das Hochstift Bamberg erreichte und den 
Fürstbischof um Auf ent haltsgenehmigung bat, ist in den Quellen quantitativ am 
breitesten vertreten. Dies erwächst aus dem Umstand, dass ein emigrierter Kleri-
ker aus Frankreich seine Vor stel lung unmittel bar bei der Regierung oder über die 
Hofkanzlei direkt beim Bischof machte und diese Gre mien dann in Rücksprache mit 
dem Fürstbischof über die Aufenthalts er laub nis zu befinden hatten. In den meis- 
ten Fällen war die Aufenthaltserlaubnis für emigrierte Kle riker mit der Er teilung 
des Celebrets verbunden, welches die Voraussetzung war, in der Diözese die Heili-
ge Messe le sen zu dürfen. Durch die kombinierte Analyse der Akten der welt lich- 
en und geistlichen Re gierung war somit die Wahrscheinlichkeit höher, Kleriker zu 
finden als Laien, welche ja im güns tigsten Fall nur in den Akten der weltlichen Re-
gierung Niederschlag fanden. 

Die für das Hochstift nachgewiesenen 164 Geistlichen gliedern sich in zwei 
Gruppen:

Die festgestellte Verteilung von Säkular- und Regularklerus im Hochstift Bam-
berg ist in so fern bedeutsam, als sie zumindest tendenziell ein anderes Verhältnis 
ausweist als bei Greer. Dieser konstatiert – mit aller Vorsicht – eine Relation von 

Geistliche Emigranten im Hochstift Bamberg

Säkularklerus; 
101; 62%

Regularklerus; 
51; 31%

k.A.; 12; 7%
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Säkularklerus zu Regularklerus von 90:10.230 Die relative Überrepräsentation des 
Regularklerus im Bamberger Fall mag mit der Konzentration von Klöstern im 
Hochstift zusammenhängen, die es in protestantischen Terri torien der Region wie 
in Ansbach-Bayreuth und in der Reichsstadt Nürnberg im Süden und Osten so-
wie in Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg-Saalfeld im Norden natürlich nicht 
mehr gab. 

Da viele große Orden im Hochstift mindestens mit einem Kloster vertreten waren, 
hatte Bam  berg für emigrierte Mönche und Nonnen offensichtlich eine besondere 
Anziehungs kraft. So nimmt es auch nicht wunder, dass bei den Männerorden die 

230 greer, Incidence, S. 132 (Tabelle VIII). Man muss natürlich auf das methodische Problem 
dieses Vergleichs hinweisen: 1. greer behandelt in seiner Statistik nur die aus Frankreich ausgewan-
derten Personen, während in der vorliegenden Arbeit auch die aus den von den Franzosen besetzten 
Gebieten des Heiligen Römischen Reiches berücksichtigt werden. 2. greerS Analyse berücksichtigt 
nur Geistliche, die eindeutig als Säkular- oder Regularkleriker zu klassifizieren sind. Es gibt also 
eine Dunkelziffer von nicht eindeutig zuzuordnenden Geistlichen, welche das von ihm aufgestellte 
Verhältnis von 90:10 verschieben könnte.  

Emigrierter Regularklerus im Hochstift Bamberg
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emigrierten Benediktiner am stärksten vertreten waren. In den drei Benediktiner- 
klöstern Michaelsberg, Michelfeld und Banz konnten sie Aufnahme finden. 

Bei den unter der diffusen Bezeichnung „Nonnen“ in den Quellen firmierenden 
weiblichen Or dens angehörigen kann über die Ordenszugehörigkeit nur spekuliert 
werden. Offenbar wur den sie alle im Klarissenkloster an der heutigen Nonnen-
brücke aufgenommen. Ob sie aber tat sächlich Klarissen gewesen sind oder ob sie 
aus christlicher Barmherzigkeit für emi grierte Standes genossinnen aufgenommen 
wurden, bleibt unklar. Auffällig dabei ist, dass die an deren Bam berger Frauen- 
klöster (Dominikanerinnenkloster vom Heiligen Grab, Maria-Him mel  fahrt-Kloster 
der Englischen Fräulein) zumindest laut des Quellenbefundes keine Emi granten 
aufgenommen haben. 

Die Graphik zeigt die Zusammensetzung des nach Bamberg emi grierten Säku-
larklerus. 

Auf fallend bei den vorliegenden Zahlen ist die Tatsache, dass vor allem Gemeinde-
pfarrer und Pfarr    vikare Aufenthalts ge neh mi gung en er  hal t en haben. Geistliche im 
Prä la ten rang hat ten mit ihren Ansuchen bei der hoch fürstlichen Re  gierung wenig 
Erfolg.231 

231 Unter Prälaten wird im Folgenden verstanden: Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Generalvika-
re, Domkapitulare, Domdekane und Dompröpste. Zwar wurden im Bamberger Fall zwei Geistliche 
nachgewiesen, die ausschließlich den Titel Domherr trugen (Hénon und Fr. U. Koppin). Da im 
Gegensatz zu heute Domherren im 18. und 19. Jahrhundert nicht zwingend Mitglieder des Dom-
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Der Ge neralvikar von Bor  deaux, Jean Pierre Chan tilloup (auch Gandeloupe), ist 
der einzig nachweisbare Ver tre ter der höheren Geistlichkeit, der sich über längere 
Zeit in den Hochstiftslanden auf hielt.232 Emi  grierte Bischöfe und Äbte hatten in 
Bamberg offenbar keine Aussicht auf Dul dung. So wohl schrift liche Gesuche, wie 
das des Bischofs von Meaux, Camille-Louis-Apol linaire de Polignac, als auch per-
sönliche Vor stel lung beim Fürstbischof, wie im Falle des Erzbischofs von Embrun, 
Pierre Louis Leysin, blie ben ohne Erfolg.233 Für die höhere Geist lichkeit waren die 
hohen zollernschen Fürsten tümer und die Reichsstadt Nürnberg gast freundlichere 
Auf ent halts orte. In Nürnberg etwa hiel ten sich zwei Bischöfe,234 in Erlangen und 
Ansbach je ein Bischof,235 in Kulmbach ein Abt236 und in Bayreuth, Nürnberg und 
Wolfsau bei Schillings fürst (ab 1808 zur Bam berger Diözese gehörig) je ein Gene-
ralvikar237 über längere Zeit auf. Für diese Prä laten wie auch für alle anderen emi-
grierten Kleriker inner halb der Diö zese hatte der Bam ber ger Bi schof die Jurisdik-
tionsgewalt. Das Bamberger Cele bret für die sich nicht im Hoch stift auf  hal tenden 
Personen wurde nachweisbar 33 Mal er teilt:

kapitels sein mussten, wurden beide zur Kategorie Kapläne/Pfarrer gezählt, weil sie nachweislich 
dem Priesterstand angehörten.

232 Chantilloup hielt sich zunächst in Kloster Banz auf und beantragte von dort aus im Jahr 1798 
eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung. Leider fehlt die entsprechende hochfürstliche Ent-
schließung in den Regierungsakten: StABa Geheime Kanzlei 1234, fol. 558, Regierungsreskripte 
und -resolutionen. Im Jahr 1799 erhielt er vom Vikariat das Celebret für das benachbarte Staffel-
stein: AEB Rep. I, Nr. 924, fol. 1295, Vikariatsprotokoll 1799.

233 De Polignac richtete im Jahr 1794 von Fribourg aus ein Aufenthaltsgesuch an den Bamber-
ger Fürstbischof, das allerdings am 30. Juli 1794 abschlägig behandelt wurde, vgl. Wühr, Emigran-
ten, S. 194, Anm. 3. Ein weiterer Bischof wandte sich im Oktober 1794 an seinen Bamberger Kolle-
gen: StABa Geheime Kanzlei 1219, fol. 29, Regierungsprotokolle 1794. Erzbischof Leysin, der qua 
Amt immerhin den Titel „Fürst des römischen Reiches“ trug, machte mit großem Gefolge im März 
1799 seine Vorstellung in Bamberg, wurde jedoch mit dem Hinweis abgelehnt, dass sein Gefolge zu 
groß sei und in der Residenzstadt bereits eine große Zahl Ausgewanderter untergekommen wäre: 
Conclusum Regiminis vom 28. März 1799: StABa Geheime Kanzlei 1235, fol. 76, Regierungsproto-
kolle 1799.

234 Pierre Louis Leysin, Erzbischof von Embrun, und Pierre Joseph Perreau, Weihbischof von 
Trier.

235 Anne-Antoine Jules de Clermont-Tonnère, Bischof von Châlons-sur-Marne, und Jules-Basile 
Ferron de la Ferronays, Bischof von Lisieux.

236 Jean de Dreux, Abt des Zisterzienserklosters Neubourg (Elsass).
237 Raymond de Fabry, Generalvikar von St-Omer, Joseph Degranges, Generalvikar von Le Puy, 

und Jean Denis de Camus, Generalvikar von Nancy. 
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Die hier ausgewiesenen Zahlen bilden mit großer Wahrscheinlichkeit nur einen 
kleinen Teil der Geist lich en ab, die sich im nicht-hoch  stiftischen Diözesenteil auf-
hielten. Dies legt ein Blick auf Wührs Pro so pographie und Höpels Auswertung 
nahe.238 Da laut der Vikariats pro to kolle und -akten allerdings keine weiteren Emi-
granten das Celebret förmlich beantragt ha ben, ist davon aus zu gehen, dass die 
meisten Geistlichen außerhalb des Hochstifts ohne Er laub nis des Orts bi schofs 
Gottesdienste feierten oder dies während ihrer Emigrationszeit ganz unter ließen. 
Diö zesane Zuständigkeiten – sofern sie überhaupt bekannt waren – und kirchen-
rechtliche For ma lien dürften bei den Emigranten wohl nur eine geringe Priorität 
ge habt haben.     

Bezüglich der Herkunft der Emigranten lassen sich für die Geistlichen bessere 
Aussagen tref fen als für die Laien, von denen wir nur selten genaue Angaben über 
ihren Ursprungsort haben. Das findet seine Erklärung darin, dass bei hochfürst-
lichen Entschließungen zu den Auf enthaltsgesuchen von emigrierten Geistlichen 
neben dem Namen oftmals die Diözese an gegeben wurde, in der der jeweils Be-
treffende ordiniert war. Die folgende Graphik zeigt die Her kunft der geistlichen 
Emigranten in der ganzen Diözese Bamberg und schließt alle Kle riker sowohl aus 
Frankreich als auch aus den Staaten des Alten Reiches ein.

238 In WührS Prosopographie erscheint eine ganze Reihe Geistlicher, die in Ansbach-Bayreuth 
lebten, aber kein Bamberger Celebret hatten. Ihre Spuren sind möglicherweise im Staatsarchiv 
Nürnberg und in den Diözesanarchiven Würzburg und Eichstätt zu finden (s. Kapitel 1.3.2) Diese 
Geistlichen sind aber in den Zahlen höpelS enthalten, vgl. höpel, Emigranten in Preußen, S. 197.  

Geistliche außerhalb des Hochstifts 
mit Bamberger Celebret
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Die emigrierten Geistlichen aus Frankreich stammten aus über 30 Diözesen. Trotz 
einiger Ausnahmen, wie dem Erzbischof von Embrun aus dem Département Hau-
te-Alpes im Süd osten oder dem Generalvikar von Bordeaux aus dem Südwesten, 
emigrierte die zahlenmäßig größte Gruppe aus den nördlichen und nordöstlichen 
Diözesen Frankreichs.

Die Spitzenstellung unter den Herkunftsdiözesen von den in Bamberg nachge-
wiesenen geist lichen Emigranten nimmt die Erzdiözese Cambrai ein, gefolgt von 
Metz und Trier. Der Trier er Bistumssprengel umfasste nicht nur das Kurfürsten-
tum, sondern auch Teile der fran zö sischen Départements Moselle und Meuse. 

Hinzu kom men die Auswanderer aus den an der französischen Grenze liegen-
den aber vor nehm lich zu den Gebieten der österreichischen Niederlande gehö-
renden Diözesen Lüt tich und Tour nai.239 

Die hier beobachtete Verteilung entspricht der Tendenz nach den statistischen 
Erhebungen Greers. Abgesehen von den rheinnahen Gebieten Frankreichs er-
mittelte er für die Départe ments Nord (Cambrai), Somme (Amiens) und Moselle 

239 Die eingefügte Karte der Diözesen Nordfrankreichs vor 1789 (Abb. 5) ist insofern fehler-
haft, als dass sie die Diözese St-Omer nicht aufführt. Geographisch ist dieses Bistum nördlich der 
Diözesen Boulogne und Arras zu verorten. St-Omer war Suffraganbistum der Metropolie Cambrai 
und wurde erst im Jahr 1801 aufgelöst. Die Diözese Straßburg umfasste sowohl das Elsass als auch 
große rechtsrheinische Gebiete. 

Die 15 häufigsten Herkunftsdiözesen der geistlichen Emigranten
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(Metz) die höchsten Zahlen beim emi  grierten Klerus.240 Diese Zahlen spiegeln sich 
im Bamberger Fall wider. 

5.3.2 Adlige

Der emigrierte Adel ist im Hochstift Bamberg mit 27 Personen zahlenmäßig nur 
schwach ver  treten. Insbesondere nach der Zerstreuung der Armee des Prince de 
Condé nach der ver lorenen Schlacht bei Valmy 1792 und der französischen Beset-
zung von Zentren der roya lis tisch en Gegenrevolution (z. B. Koblenz und die Kur- 
pfalz) im Zuge des fortschreitenden Kriegs   geschehens kamen einige Adlige, meist 
in Familienverbänden, nach Bamberg. Der Ver gleich wird allerdings zeigen, dass 
benachbarte Territorien, besonders Ansbach-Bayreuth, sehr viel attraktiver für den 
Adelsstand waren.

240 greer, Incidence, S. 109–111 [General Table of the Emigration]. 

Abb. 5: Die Diözesen Nordfrankreichs vor 1789 
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Unter den Adligen, die sich zumindest temporär im Bamberger Einflussbereich 
aufhielten, sind auch ehemalige Angehörige der Emigrantenarmee auszumachen, 
unter ihnen sogar ein hoch rangiger Stabsoffizier.241 Auch ehemalige Offiziere der 
französischen Armee, denen kei ne Betätigung in der konterrevolutionären Armee 
nachgewiesen werden konnte, fanden den Weg nach Bamberg.242 Trotz ihrer gerin-
gen Anzahl sorgten die adligen Emigranten nicht sel ten für großes Aufsehen. Die 
Fälle des Marquis de Montmorillon in Er lan gen und Bamberg (s. Kapitel 8.2) und 
des Comte de la Varenne in Bayreuth verdeutlichen dies.243 

Geflüchtete Adlige aus den österreichischen Niederlanden genossen in der 
hochfürstlichen Re sidenzstadt nahezu unbegrenzten Aufenthalt. Jedoch zog es 
auch sie nicht vorrangig nach Bam  berg. Sie bevorzugten stattdessen die angren-
zenden Fürstentümer Ansbach und Bay reuth. 

Offenbar war die Stadt an der Regnitz aufgrund ihrer verkehrsgünstigen Lage 
eine wichtige Weg station für passierende Emigranten. Aus dem Protokoll über die 
Passanten der Stadttore Bam bergs vom November 1794 geht hervor, dass eine Rei-

241 Höchstrangiger Offizier war der Comte de la Varenne, der als Colonel direkt im Stab des 
Prince de Condé wirkte und capitaine chef der 4. Kompanie der Armee war, vgl. de contadeS (Ed.), 
Jounal d’un fourrier, Anhang [Prosopographie der Offiziere der Armée de Condé].

242 So für den Comte du Harcourt, Xavier de Dompierre, und den Kommandanten de Linar, der 
den Erzbischof de Leysin nach Nürnberg und Bamberg begleitete. Ferner den Offizier Joseph de 
Goullon, der mit seiner Familie aus Metz nach Bamberg (und später nach Bayreuth) emigrierte. 

243 Zur Verwicklung des Comte de la Varenne in die gegenrevolutionären Umtriebe in Bayreuth 
vgl. Wilhelm Wühr, Der Bayreuther Prozess gegen die gegenrevolutionäre Agentur Ludwigs XVIII. 
von Frankreich 1801–1804, München 1937.

Emigrierter Adel und Dritter Stand 
im Hochstift Bamberg
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he Adliger über Bamberg in andere Terri torien reiste und sich nur kurz in der Resi-
denzstadt aufhielt. Allein für den November 1794 sind der Herzog von Württemberg 
mit Gefolge und mindestens zwei aus den öster rei chi schen Niederlanden stammen-
de Emigrantenfamilien nachzuweisen. Auch der Bischof von Antwerpen, Corneille-
François de Nelis, der schließlich im August 1798 in ei nem Klos ter der Kamaldu-
lenser nahe Florenz starb, machte aus Würzburg kommend am 8. No vember 1794 
Rast in Bamberg und logierte im Gasthaus zum Weißen Lamm.244 Man kann davon 
aus gehen, dass im Vorfeld der französischen Vorstöße in den fränkischen Kreis 
1796 und 1800 eine beträchtliche Anzahl von Emigranten über Bamberg in andere 
Terri torien weiterreiste.

5.3.3 Der Dritte Stand 

Verglichen mit der emigrierten Geistlichkeit spielen Angehörige des Dritten Stan-
des – soweit sie als solche zu identifizieren sind – in Bamberg eine geringe Rolle. 
Die im Kreisdiagramm „Emigrierter Adel und Dritter Stand im Hochstift Bamberg“ 
(gegenüberliegende Seite) ge zeigte Zahl von 33 Per sonen ist missverständlich, da 
sie den schon erwähnten großen Schweizer Fa milienverband mit 17 An ge hörigen 
einschließt, der im Jahr 1801 in Bamberg ankam. Unter den festgestellten Personen 
be fanden sich einige Bedienstete der sich im Hochstift auf haltenden Adligen sowie 
vereinzelt Kaufl eute, die versuchten, in Bamberg Handelsgeschäfte zu etablieren. 

Es zeigt sich deutlich, dass das Bamberger Hochstift ein Refugium vornehmlich 
für Geist liche war.

5.3.4 Alter

Für die Aufstellung einer genauen Alterstatistik der Emigranten, die sich in Hoch-
stift und Diözese Bamberg aufgehalten haben, fehlen die nötigen Hinweise aus den 
Quellen. Bei den meisten Emigranten gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte zum 
Alter. Es gibt jedoch drei Ausnahmen. 

Die erste Ausnahme bilden jene, die im Allgemeinen Krankenhaus zu Bamberg 
oder in ihrem jeweiligen Aufenthaltsort im Hochstift verstorben sind. In den Quel-

244 Das sehr schwer zu entziffernde Protokoll ist von Generalmajor von Ostheim unterzeichnet 
und nennt unter anderem die Familien d’Angire aus Tournai und de Wellmonte (Waalmont) aus 
Lüttich: StadtABa D 3001, Rep. 3 Nr. 1101 Bambergensia 1794. Nelis, Bischof von Antwerpen, in: 
Hierarchia catholica medii et recentionis aevi, volumen VI (1730–1799), hrsg. v. Remigius ritZler et 
al., Padua 1958, S. 90, Anm. 7. 
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len liegen dann häufig Angaben zum Sterbedatum und manchmal eben auch zum 
Lebensjahr vor. Bekannt sind 22 Personen, die innerhalb der Grenzen des Hoch-
stifts, und vier Geistliche, die außer halb des Hochstifts gestorben sind. 

Die zweite Ausnahme bilden diejenigen, deren bio graphische Daten durch Re-
cherche in verschiedenen Nachschlagewerken ermittelt werden konnten.245 

Die dritte Ausnahme betrifft die Kinder von Emigranten, die mit ihren Eltern 
aus gewandert sind. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lassen sich somit zur 
Altergruppe „jünger als 20 Jahre“ 27 Personen zuordnen. Da insgesamt für nur 52 
Personen Angaben zum Alter vor liegen, scheint eine statistische Auswertung nicht 
sinnvoll zu sein. Alle Anga ben zum Alter wurden in die Prosopographie eingearbei-
tet.

5.4 Räumliche Verteilung

Die 233 im Hochstift Bamberg ermittelten Emigranten blieben für unterschiedliche 
Zeit perioden in dem fränkischen Fürstentum. In einigen Fällen waren es nur Tage 
und Wochen, häufiger aber mehrere Monate oder gar Jahre. Die meisten begannen 
ihre „Bamberger Zeit“ in der Residenzstadt selbst. Dort bemühten sie sich um Auf-
enthaltsgenehmigungen bei der Re gierung oder versuchten direkt beim Bischof 
vorgelassen zu werden. Ha tten sie schließlich eine Erlaubnis erwirkt, blieb ein 
Großteil von ih  nen in der Stadt, während eine Minderheit in an dere Landstädte 
und Gemeinden übersiedelte. Auf grund der oftmals zeitlich begrenzten Auf ent-
haltserlaubnis, deren Verlängerung bei der Re gierung beantragt werden musste, 
und der Ab hängigkeit von Bürgschaften und materiellen Zu wendungen seitens 
hochstiftischer Ge mein den, In stitutionen oder barmherzigen Einzel per so nen, 
wechselten einige Emigranten häufig den Auf  enthaltsort. Andere verbrachten län-
gere Zeit abschnitte im selben Ort und ver suchten mittels schrift licher Gesuche von 
dort aus, in anderen Staaten Aufnahme zu finden. Die    ser dyna mische Migrations-
prozess ist mit Ta bellen und Karten kaum adäquat darzu stellen. 

245 Als besonders hilfreich hat sich hierfür das World Biographical Information System Online 
(WBIS) erwiesen.
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Das Hochstift Bamberg (1792)246

246 Die Karte basiert auf einer Zeichnung von Vogt, vgl. Gerald Vogt, Catharinenlehen und Ca-
jenne. Migration aus dem Hochstift Bamberg unter Adam Friedrich von Seinsheim, in: Bamberg in 
der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Mark häberlein et al., Bamberg 2008, S. 207. Die vorliegende Fassung 
beinhaltet Erweiterungen des Autors.
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In der neben ste hen den Tabelle wurden 
die Aufenthaltsorte im Hoch stift auf ge -
no m men, an denen sich die Emi granten 
jeweils am längsten aufhielten – jeden-
falls so weit dies zu re kon struie ren war. 
Als Raum  ein heiten wurden die hoch-
stif ti schen (Ober-)  Ämter bzw. Stifte ge-
wählt. 

Die Stadt Bamberg war der wich-
tigste Aufenthaltsort der Re vo    lu tions-
flüchtlinge. Etwa 70 % der Emi  granten 
ließen sich zumindest zeitweise in der 
Residenz stadt nie der. Mit weitem Ab-
stand folgen die Ober ämter Kro nach 
und Forchheim. Während sich in Kro-
nach die meisten Emigranten direkt in 
der Fes tungsstadt niederließen, verteil-
ten sie sich im Ober  amt Forchheim auf 
stadtnahe Dörfer.

Insgesamt sind lediglich 62 Emi-
granten nach weisbar, die außerhalb 
der Hauptstadt ihren Aufent halt ver-
brachten, d. h. nur etwa ein Vier tel aller 
erfassten Personen. Tendenziell zog es 
die Emi granten eher in die nördlichen 
und nord öst lichen Ämter des Hochstifts 

als in die süd  liche Re gion. Das mag mit den Kriegs er ei gnissen von 1796 und 1800 
zusammenhängen. Das Regnitztal von Bamberg über Hirschaid und Forch heim in 
Richtung Fürth war in bei den Fällen Marschroute für die französischen Trup pen 
und dürfte daher nicht als besonders sicher gegolten haben. Die Verwüstung Strul-
lendorfs am 30. August 1796 durch die sich zu rück ziehenden Verbände General 
Jourdans steht beispiel haft für diese unmittelbare Ge fähr dungslage. 

Auch andere Regionen in den südöstlichen, südlichen und westlichen Teilen des 
Hoch stifts, wie Pottenstein, Ebermannstadt, Höchstadt und Burgebrach waren von 

(Ober-)Amt/Stift Personen 

Residenzstadt Bamberg 161 

OA Kronach   16 

OA Forchheim     9 

A Memmelsdorf     5 

A Staffelstein     4 

Stift Langheim     4 

OA Weismain      3 

Stift Banz     3 

OA Lichtenfels     2 

OA Teuschnitz     2 

A Marktschorgast     2 

A Schlüsselau     2 

A Zapfendorf     2 

OA Neuhaus     1 

A Vilseck     1 

A Zeil     1 

A Kupferberg     1 

A Stadtsteinach     1 

A Rothenkirchen     1 

A Wallenfels     1 

A Rattelsdorf      1 

k. A.    10 

Gesamt 233
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den kriegerischen Aus  einandersetzungen betroffen und boten somit wenig Schutz.247 
Die großen Klöster im Hoch stift, Banz und Langheim, nahmen wahrscheinlich mehr 
Flüchtlinge auf, als in der Ta belle ausgewiesen ist. Die oberpfälzische Exklave des 
Hochstifts Bamberg, Vilseck, war trotz ihrer günstigen Lage kein bevorzugter Flucht- 
ort. Wohlmöglich lag das an der dünnen Be siedlung dieses Amtsbezirks und an des-
sen Nähe zum Territorium des Kur fürstentums Bay ern, das für die Revolutionsemi-
granten ohnehin anziehender wirkte. Neben Kronach und Forch heim waren andere 
hochstiftische Landstädte im Norden, etwa Weis main, Lichtenfels und Teu schnitz, 
bevorzugtes Ziel der Emigranten. Auch in einigen Dör  fern östlich der Re si denz-
stadt, am Fuße der Fränkischen Schweiz, fanden weitere Per so nen Unterschlupf. 
Außerhalb des Hochstifts konzentrierten sich die geistlichen Emigranten, von de- 
nen wir Kennt  nis haben, vor allem in den Städten. 

Da mitunter die Aufenthaltsorte ge- 
wechselt wur den, sind in der nebenstehen-
den Tabelle wieder jeweils die Or te auf  ge -
führt, in denen sich die betreffenden Per  so-
nen am längsten aufgehalten haben. 

In Nürnberg war die Deutschordens-
kommende Auf ent halts ort mehrerer Emi-
granten. Im kleinen Ort Wolfs au in der Nähe 
des hohenloheschen Schillings fürst wurde 
nach Würzburger Approbation 1796 sogar 
ein franzö si sches Priesterseminar im Exil ge- 
gründet, in dem sich zwi schenzeitlich bis zu 16 Geistliche auf hielten.248 Nach dem 
Schillingsfürst 1808/09 an die Bam berger Diö zese gefallen war, erhielten noch vier 
fran zösische Geist liche die Approbation aus Bamberg. In Ansbach und be sonders 
im be nach barten Herrieden lebten wahr scheinlich mehr Geistliche als aus ge wie-
sen.249 Für Herried en war jedoch der Fürstbischof von Eichstätt, Joseph Graf von 

247 keStler, Franzoseneinfall, S. 10–12, 14f. Während des zweiten französischen Einfalls im De-
zember 1800 waren auch die nördlich gelegenen Ämter Baunach, Staffelstein und Lichtenfels von 
französischen Truppendurchzügen betroffen, allerdings blieb die Region nördlich und östlich von 
Kronach unversehrt.  

248 Wühr, Emigranten, S. 215.
249 Schöler, Emigranten in Franken, S. 15.

Städte Personen 

Erlangen 9 

Nürnberg 7 

Bayreuth 6 

Kulmbach 4 

Schillingsfürst/Wolfsau 4 

Ansbach 3 

Gesamt 33
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Stuben berg, der zuständige Diö zesan bischof, dem die Erteilung des Celebrets ob-
lag.

Das exemte Bistum Bamberg (bis 1808/09)250

250 Die Karte stammt aus dem Ausstellungskatalog 1000 Jahre Bistum Bamberg (1007–2007), 
hrsg. v. Luitgar göller, Passau 2007, und wurde vom Autor erweitert.
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5.5 Vergleich

Damit eine Vergleichsebene für die Ergebnisse aus dem Hochstift Bamberg ge-
schaffen wer den kann, sollen im Folgenden zwei andere Reichsstände aus dem 
Fränkischen Kreis im Hin  blick auf die Emigranten untersucht werden. Dieser Ver-
gleich muss sich weitgehend auf die quantitativen Befunde beschränken, da eine 
umfassende qualitative Analyse den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aus-
gewählt wurden ein geistlicher und ein weltlicher Stand: das Hochstift Würzburg, 
das mit dem Hochstift Bamberg unter Fürstbischof Erthal in Per so nalunion regiert 
wurde und nach dessen Tod unter dem Regiment Fürstbischofs Georg Karl von 
Fechenbach, eines Neffen Christoph Franz’ von Buseck, stand, sowie die Fürsten-
tü mer Ansbach und Bayreuth, die sich als protestantisch geprägte weltliche Terri-
torien unter der Ver  waltung des Ministers Hardenberg durch ganz andere Rahmen-
bedingungen aus zei ch ne ten. 

5.5.1 Die Fürstentümer Ansbach und Bayreuth

Verglichen mit dem Hochstift Bamberg waren die Aufnahmebedingungen in den 
hohen zollernschen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth für Revolutionsemi-
granten ungleich güns tiger. Nach dem Rücktritt des Markgrafen Karl Alexander, der 
Ansbach und Bayreuth in Personalunion regiert hatte, fielen zwar beide Territorien 
im Jahr 1791 an das Königreich Preußen, blieben jedoch zunächst außerhalb der 
Berliner Zentralverwaltung. Zwischen 1791 und 1798 war Carl August von Harden-
berg der starke Mann, der als Kabinettsminister die Verwaltung beider Territorien 
vereinheitlichte und von Ansbach aus die fränkischen Be sitzungen verwaltete.251 

Nach dem gescheiterten Feldzug gegen Frankreich 1792 verfolgte er eine 
emigranten freund liche Politik, die sich an den Regelungen des königlich-preu-
ßischen Reskripts vom 4. Fe bruar 1792 orientierte: Französischen Emigranten 
sollte demnach grundsätzlich Gast freund schaft und Schutz gewährt werden, ledig-
lich größere Zusammenrottungen, Truppen an wer bungen und Hortung von kriegs-
relevanten Materialien waren untersagt.252 Trotz zunehmen der Beschwerden von 

251 Zu Hardenberg: Hans hauSherr/Walter buSSmann, Carl August von Hardenberg, in: NDB 
7, Berlin 1966, S. 658–663. Über dessen Wirken in Ansbach-Bayreuth, vgl. höpel, Emigranten in 
Preußen, S. 188f. 

252 höpel, Emigranten in Preußen, S. 57f.
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Einheimischen schwoll 1793 und 1794 die Zahl der Emi grant en be trächt  lich an. Aus 
einem eigens eingerichteten Unterstützungsfonds wurden finan zielle Bei hilfen ge-
leistet und leer stehende Gebäude als Unterkünfte zur Verfügung ge stellt. Die Ver-
ordnungen Hardenbergs sahen vor, dass periodisch Emigrantenlisten anzu fer tigen 
waren.253 Mit deren Hilfe war ein Überblick über die Verteilung der eingewanderten 
Per sonen ge währleistet, sodass regionale Ungleichverteilungen ausgeglichen wer-
den konnten. Im Fall der Uni ver sitätsstadt Erlangen, in die sich zunächst besonders 
viele Emigranten begeben hatten, wurde ein temporäres Verbot für weitere Zuzüge 
erlassen. Nach Abschluss des Frie dens von Ba sel im April 1795, der die fränkischen 
Fürstentümer zu neutralen Staaten inner halb der Aus ein andersetzungen des 1. Ko-
alitionskriegs machte, drohte jedoch eine neue Emi grations welle. 

Hardenbergs Emigrantenpolitik war flexibel genug, um die Personenströme 
in geordnete Bah nen zu lenken.254 Erst nachdem der Minister im September 1798 
nach Berlin gewechselt war und der Geheime Legationsrat Gervinus mit der Fort-
führung der Geschäfte betraut wur de, bekam die Emigrantenpolitik einen restrik-
tiveren Charakter. Zwar dürften alle bis dato ein  gewanderten Personen in den Fürs 
tentümern bleiben, Neuankömmlinge wurden aber nur noch mit Genehmigung des 
Königs oder Ministeriums aufgenommen.255

253 In die Emigrantenlisten wurden Name, Charakter des Betreffenden, Herkunftsort, Aufent-
haltsort, Endzweck und die Dauer des Aufenthaltes eingetragen. Das Muster einer solchen Emi-
grantenliste für das Kreisdirectorium Kulmbach in: StABa Oberland, Kreisdirectorium Kulmbach 
Nr. 1406. 

254 Ein beeindruckendes Zeichen der Dankbarkeit für die emigrantenfreundliche Politik Har-
denbergs in Bayreuth ist eine Inschrift in der Nähe des Schlossparks Fantaisie in Eckersdorf-Donn-
dorf: 

Unter der Regierung / Friedrich Wilhelm des Zweyten / da Carl August von Hardenberg / dirigie-
render Minister war / fanden in diesen glücklichen Landen / tausende eine Freystätte / die auswärts 
den Wanderstab hatten ergreifen müssen / und Menschenliebe, Wohlthätigkeit und Edelmuth / die 
noch mehr verscheucht waren / zogen sich in das Herz dieses Monarchen zurück. / Rufe, du Fels, den 
kommenden Jahrhunderten / diese denkwürdige Zeit / ins Gedächtnis zurück / und die alles belohnen-
de ewige Gerechtigkeit / löse unsere Schuld / durch Erfüllung der Wünsche unseres reinsten Danks. / 
1796. / Von einem französischen Ausgewanderten. // 

Zitiert bei Erwin herrmann, Gesellschaft und Wirtschaft, in: Oberfranken in der Neuzeit bis zum 
Ende des Alten Reiches, hrsg. v. Elisabeth roth, Bayreuth 1984, S. 120. 

255 höpel, Emigranten in Preußen, S. 191f.
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Eine Zahlenübersicht bieten Wühr und Höpel. Höpel weist auf die Schwierigkeiten 
der Quellen lage hin, da die Generallisten für beide Fürstentümer nur lückenhaft 
überliefert sind.256 Insgesamt ermittelt er 1319 Emigranten:257

Abgesehen von der beinahe sechsmal so hohen Zahl von Emigranten verglichen 
mit den Er geb nissen aus dem Bamberger Untersuchungsraum fällt sofort die 
gänzlich umgekehrte Re la tion bei den sozialen Gruppen auf. Waren im Hochstift 
Bamberg 71 % der festgestellten Per sonen Geistliche, bilden in den beiden hohen-
zollernschen Fürstentümern die adligen Emi granten die größte Gruppe mit 56 % 
aller nachweisbaren Personen. Die Geistlichen sind zwar nur mit 9 %, aber in abso-
luten Zahlen immerhin mit 117 Individuen, vertreten. Im vor lie genden Vergleich 
wird klar, wie sehr der konfessionelle Charakter des jeweiligen Staates im Emi -
grationsprozess eine Rolle gespielt hat. Für Angehörige des Klerus war ein die Mi -
gration relativ streng regulierender geistlicher Staat offenkundig immer noch weit 
attraktiver als vor nehmlich protestantisch geprägte Staaten mit vergleichsweise 
günstigen Be ding ungen für Re vo lutionsflüchtlinge aller Couleur. 

Bezüglich der Herkunft lassen sich nur schwerlich Aussagen auf Vergleichs- 
ebene treffen, da in Bamberg eine relativ große Gruppe nicht eindeutig zugeord-
net werden kann. Für Ans bach-Bayreuth beträgt das Verhältnis von aus Frankreich 

256 Höpel, Emigranten in Preußen, S. 193.
257 Alle folgenden Zahlen aus höpel, Emigranten in Preußen, S. 193–199.
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und den Staaten des Heiligen Römisch en Reiches emigrierten Personen etwa 75:25. 
Eine ähnliche Relation ist für das Hochstift wohl auch anzunehmen (s. Kapitel 5.2). 

Die Gruppe der Angehörigen des Dritten Standes ist mit 30 % bedeutend größer 
als in Bam berg (ca. 14 %), was unmittelbar mit der Anzahl der Adligen zusammen-
hängt, da 301 von 397 Per   sonen als Diener beschäftigt waren. 

Die Verteilung der Emigranten in den beiden Fürstentümern lässt sich nur un-
zureichend mit der im Bamberger Hochstift vergleichen, da für sie Angaben zu 
den genauen Auf ent halts orten außerhalb der großen Städte fehlen. Jedoch ist die 
Tendenz auszumachen, dass die Emigranten in den Fürstentümern Ansbach und 
Bayreuth eher in die großen Städte Ans bach, Erlangen, Bayreuth, Kulmbach und 
Schwabach zogen. Im Hochstift Bamberg wich ein Teil der Emigranten, trotz der 
bevorzugten Niederlassung in der Residenzstadt, auch in länd  liche Gebiete im Nor-
den des Fürstbistums aus. 

Ein Vergleich der Emigrantenzahl für die beiden jeweils größten Städte, Bamberg 
und Ans bach, zeigt erhebliche Unterschiede. Nach Molitors Zahlen hielten sich 
in Bamberg, einer Stadt mit damals über 21.000 Einwohnern, im November 1795 
nur 260 Emigranten auf (1,2 %).258 Wühr geht für die Stadt Ansbach, die nur etwa 
12.000 Einwohner zählte, während des Som mers 1796 in der Spitze von annähernd 

258 Wie Anm. 228. 
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(nach Höpel, Emigranten in Preußen, S. 198)
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2.000 Fremden (16,6 %) aus.259 Selbst wenn letzte Zahl übertrieben sein mag, wird 
deutlich, dass die Hauptstadt des Fürstentums Ansbach ein bemerkenswert großes 
Re fugium und eine wichtige Drehscheibe für die Re vo lutions emi gran ten gewesen 
sein muss.260Die tatsächlichen Zahlen für Bamberg dürften zwar im Vorfeld der 
französischen Invasion 1796 und unmittelbar danach weit über den Angaben Moli-
tors vom November 1795 gelegen ha ben. Dennoch ist evident, dass die fränkischen 
Fürstentümer Ansbach und Bayreuth im Ver gleich anziehender auf die Emigranten 
gewirkt haben als das Hochstift Bamberg. Die Haupt gründe hierfür waren die ver-
gleichsweise geringere Reglementierung aufgrund der fle xi blen Politik Harden-
bergs, der Sicherheit und Stabilität stiftende Friede von Basel 1795 im Allgemeinen 
und die adlige Standessolidarität im Besonderen.

5.5.2 Das Hochstift Würzburg

Im Hochstift Würzburg lagen andere Verhältnisse vor. Franz Ludwig von Erthal 
war bis zu seinem Tod 1795 geistlicher und weltlicher Herr der beiden fränkischen 
Hochstifte, Würz burg und Bamberg, und verfolgte in der Emigrantenfrage für die-
se Gebiete eine Politik der strengen Reglementierung (s. Kapitel 4). Der entschei-
dende Unterschied zu Bamberg war eher geographischer Natur. Durch seine Lage 
am Untermain war das Hochstift Würzburg di rekt von den Kriegshandlungen und 
auch viel früher von den Auswirkungen der Emigration be troffen als das weiter 
östlich gelegene Bamberg. 

Mit seinem Bruder, Friedrich Karl von Erthal, der Kurfürst in Mainz war, teilte 
Franz Lud wig das Bestreben, die Umtriebe von Emigrantenkorps in ihren jewei-
ligen Herrschaften zu unter binden. Die ersten Emigranten kamen bereits im Jahr 
1791 in die Würzburgischen Lan de. Mit fortschreitendem Kriegsgeschehen nahm 
ihre Zahl weiter zu.

Zahlenmaterial für die Würzburger Situation liefert nur Wühr. Für eine struk-
turelle Analyse und Vergleichsuntersuchung bietet es aufgrund fehlender Detailin-
formationen keine aus rei ch en de Basis. Im Oktober 1792 waren im Hochstift Würz-
burg 423 Personen in Emi gran ten listen erfasst. Zwei Jahre später, im Oktober 1794, 

259 Wühr, Emigranten, S. 144. Die Zahl stammt aus Friedrich Vogtherr, Geschichte der Stadt 
Ansbach, Ansbach 1927, S. 126.

260 Im November 1796 sind für die Stadt Ansbach nur noch 131 Emigranten ausgewiesen, vgl. 
Wühr, Emigranten, S. 146. Zur Bedeutung Ansbachs auch Schöler, Emigranten in Franken, S. 12, 
17f.
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wurden bereits 549 (in Bamberg zum gleichen Zeitpunkt gerade 40 Personen), im 
April 1795 dann schon 1212 Fremde gezählt.261 

Die Stadt war insbesondere nach der Belagerung von Mainz (1793) begehrter 
Zufluchtsort für den geflohenen Klerus der unmittelbaren Nachbarschaft (Fürstbi-
schof von Speyer, Mainzer Dom kapitel). Den Emigranten aus den Reichsterritorien 
wurde grundsätzlich Gast freund schaft gewährt, während die Franzosen trotz Emp-
fehlungsschreiben von Bischöfen oder Reichs  fürsten kein dauerhaftes Bleiberecht 
erhielten. Jedoch ist mit Ausnahmen bei der Ge währung des Bleiberechts wie im 
Bamberger Fall zu rechnen. 

Wühr sieht in der Wahl Georg Karls von Fechenbach im März 1795 – vergleich-
bar mit der Wahl Busecks in Bamberg – die Zäsur, nach welcher die Emigrantenpoli-
tik entscheidend mo   difiziert wurde.262 Selbst Franzosen wurde nun bei gesicherten 
materiellen Verhältnissen eine Genehmigung für das Hochstift ausgestellt, wobei 
der Bischof großen Wert darauf legte, je de einzelne Erlaubnis persönlich zu be-
stätigen. Die nur mangelhaft geführten Würzburger Emi grantenlisten erschweren 
genaue Erhebungen in den ersten Amtsjahren des Bischofs. Die Po litik orientierte 
sich an den situativen Erfordernissen. Während im Jahr 1795 eine Reihe Fran  zosen 
aufgenommen und auf Klöster und Landstädte außerhalb der Residenzstadt ver teilt 
wurde, setzte sich im Vorfeld der französischen Invasion 1796 eine restriktivere 
Praxis durch, die nach der Sieg Erzherzogs Karl bei Würzburg am 3. September 
wieder schrittweise zurück genommen wurde. Genauere Angaben liefert Wühr für 
die Zeit nach 1796 nicht mehr. 

Aus den uns bekannten Zahlen geht jedoch hervor, dass in der Zeit nach dem 
Tod Erthals im Zuge der flexibleren Politik seines Nachfolgers Fechenbach der 
Zuzug französischer Emi granten in Würzburg so schlagartig zugenommen haben 
muss wie in Bamberg – wahr schein lich aber in größerer numerischer Dimension. 

Sowohl für die niederländischen Emigranten als auch für den flüchtenden Kle-
rus aus den An  rainer gebieten ist Würzburg ab 1794 ein Hauptziel der Flucht ge-
wesen. Die meisten unter Er thal in Würzburg abgewiesenen Franzosen dürften 
danach vor allem in die südlich an gren zenden hohenzollernschen Fürstentümer 

261 Wühr, Emigranten, S. 185. Die Mehrheit der Personen ist als Niederländer ausgewiesen. Das 
ist zweifelsohne glaubhaft, doch dürfte die Zahl der Franzosen, schon wegen krankheitsbedingter 
Ausnahmeregelungen, deutlich höher gelegen haben. 

262 ibid., S. 188.
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weitergewandert sein. Wegen dieser beiden As pek te ist Bamberg offensichtlich 
von einer Einwanderung noch größeren Ausmaßes ver schont ge blieben.





6. Transfer und Rezeption

6.1 Kulturtransfer und Akkulturationsprozess 

Die Einwanderung der wegen der Revolution und ihrer Folgen aus Frankreich und 
den west lichen Reichsterritorien geflohenen Personen ermöglichte Transferpro-
zesse auf verschiede nen Ebenen. Voraussetzung dafür war allerdings, dass es in 
der Aufnahmegesellschaft ein Min   dest maß an Rezeptionsbereitschaft gab. 

Wie Thomas Höpel in seinen Ausführungen zum Kulturtransfer der Emigration 
in Preußen und Sachsen deutlich macht, hatten verschiedene soziale Gruppen un-
terschiedliche Rezep tionsbedürfnisse.263 So stand für den preußischen König und 
seine Administration vor allem der Transfer von Technologie im Vordergrund, den 
man im Handwerk oder in der Ar mee nutzbar zu machen gedachte. In bestimmten 
Regionen des Königreiches Preußen soll ten Wirtschaftszweige vom Know-how der 
Emigranten profitieren, in Westfalen bei spiels weise die Leinenweberei und in der 
Mittelmark das Seidengewerbe. Der Adel wiederum hatte ein aktives Interesse an 
kulturellen und wissenschaftlichen Qualifikationen, die durch die Emi granten ver-
mittelt werden konnten, etwa in Form von Französischunterricht. 

Dennoch, trotz teils beeindruckender kultureller Transferleistungen im Ein-
zel fall – man denke an die Aufnahme einiger französischer Wissenschaftler und 
Künstler in die preu ßische Akademie der Wissenschaften bzw. die Berliner Akade-
mie der Künste – fand auf grund der sozialen Zusammensetzung der émigrés und 
der politischen Umstände von Re vo lu tion und Koalitionskriegen kein vergleich-
barer Kulturtransfer wie bei der huge nottischen Einwanderung und deren für viele 
Staaten belebenden Folgen nach 1685 statt.264 In der dar ge stell ten quantitativen 
Auswertung wurde bereits gezeigt, dass das Hochstift Bam berg auf grund seines 
Charakters als konfessioneller Staat vornehmlich für emigrierte Geist liche at trak-
tiv war. Damit blieb der technologische Transfer ohnehin begrenzt. Auch waren 

263 Thomas höpel, Kulturtransfer im Vergleich. Revolutionsemigranten in Preußen und Sach-
sen an der Wende zum 19. Jahrhundert, in: Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in 
Europa, hrsg. v. Gregor kokorZ/Helga mitterbauer, Bern u. a. 2004, S. 38–43. 

264 höpel, Emigranten in Preußen, S. 319–324.
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die Rezeptionsbereitschaft der Bamberger Obrigkeit und die Bemühungen um die 
Nutz bar machung von Wissen und Fähigkeiten der Emigranten vergleichsweise ge-
ring, wie die strenge Regulierungspolitik be legt.  

Im Folgenden sollen einige allgemeine Merkmale der revolutionsbedingten 
Emigration he raus  gestellt und mit der „hugenottischen Erfahrung“ kontrastiert 
werden. Dies leitet schließ lich zu den Transfer- und Rezeptionsprozessen im Bam-
berger Untersuchungsraum über, die anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden 
sollen.  

6.1.1 Allgemeine Typologie der revolutionsbedingten Emigration

Die soziologisch inspirierte Migrationsforschung nutzt für die Klassifizierung von 
Migra tions  formen dichotome Begriffspaare, wie erzwungene vs. freiwillige Migra-
tion, temporäre vs. permanente Migration, geplante vs. spontane Migration. Dage-
gen bezieht die sozial historische Migrationsforschung, die sich aus den von Klaus 
Bade ausgeführten Gründen dem Bestreben einer zeitlich übertragbaren Migra-
tionstheorie der Sozialwissenschaft nicht an schließen kann und will, Aspekte wie 
räumliche und soziale Distanz, Motivlage, Sozial struktur und historischer Kontext 
in die Beschreibung frühmoderner Wanderungsprozesse ein (s. Kapitel 2.1).265 

Ausgehend von einer Sammlung historischer Beispiele unterscheidet Thomas 
Klingebiel für die Frühe Neuzeit vier allgemeine Typen von Migration: marktbe-
dingte, erzwungene und staat  lich gelenkte Migration sowie die Überseemigrati-
on.266 Aus der bisherigen Darstellung ist deutlich geworden, dass die revolutions-
bedingte Emigration dem Typus der erzwungenen Mi  gra tion zuzuordnen ist. Bei 
den Emigranten handelte es sich um Personen, die in den meisten Fällen nur tem-
porär ihre Heimat verließen, um bei veränderten politischen Rah men bedingungen 
schließlich wieder zurückzukehren. Aufgrund dieses mutmaßlich be grenz ten Zeit-
rahmens der Emigration bestand tendenziell nur eine geringe Bereitschaft, sich in 
die Auf nahmegesellschaft zu integrieren, sodass umfassender Kulturtransfer kaum 
möglich wur  de. 

265 Thomas klingebiel, Migrationen im frühneuzeitlichen Europa, Anmerkungen und Überle-
gungen zur Typologiediskussion, in: Réfugiés und Emigrés. Migration zwischen Frankreich und 
Deutschland im 18. Jahrhundert, hrsg. v. Thomas höpel/Katharina middell, Leipzig 1997, S. 22–25, 
34f.

266 ibid., S. 26.
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Der Akkulturationsprozess der Emigranten in ihrer Aufnahmegesellschaft vollzog 
sich ins besondere entlang der Paradigmen von Integration und Segregation, d. h. 
die Emigranten be hielten grundsätzlich ihre kulturelle Eigenart bei und verhielten 
sich gegenüber der Mehr heits kultur entweder abgrenzend (segregativ) oder brach- 
ten sich ohne Identitätsverluste in die sozialen Prozesse ein (integrativ). Eine Quan-
tifizierung beider Muster ist aufgrund der Quellen lage für das Hochstift Bamberg 
nicht durchführbar. Allenfalls durch Selbstzeugnisse von Emigranten, die für Bam-
berg aber nicht vorliegen, wäre eine Tendenz zu erschließen. Die dritte Gruppe 
bilden schließlich diejenigen Emigranten, die dauerhaft in ihrem Exil blie  ben und 
somit zu Immigranten wurden. Für diesen wahrscheinlich kleinsten Teil der Re vo-
lutionsemigranten ist anzunehmen, dass sie sich unter allmählicher Aufgabe ihrer 
kul turellen Identität in die Mehrheitskultur assimilierten bzw. von dieser assimi-
liert wurden.

6.1.2 Die hugenottische Emigration als Kontrastfolie

Der nahe liegende Vergleich der Emigranten der Französischen Revolution mit den 
huge not tischen Emigranten kann hier nicht in großer Ausführlichkeit behandelt 
werden, doch sol len in aller gebotenen Kürze Gemeinsamkeiten und signifikante 
Unterschiede, ins beson dere bezüglich des Kulturtransfers, benannt werden. 

Die größte Gemeinsamkeit beider Emigrationsbewegungen besteht trotz ei-
niger Ein schrän kung en darin, dass sie, vom Ausgangspunkt betrachtet, dem Ty-
pus der erzwungenen Mi gra tion zuzuordnen sind.267 Nach der Zurücknahme des 
Toleranzedikts von Nantes im Jahr 1685 wanderten etwa 160.000 bis 170.000 pro-
testantische Franzosen aus ihrer Heimat aus, d. h. die hugenottische Emigration 
war, bemessen an absoluten Zahlen, etwas größer als die re vo lu  tionsbedingte Emi-
gration.268 

Ein gravierender Unterschied liegt allerdings in der Tatsache, dass es sich bei 
der Aus wan derung der Hugenotten nicht um eine temporäre Emigration handelte. 
Der Grund dafür liegt in der Aufnahme- und Ansiedlungspraxis der Staaten, in die 

267 Eine solche Generalisierung erscheint nicht unproblematisch, da nicht wenige Emigranten 
zumindest versuchten, die politischen Voraussetzungen für eine Rückkehr zu schaffen, vgl. klinge-
biel, Migrationen, S. 36.

268 Barbara dölemeyer, Die Hugenotten, Stuttgart 2006, S. 26. greer nennt die Zahl von 200.000 
und spricht gar von einer Million Auswanderern in den 40 Jahren nach der Zurücknahme des Tole-
ranzedikts, vgl. greer, Incidence, S. 20f.
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die Hu ge notten emi grier ten. In einer Mischung aus Solidarität mit den verfolgten 
Glaubens brüdern und mer kan ti lis tischer Wirtschafts- und Peuplierungspolitik 
wurden den réfugiés Pri vilegienangebote sei tens protestantischer Landesherren ge-
macht, die die Hugenotten schließ lich dazu veran las sen sollten, sich in ihren Terri- 
torien niederzulassen.269 Die Fürsten betrieben eine aktive Be völ kerungs- und An-
siedlungspolitik, lenkten also die Migrationsbewegung, während sie sich ein Säku-
lum später im Fall der Revolutionsemigranten vergleichsweise passiv verhielten. 

Die Privilegien für die Hugenotten umfassten Aspekte wie Religionsfreiheit, Be-
freiung vom Zunft zwang und Steuerfreijahre, aber auch kulturelle Freiheiten wie 
den Gebrauch der fran zösischen Sprache und Gemeindeautonomie. Durch Ableis- 
tung des Huldigungseides an den Fürs ten, der die Privilegien in Aussicht stellte, 
wurde die Rechtsbeziehung zwischen Landes herrn und Emigranten verbindlich.270 
In Brandenburg-Preußen wurden etwa 20.000, in den ho hen  zollernschen Fürsten-
tümern in Franken knapp 4.000 Hugenotten aufgenommen.271 Sie wurden in Kolo-
nien angesiedelt, die sich weitgehend selbst verwalteten. In den frän kischen Fürs- 
tentümern war das 1686 von Markgraf Christian Ernst angelegte Neu-Erlang, ein 
Para debeispiel barocker Stadtplanung, die größte Siedlung der Emigranten. Neue 
Wellen von protestantischen Emigranten aus der Pfalz und der Schweiz, schließlich 
sogar Tausende Exulan ten, die aus dem Erzstift Salzburg flohen, sorgten für konti-
nuierliche Zunahme der Ein wohnerschaft.272 

Mit der Ansiedlung der Emigranten gingen wirtschaftliche Aktivitäten einher. 
Erlangen wur  de bald ein Zentrum für die Textilerzeugung, Strumpfwirkerei und 
Teppichherstellung. Die Bildung hugenottischer Institutionen, beispielsweise Ma-
nufakturen, wurde zur Voraus setzung für den Kulturtransfer zwischen den Einwan-
derern und der Aufnahmegesellschaft. Deu tsche wur den in den Fabriken der Fran-
zosen ausgebildet und lernten neben neuen Pro duk tions techniken die französische 
Alltagskultur und Sprache kennen. Durch diese Aus tausch  be ziehungen war den 
Emigranten eine rasche Integration in die neue soziale Umwelt mög lich.273 Über 
einige Generationen hinweg nahm die Assimilierungstendenz stetig zu. Bis zum 

269 Michael lauSberg, Hugenotten in Deutschland. Die Einwanderung von französischen Glau-
bensflüchtlingen, Marburg 2007, S. 195f.

270 dölemeyer, Hugenotten, S. 40–49.
271 ibid., S. 51.
272 Martina bauernfeind, Waldenser, Deutsch-Reformierte, Salzburger Exulanten und französi-

sche Emigranten, S. 123f. 
273 klingebiel, Migrationen, S. 36f.
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Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Privilegien allmählich zurückgenommen 
und die vor mals geschlossenen Siedlungsstrukturen lösten sich langsam auf.274

Ein solcher kultureller und sozioökonomischer Austausch war den Flüchtlingen 
der Revolu tion aufgrund des temporären Charakters der Emigration kaum möglich 
und von den Obrig keiten zumeist auch nicht erwünscht. Im Bamberger Beispiel 
vollzogen sich Kultur- und Wissenstransfers oft nur im Einzelnen. Aufgrund der 
Quellenlage lassen sich jedoch an satzweise Punkte doku mentieren, die in diesem 
Zusammenhang relevant sind.

6.2 Religiöse Kulturen

Die Geistlichen, die nach der Verabschiedung der Constitution civile du clergé 
Frankreich ver lassen hatten, führten mehrheitlich, sofern es ihnen möglich war, 
auch in ihrem Exil ein geist liches Leben. Ein Großteil der Kleriker erbat auf for-
mal korrektem Verfahrensweg das Cele bret von der geistlichen Regierung bzw. 
dem Fürstbischof persönlich und feierte in Kir chen, Kapellen oder Privatquartieren 
Gottesdienste. Es ist davon auszugehen, dass die je ni gen Geistlichen, die von einem 
einheimischen Pfarrer aufgenommenen wurden, in den re gu lären liturgischen All-
tag, etwa in das gemeinsame Stundengebet, einbezogen wurden. Wie ernst ei ni ge 
Priester die Pflicht des Brevierbetens in der Emigration nahmen, zeigt der Fall des 
Pries ters Dominique Salorgne aus der Diözese Toul.275 Dieser verdingte sich in sei-
nem Auf ent halts ort Erlangen als Händler von Papiertapeten, was ihn wegen seiner 
häufigen Reisen zu Kunden so in Beschlag nahm, dass er beim Fürstbischof förm-
lich um einen Dis pens vom täg lichen Breviergebet bat.276 Das Vikariat beschränkte 
das Tagesgebet für ihn da her auf die Laudes, machte allerdings zur Auflage, dass an 
den Sonn- und Feiertagen, die Sa lorgne in Erlangen verbrachte, das gesamte Bre-
vier gebetet werden müsse, an den Tagen, die er auf Rei sen verbrachte, jedoch nur 

274 dölemeyer, Hugenotten, S. 165–168.
275 Laut Wachter aus der Diözese Toulon, vgl. Wachter Nr. 8459.
276 Salorgne arbeitete im Auftrag einer in Wolfenbüttel im Herzogtum Braunschweig ansässigen 

Tapetenfirma, die von dem französischen Emigranten Thouvenôt gegründet worden war, vgl. biS-
kup, German court and French Revolution, S. 75.
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die Prim und die Komplet.277 Auch in zwei Fällen von Krank heit bzw. altersbedingter 

Gebrechlichkeit emigrierter Priester wurde das Vikariat um die Er laub nis gebeten, 

dass in den privaten Räumlichkeiten die Messe zelebriert werden dürfe.278

Einige rituelle Besonderheiten der französischen Priester führten mitunter zu 

Irritationen bei den einheimischen Geistlichen. So berichtet beispielsweise der Ku-

rat von Erlangen, Busch, in seinem Tagebuch von zwei französischen Geistlichen, 

dem Bischof von Lisieux und einem Kollegleiter aus Besançon, die die Erlaubnis 

erhalten hatten, in seiner Kirche Got tes  dienste zu halten. Schon bei ihrer ersten 

Messe bemerkte Busch eine vom normalen Ritus abweichende Handlung, nämlich, 

dass statt einer Hostie zwei auf den Kelch aufgelegt waren, von denen eine noch vor 

dem Offertorium vom Altar weggetragen wurde. Da Busch die se Praxis missfiel, 

verbat er sich für die Zukunft solcherlei für ihn unverständliche Bräu che.279 

Als ein eindrückliches Zeichen für die Pflege religiöser Kultur in der Emigra-

tion darf die Grün  dung eines französischen Priesterseminars im kleinen Örtchen 

Wolfsau bei Schillings fürst angesehen werden. Es lag allerdings während der Eta-

blierungs- und auch während der Nut zungs phase die meiste Zeit in der Diözese 

Würzburg, sodass alle Angelegenheiten, die den Corpus Iuris Canonici betrafen, 

von Fürstbischof Fechenbach genehmigt werden mussten. Erst mit der Territorial-

reform der Bistümer fiel Schillingsfürst 1808/09 an das Bistum Bam berg. 

Im Jahr 1796 hatte der Straßburger Domherr Beck mit Unterstützung des Pa-

riser Kardinal erzbischofs Juigné und des Trierer Kurfürsten Klemens Wenzeslaus 

von Sachsen die Geneh migung für das französische Priesterseminar vom Würzbur-

ger Fürstbischof erwirkt. Dort sollte während der Zeit des Exils die Priesterausbil-

dung weitergehen, die in Frankreich auf grund der widrigen politischen Umstände 

277 Conclusum des Vikariats im Fall Salorgnes im April 1801: AEB Rep. I, 928a/b, fol. 434–435, 
Vikariatsprotokoll 1801. Dazu auch urban, Ecclesia Erlangensis, S. 166.

278 Der Geistliche Chantilloup durfte ab November 1799 wegen Krankheit in seinem Zimmer in 
Staffelstein zelebrieren. Auch Bischof Perreau erhielt mit Verweis auf sein hohes Alter die Erlaub-
nis, in seinem Nürnberger Domizil die Heilige Messe feiern zu dürfen: Hochfürstliche Entschlie-
ßung vom 8. Dezember 1801: StABa Geheime Kanzlei 1736, fol. 119, Vikariatsreskripte 1801–03.

279 brandmüller, Das Tagebuch des Kuraten Busch, S. 329f. brandmüller verweist in diesem 
Zusammenhang auf den Ritus in der Kathedrale von Lyon, der an Werktagen in der Fastenzeit die 
Darbringung zweier Hostien kennt, von denen eine umgehend auf einen Seitenaltar gebracht wird, 
vgl. ibid., S. 330, Anm. 28. Allerdings fand die besagte Messe im Juni 1794 statt – also außerhalb der 
Fastenzeit – und hatte darüber hinaus keinen Bezug zur Kathedrale oder Diözese von Lyon. 
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nicht fortgesetzt werden sollte.280 Fechenbach stimmte der Gründung der Ausbil-
dungsstätte zu und bestimmte lediglich, dass die Priester weihe der Aspiranten erst 
vollzogen werden sollte, wenn begründete Hoffnung auf Rückkehr nach Frankreich 
bestünde. Im Sommer 1796 nahm das Seminar, das zunächst unter der Lei tung des 
Generalvikars von Clermont stand, die Priesterausbildung auf. Im Frühjahr 1797 
studierten dort bereits 16 Geistliche. Das Seminar wurde vom Orden der Sulpizi-
aner betreut und bestand noch bis in das zweite Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 
fort. Nachdem Schillings fürst und damit auch das Priesterseminar in Wolfsau in 
den Zuständigkeitsbereich des Bischofs von Bamberg gefallen war, erhielten im-
merhin noch drei französische Geistliche aus Wolfsau, die in der nahe gelegenen 
Stadt Rothenburg ob der Tauber pastoralen Tätig keiten nachgingen, das Celebret 
von Bamberger Seite.281 

6.3 Unternehmerische Initiativen

Da von den in Bamberg nachgewiesenen Emigranten die Geistlichen in der über-
großen Mehr  zahl waren, blieb der kulturelle Einfluss weltlicher Auswanderer im 
Hochstift sehr begrenzt. Lediglich über ihr Auftreten als Unternehmer ist genug 
bekannt, um einige Aus führungen machen zu können. Ausgerechnet die popu-
lärste – im weitesten Sinne – unter nehme rische Initiative, die bereits oft Gegen-
stand regionalhistorischer Publikationen gewesen ist, die Gründung der Bamberger 
Zeitung, ging jedoch von einem Geistlichen aus (s. Kapitel 6.4).282 Dieser Umstand 
ist charakteristisch für die Situation in Bamberg. Auffällig ist, dass fast nur von 
französischen Emigranten wirtschaftliche Unternehmungen bekannt sind.283 Aus -
wanderer aus den österreichischen Niederlanden, dem Hochstift Lüttich und an-

280 Wühr, Emigranten, S. 213. Den Grund für die Wahl Wolfsaus als Standort für das Priesterse-
minar sieht Wühr in den personalen Verbindungen zwischen dem Straßburger Domkapitel und dem 
Fürstenhaus Hohenlohe, in dessen Territorium Schillingsfürst lag.

281 ibid., S. 214f.
282 Etwa Wühr, Emigranten, S. 202–205. Elisabeth papp, Die Anfänge der Presse in Bamberg (bis 

zur Säkularisation), Würzburg 1940, passim. Auch Schöler, Emigranten in Franken, S. 17.
283 Die einzige Ausnahme bildete der Emigrant Charles de Labre, der wahrscheinlich aus dem 

Fürstbistum Lüttich stammte. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass er eigentlich 
aus Frankreich stammte und lediglich über einen k. k. Pass verfügte, s. Anm. 192. 
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deren Reichs territorien gingen offenbar davon aus, binnen eines überschaubaren 
Zeit raums wieder in ihre Hei mat zurückkehren zu können, sodass ihnen derlei In-
vestitionen ver mutlich kaum lohnens wert erscheinen mochten. Dagegen musste 
bei den Franzosen die Ansicht vorge herr scht haben, dass ihr Exil zumindest von 
so langer Dauer sein würde, dass sich der Aufbau eines Wirtschaftsbetriebes ren-
tieren könnte. 

Die meisten unternehmerisch Tätigen betrieben wohl nur aus Subsistenzgrün-
den Handels geschäfte und verfolgten keine mittel-, geschweige denn langfristige 
Geschäftsentwicklung. Bei ihnen war es schlicht der ökonomische Druck, der sie 
zu unternehmerischen Initiativen ver  an lasste, während insbesondere die Nieder-
länder wohl über genug Ressourcen verfügten, um sich über die Aufenthaltsdauer 
hinweg zu finanzieren. 

Drei Projekte größeren Umfangs seitens französischer Emigranten sind be-
kannt. 

Eines ging von dem Marquis du Harcourt, Xavier de Dompierre, aus. Der 20-
jährige Dom pierre war mit seinem Vater aus Paris nach Böhmen emigriert und 
gelangte 1798 über das ober  pfälzische Dieterskirchen schließlich nach Vilseck. Im 
Oktober 1798 bat er den Fürst bischof um die Konzession für eine Tabakfabrik, die 
dieser ihm bereitwillig gewährte und ledig  lich unter die Bedingung stellte, dass 
Dompierre zukünftig keinen Anlass zu Be schwer de bieten dürfe.284 Ob der Betrieb 
je aufgenommen wurde und nachhaltig erfolgreich lief, konn te aus den Bamber-
ger Quellen nicht erschlossen werden. Wir wissen jedoch, dass Dom pierre im Jahr 
1803, also fünf Jahre nach der Gewährung der Konzession, immer noch in Vils eck 
lebte, im selben Jahr eine Einheimische heiratete und 1804 eine weitere Aufent-
halts er laubnis erhielt.285 Die anstandslose Ausstellung einer Industriekonzession 
durch den Fürst bischof – soweit bekannt ist, sogar ohne offizielle Stellungnahme 
der Regierung –, mag zwei Grün de haben: Offenkundig brachte der Fürstbischof 
dem Marquis großes Vertrauen ent gegen. Dompierre verfügte über beste Refe-
renzen durch seinen Vater, war selbst Malteser ritter und vor seiner Flucht Offizier 
in einem französischen Regiment gewesen, das zu den Öster  reichern übergegan-
gen war.286 Außerdem dürfte Fürstbischof Buseck daran gelegen ge wesen sein, 

284 Hochfürstliche Entschließung vom 4. Oktober 1798: StABa Geheime Kanzlei 1234, fol. 644, 
Regierungsreskripte und -resolute 1798.

285 Wühr, Emigranten, Nr. 1474.
286 ibid., Nr. 1474. 
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durch Errichtung einer Fabrik in der hochstiftischen Exklave Vilseck die Wirt-
schafts   entwicklung der Region zu fördern.

Zu einer ausgeprägten wirtschaftspolitischen Analyse kam es bereits Jahre zu-
vor anlässlich des Gesuches des Comte de la Varenne, der den Fürstbischof im 
Oktober 1795 um eine Kon zession für eine Spitzenfabrik und deren Warenvertrieb 
bat. Varenne schien sich der Attrak ti vität seiner Initiative so sicher zu sein, dass 
er mit dem Gesuch die Forderung verband, dass ihm unentgeltlich ein Gebäude 
für die Fabrikation zuzuweisen und auch die Holzfrei heit einzuräumen sei.287 Die 
Regierung unterzog die geplante Unternehmung im Dezember 1795 einer gründ-
lichen Analyse. Im Wesentlichen wurden drei positive Effekte erkannt, die durch 
die Errichtung einer Spitzenfabrik entstehen würden:

Die Fabrik hätte einen1.  Gemeinnutzen und könnte daher in Bamberg ange-
legt werden, 

sie würde den Flachsanbau im Hochstift befördern und 2. 

sie böte Ausbildungsplätze für einheimische Untertanen und deren Kin-3. 
der.

Die Regierung empfahl daher die Genehmigung des Unternehmens, machte aber 
um fass en de Auflagen. So hatte die Belegschaft vornehmlich aus Bamberger Unter-
tanen zu bestehen, der Unternehmer dürfte die Manufaktur erst verlassen, wenn 
sie voll funktionstüchtig sei, und schließlich behielt sich die Regierung vor, Kon-
trollmaßnahmen durchzuführen. Als An  reiz sollten Varenne einige hundert Gulden 
Darlehen für die Beschaffung von Ein rich tungs gegenständen vorgeschossen und 
fünf Maß Holz zugeteilt werden. Als Fabrikations raum wurde ihm der obere Stock 
des Hochzeitshauses zugewiesen, für dessen Ausstattung die Regierung alte Leder-
sessel und Betten vom hochfürstlichen Hof zur Verfügung stellen wol lte (unter der 
Maßgabe, dass für die Regierung neue Möbel gekauft werden würden). Zwar sollte 
Varenne, wie von ihm gewünscht, das Alleinherstellungsprivileg für Spitzen, aber 
we gen fehlenden Bürgerrechts nicht das Alleinhandelsprivileg erhalten.288 

287 Brief des Fürstbischofs an die Regierung vom 30. Oktober 1795: StABa Geheime Kanzlei 
1223, Nr. 2, fol. 858, Regierungsrelationen 1795.

288 Conclusum Regiminis vom 21. Dezember 1795: StABa Geheime Kanzlei 1223, Nr. 1, fol. 128, 
Regierungsrelationen 1795.



118 Transfer und Rezeption

Nach Wührs Angaben hatte Varenne in der Zwischenzeit ein anderes Haus ange-
mietet.289 Als im Januar 1796 die Fabrikgründung auf den Weg gebracht worden 
war, äußerte sich Fürst  bischof Buseck zu der erneuten Forderung Varennes, ihm 
Quartier-, Licht- und Holz freiheit zu geben. 

Alleine so wenig Ich auch die entschiedenen Vortheile erkenne, welche ein Staat von 
innländischen Fabriken und Manufakturen hat, so sehr Ich selbst überzeugt bin, daß 
unter anderen die Preußischen Lande den dermaligen blühenden Zustand ihres Fa-
brikwesens der begünstigenden Aufnahme der eben auch aus Frankreich in älterer 
Zeit häufig gewanderten Künstler größtentheils zu verdanken habe, so ist doch der 
Fabrikationsgegenstand, von welchem die Rede ist, gerade nicht derjenige, welcher 
Mich bestimmen könnte, eben zu einer zeit, in welcher Ich alle und mögliche Scho-
nung Meiner öffentlichen Kassen unumgänglich nöthig finde, auch nur durch den 
nachgesuchten Aufwand die fragliche Unter neh mung zu begünstigen. Das Produkt 
derselben ist heut zu Tage kaum mehr ein Gegenstand so häu figen Absatzes, daß sich 
davon ein beträchtlicher Influss fremden Geldes in das Hochstift mit Wahr schein lich-
keit erwarten ließe.290

Wie aus diesen Ausführungen zu erkennen ist, versprach sich der Bischof von 
Varennes Pro jekt keinen nennenswerten volkswirtschaftlichen Nutzen. Der hierin 
aufgestellte Vergleich mit der modernisierenden Wirkung der Hugenotten und 
ihres Wirtschaftens in älterer Zeit zeigt, dass sich Buseck des beschränkten Ef-
fekts einer solchen Manufakturansiedlung be wusst war, zumal das herzustellende 
Produkt nach seiner Meinung keinen massenhaften Ab satz und Gewinn erbringen 
würde. Diese Punkte rechtfertigten daher aus seiner Sicht weder die Gewährung 
von Monopolen noch von weit reichenden Subventionen auf Materialbasis. In  sofern 
bestätigte er zwar die Fabrikkonzession, versagte Varenne aber die eingeforderte 
Un ter stützung. Da sich Varenne nachweislich im Juli 1796 in Augsburg aufhielt, ist 
es denk bar, dass er bis zum Sommer 1796 in Bamberg verweilte und damit der Auf-
lage der Re gierung ent sprochen hatte, bis zur Funktionsfähigkeit der Manufaktur 
in der Stadt zu blei ben.   

Bedeutend offenherziger zeigten sich die Bamberger Autoritäten im Fall eines 
Gesuches des aus Besançon stammenden François Riboudet. Dieser Emigrant 
wollte in Bamberg eine Ga lan teriewarenhandlung eröffnen und bat daher um das 

289 Wühr, Emigranten, Nr. 4404. Möglicherweise handelte es sich um das schon im Gutachten 
der Regierung angesprochene Arbeitshaus im Sande.

290 Hochfürstliche Entschließung vom 24. Januar 1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, 1212, Franzö-
sische Emigranten.
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Handelsrecht. Die Regierung prüfte sei nen Vermögenshintergrund und empfahl 
angesichts seiner beträchtlichen Ressourcen von 29.783 fl seinem Ansuchen zu 
entsprechen, da die Ansiedlung so bemittelter Leute von gro ßem Vorteil sei. Zwar 
trug auch das Commerzkollegium keine Bedenken, doch die Polizey-Kom  mission 
bestand auf drei Konditionen: Riboudet müsse sich einer berufsfeldbezogenen Prü-
fung unterziehen, sich in Bamberg häuslich niederlassen und dazu gewissermaßen 
als Rück  versicherung 4.000 fl bei der Obereinnahme anlegen.291 Außerdem sei er 
anzuhalten, nicht nur Emigranten, sondern auch Einheimische einzustellen. 

Die Handelsprüfung bestand Riboudet wohl nur, weil die Prüfer ein Auge zu-
drückten. Da er sowohl der deutschen Sprache im Allgemeinen als auch der Fach-
terminologie unkundig war, muss te die Prüfung auf Französisch abgehalten werden. 
Obwohl Riboudet keine Handels lehre absolviert hatte, konnte er die Fragen zum 
Führen von Handelsbüchern nach Ein schätzung der Regierung zufrieden stellend 
beantworten. Daher beschloss man, ihn von wei teren Prüfungen zu dispensieren, 
zumal sich Riboudet sofort bereit erklärt hatte, die 4.000 fl bei der Obereinnahme 
anzulegen.292 Nachdem er im Dezember 1801 auch ein Wohnhaus in Bam berg ge-
kauft hatte, waren alle Bedingungen der Polizey-Kommission erfüllt, sodass er im 
De zember 1801 schließlich das kleine und große Bürgerrecht erwerben und damit 
als H an dels  bürger in Bamberg sesshaft werden konnte.293 

Auch andere Auswanderer versuchten sich auf dem Gebiet des Galanteriewa-
renhandels in Bam  berg. Die Emigranten de Labre und Hertin erhielten im Jahr 
1800 auf Anfrage zu min dest die Erlaubnis zum Hausieren mit ihren Modewaren.294 
Die Etablierung fester Wa ren handlungen wurde ihnen aufgrund des Einspruchs 
von Bamberger Konkurrenten aller dings nicht gestattet.295 Auch dem Franzosen 
de Goullon aus Metz war bereits 1799 untersagt wor den, seinen in Bayreuth an-
sässigen Strick- und Galanteriewarenhandel zu erweitern und in Bam  berg eine Fi-

291 Conclusum Regiminis mit Gutachten des Commerzkollegiums und der Polizey-Kommission 
vom 12. September 1801: StABa Geheime Kanzlei 1242, fol. 125, Regierungsprotokolle 1801.

292 Conclusum Regiminis vom 14. November 1801: StABa Geheime Kanzlei 1242, fol. 170, Re-
gierungsprotokolle 1801.

293 StadtABa B 7, Nr. 10, fol. 131r.
294 Wühr, Emigranten, S. 202.
295 Ablehnung des Ansuchens von de Labre und Hertin durch das Conclusum Regiminis vom 

7. Juni 1800: StABa Geheime Kanzlei 1239, fol. 107, Regierungsprotokolle 1800. Dazu die hochfürst-
liche Entschließung vom 19. Juni 1800: StABa Geheime Kanzlei 1241, fol. 302, Regierungsreskripte 
1800.
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liale zu eröffnen. Trotz des ausreichenden Vermögens des Kaufmanns schreckte 
die Regierung wegen der großen Zahl bereits in Bamberg ansässiger Galan terie-
warenhändler davor zurück, weitere Konkurrenz ins Land zu lassen.296 Neben den 
Emi gran ten, die mit Galanteriewaren hausierten, betrieben in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahr hun derts be reits eine Reihe anderer Kaufleute, vornehmlich aus italie-
nischen Staaten, Handels ge schäfte mit Modewaren.297

6.4 Eine Emigrantenkarriere: Der Abbé Gérard Gley

Abgesehen von Vertretern des französischen Hochadels und der höheren Geist-
lichkeit wa ren unter den Emigranten der Französischen Revolution auch Personen 
nach Deutschland ge  flüchtet, die es ob ihrer wissenschaftlichen und künstlerischen 
Leistungen zu Ruhm und An  erkennung im Exil gebracht haben. Die bekanntesten 
Vertreter in Deutschland sind si cher  lich Charles de Villers und Adélaïde de Cha-
missot. 

Villers ließ sich nach mehrjähriger Wanderungszeit zunächst in Göttingen, dann 
in Lübeck nie der, ehe er 1811 Professor für französische Literatur an der philo- 
sophischen Fakultät der Göttinger Universität wurde.298 Er unterhielt Beziehungen 
zu vielen Geistesgrößen des da maligen Deutschland und wohnte in seiner Lübe-
cker Zeit bei Dorothea Rodde geb. Schlö zer, deren Vater August Ludwig ein bedeu-
tender Historiker und Jurist an der Göttinger Uni  ver sität war. Er widmete sich der 
Philosophie Kants, schrieb für den vom ebenfalls emi grierten Marquis de Mesmon 
in Hamburg herausgegebenen Spectateur du Nord und stand mit der Madame de 
Staël in Briefkontakt. Goethe sah in ihm „eine wichtige Person durch sei nen Stand-
punkt zwischen den Franzosen und Deutschen, – da er wie eine Art von Janus bifrons 
her ü ber und hinüber sieht.“299

296 Ablehnung des Gesuches de Goullons durch das Conclusum Regiminis vom 28. Oktober 
1799: StABa Geheime Kanzlei 1237, fol. 58, Regierungsprotokolle 1799. 

297 Mark häberlein, Der Fall d’Angelis. Handelspraktiken, Kreditbeziehungen und geschäftli-
ches Scheitern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Bamberg in der Frühen Neuzeit, hrsg. 
v. Mark häberlein et al., Bamberg 2008, S. 194–198.

298 kruSe, Emigranten in Kurhannover, S. 146f.
299 Zitiert bei Sander, Charles de Villers, in: ADB 39 (1895), S. 709.
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Adélaïde de Chamissot, der später unter dem germanisierten Namen Adalbert Cha-
misso be kannt wurde, gelangte nach der Flucht seiner Familie aus der Champagne 
1796 über Würz burg, Ansbach und Bayreuth nach Berlin.300 Nach seinem Militär-
dienst betätigte er sich schrift  stellerisch, gründete mit dem „Nordsternbund“ einen 
romantischen Literaturzirkel und hielt Kontakt zu den Kreisen um E. T. A. Hoff-
mann. 1815 nahm er an der russischen Schiffs expedition unter dem Kommando 
von Otto von Kotzebue teil, die die Nordwest passage erforschen sollte. Das Tage-
buch dieser Reise sowie sein literarisches Hauptwerk Pe ter Schlemihls wundersame 

Geschichte sind seine bedeutendsten Hinterlassenschaften.301

Im Hochstift Bamberg war es der aus dem Elsass emigrierte Priester Gérard 
Gley, der auf wis sen schaftlichem und publizistischem Gebiet neue Maßstäbe setzte 
und der vielleicht ein Emi   grant war, der dem saloppen Diktum von Dengler-Schrei-
ber entspricht und tat sächlich „frisch en Wind“302 nach Bamberg brachte.

6.4.1 Biographisches bis 1794

Die gesicherten Quellen über die Biographie Gleys vor seiner Ankunft in Bamberg 
sind rar. Der Bamberger Heimatforscher und Bibliothekar Joachim Heinrich Jaeck 
berichtet in sei nem – eher auf gelehrte Unterhaltung als wissenschaftliche Analyse 
zielenden – Pantheon der Litteraten und Künstler Bambergs im November des Jahres 
1812 von Gérard Gley, den er aller Wahrscheinlichkeit nach während dessen Auf-
enthalt in Bamberg persönlich kennen ge lernt hatte. Gley wurde 1761 in Gérard-
mer im Elsass geboren.303 Als 16-jähriger unterrichtete er bereits in Colmar und war 
seit 1781 an der Straßburger Universität Repetitor für Philo so phie und Mathematik. 
Hier nahm er dann das ordentliche Studium der Theologie und klassischen Philo-
logie auf, das er 1785 mit dem Lizenziat abschloss. Noch im selben Jahr empfing 
er die Priesterweihe und wurde von Bischof Chaumont de la Galaizière von St.-Dié 
zum Professor der Philosophie ernannt. 

300 Wühr, Emigranten, S. 191.
301 Adalbert elSchenbroich, Adalbert von Chamisso, in: NDB 3 (1957), S. 190–192.
302 dengler-Schreiber, Bamberger Stadtgeschichte, S. 102.
303 Joachim Heinrich Jaeck, Pantheon der Litteraten und Künstler Bambergs, Nr. 41, 1. Nov. 

1812, Sp. 317. Bei Wühr fälschlich Gerdamer, vgl. Wühr, Emigranten, S. 202. Die biographischen Da-
ten bei papp stimmen nicht, vgl. papp, Anfänge der Presse, S. 63. Siehe auch StABa G 35 Hornscher 
Zettelkatalog 1830, 11. Februar 1830 Kulmbacher woechentliche Unterhaltungs-Blaetter, S. 130. 
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Nachdem die französische Nationalversammlung am 27. November 1790 das De-
kret über die Eidesleistung aller Staatsbeamten verabschiedet und sich im Laufe 
des Winters 1790/91 der verfassungstreue Klerus gebildet hatte, entschied sich 
Gley im März 1791 zur Flucht. Er gelangte nach Mainz, wo er als gebildeter Geist- 
licher eine Anstellung als Hof meis ter derer von Harff erhielt, einer Familie aus dem 
Reichsritterstand, die aus dem Oberrhei ngebiet stammte. Wohl noch vor der Er- 
oberung von Mainz durch die französische Revolu tions armee im Oktober 1792, die 
der Gründung der Mainzer Republik im März 1793 und schließ lich der Belagerung 
der Stadt durch die Koalitionstruppen vorausging, zogen die Harffs mit ihrem Ma-
jordomus über Würzburg nach Bamberg, wo sie wahrscheinlich Ende 1793 an lang-
ten. Hier widmete Gley sich weiterhin der Erziehung der Harffschen Söhne und 
dem inten si ven Studium der deutschen Sprache und Literatur, unter anderem in der 
Dom biblio thek. Dort entdeckte er am 2. Oktober 1794 eine wertvolle Handschrift, 
den so ge nann ten Heliand, eine Evangelienparaphrase aus der Karolingerzeit. Das 
in einem alt sächsi schen Di a lekt abgefasste Großepos datiert in die erste Hälfte des 
9. Jahrhundert und fußt auf einer alt hochdeutschen Prosafassung der Evangelien-
harmonie Tatians sowie dem Matthäus kom men tar des Hrabanus Maurus.304 Die 
Bamberger Handschrift entstand wohl um das Jahr 850 im Kloster Corvey. Trotz 
vieler Anstrengungen gelang es Gley nicht, eine Edition mit Über setzung zu pu-
blizieren. Die nach der Säkularisation in die heutige Bayerische Staats bi blio thek 
München verbrachte Handschrift wurde erst 1830 von Johann Andreas Schmeller 
he rausgegeben, der in seiner Praefatio das Auffinden des Epos durch Gley bestä-
tigt.305

Dass dieser prominente Fund zu Gleys Ansehen in den gelehrten Kreisen Bam-
bergs bei ge tragen hat, darf wohl angenommen werden. In der Folgezeit beschäf-
tigte sich Gley aus führ lich mit der mittelalterlichen Geschichte Bambergs. 

Ganz im Sinne der Aufklärung en ga gier te sich Gley ab 1795 auch in der Bam-
berger Ö ffent lich keit.

304 Die Bibliotheca Augustana Online stellt neben einer kurzen Einführung zum Heliand 
auch das Textkorpus zur Verfügung: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronolo-
gie/09Jh/Heliand/hel_intr.html.

305 Johann Andreas Schmeller (Hrsg.), Heliand poema saxonicum seculi noni, München/Stutt-
gart 1830, Praefatio.
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6.4.2 Die Bamberger Zeit (1795–1806)

In der ersten Jahreshälfte 1795 fasste der umtriebige Gley den Entschluss, eine 
eigene Zeitung he raus zugeben. Seit 1754 erschien im Hochstift lediglich das Hoch-
fürstl. Bambergische In tel ligenz  blatt.306 In einer Eingabe an den Fürstbischof vom 
16. Mai 1795 bat Gley um das Pri vi leg, eine politische Realzeitung herausgeben zu 
dürfen und zwar wöchentlich im Umfang von vier halben Bogen zu 4 xr fr. pro 
Ausgabe. Die Regierung gutachtete daraufhin, dass das Pro jekt Unterstützung 
verdiene und sogar dem Staat nütze, wenn ein Theil des auf auswärtige Zei tungen 
verwendeten Geldes im Lande dadurch zurückgehalten würde. Natürlich müsse sich 
das Blatt der Zensur unterziehen. Aus der Stellungnahme der Regierung geht her-
vor, dass sich die Mehrheit für die Zensur ausgesprochen habe, da es schon Pflicht 
der obersten Staatsgewalt sey, jeder möglichen Verbreitung der dem Staatsbesten nach- 
theiligen Dinge vorzubeugen und daher keine für die Allgemeinheit der Staatsbürger 
leicht gefährlich werdenden Mittel ohne gehörige vor läufige Aufsicht in das Publicum 
lassen dürfte. Bei den gegenwärtigen Zeitumständen – gemeint war der laufende 
Koalitionskrieg – käme erschwerend hinzu, dass der Petent aus dem Aus land stam-
me. Gley sei demnach nachdrücklich einzuschärfen, dass er nichts gegen den Staat, 
ge gen die Sitten und die Religion schreiben solle und überhaupt mit Mäßigung die 
Nachrichten, besonders von Höfen und Cabinetten zu verfassen habe.307 Wenn er sich 
an diese Grundsätze hiel te, könne er von weiterer Zensur verschont bleiben, zumal 
ihm der Professor Johann Fried rich Batz von der theologischen Fakultät der Uni-
versität Bamberg zur Seite gestellt wer de, ohne dessen Einverständnis kein Artikel 
veröffentlicht werden dürfte. Eine abweichende Stim me in der Regierung gab zu 
bedenken, dass eine Zensur schon deswegen überflüssig sei, weil ein Bamberger 
Professor, der in officio publico stehe, sowieso das Vertrauen des Staates ge nieße 
und zensurfrei in der Öffentlichkeit reden dürfe.308 Diese relativ laxen Zensurmaß-
nah men sollten im weiteren Verlauf noch zu Komplikationen führen. Das Vikariat 
bestand im mer  hin seit dem 15. Juli 1795 auf einer Zensur, die durch den geistlichen 
Rat Limmer durch ge führt werden sollte.309 

306 papp, Anfänge der Presse, S. 27. 
307 Conclusum Regiminis vom 21. Mai 1795, StadtABa D 3001 Rep. 3, 1101a,1 Bambergensia 

1795.
308 ibid.: Votum separatum. 
309 Brief der geistlichen Regierung an Gley vom 15. Juni 1795: AEB Rep. I, Nr. 917, fol. 435, 

Vikariatsprotokolle 1795.
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In einer ersten Probeausgabe vom 1. Juli 1795 wurde das Programm der neuen 
Zeitung um  rissen: 

Nebst den für die Politik, Handlung und Oekonomie interessanten Nachrichten wird 
sie [die Zeitung, d. A.] nicht nur die wichtigsten, Reichs-, Crais-Nachrichten, die den 
Staatsmann und Gelehrten be schäf tigen, aus den besten Quellen mitteilen, sondern 
auch die britischen und nordamerikanischen An gelegen heiten weit früher und si-
cherer liefern, als die meisten der jetzt zirkulierenden Tages schrif ten.310 

Die Zeitung sollte ab 1. Januar 1796 vier Mal wöchentlich erscheinen und 5 fl fr. 
im Jahres abon nement kosten, welches am Postamt, bei der Göbhardschen Hand-
lung am Grünen Markt oder direkt bei der Zeitungsredaktion auf dem Markt im St. 
Georgsviertel bestellt werden könnte. Gley be gann Schritt für Schritt ein weit rei-
chendes und damit kostenintensives Informationsnetz aufzu bauen.311 Eine wichtige 
Quelle war beispielsweise der in Basel erscheinende Moniteur, den der Redakteur 
nach Erlaubnis des Fürstbischofs be ziehen durfte.312 

Die Bamberger Zeitung entwickelte sich in den folgenden Jah ren zu einer be-
liebten Lektüre „beim gelehrten und unge lehrten Publikum“.313 Im Jahr 1800 bezo-
gen etwa 2.000 Abon nen ten das Blatt, zu dem ab 1797 eine wöchentliche Bei lage 
hinzukam, der Charon, dessen Titel sich von Lu kians Dialogi Mortuorum zwischen 
Charon und dem Göt ter boten Merkur herleitete. Sie war überschrieben mit dem 
Motto „Wahrheit und Recht“ und stellte eine Art frühes Feuilleton dar, das nach 
eigenem Bekunden Neuig keiten mit philosophischem Geist bewerten und mittels 
historischer Analogie erläutern wollte.314 

Im selben Jahr gründete Gley für seine Zeitung eine eigene Drucke rei, wobei 
er in Doktor Adalbert Marcus, dem Leibarzt des verstorbenen Fürstbischofs Er- 
thal und einem enga gierten Volksaufklärer, einen generösen Helfer fand, der ihm 
den hinteren Flügel seines Hauses für die Druckerei zur Verfügung stellte und 
Gleys Mitarbeiter mit Nahrung ver sorg te.315 Gegen diese Druckerei regte sich je-

310 Zitiert bei papp, Anfänge der Presse, S. 27.
311 Kostenbeispiele für das Korrespondenznetzwerk im Jahr 1798: Für die Londoner und Wiener 

Korrespondenz schlugen pro Jahr 300 fl bzw. 200 fl zu Buche, s. Erklärung Gleys, Regierungsproto-
koll vom 26. November 1798: StABa Geheime Kanzlei 1233, fol. 86, Regierungsprotokolle 1798.

312 Genehmigung durch den Fürstbischof am 19. Juni 1795: StABa Geheime Kanzlei 1223 Nr. 2, 
fol. 577, Regierungsresolute 1795.

313 Jaeck, Pantheon 1812, Sp. 318.
314 StABa G 35 Hornsche Annalen 1796–1800, „Gley“ 5. Dezember 1797.
315 StABa G 35 Hornsche Annalen 1796–1800, „Gley“ 1. Juli 1795.
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 Abb. 6: Titelblatt der ersten regulären Ausgabe 
der Bamberger Zeitung vom 1. Januar 1796
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doch Wider stand. Die Buchdrucker Gärtner und Wirth legten am 24. November 
1797 beim Fürst bischof Beschwerde ein, weil sie ver muteten, Gley ließe dort mehr 
drucken als nur seine Zei tung. Der Bischof bestätigte aber die ein mal ge gebene 
Druckereikonzession und unter sagte den Bittstellern, Gleys Druckerei auf eigene 
Faust zu durchsuchen.316 Dass die Be schwerde trotzdem nach haltige Wirkung hat-
te, zeigt sich darin, dass im März 1798 Gleys Plan, den Charon monatlich ge sam melt 
als Heft heraus zugeben, durch höchste Entschließung zu nichte gemacht wurde, 
weil der Fürst bischof nicht bereit war, die Druckereikonzession auszu dehnen.317 
Im Jahr 1801 wurde der Charon dann ganz eingestellt, womöglich infolge der sich 
verschärfenden Zensur maß nahmen am Ende des 2. Koalitionskriegs.318 

Die publizistische Tätigkeit Gleys erregte auch Unmut. Schon während der ers- 
ten Besetzung Bam bergs durch die Franzosen im August 1796 war es Gley gestat-
tet worden, seine Zeitung un ter der Zensur des Stadtkommandanten Mercadé wei-
ter herauszugeben. Nach dem Abzug der Franzosen verdichteten sich Gerüchte, 
Gley habe seinen Landsleuten bei der Eroberung des Hochstifts durch Spionage 
geholfen. Mit der Untersuchung dieser Vorwürfe wurde Hof rat Dittrich beauftragt. 
Dieser ging dem Vorwurf nach, Gley hätte die Ge gend um Litzendorf, östlich von 
Bamberg, für die Franzosen ausspioniert. Durch Zeugen befragungen auf Schloss 
Seehof ergab sich, dass sich Gley im April 1796 mit dem in Litzen dorf lebenden fran-
zösischen Emigrantenpriester Derosne getroffen hatte und beide sich von einem 
Einheimischen durch die Umgebung haben führen lassen. Dieser Mann sagte aus: 

(...) während des Spazierganges hätten sich die beiden uninteressiert gezeigt, sodass 
der Eindruck entstand, dass die Wanderung einen anderen Sinn hatte. Gley legt 
Wert darauf, zu einem Aus sichts punkt geführt zu werden, von welchem er die ganze 
Gegend übersehen kann. Dort habe er sich über Dis tan zen informieren lassen.319 

 

Jedoch waren während des Feldzugs in besagter Gegend keine umfangreichen 
Feind be we gungen zu verzeichnen gewesen, sodass der Vorwurf der verdeckten mi-

316 Entschließung des Fürstbischofs vom 24. November 1797: StABa Geheime Kanzlei 1230, fol. 
890, Regierungsreskripte und -resolute 1797.

317 Entschließung des Fürstbischofs vom 30. März 1798: StadtABa D 3001 Rep. 3, 1103, Bam-
bergensia 1798. 

318 papp, Anfänge der Presse, S. 29.
319 Untersuchungsbericht des Hofrats Dittrich vom 15. Oktober 1796: StABa Geheime Kanzlei 

1226, fol. 38, Regierungsprotokolle 1796.
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litärischen Auf klä rung gegenstandslos wurde. Auch die verdächtigen Zeichen, die 
zwischen Litzendorf und Missen dorf (i. e. Mistendorf) in einige Bäume eingeritzt 
worden waren, entpuppten sich als harm los. Sie dienten der Orientierung für zwei 
emigrierte Geistliche, Adam, der in Missen dorf lebte, und dem besagten Derosne 
aus Litzendorf, die sich täglich besuchten und die Weg  marken erstellt hatten, um 
sich im Wald nicht zu verlaufen. Alle Zeugen bestätigten den red lichsten Charakter 
der unter Verdacht Geratenen, sodass der Spionagevorwurf fallen ge lassen wurde.

Zu diplomatischen Verwicklungen kam es im November 1796 als Prinz Lud-
wig (gen. Louis) von Württemberg sich über einen von Gleys Artikeln schriftlich 
beim Fürstbischof be schwer  te. In Nummer 171 seiner Zeitung hatte Gley über den 
Erbprinzen von Württemberg ge schrieben: Nach unerläßigen Briefen gieng der Erb-
prinz von Wirtenberg nach Wien, um Seinen Vater als unfähig wegen Geistesschwäche 
zu erklären, Seine Mutter soll hierunter der Schlag gerichtet haben.320 Der Journalist 
wurde daraufhin zur hochfürstlichen Regierung bestellt, wo er Rede und Antwort 
stehen musste. Ohne seine Quelle anzugeben, entschuldigte sich Gley und sagte 
ein Dementi in der nächsten Ausgabe zu. Der Fürstbischof, dem die Sache äußerst 
un an  genehm war, sandte dem Prinzen umgehend ein Schreiben mit der Bitte um 
Nachsicht und sagte eine Verschärfung der Zensur zu.321  Anscheinend ließ sich 
Ludwig dadurch noch nicht besänftigen, sodass der Fürstbischof sich gezwungen 
sah, in einem zweiten Schreiben an dessen Großmut zu appellieren, und ein juris- 
tisches Verfahren in Aussicht stellte.322 

Aber das Haus Württemberg blieb auch weiterhin auf die Bamberger Zeitung 
nicht gut zu spre chen. Ein Jahr nach den ersten Verwicklungen, im November 
1797, beschwerte sich der Stuttgarter Hof über einen Artikel, in dem angeblich 
Unwahrheiten über die Situation in Russ land berichtet und die Zarenfamilie ver-
leumdet worden sei. In Nummer 176 der Zeitung schrieb Gley: Briefe aus Petersburg 
melden, daß daselbst eine merkwürdige Veränderung vor gegangen sey, nähmlich, das 
Ministerium habe den Kaiser für blödsinnig erkläret, und dem Groß fürsten Alexan- 

320 Zitiert im Bericht des Geheimen Rats und Referendairs Pflaum und des Aktuars Gengler 
vom 5. November 1796: StABa Geheime Kanzlei 1227, fol. 880, Regierungsresolute 1796.

321 Fürstbischöfliche Ermahnung an die Regierung, dass eine solche Falschmeldung der Zen-
sur nicht entgehen dürfe, vom 16. November 1796: StABa Geheime Kanzlei 1227, fol. 947, Regie-
rungsresolute 1796. Brief an den Prinzen zu Württemberg vom 24. November 1796: StABa Geheime 
Kanzlei 1227, fol. 934, Regierungsresolute 1796.

322 Brief an den Prinzen zu Württemberg vom 15. Dezember 1796: StABa Geheime Kanzlei 1227, 
fol. 1006, Regierungsresolute 1796.
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der die Regierungs Geschäfte provisorisch übertragen. (Eine solche Nachricht bedarf 
Bestätigung). Der Herzog verwies nun auf sein enges Verhältnis zum russischen 
Kaiser hof, wo durch er sich bemüßigt fühle, einzuschreiten und erneut den Bam-
berger Fürst bischof nachdrücklich zu bitten, seinen Redakteur in die Schranken zu 
weisen.323 Die un bestätigte Meldung, die aus dem Wiener Bulletin stammte, hatte 
Gley in der Ausgabe vom 13. Novem ber aber bereits selbst dementiert. Trotzdem 
schickte der Fürstbischof auch in die sem Fall ein Entschuldigungsschreiben nach 
Stuttgart, in dem er versicherte, dass Gley im Wieder holungs falle das Zeitungs-
privileg verlieren würde.324 Aus diesen Vorgängen geht her vor, dass die Zensurbe-
stimmungen, die bei der Gründung des Blattes festgelegt wurden, offen sichtlich 
zu unpräzise waren. Das ist womöglich auf die fehlende Erfahrung der Bam berger 
Obrigkeit mit regelmäßig erscheinenden Zeitungen im Hochstift zurückzuführen. 
Bei auf rührerischen Flug schriften ging man dagegen überaus rigide vor.325 Nach-
dem in den fol gen den Jahren weitere Beschwerden über Gley eingingen, wurde im 
Oktober 1800 der ver ant wortliche Zen sor, Hofrat von Lochner, entlassen.326 

Zu weiteren Auseinandersetzungen kam es, als Gley einige Akten des Rastatter 
Friedenskongresses 1798 in der Bamberger Zeitung veröffentlichen wollte. Der kur-
mainzische Hofrat und Deputierte beim Friedenskongress Heinrich Münch hatte 
aber bereits zuvor ein kaiserliches Privileg erhalten, diese Akten zu publizieren. 
Gley führte nun aus, dass er den Plan, die Akten herauszugeben, gefasst hatte, 
bevor Münch das Privileg erhalten hatte und ihm durch dieses Vorhaben bereits 
erhebliche Unkosten entstanden seien. Die Regierung empfahl eine gütliche Ei-
nigung, da es dieser so arbeitsame Mann [i. e. Gley, d. A.], welcher dem Hochstifte 
Bamberg mit seinem rastlosen Unternehmen keine Unehre mache, durchaus verdie-
ne, entschädigt zu werden.327

323 Der Herzog zu Württemberg an den Fürstbischof vom 12. November 1797: StABa Geheime 
Kanzlei 1229, fol. 130, Regierungsprotokolle 1797.

324 Brief an den Herzog zu Württemberg vom 24. November 1797: StABa Geheime Kanzlei 1230, 
fol. 888, Regierungsreskripte und -resolute 1797.

325 berbig, Hochstift Bamberg, S. 326.
326 Regierungsprotokoll zur Entlassung des Zensors Lochner vom 10. Oktober 1800: StABa 

Geheime Kanzlei 1240, fol. 130, Regierungsprotokolle 1800. 
327 Siehe das Conclusum Regiminis vom 26. November 1798: StABa Geheime Kanzlei 1233, 

fol. 86, Regierungsprotokolle 1798. Andere Verwicklungen hatten für Gley wieder hochfürstliche 
Maßregelung zur Folge: Die Proteste kamen aus der Reichsstadt Nürnberg (Conclusum Regiminis 
vom 6. August 1799: StABa Geheime Kanzlei 1236, fol. 88, Regierungsprotocolle 1799), dem Kurfürs-
tentum Mainz (Conclusum Regiminis vom 28. Oktober 1799: StABa Geheime Kanzlei 1237, fol. 56, 
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Schließlich entzog der Fürstbischof Ende des Jahres 1801 Gley das Zeitungsprivi-
leg. Ob die Ver  kaufssumme von Verlag und Druckerei auf hochfürstliche Interven-
tion hin tatsächlich von 12.000 fl auf 6.000 fl gedrückt wurde, wie Tannenberg be-
hauptet, sei dahingestellt.328 Zwar gründete Gley im folgenden Jahr das kurzlebige 
Allgemeine Amtblatt, blieb damit aber er folglos. Ab dem 1. Januar 1804 arbeitete er 
wieder als leitender Redakteur der Bamberger Zeitung. Einer der Nachfolger Gleys 
auf diesem Posten war Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

Gley betätigte sich in seiner Bamberger Zeit nicht nur als Publizist, sondern 
gelangte auch zu aka demischen Ehren. Am 14. Juli 1795 wurde er von Fürstbischof 
Buseck zum Professor für mo derne Fremdsprachen ernannt, mit der Erlaubnis 
Sprachunterricht zu erteilen und von seinen Schülern monatlich ein Honorar zu 
erheben.329 Am 9. Mai 1796 wurde Gley zu sätz lich als Hofsprachmeister und Pa-
genlehrer angestellt, was mit einem Freiplatz am Pagen tisch und 100 fl rh. Ein-
kommen verbunden war. Im Staatskalender des Jahres 1796 wurde Gley zu den 
Universitätsangehörigen gezählt. Dies hatte im Vorfeld zu Debatten innerhalb der 
Pro fes sorenschaft der Universität geführt.330 Jeder akademische Lehrer wurde um 
eine Stel lung nahme zu der Frage gebeten, welchen Rang Gley unter ihnen einneh-
men sollte. Einige von ih nen plädierten für die Aufnahme unter die ordentliche 
Professorenschaft, ob wohl die Sprach lehrer an anderen Universitäten nur unter die 
Universitätsangehörigen ge zählt wür den. So könnte man Gley ja zur Klasse der 
unteren Professoren zählen, etwa zu denen der Gram matik. Eine Mehrheit sprach 
sich jedoch dafür aus, Gley an primo loco bei den An ge hö rigen der Universität auf-
zulisten, mit dem Verweis, dass an den Universitäten Er langen und Jena mit dem 
Sprachmeister ähnlich verfahren würde und man sich im Sinne der Ein heit lich keit  
nach diesem Muster zu richten gedenke.331 Trotz dieses Votums wurde Gley seit 
dem Jahr 1797 schließlich gleich hinter den Pro fessoren der philosophischen Fa kul-

Regierungsprotokolle 1799) und aus Pfalzbayern (Hochfürstliche Entschließung vom 4. März 1800: 
StABa Geheime Kanzlei 1241, fol. 108 1/2, Regierungsreskripte und -resolute 1800).  

328 Georg von tannenberg, Beobachtungen ohne Brille über die Säcularisation der geistlichen 
Bisthümer und Besitzungen, besonders in Hinsicht auf die Bisthümer in Franken Würzburg und 
Bamberg, Frankfurt 1803, S. 22.

329 Bernhard Spörlein, Die ältere Universität Bamberg (1648–1803), Bd. 2, Berlin 2004, S. 1319.
330 Bamberger Hof-, Staats- und Standskalender für das Jahr 1796, S. 103.
331 Die Stellungnahmen der Professoren vom Juli und August 1795: StABa B 130 Nr. 24, Schu-

lenkommission, engerer akademischer Senat, Universität Bamberg. Vgl. auch Spörlein, Ältere Uni-
versität, S. 883.   
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tät im Staats ka len der aufgeführt.332 Ab dem aka demischen Jahr 1797/98 erschien 

Gley als Leh rer der eng lisch en, italienischen und fran zösischen Sprache regelmä-

ßig im Vorlesungs ver zeichnis der Universität, wobei er wohl schwer punktmäßig 

seine Muttersprache unterrichtet ha ben dürf te.333 

Parallel zu seiner akademischen Lehrtätigkeit betätigte Gley sich als Volksleh-

rer. Im Oktober 1797 bat er den Fürstbischof, ihm Räumlichkeiten zuzuweisen, in 

denen er an Sonn- und Fei er  tagen unentgeltlich Bürgersöhne, Professionisten und 

Handelsdiener in der französischen Spra  che unterrichten wollte.334 Auch initiierte 

der geschäftige Abbé ein hochfürstliches „Sti pen  dium“ für Französischschüler, für 

das allerdings nur 12 Reichstaler pro Jahr von der Hof   kammer zur Verfügung ge-

stellt wurden.335 Als Lehrmaterial überarbeitete Gley die von de Wailly verfasste 

Französische Sprachlehre, welche er in übersetzter Form 1797 herausgab und die 

sich durch ihre moderne Didaktik und Anschaulichkeit auszeichnete.336 Später 

pu bli zierte er in Bamberg den Nouveau Dictionaire de poche, allemand-français et 

français-allemand. 

Nachdem Gley das Zeitungsprivileg verloren hatte, eröffnete er mit Reichsgraf 

von Soden, dem Begründer des Bamberger Theaters, eine Weinhandlung. In den 

folgenden drei Jahren lie fer  ten sich die beiden Unternehmer einen erbitterten 

Preiskampf mit dem Hoflieferanten Strüpf, sodass sich das Geschäft mit den gleich-

332 Bamberger Hof-, Staats- und Standskalender für das Jahr 1797, S. 95.
333 Der Eintrag lautete: Prof. Gerardus Gley iis, qui linguam gallicam, italicam, anglicam addisce-

re cupiunt, non deerit. De diebus et horis cum iisdem conueniet. Vorlesungsverzeichnis 1797/98: StA-
Ba Geheime Kanzlei 1666, fol. 180/183, Universitätsacta. Spörlein stellt richtig fest, dass Gley bereits 
vor der Aufhebung der Universität im Zuge der Säkularisation seinen Unterricht eingestellt hatte. 
Ab dem akademischen Jahr 1801/02 erscheint er nicht mehr im Vorlesungsverzeichnis, vgl. Spör-
lein, Ältere Universität, S. 883. Siehe auch Vorlesungsverzeichnis 1801–02: StABa Geheime Kanzlei 
1667, fol. 102, Universitätsacta 1799–1802, sowie Besoldungstabelle der Professoren der Universität, 
in der Gley nicht auftaucht: StABa B 130, Nr. 44, Schulenkommission. 

334 Anfrage Gleys an den Fürstbischof vom 29. Oktober 1797: Unterricht in der französischen 
Sprache: AEB Rep. I, Nr. A 440, fol. 1, Universität. Die Bezeichnung „Volkshochschule oder Abend-
gymnasium“, die Wühr bemüht, ist wohl etwas übertrieben, vgl. Wühr, Emigranten, S. 204. Der 
Unterricht fand schließlich sonntagnachmittags von viertel vor vier bis abends in einem Saals des 
großen Schulhauses statt, vgl. Konrad Schröder, Gley, Gerhard, in: Biographisch-bibliographisches 
Lexikon der Fremdsprachenlehrer, Augsburg 1989, S. 139. 

335 Gutachten der Hofkammer: Unterricht in der französischen Sprache: AEB Rep. I, Nr. A 440, 
fol. 1, Universität.

336 Schröder, Gley, S. 140.
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wohl hochwertigen französischen Weinen nicht auszahlte und Gley sich nach die-
ser Unternehmung wieder als Redakteur verdingen muss  te.337

Durch sein unermüdliches Engagement hatte sich Gley hohes Ansehen unter 
der Bürger schaft erworben. So hatte er während der heiklen Zeiten der ersten und 
zweiten fran zö sisch en Besetzung des Hochstifts (1796 und 1800/01) als Geschäfts-
träger zwischen Bam berger Ver waltung und französischer Armee fungiert (der 
Fürstbischof war 1796 nach Prag, 1800/01 nach Saalfeld geflüchtet).338 Im Juli 1800 
wurde ihm als Anerkennung für seine Diens te das gro ße Bürgerrecht verliehen.339        

6.4.3 Steile Karriere und Ende (1806–1830)

Nach zwei weiteren Jahren als Zeitungsredakteur schloss sich Gley im Oktober 
1806, als Na po  leon den Feldzug gegen Preußen begann, dem französischen Ge-
neral (eigentlich Mar schall) Louis-Nicolas Davoût, dem Sieger der Schlachten bei 
Jena und Auerstedt, an und dien  te diesem als secretaire interprète. Nachdem Davoût 
zum Generalgouverneur des von Na po  leon geschaffenen Herzogtums Warschau er-
nannt worden war, verwaltete Gley für Davoût des sen Domänenfürstentum Łowicz 
(dt. Lowitsch) und avancierte später zum General kom mis  sär für das gesamte Schul-
wesen im Herzogtum Warschau. Bis zur Scheitern des Russ land feld zugs Napoleons 
1812/13 widmete sich Gley dem Studium der polnischen Sprache und Ge  schichte 
und plante die Veröffentlichung eines großen Werks zur Geschichte Polens, dessen 
Erscheinen er im Fränkischen Merkur, dem Nachfolgeblatt der Bamberger Zeitung 
an kündigte. Über Bamberg kehrte Gley 1813 nach Frankreich zurück und über-
nahm an sei ner alten Wirkungsstätte St.-Dié das Rektorat des Gymnasiums. Aber 
auch dort hielt es ihn nicht lange. Bei der mission étrangère in Paris bereitete er eine 
Reise nach China und Indien vor, zu der es wohl nicht mehr kam. 1824 ernannte ihn 

337 StABa G 35 Hornsche Annalen 1801, „Gley“ Dezember 1801. Die im Residenzkeller eingela-
gerten Weinfässer und -flaschen wurden erst 1808, also nach dem Wegzug Gleys, auf Anregung des 
Stadtgerichts verkauft.

338 Während der zweiten Besetzung Bambergs durch die Franzosen war Gley von Fürstbischof 
Buseck beauftragt worden, bei dem Kommandeur der Armee, General Augereau, vorzufühlen, ob 
und in welcher Form ein Separatfrieden zwischen Frankreich und dem Hochstift Bamberg abge-
schlossen werden könnte, vgl. berbig, Hochstift Bamberg, S. 409.

339 Bürgerrechtsbücher, Eintrag Gérard Gley: StadtABa B 7 Nr. 10, fol. 121v.
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der Pariser Erzbischof zum Kaplan des Invalidenspitals. Dort starb er, 69-jährig, am 
11. Februar 1830.340

340 michaud jr., Gley, l’abbé Gérard, in: Biographie universelle ancienne et moderne, Bd. 16, 
hrsg. v. Joseph michaud, Paris o. J., S. 634–636.



7. Lebenswelten

7.1 Alltag in der Emigration?

Viele Emigranten, die nach Bamberg kamen, blieben oft monate-, manchmal sogar 
jahrelang. In diesen Zeiträumen bewegten sie sich in einer für sie neuen und frem-
den Umgebung. Man ver  suche sich nur einmal vorzustellen, wie die Residenzstadt 
Bamberg wohl auf die beiden Ka puziner Bedour und Robert aus Avignon oder die 
Festungsstadt Kronach auf den Priester Chartier aus der Bretagne gewirkt haben 
mögen. 

Diese Bewegung hat sowohl eine räumliche als auch eine soziale Dimension. 
Denn während des Aufenthaltes im Exil – wie lange dieser im Einzelfall auch ge-
dauert haben mag – blieben die Daseinsgrundfunktionen weiter bestehen: Die 
Emigranten wohnten, arbeiteten, inter agier ten untereinander und mit der einhei-
mischen Bevölkerung, trugen Sorge für ihre Lebens  haltung und bewegten sich in 
der Stadt und auf dem Land. Für Bamberg erweist sich die Rekonstruktion der All-
tags- oder individuellen Lebenswelt (A. Schütz) im Fall der Emi gran ten als schwie-
rig, da die Quellenbasis äußerst schmal ist. Wie oben ausgeführt, gründen un se re 
Kenntnisse von den Emigranten fast ausschließlich auf dem überlieferten Ver wal-
tungs schriftgut, persönliche Zeugnisse sind nur sehr sporadisch vorhanden. Es ist 
daher kaum mög lich, an dieser Stelle ein Panorama der Alltagswelten zu entfalten. 
Lediglich vier aus  gewählte Aspekte ihres Aufenthaltes sollen hier dokumentiert 
werden, da wir über sie ver gleichsweise gut informiert sind: berufliche Tätigkeit, 
Interaktion, Integration und Krank heit bzw. Tod.

7.1.1 Seelsorge

Die geistlichen Emigranten hatten gegenüber ihren weltlichen Schicksalsgenossen 
ei nen un schätz baren Vorteil: Sie führten die Befähigung zur beruflichen Tätigkeit 
ge wisser ma ßen s tän dig m it si ch.

Für die Geistlichen außerhalb des weltlichen Herrschaftsbereichs des Fürst-
bischofs, die je doch seiner kirchenrechtlichen Jurisdiktion unterstanden, wurde 
schnell ein Modus ge fun den. Auf Anfrage an das Vikariat wurde ihnen zügig das 
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Celebret erteilt. Sie betreuten in Bay  reuth, Erlangen und Nürnberg die dort le-
benden Emigranten, lasen in den kleinen katho lischen Gemeinden oder auch in 
den Privatquartieren der Emigranten die Heilige Mes se und spendeten die Sakra-
mente.341 

In Erlangen hatten sie in dem umtriebigen Kuraten Ludwig Busch einen be-
redten Für spre cher. Erstmals erbat er im März 1793 das Celebret für den Abbé 
Mondoy, der ihm bei der Seel sorge der in Erlangen lebenden Emigranten zur Hand 
gehen sollte.342 Da Busch der fran  zösischen Sprache nicht mächtig war, benötigte 
er für die stetig anwachsende Emi granten ko lo nie Hilfe. Nachdem ihn im Jahr 1793 
zusätzlich noch ein Kaplan aus dem Deutsch herren haus in Nürnberg beim Beich-
tehören der inzwischen 60 Emigranten unter stützt hatte, wandte sich Busch im 
April 1794 direkt an das Bamberger Vikariat und forderte den erst kürz   lich aus 
dem Nassau-Weilburgischen zugewanderten Priester Anton Rotholz als Sub si diar 
an.343 Auf Rotholz’ Empfehlung hin entschied das Vikariat jedoch, den ebenfalls neu 
an ge   kommenen Priester Peter Hoff nach Erlangen zu schicken, da dieser Rotholz’ 
Angaben zu  folge besser Französisch sprechen würde.344 Bevor jedoch Hoff offiziell 
erster Emi gran ten seelsorger werden konnte, musste er sich einer fachlichen Prü-
fung unterziehen, deren Zeug  nis ihn als guten Theologen auswies, der zwischen 
der übertriebenen Strenge und der ebenso schäd lichen Laxität den klugen Mittelweg 
halte.345 

Noch im gleichen Jahr, 1793, stellte sich nun auch im Hochstift Bamberg das 
Problem der Seel   sorge für französische Landeskinder. Diesmal handelte es sich 
allerdings nicht um Revo lu tionsflüchtlinge, im Gegenteil: Im Verlaufe des Reichs-
kriegs gegen Frankreich waren tau sen de französische Kriegsgefangene gemacht 
worden, die nun auf mehrere Staaten des Reichs ver  teilt werden sollte. Fürstbischof 
Erthal hatte sich bereit erklärt, einige Hundert von ihnen in seinem Bamberger 

341 Laut Vikariatsprotokoll wurde vier Emigrantenpaaren das Sakrament der Ehe gespendet. In 
Bayreuth: AEB Rep. I, Nr. 920, fol. 844, Vikariatsprotokolle 1797; Nr. 922, fol. 709, Vikariatprotokolle 
1798. In Erlangen: AEB Rep. I, Nr. 928a, fol. 25–26, Vikariatsprotokolle 1801. In Nürnberg: AEB 
Rep. I, Nr. 928b, fol. 2047, Vikariatsprotokolle 1801. Vom Vikariat musste hierfür eine ausdrückliche 
Genehmigung vorliegen.  

342 brandmüller, Tagebuch des Kuraten Busch, S. 328f.
343 Conclusum des Vikariats vom 10. April 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 57, Vikari-

atsakten 1794.  
344 Hoff stammte aus dem Fürstentum Nassau-Saarbrücken.
345 Conclusum des Vikariats vom 15. April: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 58, Vikariatsakten 

1794.  
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Herrschaftsgebiet zu internieren.346 Als einzige Ortschaften für die Un ter   bringung 
so vieler Personen kamen die Festungsstädte Forchheim und Kronach in Frage. In 
beiden sollte jeweils ein französischsprachiger Priester als Gefangenenseelsorger 
zur Ver  fü gung gestellt werden. 

Dies stellte durchaus eine delikate Angelegenheit dar, da zu befürchten stand, 
dass die Sol daten einen vor der Revolution und dem Verfassungseid geflohenen 
französischen Priester kaum als Seelsorger anerkennen würden. Das Vikariat war 
sich dieser Problematik offen kun dig be wusst und bestellte Rotholz und Hoff als 
Gefangenenseelsorger, instruierte sie jedoch pein  lich genau, keine politischen Ge-
spräche über die Revolution zu führen.347 Für die ma te riellen Bedürfnisse der Seel-
sorger trug das Vikariat Sorge: Als Belohnung für ihre Dienste soll  ten beiden Geist-
lichen Quartier, Holz, Licht und Bedienung gestellt werden, dazu ein wö chentliches 
Salär von vier Reichstalern. Rotholz ging nach Kronach und wohnte in einem aus 
Kriegsratsmitteln eingerichteten Zimmer auf der Veste Rosenberg; Hoff wurde 
nach Forch  heim geschickt, wo er im örtlichen Franziskanerkonvent unterkam.348

Die Bedingungen, unter denen die Kriegsgefangenen und ihre Seelsorger le-
ben und arbeiten muss ten, waren hart. Schon im Winter 1794/95 grassierte bei 
den in Forchheim internierten Kriegs  gefangenen das Fleckfieber, an dem auch 
Hoff erkrankte. Schnell wurde nun ein Er satz für ihn gesucht, da die Kranken die 
Erteilung der Sakramente verlangten. Für diese Auf gabe stand nur der aus dem 
Herzogtum Limburg nach Bamberg emigrierte Franziskaner An dreas Fraikin zur 
Verfügung. Dieser war allerdings der deutschen Sprache nicht mächtig. Das Vi ka-
riat verfügte daher, dass bei den Krankenbesuchen zukünftig immer ein Mitglied 
des Forch  heimer Franziskanerkonvents anwesend sein müsse, dem Fraikin dann 
auf Latein alle Be  dürfnisse und Anliegen der Gefangenen mitteilen sollte. Somit war 
ein direkter In for ma tions fluss zum Vikariat gewährleistet, das dann seinerseits auf 
sich verändernde Um stände und Bedürfnisse der Gefangenen reagieren konnte.349 

346 Ab November 1794 sollten 660 Kriegsgefangene in hochstiftischen Landen interniert wer-
den: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1101, Bambergensia 1794.

347 Conclusum des Vikariats vom 17. November 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 135, 
Vikariatsakten 1794.

348 Conclusum des Vikariats vom 4. Dezember 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 141, 
Vikariatsakten 1794.

349 Conclusum des Vikariats vom 12. Januar 1795: StABa Geheime Kanzlei 1726, fol. 4, Vikari-
atsakten 1795. 
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Bei den Kriegsgefangenen in Kronach waren die Bedingungen noch schlechter. 
Schon bald nach seinem Amtsantritt im Januar 1795 verstarb Rotholz. Bis März 
1797 hatte er nicht we niger als fünf Nachfolger, von denen zwei ihren pastoralen 
Einsatz nicht überlebten.350 Of fen   sichtlich war trotz der gesundheitlichen Gefähr-
dung die Stelle aufgrund der ge sicher ten ma teriellen Zuwendungen seitens des 
Vikariats aber so attraktiv, dass sich immer wie der Kle riker fanden, die ihren Lands-
leuten geistlichen Beistand leisten wollten. Dies zeigt, wie groß der ökonomische 
Druck auf die Emigranten gewesen sein muss. Möglicher weise war auch die Ge-
stattung des Aufenthaltes an die Bereitschaft der Geistlichen ge bunden, die Seel-
sorge für die Kriegsgefangenen zu übernehmen. Für diese These fehlen aller dings 
Quellenbelege.

In einigen Gemeinden des Hochstifts übernahmen ab 1795 andere geistliche 
Emigranten pasto rale Aufgaben. Sie hielten Gottesdienste und finanzierten durch 
Messstipendien ihren Un ter halt. Das konnte mitunter zu Problemen zu führen, etwa 
wenn Emigranten auf ritter schaftlichem Gebiet wohnten, aber in einer Gemeinde 
im Hochstift Messe lesen wollten. Das Vikariat befürchtete zwar, dass dadurch 
Messstipendien zum Schaden der einhei mischen Geistlichkeit abgezogen würden, 
blieb in der Einzellfallregelung aber flexibel.351 Andere hal fen in Filialkirchen aus, 
in denen aufgrund der personellen Situation regulär keine Mes sen mehr gehalten 
wurden.352 Ein französischer Geistlicher bewarb sich vergeblich um eine Feld ka-
plan stelle für das im Kampf stehende Aufgebot des Fränkischen Kreises.353 Von den 
meis ten geistlichen Emigranten haben wir aber keine genauen Angaben über ihre 
seel sorgliche Tä tigkeit, sondern bestenfalls Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

350 Chartier und Leblanc starben im Februar 1796 bzw. August 1796. Für Callard (1796), Le-
grand (1796–97) und Farvacque (1796) blieb die Festung Rosenberg nur Zwischenstation.  

351 Conclusum des Vikariats vom 23. Oktober 1796: StABa Geheime Kanzlei 1727, fol. 191, Vika-
riatsakten 1796. Anfrage an den Pfarrer von Ebensfeld, ob durch die Emigranten Six und Delannoy, 
die auf ritterschaftlichem Gebiet wohnten und nun das Celebret erbaten, ihm ein Nachteil entstünde: 
AEB Rep. I, Nr. 918, fol. 833, Vikariatsprotokolle 1796.

352 So im Falle des Priesters Corbeaux, der in Neudorf in der Gemeinde Modschiedel aushalf: 
Conclusum des Vikariats vom 18. November 1796: StABa Geheime Kanzlei 1728, fol. 127, Vikariats-
akten 1796. Der Augustiner Vandevalle lebte in Trunstadt und half zwischen 1796 und 1798 in der 
Kaplanei Staffelbach aus.

353 Conclusum des Vikariats vom 27. November 1794: StABa Geheime Kanzlei 1725, fol. 139, 
Vikariatsakten 1794.
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7.1.2 Berufliche Tätigkeit

Abgesehen von pastoralen Aufgaben, die ausschließlich Klerikern vorbehalten wa-
ren, ar bei te ten die Emigranten auch in anderen Bereichen. Einzelnen Geistlichen 
gelang es, eine An stel lung als Hauslehrer oder Erzieher zu bekommen. Noch unter 
Erthal, der französische Hof meister und Gouvernanten in seinen Hochstiften nicht 
hatte dulden wollen, lässt sich in Bam  berg mit Gérard Gley ein Erzieher in einer 
adligen Familie nachweisen (s. Kapitel 6.4).354 Nach dem Buseck zum Fürstbischof 
gewählt worden war und die Zahl der Emigranten an stieg, wurden weitere Hausleh-
rer eingestellt. Für diese Posten waren die Geistlichen geradezu prä  destiniert, da 
sie über profunde Allgemeinbildung verfügten und fließend französisch spra  chen. 
Wer es sich leisten konnte, stellte daher einen Emigranten ein.355 

Zwei Geistliche, die über die Säkularisation des Hochstifts hinaus in Bamberg 
blieben, wur den in den Lehrerdienst am Bamberger Gymnasium aufgenommen 
und unterrichteten dort Fran zösisch.356 Gérard Gley blieb mit seiner breiten akade-
mischen und publizistischen Tätig keit trotzdem eine Ausnahmeerscheinung.

Die Emigranten weltlichen Standes hatten es weit schwerer, im Exil einem Be-
ruf nachzu gehen. Über die nur sehr zögerlich gestarteten und wenig nachhaltigen 
unternehmerischen Ini  tiativen wurde ja bereits berichtet. Vier versuchten sich in 

354 Wühr, Emigranten, S. 173. Auch Anton Rotholz bemühte sich nach seiner Ankunft in Bam-
berg am 27. Januar 1794 um eine Hauslehrerstelle in Nürnberg. Der Fürstbischof untersagte ihm 
aber die Stelle anzunehmen, da er mit der baldigen Rückkehr Rotholz’ in seine Heimat rechnete: 
Hochfürstliche Entschließung vom 8. Februar 1794: StABa Geheime Kanzlei 1731, fol. 248, Vikari-
atsreskripte 1793–95.

355 Buseck genehmigte beispielsweise das Gesuch des Obristwachtmeisters Munster, der den 
Geistlichen Droneau in seinem Haus anstellen wollte, unter der Bedingung, dass Munster für des-
sen Unterhalt Sorge tragen müsse: Hochfürstliche Entschließung vom 30. Oktober 1796: StadtABa 
D 3001, Nr. 1212, Französische Emigranten. Ein anderer Geistlicher, Jean Waterloot aus der Diözese 
St-Omer, war 1796 schon zwei Jahre lang Hauslehrer beim Grafen von Brockdorf in Schney. Noël 
Jean Le Cointe schließlich wurde auf Bitte des Hofkriegsrats Titus in dessen Haus in Kronach als 
Lehrer zugelassen: StABa Geheime Kanzlei 1227, fol. 795, Regierungsresolute 1796. Von den geistli-
chen Emigranten Michon, Mondoy, de Pape, Thierry und Quarante ist bekannt, dass sie als private 
Französischlehrer wirkten.

356 So der aus der Normandie stammende Le Cointe, der 1807 Professor am Gymnasium wurde 
und 1813 in Bamberg starb. Bei Wühr irrigerweise Dioneau, vgl. Wühr, Emigranten, S. 200, Anm. 
2. Des weiteren Franz Urban von Koppin, ehemals Domherr zu Lüttich: Er war von 1809 bis 1838 
Französischlehrer am Gymnasium und starb erst 1842 in Bamberg: StABa K 532, Nr. 61, Kaiser-
Heinrich-Gymnasium Bamberg Personalien 1804–1852, und Nr. 96, Personal-Akten Freiherr Franz 
Urban de Coppin.
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Bamberg ohne großen Erfolg als Händler von Galanteriewaren. Es ist davon aus-
zugehen, dass die wenigen adligen und bür ger lichen Emigranten entweder die not-
wendigen Mittel für ihren Unterhalt selbst mit brachten oder von der Freigebigkeit 
der Bevölkerung und des Fürstbischofs lebten, während ihrer Emigration also kei-
ner beruflichen Tätigkeit nachgehen mussten.

7.2 Personale Netzwerke und Standessolidarität

Trotz, womöglich aber auch gerade wegen des zwanghaften Charakters der Emi-
gration blie ben personale Beziehung zwischen den Auswanderern auch während 
der Zeit von Flucht und Exil bestehen. Manche Personen schlossen sich bereits am 
Ausgangspunkt im Frank reich oder den österreichischen Niederlanden zu Grup-
pen zusammen. Gemeinsam machten sie sich nach Spanien, Italien, England oder 
in die deutschen Staaten auf. Andere begegneten sich erstmalig in den Sammlungs-
punkten der Emigranten in Konstanz, Koblenz, Mannheim oder Köln und zogen 
von dort aus weiter. Wieder andere hielten nur brieflich Kontakt und tra  fen sich 
erst nach Jahren des Exils im Frankreich Napoleons wieder. In der Emigration gab 
es ein Nebeneinander von erfolgreichen Kooperationen (Beispiel Konstanz), und 
glück lo sen Einzelschicksalen, Unterstützung und Fürsprache von Bekannten und 
Allein ge lassen sein ohne Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Auch bei den 
Emigranten in Hoch stift und Diözese Bamberg lassen sich solche disparaten Beob- 
achtungen machen. Ei nige As pekte von Netzwerken und Akten von Standessolida-
rität sollen hier ausgeführt wer den.

Auffällig ist, dass viele Geistliche paarweise oder in größeren Gruppen im Hoch-
stift an kamen und sich zusammen um die Erlaubnis eines meist zeitlich begrenzten 
Aufenthalts be mühten. Die Vorteile, die das Reisen zu mehreren bot, liegen auf 
der Hand. Eine Gruppe bot eher Schutz vor Überfällen, vorhandene Ressourcen, 
Kenntnisse und Beziehungen Einzelner konnten zum Vorteil aller genutzt werden.
Der Nachteil solcher Kooperationen war, dass ihnen mit Verweis auf die Größe ih-
rer Weggesellschaft der Aufenthalt verwehrt werden konnte.357 Aus den spärlichen 

357 So geschehen im Fall des Erzbischofs von Embrun mit Gefolge, des Adligen de Constantin 
und des Offiziers de Linar: StABa Geheime Kanzlei 1235, fol. 76, Regierungsprotokolle 1799. Auch 
bei den vier französischen Geistlichen Lelorain, Jean, Mustiere und Duches am 21. November 1794: 
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Informationen lässt sich leider häufig nicht rekonstruieren, ob sich diese Grup-
pen erst im Laufe der Emigration oder bereits am Ursprungsort gebildet ha ben. 
Ein Beispiel für einen gemeinsamen Ausgangsort bieten die vier Benediktiner aus 
dem Kloster Honnecourt in der Diözese Cambrai. Zwei von ihnen, der Prior des 
Konvents und ein Mitbruder, erreichten nach ihrer Wanderung über Brabant und 
Westfalen im Jahr 1795 das Hochstift Bamberg und erhielten im Kloster Michaels-
berg über ein Jahr lang Kost und Logis.358 Im Jahr 1796 sind zwei weitere Bene-
diktiner aus demselben Kloster im Hochstift nach weisbar, die aber offenbar nicht 
zusammen mit ihren Mitbrüdern nach Bamberg ge wan dert waren.359 Dass hierbei 
eine Absprache zwischen beiden Paaren vorlag, ist wahrscheinlich, aber durch die 
Bamberger Quellen nicht zu belegen. 

Die Mehrzahl der nachgewiesenen geistlichen Emigranten erreichte das Hoch-
stift jedoch in dividuell. Die Adligen, die in Bamberg ankamen, reisten oft im Fami-
lienverband, zu dem ne ben Frau und Kindern weitere Verwandte und Dienstperso-
nal gehörten.360  

Für die Gebiete der Diözese außerhalb des Hochstifts lässt sich ein sehr ein-
drückliches Bei spiel für eine bis in die Emigration hinein bestehende Beziehung 
zweier hochrangiger Geist lich er nachweisen. Ausgerechnet in der protestantisch 
geprägten Reichsstadt Nürnberg hiel ten sich mindestens seit 1799 der Erzbischof 
von Embrun, Leysin, und einer der Weih bi schöfe von Trier, Perreau, auf. Beide 

Geheime Kanzlei 1731, fol. 434, Vikariatsreskripte 1793–95. Wahrscheinlich auch bei der Ablehnung 
einer Gruppe von zwei Priestern und vier Nonnen durch hochfürstliche Entschließung vom 13. 
Oktober 1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten. 

358 Es handelt sich um Placide Forriere und François Dupas. Conclusum des Vikariats vom 21. 
November 1796: StABa Geheime Kanzlei 1728, fol. 119, Vikariatsakten 1796, dazu Anlage Ad 119. Sie 
erhielten schließlich die Erlaubnis ins Kloster Michelfeld zu gehen. 

359 Es handelt sich um Placide Labbe und Robert Delbarre: StadtABa D 3001 NL Ditterich, Nr. 
68. Beide logierten auch nicht im Kloster Michaelsberg, sondern kamen in einer kleinen Ortschaft 
im Oberamtsbezirk Forchheim unter.

360 So bei den Emigranten Delavalette, de Goullon, Major, Montmorillon, Porlino, Vanier und 
de Wal. Immerhin drei verwandtschaftliche Beziehungen bei den geistlichen Emigranten konnten 
nachgewiesen werden: Die beiden aus dem Hochstift Lüttich emigrierten Freiherren von Koppin 
waren aller Wahrscheinlichkeit nach Onkel und Neffe. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis 
I .F. Hebert und P. Hebert zueinander standen, lässt sich ebenso wenig sicher sagen wie im Fall 
von Cosmas Heu und Damian Heu (wobei bei letzteren die Vornamen nahe legen, dass sie Brüder 
waren). Vermutlich war auch der Marquis de Courtivron, der 1798 in Bamberg eine unbegrenzte 
Aufenthaltserlaubnis bekam, mit den Bischof von Châlons-s.-M., de Clermont-Tonnère, der sich in 
Erlangen und Ansbach aufhielt, verwandt. 
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kannten sich bereits aus Frankreich. Als Leysin im Jahr 1767 Erzbischof in Em-
brun wurde, war Perreau dort bereits sechs Jahre Generalvikar und blieb auch 
unter dem neuen Erzbischof weitere acht Jahre in dieser Funktion. Die Be kannt-
schaft reichte sogar noch weiter zurück: Beide waren Jahrgang 1722 und hatten 
zu sammen in Paris studiert.361 Dass diese beiden sich in der Emigration wieder 
trafen, ist sicher lich kein Zu fall. 

Überhaupt bildeten emigrierte Bischöfe aus Frankreich an ihren Aufenthalts-
orten ge wisser maßen „per so na le Gravitationszentren“, die Kleriker und andere 
Emigranten vor nehm    lich aus ihrer Her kunfts diözese an den Ort ihres Exils anzo-
gen. Diese Annahme tritt bei der Kon stanzer Emi gran ten kolonie um den Pariser 
Erzbischof am deutlichsten hervor, war in kleinerem Um fang auch für die beiden in 
Nürnberg und die zwei in Ansbach bzw. Er langen lebenden Bischöfe zu beobach-
ten.362 

Die Geistlichen, die einem Orden angehörten, orientierten sich an ihrer jewei-
ligen „Ordens geographie“ und fanden in den im Hochstift liegenden Klöstern Un-
terkunft. So nahmen die Be  ne diktinerklöster Michaelsberg und Banz vier, das Zis- 
terzienserkloster Langheim zwei, das Fran ziskanerkloster in Bamberg einen und 
das Klarissenkloster Bamberg mindestens elf An gehörige ihres Ordens auf. Leider 
fehlen durch den Verlust vieler Akten häufig genaue An gaben zur Ordenzugehö-
rigkeit, sodass nur die Genannten eindeutig „ihren“ Klöstern zu ge ordnet werden 
können. Dass die Klöster wahrscheinlich sehr viel mehr Standesgenossen – auch 
jenseits ihres eigenen Ordens – aufgenommen haben, zeigt der Hinweis des Vika-
riats aus dem Jahr 1794 über gestiegene Ausgaben der Klöster wegen zahlreicher 
Einquartierungen emi  grierter Geistlicher.363    

Während ihres Aufenthaltes im Hochstift interagierten die Emigranten auch un-
tereinander. Das Beispiel der beiden französischen Priester, die in Mistendorf und 
Litzendorf lebten und sich täglich besuchten, wurde bereits ausgeführt (s. Kapitel 
6.4.2). Der eine von beiden, der Priester Louis De  rosne, der in Litzendorf wohnte 

361 Leysin, Erzbischof von Embrun, in: Hierarchia catholica medii et recentionis aevi, volumen 
VI (1730–1799), hrsg. v. Remigius ritZler et al., Padua 1958, S. 203, Anm. 3. Perreau, Titularbischof 
von Tricomia: ibid., S. 416, Anm. 7.  

362 moSer, Konstanz, S. 20f. Der Hinweis auf das große Gefolge des Erzbischofs von Embrun 
lässt dies vermuten: Conclusum Regiminis vom 28. März 1799: StABa Geheime Kanzlei 1235, fol. 76, 
Regierungsprotokolle 1799.

363 Conclusum des Vikariats vom 14. Juli 1795: Geheime Kanzlei 1726, fol. 61, Vikariatsakten 
1795.
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und von Zeit zu Zeit mit Gérard Gley ver kehrte, stand auch in Briefkontakt mit 
anderen Emigranten, die in der Umgebung lebten.364 

Derosne kann auch als Beispiel für ausgeprägte Interaktion mit der einheimi-
schen Bevöl ke rung dienen. Als er in Verdacht geraten war, im Vorfeld des franzö-
sischen Einfalls 1796 Spio nage betrieben zu haben, bezeugten die Einwohner und 
der Pfarrer von Melkendorf (bei Litzen  dorf) nachdrücklich seine Rechtschaffen-
heit. Er verkehrte bis zu seinem Tod 1801 in Bam berg mit hochfürstlichen Beamten 
(z. B. einem Amtsvogt in Wallenfels) und sogar mit dem fürstlich-bayreuthischen 
Hofkammerpräsidenten von Plotho, in dessen Domizil in Red witz er sich einige 
Wochen aufhielt.365 Insgesamt lassen sich vielfältige Kontakte der Emi granten mit 
den Bewohnern des Hochstifts nachweisen. Oft erklärten sich Gemeinden be reit, 
Bürgschaften zu übernehmen, viele Pfarrer nahmen Emigranten in ihre Pfarrhäu-
ser auf. Es gab sogar Akte von berufsständischer Solidarität außerhalb des Klerus: 
So be herbergte der städtische Postmeister und Geheime Rat von Haysdorf den aus 
Valenciennes stam menden Post  direktor Vanier für einige Wintermonate 1794/95 in 
seinem Bamberger Haus.366

Zu einer eindrucksvollen Demonstration des Zusammenhaltes zwischen ausge-
wanderten Geist  lichen kam es aus Anlass des Begräbnisses eines Standesgenossen, 
des Priesters Alois Schlim aus dem französischen Teil Flanderns. 49 französische 
Priester nahmen an seiner Be gräb  nisfeier in der Oberen Pfarre teil.367

Die Solidarität der Bamberger Fürstbischöfe mit Mitbrüdern gleichen Standes, 
die vom Schick  sal der Emigration betroffen waren, war dagegen überhaupt nicht 
ausgeprägt. Ein aus Fri bourg abgeschicktes Ansuchen des Bischofs von Meaux 
um Aufenthalt in Bamberg lehnte Fürst  bischof Erthal 1794 rundweg ab.368 Auch 
weitere Versuche von Bischöfen, etwa des Erz bischofs von Embrun, in der Resi-
denzstadt Aufnahme zu finden, blieben trotz persönlicher Vor stellung in Bamberg 
erfolglos. Anscheinend duldeten Erthal und Buseck französische Bischöfe zwar in 

364 Briefe Derosnes an den Priester Adam in Mistendorf vom 23. Juli 1796 und an einen Mon-
sieur Resahoun (Lesung unsicher), der in Melkendorf lebte, vom 11. September 1796: StABa Gehei-
me Kanzlei 1226, fol. 38, Regierungsprotokolle 1796. 

365 StABa Geheime Kanzlei 1226, fol. 38, Regierungsprotokolle 1796. 
366 Conclusum Regiminis vom 11. Oktober 1794: StABa Geheime Kanzlei 1219, fol. 16, Regie-

rungsprotokolle 1794.
367 Wühr, Emigranten, S. 199. 
368 ibid., S. 194, Anm. 2. Ein weiteres Gesuch eines Bischofs vom 4. Oktober 1794 wurde ebenso 

abgelehnt: Geheime Kanzlei 1219, fol. 29, Regierungsprotokolle 1794
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der Diözese, nicht aber im Hochstift.369 Sie befürchteten wohl, dass Bam berg in den 
Ruf geraten könnte, eidverweigernden Kirchenfürsten Unterschlupf zu gewähren – 
dies hätte wohl als Einmischung in innerfranzösische Belange und als Provokation 
ge deu tet wer  den können. Nach den schlechten Erfahrungen zweier französischer 
Einfälle lehnte es Fürst bischof Buseck 1801 auch ab, einem noch von Papst Pius 
VI. (gest. 1799) zum Titular bischof von Jaffa ernannten französischen Priester die 
Bischofsweihe zu spenden. Angeblich lagen politische und kanonische Hindernisse 

vor, die dem entgegenstünden.370

Eine Methode der Emigranten, trotz administrativer Beschränkungen seitens 
der Bamberger Obrig keit eine Aufenthaltsgenehmigung für das Hochstift zu be-
kommen, war die Vorlage von Empfehlungsschreiben. Diese waren bei geistlichen 
Emigranten meist von kirchlichen Amts trägern aus der Herkunftsdiözese oder sel-
tener von lokalen Autoritäten aus Territorien, die die Emigranten bereits durch-
quert hatten, ausgestellt worden.371 Die Wirkung dieser Schrei ben kann nur schwer 
eingeschätzt werden. Zwar gibt es ein Beispiel für die aus neh mend positive Wür- 
 

369 So die Bischöfe von Lisieux und Châlons-s.-M. sowie den Weihbischof von Trier.
370 Der Priester Gauttier bat um die Bischofsweihe. Trotzdem der Mainzer Erzbischofs bereits 

Zustimmung signalisiert hatte, lehnte Buseck die Weihe ab und verwies ihn – wenn er sich nicht 
unterhalten könne – des Hochstifts: Hochfürstliche Entschließung vom 8. Dezember 1801: StABa 
Geheime Kanzlei 1736, fol. 122, Vikariatsreskripte 1801–03. Offenbar wurde auch dem Diakon Bou-
troue aus der Diözese Chartres, der sich seit 1798 in Bamberg aufhielt, die Bitte um die Priester-
weihe abgeschlagen. Buseck verlangte zwar vom Vikariat ein Gutachten darüber: StABa Geheime 
Kanzlei 1736, fol. 38, Vikariatsreskripte 1801–03. Boutroue wurde schließlich im Bistum Eichstätt 
geweiht (möglicherweise vom Bischof von Châlons-s.-M., de Clermont-Tonnère), vgl. Wühr, Emi-
granten, Nr. 599. 

371 Im Fall des Kollegleiters aus Châlons-s.-M., Menard, ein Schreiben seines Generalvikars; 
ebenso der Priester du Bracy mit einem Schreiben seines Generalvikars von Sées (oder Sens). Der 
Theologie-Professor d’Hauterive aus Lüttich führte eine Empfehlung des Lütticher Fürstbischofs 
mit. Dagegen hatte der Priester Luçon vier Empfehlungsschreiben von lokalen Autoritäten bei sich 
(zwei kurbayerische, ein hochfürstlich-bambergsiches und eines vom Pfarrer von Neuhaus) bei 
sich: StABa Geheime Kanzlei 1226, fol. 68, Regierungsprotokolle 1796. Der Marquis de Montmoril-
lon aus der Franche-Comté hatte ein Empfehlungsschreiben der verwittibten Frau Markgräfin von 
Bayreuth, gemeint ist die zweite Frau von Markgraf Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth, So-
phie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737–1817), bei sich, das er dem Fürstbischof 
vorlegte: Hochfürstliche Entschließung vom 26. August 1797: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, 
Französische Emigranten.  



143Lebenswelten

digung eines Empfehlungsschreibens, aber insbesondere für die Ent schei dungen 
unter Busecks Regentschaft scheinen die Vermögensverhältnisse des betreffend en 
Emi granten für die Gewährung des Aufenthalts von größerem Belang gewesen zu 
sein.372 

7.3 Von der Emigration zur Integration

Während ihres Aufenthaltes in der Emigration mussten sich die Revolutionsflücht-
linge in das bestehende soziale System vor Ort einpassen. Häufig ließ es der sehr 
begrenzte Zeitraum kaum zu, dass sich die Emigranten ein eigenes soziales Netz 
aufbauen oder sich in die existierenden gesellschaftlichen Strukturen einfügen 
konnten. Aus den Fällen, für die wir eine breitere Quellenbasis haben, geht aber 
hervor, dass die vornehmlich geistlichen Emi gran ten in teilweise sehr regen Aus-
tauschbeziehungen untereinander und mit ihrer neuen Umwelt stan  den. 

7.3.1 Spracherwerb 

Wie oben ausgeführt, vollzog sich der Akkulturationsprozess der Emigranten 
entlang der Pa ra digmen von Integration, Assimilation und Segregation (s. Kapitel 
6.1.1). Während für die ersten beiden Akkulturationsmuster Sprachfähigkeiten im 
Deutschen Voraussetzung waren – wahr schein lich gab es nur am Bamberger Hof 
und an den höheren Schulen Personen mit Fran zösisch kenntnissen –, blieb bei 
Emigranten, die sich von der Aufnahmegesellschaft se gregierten, der Kontakt zu 
Bevölkerung und da mit auch die kommunikative Interaktion sehr begrenzt. Eine 
wichtige Voraussetzung zur Er weiterung des Handlungsrahmens der Emi granten 
über ihre Gruppe hinaus war daher das Er lernen der Landessprache. 

Bereits Rebmann hatte den französischen Emigranten attestiert, dass sie sich 
dem Sprach er werb prinzipiell verweigern würden, da sie meinten, „die deutsche 
Sprache sei eine Pferde spra che“.373 Für die meisten Emigranten in Bamberg können 
keine Angaben zur ihren Sprach fähig  keiten gemacht werden. Es ist denkbar, dass 

372 Im Falle Menards: Conclusum Regiminis vom 26. November 1798: StABa Geheime Kanzlei 
1233, fol. 72, Regierungsprotokolle 1798.

373 rebmann 1794/95, S. 96.
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sich diejenigen von ihnen, die über Jah re im Hochstift leb ten, ein begrenztes All-
tagsvokabular angeeignet haben. Die Geist  lichen hatten den Vorteil, dass sie sich 
ihresgleichen mittels der lateinischen Sprache, zu  mindest rade brechend, ver ständ-
lich machen konnten – wie weit diese Sprachfähigkeit beim Bamberger Klerus aus-
ge prägt war, ist fraglich.374 

Es ist anzunehmen, dass die persönlichen Vorstellungen der Emigranten vor 
der Regierung und dem Fürstbischof auf Latein oder Französisch verhandelt wur-
den. Andererseits könnte es auch sein, dass einige Emigranten bereits während 
ihres Weges durch die deutschen Staa ten Sprachfähigkeiten erworben hatten. 
Durch die Beschäftigung als Hauslehrer oder Er zie her lernten die Emigranten 
sicherlich recht zügig Deutsch. Ihr prominentester Vertreter, Gé rard Gley, hatte 
wahrscheinlich schon vor seiner Flucht mit der deutschen Sprache Kon takt ge habt. 
Seine Autoren- und Herausgebertätigkeit lässt erkennen, dass er im Gebrauch der 
deutschen Sprache einige Übung hatte. Handschriftliche Zeugnisse belegen seine 
ausge prägte Sprach- und Schreibkompetenz.375 

Andere Geistliche bemühten sich um die Erweiterung ihrer Sprachkenntnisse. 
Der Priester De rosne schrieb in einem bezeichnenderweise auf Deutsch verfassten 
Brief an einen fran zösischen Bekannten in Melkendorf, dass für ihn während sei-
nes Aufenthalts im Schloss Red  witz als Zeitvertreib nur beten, essen, spaziren, le-
sen, schreiben und deutsch lernen bliebe.376 Auch von denjenigen, die in Bamberg 
gänzlich sesshaft wurden, ist anzunehmen, dass sie im Lau fe der Jahrzehnte die 
deutsche Sprache erlernt haben, insbesondere jene, die schließlich im bayerischen 
Schuldienst arbeiteten.

Aber es gab auch Missstimmigkeiten wegen fehlender Sprachkenntnisse. Be-
sonders anschau lich trat diese Problematik im klösterlichen Leben zutage. Auf 
Empfehlung des Lütticher Fürst  bischofs sollten 1798 im Bamberger Kloster zwei 
Klarissen aufgenommen werden. Zwar hatten sich die Klostervorsteher grund-
sätzlich bereit erklärt, diese in ihrem Konvent zu be her bergen, doch ergaben sich 
Schwierigkeiten. Bald beschwerte sich die Äbtissin beim Vika riat, dass eine der 

374 Nachweislich ein Mal wurde diese Form der Kommunikation bemüht. Der Gefangenenseel-
sorger Andreas Fraikin sollte die Bedürfnisse der französischen Kriegsgefangenen einem Franzis-
kanerkonventualen aus Forchheim auf Latein mitteilen, s. Kapitel 7.1.1.

375 Persönliche Stellungnahme Gérard Gleys: Beilage zum Conclusum Regiminis vom 10. De-
zember 1798: StABa Geheime Kanzlei 1233, fol. 86, Regierungsprotokolle 1798.

376 Brief an Monsieur Resahoun (Lesung unsicher) vom 11. September 1796: StABa Geheime 
Kanzlei 1226, fol. 38, Regierungsprotokolle 1796.
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beiden Nonnen kein Deutsch könne, was das geistliche Vergnügen und die klöster-
liche Einsamkeit der einheimischen Schwestern störe. Deswegen gedenke man sie 
außerhalb des Konvents in dem Gasthaus des Klosters unterzubringen.377 

Auch die Regierung wies in ihrem letzten Gutachten zu den französischen Emi-
granten da rauf hin, dass diese sich wegen Mangelnden Sprachkenntnissen nicht nütz-
lich machen könnten und daher alsbald das Hochstift zu verlassen hätten.378 

7.3.2 Heirat und Bürgerrecht 

Neben dem Spracherwerb und der damit ermöglichten Interaktion mit der einhei-
mischen Be völkerung gibt es noch weiter reichende Hinweise auf Integrations- und 
Assimi lations be mühungen seitens der Emigranten. Hier ist allerdings vorauszu-
schicken, dass es sich im Fol genden um wirklich exzeptionelle Beispiele handelt. 
Die große Mehrheit der Emi granten wird sich nicht in dieser Form in die soziale 
Umgebung eingefügt haben, sondern, so bald es möglich war, in ihre Heimat zu-
rückgekehrt sein. 

Als Indikator für ein qualitativ hohes Integrationsniveau ist die Erlangung des 
Bamberger Bür ger rechts zu betrachten. Für das Hochstift lassen sich vier Per-
sonen nachweisen, die das Bürger  recht erworben haben. Neben Gley, der bereits 
im Jahr 1800 das kleine und große Bür ger recht erwarb und bis 1806 in Bamberg 
blieb, waren dies die Franzosen Hertin und Ri bou det, die beide 1801 das Bürger-
recht bekamen, nachdem sie sesshaft geworden waren und ge hei ratet hatten.379 
Zumindest von Riboudet wissen wir, dass er auch seinen Lebensabend in Bam  berg 
verbrachte. Die Töchter, die aus der Ehe mit seiner aus Würzburg stammenden 
Frau hervorgingen, wurden schließlich mit deutschen Adligen vermählt.380 Auch 

377 Dazu Conclusum des Vikariats vom 17. September 1798: StABa Geheime Kanzlei 1730, fol. 
56, Vikariatsakten 1798; Sowie Mitteilung Busecks an den Lütticher Fürstbischof vom 9. Oktober 
1798: StABa Geheime Kanzlei 1727, fol. 562, Vikariatsreskripte 1796–98.

378 Conclusum Regiminis vom 13. Mai 1802: StABa Geheime Kanzlei 1244, fol. 126, Regierungs-
protokolle 1802.

379 So der aus Besançon stammende François Riboudet, der sich einen Namen als Kunstsamm-
ler machte und schließlich 1824 starb: StadtABa B 7, Nr. 10, fol. 131r. Pierre Hertin aus Epinoy hei-
ratete in Bamberg die Tochter eines Eisenhändlers, seine berufliche Tätigkeit ist aber unbekannt: 
StadtABa B 7, Nr. 10, fol. 127v.

380 Mit den Adligen von Pölnitz und Spruner von Mertz, vgl. Wühr, Emigranten, S. 520, Nr. 3861. 
Riboudet selbst war mit der Tochter des Würzburger Hofbildhauers Wagner verheiratet, wie aus 
dem Conclusum Regiminis vom 12. September 1801 hervorgeht: StABa Geheime Kanzlei 1242, fol. 
125, Regierungsprotokolle 1801. 
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Margareth Ro  sen, ehemalige Bedienstete des Grafen von Wiltz aus Luxemburg, 
der 1799 im Bamberger Exil gestorben war, kaufte das Bürgerrecht 1801, war zu 
dieser Zeit aber schon mit dem Bam ber ger Bürger und Tuchscherermeister Jo-
hann Kotzig verheiratet.381 

Drei Geistliche, Koppin (gest. 1842) und Le Cointe (gest. 1813), die nach der Sä-
kularisation Fran zö sisch  lehrer am Bamberger Gymnasium waren, und der Pfarrer 
Quarante (gest. 1822), der zu letzt als Seelsorger in Schnaid wirkte, blieben bis zu 
ihrem Tod in Bamberg. Ein eigen tümlicher Fall mit tragischem Ende war der des 
französischen Priesters René Pierre Doignon aus Saint-Etienne-la-Cigogne. Nach-
dem er 1795 nach mehrjähriger Flucht Erlangen erreicht hatte, er teil te er fortan 
privaten Französischunterricht, erwarb sich über die Jahre großes An sehen in der 
Erlanger Bürgerschaft und bewarb sich 1804 sogar für das Amt des Sprach meisters 
an der Uni versität. Nachdem das ehemalige Markgrafentum 1810 an Bayern über-
gegangen war, ver lieh ihm die philosophische Fakultät der Universität Erlangen die 
Doktor würde; 1812 kon ver tierte er zur evangelisch-lutherischen Konfession und 
bat den Senat der Uni versität um die Erlaubnis, eine Erlanger Bürgerstochter hei-
raten zu dürfen. Nachdem seine Frau, mit der er fünf Kinder hatte, jung verstorben 
war, beging er trotz einer bei spiellosen Karriere an der Universität im Jahre 1838 
wohl aufgrund seines wachsenden Schul den stands Selbstmord.382

7.4 Krankheit und Tod in der Fremde

Durch die oft monatelange beschwerliche Flucht aus ihrer Heimat erreichten 
viele Emi gran ten das Hochstift Bamberg in miserablem Zustand. Besonders die 
Geistlichen waren oft bet tel  arm und durch die Anstrengungen ihrer Reise sehr ge-
schwächt. Offenbar ließen so wohl Erthal als auch Busesck es zu, dass die Kranken 
im Bamberger Spital aufgenommen wur den und eine erste Versorgung erhielten. 
Eine Ablehnung von Kranken ist zumindest nicht ak ten kundig. Viele erholten sich 
trotz der Behandlung nicht mehr von den Strapazen. Wir wissen von ins gesamt 
18 Emigranten, die im Hochstift starben. Der Prominenteste, der Erz bischof von 

381 StadtABa B 7, Nr. 10, fol. 128r.
382 Einen biographischer Abriss René Doignons in der Emigration bietet münchhoff, René 

Pierre Doignon, S. 121–131.
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Embrun, starb 1801 zwar in Nürnberg, wurde aber ins hochstiftische Her zo gen -
aurach überführt und dort unter großer Anteilnahme französischer Geistlicher be-
graben.383

7.4.1 Das Allgemeine Krankenhaus 

Einige Emigranten starben kurz nach ihrer Ankunft in Bamberg im Krankenhaus. 
Im Jahr 1795 waren es vier, 1796 drei Geistliche.384 Mit den krank nach Bamberg 
kommenden Emi granten stieg der Kostenaufwand des Krankenhauses dramatisch 
an. Das Vikariat sagte der Kranken haus-Kommission bereits 1795 zu, die wegen 
der erkrankten Geistlichen ent stan denen Kurkosten durch Mittel aus den Milden 
Stiftungen begleichen zu lassen.385 Fürst bischof Buseck war mit solchen Sonderauf-
wendungen äußerst unzufrieden, da er die Res sour cen zur Versorgung der Stadt- 
armen aufzuwenden gedachte. Er mutmaßte gar, dass viele der Kranken die entste-
henden Kosten durchaus selbst begleichen könnten, aber keine kor rekten Anga-
ben zu ihren Vermögensverhältnissen gemacht hätten.386 Bei allen Auf ent halts ge-
neh migungen wurden von nun an darauf geachtet, dass die Emigranten genügend 
Ver mögen besaßen, um sich im Krankheitsfall versorgen zu lassen, oder sich die 
Gemeinden, die eine Bürg schaft für einen Emigranten übernehmen wollten, ver-
pflichteten, bei möglicher Krank heit für den Lebensunterhalt des Emigranten Sor-
ge zu tragen.387 

Trotz dieser verschärften Richtlinien wurden im Einzelfall Ausnahmen gemacht. 
So war noch vor dem ersten Einfall der Franzosen im August 1796 der 84-jährige 
fast taube und blin de Priester Anton Faubel aus Amiens, nachdem er – einem Be-
richt des Vikariats zufolge – ganz hilflos bis nachts auf der Straße gesessen hätte, 
von Menschenfreunden aufgenommen und schließlich ins Krankenhaus gebracht 

383 Nach WachterS Angaben wurde Leysin „von dem ehemaligen Generalvikar von Nancy Dr. 
de Camus unter der Assistenz vieler französischer Priester im Erbbegräbnis der Zimaroli beim Magda-
lenenaltare begraben“, vgl. Wachter, Nr. 6130. Leysin starb allerdings nicht 81-jährig, wie Wachter 
meint, sondern 79-jährig.

384 1795: Bailet, Bernier, Koppin, Letellier. 1796: Camus, Oger, Schlim.
385 Conclusum des Vikariats vom 24. April 1795: StadtABa D 3001 Rep. 3, 1101a, Bambergensia 

1795.
386 Hochfürstliche Entschließung vom 17. Juni 1796: StABa Geheime Kanzlei 1727, fol. 123, 

Vikariatsreskipte 1796–98. 
387 So beispielsweise die Genehmigung für den Geistliche Le Grand vom 6. Oktober 1796: 

StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Französische Emigranten.
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worden, wo er die französische Besetzung unbe scha det über dauert hatte. Das 
Vikariat bat nun den Fürstbischof, in diesem Fall Mensch lich keit und Nächsten-
liebe walten zu lassen.388 Nachdem aber bereits im Februar 1797 die für Fau bel 
hinter legten Gelder zur Begleichung der Krankenhausrechnungen aufgebraucht 
wa ren und die ser mit den Zahlungen in Rückstand geriet, mussten die wöchentlich 
anfallenden Kos ten von 2 fl je zur Hälfe von der Armenkommission und den Verei-
nigten Spitälern ge tra  gen wer den. Sogar das Vikariat gestand nun ein, dass dies ein 
Einzelfall bleiben müsse, da Bam  berg nicht Anlaufziel gebrechlicher französischer 
Emigranten werden solle.389 Faubel starb erst im August 1797. 

Anscheinend war die Übernahme der Kurkosten für erkrankte Emigranten kein 
Auto ma tis mus. Der Fall eines französischen Adligen belegt das. Der Baron von Po-
terie war offen bar 1795 nach Bamberg gekommen und hatte in einem Gasthaus den 
Kaufmann Bouliaude aus Ha nau kennen gelernt.390 Wie Bouliaude später schrieb, 
habe ihm der Baron durch Aus weise glaub haft gemacht, dass er beim Prince de 
Condé in Diensten gestanden habe. Da Poterie über keine Barmittel verfügte, habe 
er ihn aus Mitleid bei sich aufgenommen und ver sorgt. Im Februar 1796 erkrankte 
der Baron so schwer, dass ihn der Kaufmann ins Kranken spital bringen ließ, um 
alda in einem wenigen Zeitumlauf wiederum curirt und hergestellt zu werden. Weil 
sich sein Zustand nicht besserte, lag er noch im Mai 1796 im Kran ken  haus. Da die 
Kur kosten somit unablässig stiegen, wandte sich Bouliaude nun an die Re gierung:

Mein Vermögen besteht ploß in dem Gewinn meiner zu verkaufenden Galanterie-
warren, wovon ich lebe. Bekanntlich ist der Verdienst bey den schweren Kriegszeiten 
sehr hart, daß ich kaum so viel er wer be, als ich des Tags verzehre. Selbst diese Um-
stände bringen es mit, daß ich mich, so viel mir möglich ist, ein schrenke, ich muss, 
so schwer es mir auch fallet, den Emigranten verlassen.391

388 Conclusum des Vikariats vom 10. Oktober 1796: StABa Geheime Kanzlei 1728, fol. 109, Vi-
kariatsakten 1796. 

389 Conclusum des Vikariats vom 3. Februar 1797: StABa Geheime Kanzlei 1729, fol. 12, Vikari-
atsrelationen. Dazu die hochfürstliche Entschließung vom 7. Februar 1797: StABa Geheime Kanzlei 
1727, fol. 260. Vikariatsreskripte 1796–98.

390 Der Baron von Poterie ist wahrscheinlich mit Wühr, Nr. 3670, dem Chevalier de la Porterie, 
einem Jäger der Nobelgarde identisch, der sich 1794 in München aufhielt. Es ist denkbar, dass er in 
der Armee des Prince de Condé gedient hatte. Ob er möglicherweise mit dem chef d’escouade der 7. 
Kompanie der Armee Condé, de la Batterie, identisch ist und nur durch versehentliche Verschrei-
bung der Name Poterie entstand, kann nicht abschließend entschieden werden, vgl. de contadeS 
(Ed.), Jounal d’un fourrier, Anhang [Prosopographie der Offiziere der Armée de Condé]. 

391 Brief Bouliaudes an Fürstbischof Buseck vom 8. Mai 1796: StadtABa C 26, Nr. 684.
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Mit dem Verweis auf seine wirtschaftlich schwierige Lage bat Bouliaude den Fürst-
bischof schließ  lich, die Kurkosten für den Emigranten bis zu dessen Genesung 
zu übernehmen. Of fen  bar hatten sich zwischen Februar und Mai 1796 44 fl Ver-
pflegungskösten angesammelt.392 In einem Rundschreiben sollten sich auf Veranlas-
sung des Hofrats Stauffenberg Mitglieder der Kranken hauskommission und der 
Hofkammer zur Übernahme der Kosten äußern. In seiner Stellung nahme äußerte 
der Geheime Rat Caramé Zweifel, ob Bouliaude, der Poterie ja bloß aus Barmherzig-
keit und zwar nur auf eine kurze unbestimmte Zeit übernohmen habe, eine Ver bind-
lichkeit, für den künftigen längeren Aufenthalt dieses Kranken zu sorgen, auferlegt 
werden könne. Somit seien zwar die künftig entstehenden Kosten des noch immer 
im Krankenhaus liegen den Poterie von der Krankenhauskommission zu überneh-
men, die bereits aufgelaufene Sum me sei aber von Bouliaude zu zahlen, 

denn dieser Kaufmann hatte sich nunmal anheischig gemacht, die Verpflegungs Ko-
sten für diesen Kran cken ohne bestimmung der Zeit zu bezahlen, (...) und gewusst, 
wie viel für jeden Tag zu bezahlen seye. Er hatte also mit dem Krankenhaus einen 
Vertrag eingegangen, welchen Er zu erfüllen schuldig ist.393 

Der Geistliche Rat Schellenberger stimmte dieser Auffassung prinzipiell zu, emp-
fahl jedoch ge  nau zu eruieren, ob der Baron wirklich kein eigenes Vermögen be-
säße, von dem er die Kos ten bestreiten könne. Falls er tatsächlich über keine Mittel 
verfüge, so bleibt nicht anderes üb rig, als denselben ohnentgeldlich zu behalten, da es 
äußerst hart und auffallend seyn würde, ihn ohne alle Hilfe zu entlassen.394 Mit der 
einstimmigen Entscheidung der Räte war Bouliaude nun mehr in die Pflicht genom-
men, die inzwischen aufgelaufenen Beträge zu begleichen, da er für den Baron de 
Poterie aufgrund der zeitlich unbegrenzten Aufnahme desselben in sei nen Haus-
halt die Verantwortung trug. 

392 Brief des Krankenhausverwalters Burgis an die Regierung vom 23. Mai 1796: StadtABa C 
26, Nr. 684.

393 Stellungnahme des Geheimen und Geistlichen Rats Caramé vom 18. Mai 1796: StadtABa C 
26, Nr. 684.

394 Stellungnahme des Geistlichen Rats Schellenberger vom 18. Mai 1796: StadtABa C 26, Nr. 
684.
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7.4.2 Testamente und Erbschaftsstreitigkeiten

Da die meisten Emigranten, die in Bamberg starben, mittellose Geistliche waren, 
liegen für sie keine Testamente vor. Weder im Liber Mortuorum der Diözese, dem 
Testamentsverzeichnis der Geistlichen im Archiv des Erzbistums noch in den Regie-
rungs- und Vikariatsakten sind te sta  mentarische Willenserklärungen verstorbener 
Emigranten aus Frankreich vorhanden. Zwei Ausnahmen von dieser Situation sind 
jedoch bei Verstorbenen aus den öster rei chi schen Niederlanden aktenkundig. Es 
handelt sich um einen Geistlichen und einen Adli gen. 

Der Geistliche, Johann Augustin Freiherr von Koppin, ehemals Kanonikus in 
der zum Hoch  stift Lüttich gehörenden Ortschaft Ciney, war 1794 zusammen mit 
seinem Neffen, dem Lütticher Domherrn Franz Urban von Koppin, nach Bamberg 
emigriert und logierte fortan im Zisterzienserkloster Langheim.395 Bereits im Mai 
1795 verstarb der 68-jährige Johann Au gustin. Sein Leichnam wurde nach Bamberg 
überführt und im Kreuzgang des Domes be stattet, was eine bedeutende Ehrenbe-
zeugung für einen Emigranten darstellt. Offenbar war Koppin aber alles andere als 
mittellos. Wie aus dem folgenden Streit hervorgeht, lagerten im Kloster Langheim 
seine materiellen Hinterlassenschaften, deren Herausgabe sein Neffe nun for derte. 
Leider ist der Schriftwechsel des Koppinschen Rechtsstreits nicht vollständig über-
liefert. 

Zunächst verfügte der Fürstbischof, dass das Siegel, welches vom Langheimer 
Hofkastner an den Effekten Koppins angebracht worden war, abzunehmen sei und 
so die Erbschaft an ih ren Empfänger gelangen könnte.396 Augenscheinlich war aber 
zwischen dem Vizedomamt und dem Prälaten (i. e. Abt) von Langheim ein Streit da-
rüber entbrannt, wer die Gerichts ho heit in diesem Fall hätte. Dadurch verzögerte 
sich die Herausgabe des Erbes. In einem Rechtsgutachten wur de nun empfohlen, 
dass die Regierung aufgrund des Streits zweier un ter geordneter Gerichts stellen 
den Fall an sich ziehen solle. Zudem sei es möglich, dass Emi grirte, welche des 
ihrigen Wohl bedürftig und in die Kategorie der personarum miserabilium zu set-
zen seyen, unter Umgehung der niederen Gerichtsstellen die Regierung anrufen 
könnten. Der Prä lat von Langheim be stand darauf, dass er die zuständige Instanz 

395 Wachter nimmt irrigerweise an, die beiden Freiherren Koppin seien Brüder gewesen, vgl. 
Wachter, Nr. 5538.

396 Hochfürstliche Entschließung vom 17. Juni 1795: Geheime Kanzlei 1223, fol. 294, Regie-
rungsresolute 1795.
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sei, da die Besitztümer in sei nem Ver antwor tungs bereich lägen. Das Vizedomamt 
hingegen plädierte auf Zu stän dig keit, weil prinzipiell jeder Fremde seiner Gerichts-
barkeit unterstehe. Zwar überließ die Re gie rung nach Mehrheits entscheidung dem 
Prälaten die juristische Zuständigkeit, jedoch mit der Aufl age, die Sache schnell 
und im Sinne des Erben zu Ende zu bringen.397 Als bis Ende Juli 1795 immer noch 
keine Lösung in Sicht war und der jüngere Koppin weiter auf die Heraus ga be der 
Effekten war tete, beschloss die Regierung auf Weisung des Fürstbischofs, dass im 
Falle einer an haltenden Weigerung des Langheimer Prälaten, die Erbschaft heraus-
zugeben, dies mit be waffneten Männern zu erzwingen sei. Nachdem diese Drohung 
dem Prälaten mitge teilt wor den war, erklärte dieser sofort seine Bereitwilligkeit, 
dem unmittelbaren höchsten Befehle schuldigste Folge leisten zu wollen.398 

Anders lag die Sache im Fall des 1799 verstorben Grafen von Wiltz. Dieser mit 80 
Jahren be reits hoch betagte Adlige war aus seiner Heimat in Luxemburg zunächst 
nach Prag emigriert und schließlich im September 1797 mit einem Empfehlungs-
schreiben eines Verwandten, des Ritter  hauptmanns Franz Georg von Kerpen, nach 
Bamberg gekommen. Er beabsichtigte, in der Residenzstadt des Fürstbischofs so 
lange wohnen zu bleiben, bis in seiner Heimat Frie den eingekehrt sei.399 Nach An-
gaben seines Verwandten war er mit einer beträchtlichen Bar schaft ausgestattet, 
sodass Christoph Franz von Buseck keinen Anstand nahm, ihm den Auf enthalt zu-
zusagen.400 Da die kriegerischen Auseinandersetzungen im Reich aber nicht dauer-
haft beendet werden konnten und der Graf im Frühjahr 1799 ernstlich erkrankte, 
blieb er bis zu seinem Tode im Oktober 1799 in Bamberg. Gemäß seinem letzten 
Wunsch wurde er bei den Bam berger Dominikanern bestattet.401 Da im Sommer 
1799 das Ende des Grafen bereits ab zu sehen gewesen war, bevollmächtigte der 
verwandte Ritterhauptmann, der den greisen Adli gen nach Bamberg vermittelt hat-
te und auch als Testamentsvollstrecker eingesetzt wor den war, seinen Bruder, den 

397 Conclusum Regiminis vom 22. Juni 1795: StABa Geheime Kanzlei 1221, fol. 154, Regierungs-
akten 1795.

398 Hochfürstliche Entschließung vom 29. Juli 1795: StABa Geheime Kanzlei 1223, Nr. 2, fol. 471, 
Regierungsresolute 1795. Conclusum Regiminis vom 4. August 1795: StABa Geheime Kanzlei 1222, 
fol. 55, Regierungsakten 1795. 

399 Brief des Ritterhauptmanns Franz Georg von Kerpen an den Fürstbischof vom 18. Septem-
ber 1797: StABa Geheime Kanzlei 1229, fol. 75, Regierungsprotokolle 1797.  

400 Hochfürstliche Entschließung vom 26. September 1797: StABa 1230, fol. 741, Regierungs-
reskripte 1797. 

401 Hochfürstliche Entschließung vom 27. Juli 1799: StABa Geheime Kanzlei 1734, fol. 125, Vika-
riatsreskripte und -resolute 1799–1800.
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Bamberger Domkapitular Philipp von Kerpen, ihn als Testa ments  vollstrecker im 
Falle des Ablebens des alten Grafen zu vertreten.402 

Nach dem Tod des Grafen ergriff zunächst das Vizedomamt die Initiative. Offen-
bar ging man dort wieder davon aus, für die Hinterlassenschaft eines Fremden pri-
mär zuständig zu sein.403 Als Philipp von Kerpen und die Alleinerbin der Besitztümer, 
eine Gräfin Taude lot,404 eine Bestandsaufnahme der Erbmasse machten, ergab sich 
folgendes Bild: Wie aus dem In ven tar hervorgeht, hatte der Graf unter anderem Bar- 
geld, Silber, Kleidung, Weiß zeug, Zinn, Eisen und Blech, Wagen und Geschirr sowie 
Pferde hinterlassen – alles im Wert von 3.951 fl. In diese Testamentsvollstreckung 
mischte sich nun auch der bevollmächtigte Mi nister des Kaisers beim Fränkischen 
Kreis, Graf von Schlick, der bei der Bischofswahl Bu secks 1795 und der Koadju-
torwahl 1800 kaiserlicher Kommissar gewesen war, ein.405 Schlick mach te mit der 
Begründung, der Graf von Wiltz sei aufgrund seiner Herkunft aus dem Her zog -
tum Luxemburg ein k. k. Untertan gewesen, wodurch die rechtliche Zuständigkeit 
für die Testamentsvollstreckung bei ihm als kaiserlichem Bevollmächtigten liege, 
Ansprüche auf die Hin terlassenschaft geltend. Das Vizedomamt entgegnete, dass 
durch den Umstand, dass der Graf in Bamberg gestorben war und der rechtmäßige 
Testamentsvollstrecker und die Er bin alles Nötige bereits in Gang gesetzt hätten, 
der Anspruch von Schlick gegenstandslos wäre.406 Offenbar ließ es Schlick dabei 
bewenden.407

Die Beispiele machen deutlich, dass Testamentsvollstreckungen in der Emigra-
tion mit grö ße ren Schwierigkeiten verbunden waren. Durch die Überschneidung 

402 Brief Franz Georgs an seinen Bruder Philipp von Kerpen vom 10. August 1799; Ansuchen 
Philipps von Kerpen an das Vikariat um Anerkennung der Vollmacht vom 12. November 1799; Be-
stätigung des Vikariats am 12. November 1799: AEB Rep. I/Testamente Nr. 1300, Fasz. 12, Graf von 
Wiltz, Prag. 

403 Obsignaturstreit zwischen Vizedomamt und dem Testamentsvollstrecker: StABa Geheime 
Kanzlei 1237, fol. 63, Regierungsprotokolle 1799. 

404 Lesung unsicher.
405 Joseph Heinrich Graf von Schlick (1754–1807), Graf von Bassano und Weißkirchen, kaiserli-

cher Wahlkommissar, Wirklicher Kaiserlicher Geheimer Rat, Oberstlandkämmerer, Minister beim 
kurmainzischen Hof, beim Oberrheinischen und Fränkischen Kreis, s. Constant von WurZbach, Jo-
seph Heinrich Graf von Schlick, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 30, Wien 
1875, S. 112f. Auch berbig, Hochstift Bamberg, S. 79–108. 

406 Auseinandersetzung um die Hinterlassenschaft des Grafen von Wiltz sowie Inventar des 
Testamtens: StABa Geheime Kanzlei 1239, fol. 59, Regierungsprotokolle 1800. 

407 Brief des Vizedomamts an Schlick vom 4. April 1800: StABa Geheime Kanzlei 1241, fol. 173, 
Regierungsreskripte 1800.
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und unklare Ab gren z ung von Rechtsräumen und -kompetenzen kam es zu Streitfäl-
len und beträchtlichen Ver    zö ge rungen. Für die Erben, die wie im Fall Koppin selbst 
in der Emigration lebten, konn te dies möglicherweise zu finanziellen Engpässen 
führen. Der weltlichen Regierung, die auf Ge heiß des Fürstbischofs als Sachwalter 
der Interessen der Erben auftrat, kam hierbei die Rolle zu, akute Zuständigkeits-
konflikte zu lösen und Ansprüche von Dritten abzu blocken. 





8. Ambivalenzen der Wahrnehmung
Die Bamberger Fürstbischöfe Erthal und Buseck erkannten, trotz einiger Unter-
schiede im De tail, in den Emigranten aus staatspolitischer Perspektive ein Risi-
ko. Auch wenn bei de Fürsten Emigranten im Hochstift Bamberg duldeten – Er- 
thal weniger, Buseck mehr –, ih nen bei Krankheit Hilfe angedeihen ließen und sie 
im Falle der Aufenthaltsverweigerung mit Rei segeld versorgten, änderte sich diese 
Wahrnehmung der Revolutionsflüchtlinge als potenzielle Be drohung nicht grund-
sätzlich. Aus Sicht der Fürstbischöfe gefährdeten die Emigranten das fra  gile Sozial- 
und Wirtschaftsgefüge des Hochstifts und waren daher nur in begrenzter An  zahl zu 
tolerieren. Schon innerhalb der Regierung wurde aber mit diesem staats poli tischen 
Kon sens gebrochen. In den Ausführungen der Räte Molitor jr. und Weber wird die 
Gefahr, die von den Emigranten nach Meinung der Fürstbischöfe ausging, weit rei-
chend relativiert, Weber bricht gar eine Lanze für die Emigranten insgesamt. Das 
Vikariat sah in den emigrierten Geistlichen eher Glaubenshelden als Fremdlinge, 
woraus eine un mittel bare Verpflichtung für ihr Wohlergehen abgeleitet wurde (s. 
Kapitel 4.1). 

Die Frage nach der Wahrnehmung der Emigranten durch die breite Bevölke-
rung ist im Bam berger Fall nur schwer zu beantworten. Es gibt punktuell Indizien, 
die im Folgenden anhand ei niger Beispiele dokumentiert werden sollen. Da Wahr-
nehmung immer mit identitärer Selbst verortung verknüpft ist, schlösse sich an die 
Frage nach dem „Bild vom Anderen“ die Fra ge nach der Eigenwahrnehmung so-
wohl der Aufnahmekultur als auch der Emigranten selbst an. Beides ist aufgrund 
fehlender Quellengrundlage jedoch kaum greifbar.

8.1 Bürgschaft und Unterstützung

Wie aus den Ausführungen zur Standessolidarität bereits hervorgegangen ist, sind 
den Emi granten vielfältige Bekundungen von Unterstützung und Zuwendung sei-
tens der Bamberger Bür ger zuteil geworden. Die Motivlage lässt sich im Einzelnen 
nur schwerlich re kon stru ier en. Noch am deutlichsten tritt sie bei den Ortsgeist-
lichen hervor, die ihren emigriert en Mit brüdern aus Frankreich und den Nieder-
landen aus ständischem Zusammen gehö rigkeits ge fühl Unterkunft und Verpflegung 
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stellten. Was viele vor allem ländliche Ge mein den oder gar einzelne Haushalte aus 
dem Hochstift veranlasst hat, für Emigranten eine Bürg schaft zu über  nehmen und 
ihnen somit den Aufenthalt zu ermöglichen, ist aus den Quellen nicht ge nau zu 
erschließen. Oft ist einfach von Mitleid die Rede. 

Auffällig ist, dass die Gemeinden gerade nach dem ersten französischen Einfall 
1796 ver mehrt ihre Bereitschaft zur Unterbringung von Emigranten äußerten. Die-
ser Aspekt korre liert unmittelbar mit der sprunghaft gestiegenen Anzahl der Emi-
granten in den Herbst mo na  ten 1796. Die Zunahme überrascht trotzdem, da die Ge-
meinden durch die Ver heerungen des kriegerischen Einfalls, die niedergebrannten 
Dörfer und die grassierende Vieh seuche ei gent lich vielfach anderen Belastungen 
ausgesetzt waren. Ein genauerer Blick zeigt aber, dass weniger die rund um Bam-
berg und in den südlichen Teilen des Hochstifts ge legenen Ge meinden, die unter 
den Kriegseinflüssen besonders gelitten hatten, Bürg schaften übernom men ha-
ben, sondern tendenziell eher Städte und Dörfer aus den nördlichen und nord öst li- 
ch en Teilen, die selbst kaum Zerstörungen erleiden mussten, sich aber gleich wohl 
finanziell am Wiederaufbau verheerter Ortschaften, beispielsweise Strullendorfs, 
be teilig ten.408 Auch die Kontribution, die General Jourdan dem Hochstift auferlegt 
hatte, be deutete für die Ge mein den eine enorme Belastung.409 

Es ist anzunehmen, dass die Gemeindepfarrer vor Ort eine wichtige Rolle bei 
der Ent schei dung, eine Bürgschaft zu übernehmen, gespielt haben. Auf ihre Emp-
fehlung und Fürsprache hin dürften einige bemittelte Haushalte oder eine ganze 
Pfarrgemeinde sich eines hilfe be dürf tigen emigrierten Priesters angenommen ha-
ben. Doch konnte die Aufnahme eines Emi granten in einer Gemeinde auch das 
sensible Verhältnis zwischen Pfarrgemeinde und Pfarrer be lasten, wie der Fall des 
aus der Diözese Cambrai ausgewanderten Priesters Joseph Cor beaux zeigt.

Jener Corbeaux war wahrscheinlich bereits Ende 1795 in dem zur Pfarrgemein-
de Mod schie del gehörenden Ort Neudorf untergekommen. In einem direkt an das 
Vikariat adres sierten Gesuch vom November 1796 bat die Gemeinde von Neudorf 
darum, dem Pries ter Cor beaux zu gestatten, in der Dorfkapelle in Neudorf für Alte 
und Kranke die Mes se zu le sen, da diese in der kalten Jahrszeit nicht den beschwer-
lichen Weg in das wenige Kilometer ent  fernte Mod  schiedel gehen könnten. Man 

408 Als pars pro toto sei eine Kollekte aus der Stadt Lichtenfels für das zerstörte Strullendorf 
erwähnt: Conclusum Regiminis vom 6. Oktober 1796: StABa Geheime Kanzlei 1226, fol. 25, Regie-
rungsprotokolle 1796.

409 Wie Anm. 133. 
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habe den Priester aus Mitleid und seines recht schaffenen Betragens wegen aufge-
nommen. Trotz seiner geringen Sprachkenntnisse gebe er der Ge mein de Rat und 
Beistand.410 Das Vikariat beauftragte daraufhin den Pfarrer von Mod schiedel, Pa ter 
Robert Bauer OCist, den Fall zu bewerten. Dieser charakterisierte die Neu dorfer 
als äu ßerst schläfrig und säumselig was den Besuch des Gottesdienstes anbeträfe. 
Ihnen ginge es nicht so sehr um die wenigen Alten und Kranken, sie wollten aus rei-
ner Bequemlichkeit einen Gottesdienst am Wohnort haben. Überhaupt zeigten sie 
sich gegenüber ihm als Ge meinde pfarrer aufmüpfig und hätten sogar versucht, zu 
seinen Ungunsten Messstipendien an den Fran zosen zu geben. Daraus schlussfol-
gerte das Vikariat: Wenn Corbeaux die Er laub nis er hiel te, in Neudorf Messe zu le-
sen, würde die Autorität des Ortspfarrers beträchtlich lei den. Auch könnten sich die 
Bewohner dem Franzosen gegenüber anmaßend verhalten, da er ge wisser maßen 
in ihrem Brot stehe. Daher würde sich Corbeaux im Konfliktfall zwischen Pfarrer 
Bauer und der Neudorfer Gemeinde wahrscheinlich auf die Seite der Gemeinde 
schla  gen.411 Unter diesen Abwägungen stellte das Vikariat für den Emigranten zwar 
ein Cele bret in Neudorf aus, verbot aber ausdrücklich allen gesunden Bewohnern 
des Ortes, seine Mes se zu besuchen. 

In diesem Beispiel wird deutlich, wie ein geistlicher Emigrant durch seine 
Anwesenheit das so  ziale Gefüge innerhalb einer Gemeinde beeinflussen konnte. 
Für den Pfarrer erscheint er als Fremdkörper, der den offenkundig bereits schwe-
lenden Konflikt zwischen ihm und den Neu  dorfern zu befeuern schien. Möglicher-
weise sah er in Corbeaux einen Konkurrenten um die geistliche Leitung der Ge-
meinde. Die Neudorfer Gemeinde ihrerseits bekundete ihre Wert schätzung des 
Emigranten. Ob das allerdings nur vorgeschoben war, um sich von der Pflicht des 
Gottesdienstes in Modschiedel befreien zu können, wie Pfarrer Bauer impliziert, 
muss an dieser Stelle offen bleiben. Natürlich kann auch nicht ausgeschlossen 
werden, dass es tatsächlich nur das Interesse der Neudorfer war, ihren Alten und 
Kranken den Weg nach Mod schiedel zu ersparen, während Pfarrer Bauer wiede-
rum diese Gelegenheit dazu nutzte, sich die Rückendeckung des Vikariats in der 
Auseinandersetzung mit den Neudorfern einzu holen und damit seine Autorität zu 
festigen. Das Vikariat hatte in dem Fall ein Inter esse da ran, dass die personelle Or-

410 Brief der Gemeinde Neudorf an das Vikariat vom 25. Oktober 1796: StABa Geheime Kanzlei 
1728, fol. Ad 127, Vikariatsakten 1796. 

411 Conclusum des Vikariats vom 18. November 1796: StABa Geheime Kanzlei 1728, fol. 127, 
Vikariatsakten 1796.
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ganisation des Kirchspiels nicht in Frage gestellt wurde, und stärk te grund sätzlich 
die Stellung des Pfarrers.

8.2 Ablehnung und Beschwerde

Obwohl besonders den geistlichen Emigranten wegen ihres harten Schicksals 
viel Mitgefühl seitens der Bevölkerung entgegengebracht wurde, waren sie nicht 
überall wohlgelitten. Ein in teressantes Exempel für die Wahrnehmung der Emi-
granten während der Krisenzeit der ersten französischen Besetzung Bambergs 
1796 ist ein Dekret der Regierung vom 8. August 1796, also einige Tage nachdem 
französische Truppen die Stadt erstmals betreten hatten.412 Die durch Einquartie-
rungen der feindlichen Soldaten in Anspruch genommenen Stadt bürger hatten sich 
über den Umstand beschwert, dass in den Wohnungen der Emigranten unter der 
Begründung, dass in deren Häusern keine Möbel vorhanden seien, keine Armee-
angehörigen untergebracht worden waren. Die Belastungen durch Einquartie-
rungen waren durch aus erheblich. Neben einer Schlafstätte hatte jeder französische 
Soldat Anspruch auf Mittag essen, zu dem Suppe, Rindfleisch, Gemüse und ein Maß 
Bier gereicht werden sollte, und auf ein Abendessen, bestehend aus Eingemachtem 
oder Gebratenem, Salat und einem weiteren Maß Bier.413 Die Regierung erließ auf 
die eingegangenen bittersten Klagen der Stadt bewohner daraufhin die Verordnung, 

daß auf Kösten dieser Emigrirten von dem Staate das Geld zu Erhaltung der in 
diesen Häusern ein zu quartierenden französischen Soldaten vorgeschossen, von dem 
Gassenhauptmann, in dessen Bezirk das Haus  gelegen, die benöthigten Meubles bey-
geschafft, und von einem allda aufzustellenden Bürger über das vorgeschossene Geld 
die treueste Rechnung abgelegt werden, wobey jeder Bürger aufgefordert wird, die 
Häuser der Emigrirten namhaft zu machen, die seit dieser Zeit von Einquartie-
rungen frey blie ben.414

Es steht zu vermuten, dass es sich bei den hier gemeinten Emigrirten nur um Aus-
wanderer aus den österreichischen Niederlanden handelte. Die aus Frankreich 

412 Zur Eroberung des Hochstifts im Jahr 1796 s. keStler, Franzoseneinfall, S. 8–12.
413 ibid., S. 9.
414 Erlass der Regierung vom 8. August 1796: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 979, Französischer 

Einfall 1796.
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emigrierten Personen hatten sich wahrscheinlich unmittelbar vor dem Einzug der 
Revolutionsarmee aus der Stadt ge flüchtet oder waren untergetaucht.415 In dieser 
Ausnahmesituation erlebten die Bewohner der Stadt die Unterscheidung zwischen 
Emigrantenhaushalten und „nor ma len“ Bürgerhaus halten als Ungerechtigkeit und 
sorgten mit ihrer Eingabe an die Re gierung für eine gleiche Lastenverteilung. Die 
Regierung unterstützte die Einschätzung der Stadt be wohner sogar noch, indem 
sie diese zu Nachforschungen über freie Emi gran tenunterkünfte auf forderte. Wäh-
rend der Besetzung der Stadt dürften die Beziehungen zwi schen Stadt bevölkerung 
und Emigranten daher eher gespannt gewesen sein.

Ein Aufsehen erregender Fall, der großenteils rekonstruiert werden kann, ist 
der des Marquis de Montmorillon aus der Franche-Comté. Dieser Adlige hatte die 
ersten Jahre seiner Emi gration in Erlangen verbracht, von wo aus er ein Gesuch 
um Aufnahme in Bamberg stellte. Nachdem der Fürstbischof der Aufnahme im 
August 1797 zugestimmt hatte, zog Mont morillon nach Bamberg.416 Einige Monate 
danach wurde dem geistlichen Rat und Regens des Priesterseminars Georg Eduard 
Daum zugetragen, dass Montmorillon nicht alleine, son dern mit einer unverhei-
rateten Frau, der Tochter eines Goldschmieds aus Erlangen, zusam men wohnte, 
und machte dies umgehend dem Fürstbischof bekannt. In seiner Stellung nah me zu 
dem Vorwurf legte Montmorillon kurz vor Weihnachten 1797 dar, dass er lediglich 
aus wirtschaftlichen Gründen mit der Frau, die er als Associée bezeichnete, zusam-
menlebe. Er spielte dabei auf seinen Stickereiwarenhandel an, durch den er seinen 
Unterhalt finanzierte und dessen Ausübung ihm in der Aufenthaltsgenehmigung 
ausdrücklich erlaubt worden war. Der Fürstbischof seinerseits wollte in der Ange-
legenheit zwar gestatten, 

daß beyde bis gegen Ende des Märzmonaths nächsten Jahres [1798, d. A.] annoch 
hier verbleiben, jedoch nur unter der Bedingnis, daß sie nicht beysammen wohnen, 
besonders, daß sie des Nachts von einander ge trennt seyen, und übrigens sich so in ih-
rem Umgang gegen einander verhalten, daß sie zu einigem Aer ger nis, oder Verdacht 

415 Einen Hinweis auf untergetauchte französische Emigranten während der Besetzung 1796 
gibt der Dekan des Lichtenfelser Ruralkapitels und Pfarrer von Kleukheim, Johann Franz Baum-
gärtner, in seinem Brief an das Vikariat vom 6. September 1796: AEB Rep. I, Nr. 918, fol. 683, Vika-
riatsprotokolle 1796. 

416 Hochfürstliche Entschließung vom 26. August 1797: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1212, Fran-
zösische Emigranten. Dazu das Conclusum Regiminis vom 29. August 1797: StABa Geheime Kanzlei 
1229, fol. 49, Regierungsprotokolle 1797.
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eines unsittlichen Wandels keineswegs einen gegründeten Anlass geben widrigen falls 
sie beyde unnachsichtlich auf der Stelle Meine Lande würden verlassen müssen.417

Regens Daum sollte dem Franzosen die Auflagen des Fürstbischofs eröffnen. 
Daum aber blieb hartnäckig. In seinem Bericht vom 2. Januar 1798 stellte er fest, 
dass Montmorillon nun  mehr nächtens von der Erlangerin getrennt lebe, aber den 
ganzen Tag über mit ihr zu sam men sei. Unter den Einwohnern würden bereits 
Gerüchte über diese Beziehung um geh en. Er habe Nachforschungen betrieben, 
aus denen hervorgegangen sei, dass Mont mo rillon bereits in Erlangen jahrelang 
mit dieser Frau zusammengelebt hatte, deretwegen ihn seine an ge traute Ehefrau 
verlassen hätte. Daum insistierte vor dem Hintergrund dieser Ent hüllung auf der 
Ausweisung der Frau, da eine solche Form des Ehebruchs, der auch schon in Er-
langen für Aufsehen gesorgt hatte und nun auch ein Ärgernis in der Gemeinde 
St. Martin – Daum war dort Kurat – zu werden drohte, nicht zu dulden sei, zumal 
Mont morillon sogar den Fürstbischof im Unklaren gelassen hätte.418 Daum ereifer-
te sich weiter: Ehe liche Untreu, ich bezeuge es als Seelsorger, ist in unserer Stadt ein 
nicht wenig einreissendes Laster, zum grossen Theile die Geburt französischer Frech-
heit und die Hinterlassenschaft französischer Emi granten.419 Die Tatsache, dass er 
nicht zugleich auch die Ausweisung Montmorillons forderte, hängt ver mut lich 
mit den ausnehmend positiven Referenzen zu zusammen, mit denen der Fran zose 
dem Fürstbischof empfohlen worden war.420 Der Fürstbischof, dessen großer Un-
mut über die Täuschung Montmorillons sogar in der Entschließung vermerkt ist, 
verfügte nun, dass die Frau sofort ausgewiesen werden müsse. Falls sich das Paar 
weigern sollte, aus einander zu ge hen, seien beide Personen auszuweisen.421 Nach 
Wührs Angaben lebten beide 1801 wieder in Erlangen, was auf eine gemeinsame 
Rückkehr schließen lässt.422 Der Fall zeigt, dass sich Formen sozialer Kontrolle in 

417 Brief des Fürstbischofs an den Regens Daum vom 29. Dezember 1797: StadtABa D 3001 Rep. 
3, Nr. 1212, Französische Emigranten.

418 Während Montmorillon dem Fürstbischof gegenüber die Frau unverfänglich seine Associée 
nannte, bezeichnete er sie in einer Anzeige für sein Stickwarengeschäft im Hochfürstlichen Intelli-
genzblatt als seine Frau, so Daum. 

419 Bericht des Regens Daum an den Fürstbischof vom 2. Januar 1798: StABa Geheime Kanzlei 
1231, fol. 2, Regierungsprotokolle 1798.

420 Zu den Referenzen Montmorillons s. Anm. 372. 
421 Hochfürstliche Entschließung vom 5. Januar 1798: StadtABa D 3001 Rep. 3, Nr. 1103, Bam-

bergensia 1798. 
422 Wühr, Emigranten, S. 474, Nr. 3241.
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Bezug auf die Emigranten feststellen lassen. Für den Re gens Daum, der in seinen 
Berichten oft von der französischen Frechheit, die in diesem Fall offen bar werde, 
spricht, war die wilde Ehe Montmorillons mehr als nur ein moralisches Ver gehen 
im Ein zelfall. Der Emigrant gefährdete durch seine Anwesenheit die gesamte sitt-
liche Kon sti tu tion der Einwohnerschaft, weswegen Daum auch so vehement die 
Auflösung dieser Be zie hung forderte.

Ein Beispiel für vehemente Ablehnung eines Geistlichen durch einen Standes-
genossen ist der Fall des Priesters Tiefenbach aus dem französischen Teil der Erzdi-
özese Trier. Tiefenbach hat te, Wachters Angaben zufolge, bereits 1798 das Celebret 
für Neuengrün erhalten und hielt dort an Sonn- und Feiertagen Messe.423 Im August 
1799 wandte sich Tiefenbach mit der Bitte an das Vikariat, sich im Amt Wallenfels 
aufhalten und in der Pfarrei Steinwiesen die Hei lige Messe lesen zu dürfen.424 Über-
raschend ist hierbei allerdings, dass ihm zwar der Auf enthalt gestattet, nicht jedoch 
das Celebret erteilt wurde. Man erlaubte ihm nach einer theo logischen Prüfung 
durch den Kronacher Dekan Molitor lediglich, zu konzelebrieren, auf keinen Fall 
aber zu predigen.425 Im Februar 1800 beschwerte sich der Pfarrer von Steinwiesen, 
Ga briel Brockard, beim Vikariat über den Emigranten. Dieser betrage sich „kühn 

und aus schweifend“ und sollte daher der Diözese verwiesen werden.426 Ähnlich wie 
im Streitfall Cor beaux stellte die betreffende Gemeinde dem Emigranten jedoch ein 
ausnehmend positives Zeug  nis aus, sodass der Fürstbischof trotz anders lautenden 
Schlusses des Vikariats Tiefen bach den weiteren Aufenthalt gestattete.427 Pfarrer 
Brockard ließ es bei dieser Entscheidung nicht bewenden, sondern unternahm 
immerhin ein ganzes Jahr später einen neuerlichen An lauf, sich Tiefenbachs zu 
entledigen. Das Vikariat fasste die Beschwerde des Ortspfarrers am 5. Oktober 
1801 wie folgt zusammen: 

423 Wachter, Nr. 10219. Diese Aussage konnte anhand der zur Verfügung stehenden Quellen 
nicht verifiziert werden.

424 Bitte des Priesters Tiefenbach um das Celebret vom 26. August 1799: AEB Rep. I, Nr. 924, 
fol. 941–942, Vikariatsprotokolle 1799.

425 Hochfürstliche Entschließung vom 19. September 1799: StABa Geheime Kanzlei 1734, fol. 
163, Vikariatsresolute und -reskripte 1799–1800. 

426 Zitat bei Wachter, Nr. 10219.
427 Das Vikariat hatte Tiefenbach das Celebret entzogen und nahe gelegt, sich aus dem Hoch-

stift zu entfernen. Dazu der Brief des Vikariats an den Pfarrer von Steinwiesen: AEB Rep. I, Nr. 926, 
fol. 397, Vikariatsprotokolle 1800. 
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Nach Bericht des Pfarrers sey dessen [Tiefenbachs, d. A.] Lebenswandel gar nicht 
auferbaulich, indem er dem Trunke sehr er geben seyn soll, er halte die Neuengrüner 
von dem ordentlichen Pfarrgottesdienste von Amts Predigt und Christenlehre ab, 
da er an Sonn- und Feyertägen gegen die Erlaubnis derselben in der Neuengrüner 
Ka pelle Messe lese; er halte die Kinder dieser und der angränzenden Gemeinden 
von ordentlichem Schul besuch ab, in dem er, nur zur höchsten Noth der deutschen 
Sprache erfahren, eigenmächtig den Kindern in Lesen und Schreiben Unterricht 
ertheilen wolle; er stifte überhaupt durch sein Benehmen, Unordnung und Misfellig-
keiten zwischen Pfarrer und den Gemeinden u. s. w.428   

Diese Schilderungen Brockards über die unakzeptablen Aktivitäten des Emi granten-
pries ters bewegten schließlich auch den Fürstbischof dazu, die Ausweisung Tiefen-
bachs zu ver fü gen.429 Ein Einspruch der Gemeinde, wie noch im Jahr 1800, erfolgte 
nicht mehr. Eventu ell be standen zwischen Gemeindepfarrer und Gemeinde, wie im 
Fall Corbeaux, bereits Aus ein an dersetzungen und Streitigkeiten, die der Emigrant 
verstärkte. Um seine Autorität zu wah ren, betrieb Brockard daher konsequent des-
sen Ausweisung. Ob die Anschuldigungen, die der Pfarrer gegenüber Tiefenbach 
erhob, den Fakten entsprachen, kann nicht geklärt wer den. Da die erste Beschwer-
deschrift aus dem Jahr 1800 nicht aufzufinden ist, lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, ob sich die Begründung für die Ausweisung qualitativ wesentlich ge ändert 
hatte. Möglicherweise waren in der zweiten Beschwerde des Jahres 1801 die Vor-
würfe der Trunksucht und des Abhaltens der Gemeinde vom Pfarrgottesdienst aus-
schlaggebend. Auf fallend ist, dass sich das Vikariat bereits 1800 auf die Seite des 
Gemeindepfarrers gestellt hat te, während für den Fürstbischof die Fürsprache der 
Gemeinde maßgeblich war. Zwar agierte das Vikariat sowohl im Fall Corbeaux als 
auch im Fall Tiefenbach eindeutig zu gunsten der bei den Gemeindepfarrer, doch ist 
auch ein wichtiger Unterschied zu erkennen. Im Gegensatz zum Pfarrer von Mod-
schiedel, Bauer, hatte Brockard viel bessere Kontakte, da er selbst den Rang eines 
Geistlichen Rats bekleidete und damit direkten Einfluss auf die Ent schei dungen der 
geistlichen Regierung nehmen konnte. Das Vikariat, das Tiefenbach unter stellte, 
aus reiner Geltungssucht die pastoralen Bemühungen des Gemeindepfarrers zu sa-
botieren, handelte hier wahrscheinlich aus Solidarität mit einem Ratsmitglied.430 Be-

428 Conclusum des Vikariats vom 5. Oktober 1801: StABa Geheime Kanzlei 1735, fol. 64, Vika-
riatsprotokolle 1801.

429 Hochfürstliche Entschließung vom 11. Oktober 1801: StABa Geheime Kanzlei 1736, fol. 91, 
Vikariatsreskripte und -resolute 1801–1803.

430 Wachter, Nr. 1152.
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sonders die Charakterisierung Tiefenbachs als geltungssüchtigen und Konflikt stif-
tenden Franzosen dürfte schließlich auch beim Fürstbischof vor dem Hintergrund 
der Geschehnisse und Er fahrungen des zweiten französischen Einfalls 1800/01 auf 
offenere Ohren gestoßen sein als noch im Verlauf des Jahres 1800. Außerdem ent-
sprachen die beschriebenen Eigenschaften wahr  scheinlich gängigen Vorurteilen 
gegenüber Franzosen. Beide Aspekte zu sam men ge nom men werden letztlich die 
Entscheidung zur Ausweisung bestimmt haben. 

Die hier geschilderten Beispiele machen die Vielschichtigkeit der Wahrnehmung 
von Emi granten deutlich. Einerseits wurden ihnen von vielen Seiten der hochstifti-
schen Ein wohner schaft Mitgefühl und Anteilnahme angesichts ihres teils tragischen 
Schicksals entgegenge bracht. Dieses Mitleid konnte bis zu der Bereitschaft gehen, 
monate- oder jahrelang für ein zelne Emigranten aufzukommen. Auf der anderen 
Seite konnten Emigranten schon auf grund ihrer bloßen Anwesenheit als Störfak-
tor im personalen Beziehungsgeflecht wahrge nomm en werden, dem zum Teil mit 
bestimmter Ablehnung begegnet wurde. Wie das „Möbel dekret“ vom August 1796 
zeigt, wurde in Krisenzeiten die ursprüngliche Solidarität zu rück gestellt und von 
den Emigranten selbst die Übernahme von Lasten eingefordert. 





9. Schlussbetrachtung
Das hier entfaltete Panorama der Geschichte der Revolutionsemigranten in Hoch-
stift und Diö zese Bamberg zeigt – nicht überraschend – ein gänzlich anderes Bild 
von der Emigration als das polemische Schreckensgemälde Georg Friedrich Reb-
manns, welches eingangs zitiert wur de (s. Kapitel 1.1).  

Es ist deutlich geworden, dass es neben der Emigration der sozialen Gruppen, 
die als Träger schicht des Ancien Régime fungierten und im Exil auf die Restaurati-
on der alten Ordnung in Frankreich drängten, eine Auswanderungsbewegung der-
jenigen gab, die sich durch die un stete Entwicklung in Frankreich und dessen mi-
litärische Expansion bedroht fühlten. Die Aus wanderungsmotive der Emigranten 
waren denkbar vielfältig und variantenreich. Ein Ein wohner von Paris könnte auf 
Unruhen und Versorgungsengpässe in der Stadt, ein Bauer aus der Vendée auf den 
großen Aufstand in der Region und ein Konventuale aus Valenciennes auf den Krieg 
um die österreichischen Niederlande reagiert haben. Im Sinne des Mi gra tions-
modells von Lee war das revolutionäre Frankreich für bestimmte soziale Gruppen 
eine push-area (s. Kapitel 2.2). Wer über die entsprechenden Möglichkeiten und 
Ressourcen verfügte, konn  te den Weg in die Emigration gehen. 

Die grenznahen Staaten am Rhein boten den Emigranten eine erste Gelegen-
heit, sich für gewisse Zeit niederzulassen. Durch die Entstehung von Emigranten-
kolonien und die emi gran ten freundliche Politik einiger Landesherren, z. B. des 
Trierer Kurfürsten, Clemens Wen zes laus von Sachsen, gewannen diese Territorien 
an Attraktivität und zogen weitere Auswan derer an. 

Aufgrund des Krieges und der militärischen Expansion Frankreichs sahen sich 
die Emi granten ab 1792 gezwungen, die großen Kolonien in Koblenz, Mannheim, 
Worms und Mainz zu verlassen und sich in weiter entfernte Staaten zu begeben. 
Für diejenigen, die sich nicht in Reichsterritorien nördlich der Mainlinie, etwa im 
Königreich Preußen, Kur hannover und dem Hochstift Münster, oder in den süd-
lichen Reichsländern wie Österreich und Pfalzbayern niederließen, war aus geo-
graphischer Perspektive zunächst das Hochstift Würz burg ein nahe liegendes Ziel. 
Da die Emigranten auch dort nicht lange bleiben durften, zo gen sie weiter und 
verteilten sich auf die Territorien des Fränkischen Kreises.

Im direkten Vergleich zwischen dem Hochstift Bamberg und den Fürstentü-
mern Ansbach und Bayreuth kann man beobachten, dass durch die ausnehmend 
emigrantenfreundliche Po li tik Hardenbergs die beiden Fürstentümer numerisch 
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weit mehr Revolutionsflüchtlinge an zo gen als das Hochstift Bamberg. Auch wenn 
in den fränkischen Hohenzollernstaaten meh rere katholische Geistliche aufge-
nommen wurden, spielte der konfessionelle Charakter des Ter ri toriums für die 
geistlichen Emigranten eine nicht zu verkennende Rolle. So wirkte das Hoch stift 
Bamberg trotz der vergleichsweise restriktiven Reglementierungen auf Geistliche 
ins gesamt anziehender als die protestantischen Fürstentümer. Es ist anzunehmen, 
dass nicht we nige französische Kleriker erst nach ihrer Ablehnung in Bamberg 
nach Ansbach-Bayreuth, Nürn berg oder schließlich in die katholischen Staaten 
im Südosten des Reiches weiter zo gen. Vice versa bemühten sich geistliche Emi-
granten, die zunächst in den protestantischen Staaten Unterschlupf gefunden hat-
ten, von dort aus um Aufnahme in Bamberg. Allerdings wur de dem höheren Klerus 
der Verbleib im Hochstift von den beiden Bamberger Fürst bi schöfen, Erthal und 
Buseck, beinahe immer verwehrt.

Durch die quantitative Analyse konnte der Befund, dass das Hochstift Bamberg 
vor allem für ausgewanderte Geistliche bevorzugtes Emigrationsziel war, statistisch 
belegt werden. Der Adel und die Angehörigen des Dritten Standes, obschon ka-
tholischer Konfession, zog es mehr heitlich in die protestantischen Territorien der 
Region. Die Politik Hardenbergs und der Friede von Basel 1795, der die Neutralität 
der Fürstentümer im 1. Koalitionskrieg fest leg te, dürften hierbei die ausschlagge-
benden Faktoren gewesen sein. 

Die These von Dengler-Schreiber, Bamberg habe von allen fränkischen Städten 
die meis ten französischen Flüchtlinge aufgenommen, kann als widerlegt betrach-
tet werden.431 Ob wohl nur wenige statistische Erhebungen für die Städte im frän-
kischen Reichskreis vor lie gen, weist schon allein die Stadt Ansbach knapp sieben 
Mal mehr französische Emigranten auf als die Residenzstadt Bamberg, legt man 
die Zahlen Molitors vom November 1795 zu grun de.432 Auch die Zahlen zur Stadt 
Würzburg deuten, verglichen mit Bamberg, auf eine hö here Zahl von Emigranten 
aus Frankreich hin.

431 Wie Anm. 73.
432 Gutachten Molitors vom 23. November 1795: StadtABa D 3001, Rep. 3 Nr. 1212, Französi-

sche Emigranten. Zum Vergleich: höpel, Emigranten in Preußen, S. 193, 198 [Tabelle XXXIV]. Legt 
man die Daten aus der Prosopographie zugrunde (Kapitel 10), ergibt sich ein ähnliches Bild. Den 
127 im ganzen Hochstift Bamberg eindeutig als französische Emigranten identifizierten Personen 
stehen 739 Emigranten allein in der Stadt Ansbach gegenüber, deren überwiegende Mehrheit aus 
Frankreich kam. Trotz einer angenommenen Dunkelziffer von französischen Emigranten in Stadt 
und Hochstift Bamberg dürfte sich an diesen Relationen wenig ändern.  
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Ein wichtiger Erkenntnisfortschritt im Vergleich zu der Studie von Wühr ist die 
Neu bewer tung der Emigrantenpolitik im Hochstift Bamberg. In diesem Zusam-
menhang konn te die sehr differenzierte Haltung Fürstbischof Erthals zum Emi-
grationsproblem, die trotz der grund sätzlichen Ablehnung von französischen Emi- 
granten durch komplexe Aus nahme re ge lung en im Einzelfall gekennzeichnet war, 
herausgearbeitet werden. Auch die von Fürst bi schof Buseck erlassenen Emigran-
tenverordnungen waren weniger holzschnittartig als von Wühr insinuiert. Gegen-
über Erthals Regentschaft kam bei Buseck der Umstand hinzu, dass sich die Re-
gierung des Hochstifts nunmehr aktiver in die Diskussion um die ange messene 
Emigrantenpraxis einbrachte. Ihre durchaus kontroversen Stellungnahmen sind 
Be leg dafür, dass einigen Mitgliedern in der Regierung der bisherige Umgang mit 
den Flücht lingen missfiel und daher Änderungen angemahnt wurden. Diese ge- 
stärkte Stellung der Re gierung drückte sich nicht zuletzt darin aus, dass Fürstbischof 
Buseck ihr zuweilen die Ent scheidung über die Aufnahme von Emigranten über-
ließ. Erschwerend für eine konsistente Emi gran ten politik unter Busecks Regent-
schaft waren die französischen Einfälle, die es der Lan des ver waltung schwer mach-
ten, den Überblick über das Emigrantenproblem zu behalten. Die Un tersuchung 
hat gezeigt, dass weniger nach einem Gegensatz zwischen beiden Fürst bischö fen 
als nach Phasen der Emigrantenpolitik während der Regentschaften Erthals und 
Busecks differenziert werden muss. 

In der Einschätzung der Bamberger Obrigkeit waren die Emigranten politische 
Flüchtlinge, ge gen über denen ein Mindestmaß an Solidarität geübt werden musste. 
Diese Verpflichtung drückte sich unter Fürstbischof Erthal in der Durchführung 
von Kollekten, der Auszahlung von Reisegeldern und der Genehmigung von Kran-
kenhausaufenthalten aus. Unter Fürstbi schof Buseck waren es dagegen häufiger 
ausgestellte Aufenthaltsgenehmigungen, wenn die Emi granten selbst über gesi-
cherte Ressourcen verfügten oder Einheimische die Bereitschaft zur Übernahme 
von Bürgschaften bekundeten. Die geistliche Regierung sah insbesondere in den 
emigrierten Klerikern Glaubenshelden, die aufgrund ihrer Standhaftigkeit gegen- 
über den anti kirchlichen und antichristlichen Auswüchsen der Revolution An-
spruch auf Zuwen dung en von Bamberger Seite hätten. 

Die Kategorisierung von Höpel zur rechtlichen Stellung der Revolutionsemi-
granten in Preu ßen ist für das Hochstift Bamberg im Wesentlichen zu übernehmen. 
Wurden die Emi gran ten zunächst als normale Fremde behandelt, bildeten sie spä-
ter als politische Flüchtlinge ei ne neue soziale Kategorie, die zwischen Fremden 
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und Vagabunden stand.433 Insbesondere zu Be  ginn sah man in ihnen vor allem un-
erwünschte Personen, von denen die Gefahr ausging, dass sie entweder revoluti-
onäres oder antirevolutionäres Gedankengut in das fränkische Hoch  stift hineintra-
gen würden, und begegnete ihnen daher mit Ablehnung und Zurück weisung. Mit 
der Zeit wurden differenziertere Bewertungen angestellt, d. h. der Emigra tions-
vorgang wurde als Konsequenz von revolutionärem Umbruch in Frankreich und 
den Kriegs folgen betrachtet.   

Eine „moderne“ Emigrantenpolitik, die Höpel bei der preußischen Verwaltung 
ausmacht, ist in Bamberg nicht zu erkennen. Nach seiner Einschätzung seien in 
Preußen insbesondere Emi  granten – zumeist Angehörige des Dritten Standes – auf-
genommen und schließlich inte griert worden, die über Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügten, welche in den Augen der preu ßischen Beamtenschaft nutzbar gemacht 
werden konnten.434 In Bamberg hingegen waren die Hauptmotive der Aufnahme 
Standessolidarität mit dem emigrierten Klerus und Mit ge fühl ob seines harten 
Schicksals. Höpel sieht fernerhin in der Wahrnehmung der Emigrant en als „Auslän-
der“ und der Selbstwahrnehmung von preußischer Beamtenschaft und Unter ta nen 
als „Staatsbürger“ einen wichtigen Aspekt im Prozess der National staats bildung.435 
Die Obrig keit im Hochstift Bamberg unterschied bei den Emigranten dagegen viel -
mehr zwi schen Franzosen einerseits und emigrierten Untertanen von Reichsstän-
den an der er seits. Für letz te re sah sich besonders Erthal ganz selbstverständlich in 
der Ver ant wor tung. Aus seiner Per spektive wurde ihnen der Aufenthalt in seinem 
Herrschaftsgebiet des wegen gestattet, weil sie als Reichsangehörige ein geradezu 
natürliches Anrecht auf Schutz und Asyl hätten. Die Fran zosen dagegen hatten in 
den Augen beider Fürstbischöfe keinen der  artigen Anspruch. In diesem Licht lässt 
sich – mit aller Vorsicht – von einem Reichs pa triotismus sprechen, wie er auch in 
der Reichspolitik Erthals und Busecks und ihrem un be ding ten Festhalten an der 
Reichs verfassung in der Endphase des Alten Reiches zum Tra gen kam.

Durch die Untersuchung der Transfer- und Akkulturationsprozesse lassen sich 
über den Charakter der Emigration in Hochstift und Diözese Bamberg einige wich-
tige Er kennt nis se ge winnen. Es konnte gezeigt werden, dass der Transfer von Qua-
lifikationen wegen der zeit lichen Begrenzung des Aufenthaltes der Emigranten in 
Bamberg und der fehlenden Re zep tions  bereitschaft der Landesverwaltung gering 

433 höpel, Emigranten in Preußen, S. 375.
434 ibid., S. 377–379.
435 ibid., S. 375–377, 381f.



169Schlussbetrachtung

blieb. Eine Ausnahmeerscheinung in die sem Kon text ist Gérard Gley. Angefangen 
mit seinen philologischen Untersuchungen in der Bam  berger Dombibliothek über 
sein rastloses Engagement in der akademischen Arbeit bis hin zu seiner publizis-
tischen Tätigkeit mit der Bamberger Zeitung, verkörpert Gley wie kein Zwei ter den 
Typus eines Revolutionsemigranten, der in der Zeit seines Exil weniger auf eine 
Rück kehrmöglichkeit nach Frankreich wartet, sondern sich in die neue soziale Um- 
welt inte griert und sich dort schöpferisch betätigt. Nur wenige Emigranten unter-
nahmen An stren gun g en, ei nen ähnlich hohen Grad an Integration in der Aufnah-
megesellschaft zu erreichen. Einigen ge lang dies auf dem Weg der beruflichen 
Tätigkeit als Haus- bzw. Französischlehrer oder als Seel sorger in den Gemeinden 
des Bistums Bamberg. Wieder andere ließen sich nach der Hei rat mit einer Ein-
heimischen im Hochstift bzw. in der späteren königlich-bayerischen Provinz nie-
der. Sie erwarben das Bürgerrecht und konnten damit ihren bisherigen Status als 
politi scher Flüchtling ablegen. Die Mehrheit der Emigranten kehrte jedoch nach 
Bekannt gabe der na po leonischen Amnestiegesetze 1802 in ihre Heimat zurück.

Eine Charakteristik des Alltags der Emigranten im Hochstift Bamberg konnte 
nur ansatz weise entwickelt werden. Fehlende Selbstzeugnisse machen es nahezu 
unmöglich, konkrete An   ga ben zur „inneren“ Dimension der Emigration zu machen. 
Wie die Emigranten selbst die Zeit des Exils empfanden und wie sie auf die sie um-
gebende Umwelt reagierten, lässt sich eben so wenig beschreiben, wie der konkrete 
Alltag der Mehrheit und die Beziehungen zu den Bam berger Untertanen. 

Ebenfalls nur im Ansatz lassen sich Reaktionsmuster der einheimischen Bevöl-
kerung er fassen. Den emigrierten Geistlichen wurde von Seiten vieler Gemeinden 
und Einzelpersonen Mit ge fühl entgegengebracht. Die Übernahme von teils kost-
spieligen Bürgschaften zeugt da von. Andererseits zeigt sich die Ambivalenz der 
Wahrnehmung darin, dass in Krisenzeiten, et wa während der französischen Ein-
fälle, die ursprüngliche Solidarität der Bamberger Unter ta nen mit den Emigranten 
teilweise hintangestellt wurde. In den Gemeinden außerhalb der Re sidenz stadt 
verursachte oder beförderte die Anwesenheit von geistlichen Emigranten mit unter 
schwelende Konflikte zwischen Gemeinde und Pfarrer, zu deren Lösung die geist-
liche Re gierung beitrug. Wo ungebührliches Verhalten der Emigranten bekannt 
wurde, drohten schar fe Sanktionen bis hin zur Ausweisung. 

Ein wichtiger Aspekt, der in der bisherigen Emigrationsgeschichtsschreibung 
oft nur am Ran de Erwähnung findet, sind Kooperationsmuster innerhalb der Aus-
wanderergruppen. Im Bam  berger Untersuchungsraum lässt sich eine Reihe von 
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Interaktionen zwischen den Emi granten nachweisen. Obwohl viele von ihnen an 
unterschiedlichen, über das Hochstift ver streuten Orten Unterkunft fanden, wur-
de der Kontakt durch Briefe und Besuche aufrecht er hal ten. Diese Kontakte resul-
tierten entweder aus bereits bestehenden Bekanntschaften in den Hei mat ländern 
der Emigranten oder waren auf dem Emigrationsweg nach Bamberg ent stan den. 
Beide Muster lassen sich im Bamberger Fall nachweisen, obwohl wegen der teils 
un güns tig en Quellenlage die Informationsbasis sehr begrenzt ist. Durch die Rekon-
struktion der Etappen wanderung vieler Emigranten würden sich vermutlich mehr 
derartige Koopera tion en und personale Netzwerke aufdecken lassen, die aus der 
„Bamberger Perspektive“ allein ver borgen bleiben.

Eine inhaltliche Lücke in der vorliegenden Untersuchung ergibt sich aus der 
Quellenlage. Für die Mehrheit der im Hochstift Bamberg nachgewiesenen Emi-
granten lassen sich keine Angaben über die Dauer ihres Aufenthaltes machen. Die 
Informationen beschränken sich oft nur auf das Datum der Ausstellung der Aufent-
haltsgenehmigung oder der Erteilung des Celebrets. Die Studie von Wühr ist die 
bisher einzige Arbeit, die ein Namensverzeichnis der Emi gran ten im fränkischen 
und bayerischen Reichskreis bietet, welches jedoch an vielen Stellen einer Über-
arbeitung bedarf. Da anzunehmen ist, dass alle Stände des Fränkischen Kreises ad-
mi nis tra tive Anstrengungen unternommen haben, alle in ihrem Herrschaftsgebiet 
lebenden oder durch ziehenden Emigranten in Verzeichnissen zu erfassen, könnte 
– gewissermaßen auf in di rektem Weg – die Aufenthaltsdauer der in Bamberg leben-
den Emigranten näherungsweise mit Hilfe dieser Emigrantenverzeichnisse der an-
grenzenden Kreisstände bestimmt werden. Hier ergeben sich Anknüpfungspunkte 
für weitere Forschungen. Da die Arbeit von Höpel eher strukturgeschichtlich orien- 
tiert ist, bleibt eine Prosopographie der in den hohenzollern schen Fürstentü-
mern nachweisbaren Emigranten ein Desiderat. Auch ein Abgleich mit den Emi-
grantenlisten der Hochstifte Würzburg und Eichstätt, der Deutschordens-Ballei 
Fran ken, der fränkischen Ritterschaften und Grafschaften und der Reichsstädte 
Nürnberg, Rothen burg und Schweinfurt könnte zu einer Vervollständigung der 
Untersuchung über die Emi granten der Französischen Revolution in Hochstift und 
Diözese Bamberg beitragen. 

Den Revolutionsemigranten ist in der fränkischen Regionalgeschichtsschreibung 
im Zu sam menhang mit dem Sujet vom Ende des Alten Reiches im Allgemeinen und 
der Säku la ri sa tion im Be son deren zu Unrecht nur wenig Aufmerksamkeit gewid-
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met worden. Die Emi gran ten  politik der Fürstbischöfe Erthal und Buseck zwischen 
1792 und 1802 war nicht nur ein be deutendes Element ihrer Kreis- und Reichspoli-
tik, sondern auch ein wichtiger Faktor im Kon  text ihrer Haltung zu Revolution und 
Reichskrieg. Doch hatte die Emi grations pro ble ma tik nicht nur eine im weitesten 
Sinne diplomatiehistorische Dimension. Auch Ver wal tungs- und Herr schafts  struk- 
turen in der Endphase des Hochstifts Bamberg lassen sich an  hand des Umgangs 
mit den Emigranten veranschaulichen. Aus sozialhistorischer Per spek tive hat sich 
ins besondere die Untersuchung von Akkulturationsprozessen, sozialen Be zie hun- 
gen und der Wahr neh mung der Emigranten als aussagekräftig erwiesen. 

Das oft vermittelte Bild vom konterrevolutionären Revolutionsemigranten, der 
sich durch „Stolz“, „Verschwendung“ und „Sittenlosigkeit“ auszeichnete,436 muss auf 
jeden Fall um die in die ser Arbeit dargestellten Aspekte erweitert bzw. ergänzt wer-
den.  

436 Wie Anm. 4. 





10. Prosopographie
Zu der auf den folgenden Seiten befindlichen tabellarischen Prosopographie der 
Emigranten der Französischen Revolution in Hochstift und Diözese Bamberg sind 
einige erklärende Be mer kungen vorauszuschicken.

Bezüglich der Namen der Emigranten werden alle in den Bamberger Quellen 
vorhandenen Va rian ten aufgeführt. Es hat sich gezeigt, dass in den Akten häufig 
unterschiedliche Schreib weisen der meist französischen Namen auftauchen. Die-
ser Umstand führte zu einer Reihe von Namensdopplungen in der Prosopographie 
von Wühr. Wo es möglich und ersichtlich war, wurden diese Doppelnennungen auf-
gelöst. Natürlich kann nicht ausgeschlossen wer den, dass trotz dieser Berichtigung 
Dopplungen im Einzelfall fortbestehen. Um die Nach voll ziehbarkeit der Prosopo-
graphie zu gewährleisten, wird auf die konkordanten Nummern in den Namenver-
zeichnissen von Wühr und Wachter verwiesen. Neben den Namen der Emi granten 
werden die jeweils mitreisenden Personen, zumeist nur zahlenmäßig, angegeben. 

Hin sichtlich des Geburts- bzw. Herkunftsortes ist festzustellen, dass bei vie-
len Emigranten keine oder nur unklare Angaben in den Quellen zu finden sind. 
Zwar konnten mittels Zu hilfe nahme anderer prosopographischer Werke und For-
schungstexte ergänzende Informa tionen zu biographischen Daten gewonnen wer-
den, doch blieben dies Einzelfälle. Bei Emi granten aus Frankreich, deren genauer 
Geburts- oder Herkunftsort nicht bekannt ist, wird die se Rubrik mit einem „F“ 
(Frankreich) gekennzeichnet. 

Alle Angaben bezüglich des Alters der Emigranten, die aus den archivalischen 
Quellen bzw. der erweiterten Recherche in anderen biographischen Nachschla-
gewerken gewonnen werden konnten, sind in die vorliegende Prosopographie 
eingegangen (s. Kapitel 5.3.4). Oft ist nur be kannt, in welchem Lebensjahr die 
Emigranten im Hochstift Bamberg verstarben. Seltener fin den sich Angaben zum 
Lebensalter bei ihrer Ankunft. Mit der kombinierten Suche in ver schiedenen proso-
pographischen Verzeichnissen konnten in einigen Fällen die Geburtsdaten eruiert 
werden.

In die Rubrik „Weihegrad, kirchlicher Rang, Orden bzw. Beruf“ wurden alle 
verfügbaren In for mationen zum Stand der Emigranten eingefügt. Besonders bei 
prominenten und hoch rangigen Vertretern des Klerus werden auch Angaben zu 
früheren Ämtern und Tätigkeiten auf gelistet. Bei Adligen und Angehörigen des  
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Dritten Standes werden alle bekannten Berufs bezeichnungen aufgeführt. In vielen 
Fällen beziehen sich diese auf die Erwerbstätigkeit in der Emigration.    

Die für die vorliegende Untersuchung vielleicht wesentlichste Rubrik ist „Auf-
enthalt und Tätig keit“ der Emigranten während ihrer Zeit in Bamberg. Stichpunktar-
tig werden hier wich tige Stationen der Emigranten aufgeführt, etwa Ankunfts- und 
Abreisedatum sowie kon krete Angaben zu ihrer Tätigkeit. Bei den Emigranten, die 
nur kurze Zeit in Bamberg blie ben, werden Angaben zu ihrem nächsten Emigrati-
onsziel gemacht, sofern es bekannt ist.

Bei insgesamt 36 Emigranten sind nur der Name und das Ankunftsdatum in 
Bamberg aus den Quellen zu erschließen. Die eigentlichen Aktenstücke fehlen (s. 
Kapitel 1.3.2). In der Pro so pographie wird dieser Umstand mit „Akt verloren“ ver-
merkt.

Von drei Emigrantengruppen bzw. zwei Einzelpersonen liegen keine Namens-
angaben vor. Ledig lich Personenzahl und Aufenthaltsort sind bekannt. Sie werden 
daher in einer eigenen Ta belle unter „Personen ohne namentliche Nennung“ auf-
gelistet.
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11. Anhang

11.1 Archivalien

Staatsarchiv Bamberg (StABa) 

Bestand „Geheime Kanzlei“

Statthaltereyacta (1795/96): 1055, 1056

Regierungsprotokolle (1793–1802): 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 

1223 (1,2), 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 

1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245

Hofkammerakten (1795–1801): 1436, 1439, 1440, 1442, 1446, 1449, 1452, 1454

Universitätsacta (1793–1802): 1666, 1667

Vicariatsacta (1794–1802): 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 

1734, 1735, 1736, 1737

Gesundheitswesen: 1818

Bamberg, Vizedomacten (1791–1802): 1841

Forchheim, Stadtverwaltung (1686–1798): 1848 

B 130 Schulenkommission, engerer akademischer Senat, Universität Bamberg: 

24: Die Rangordnung des Professors der fremden Sprachen G. Gley und Einsen-

dung des Universitätspersonals wegen Einrückung im Staatskalender betref-

fend, 1795

44: Die eingeschickten Tabellen von dem sämtlichen Universitätspersonale und 

ihren Dienstertrag betreffend, 1802

G 35 Hornsche Annalen (Zettelkatalog) aus dem Nachlass des Freiherrn Mar-

schalk von Ostheim: 1795–1796, 1796–1800, 1800–1804, 1805–1808, 1809–1811, 

1812–1813, 1830–1831

K 532 Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg: 

61: Personalien Fasc. I 1804–1852 

96: Personal-Akte Freiherr Franz Urban de Coppin20
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Kriegskasse, 2. Überweisung der genesenen französischen Kriegsgefangenen 

in Krankenspital zum Weitertransport nach Frankfurt und zur Auslieferung an 

den Feind, 1796/97 

703: Manual über Ausgaben für französische Kranke und verwundete Kriegsge-

fangene und kaiserlicher Soldaten, 1801 

789: St. Getreu. Aufnahme von Wahnsinnigen in die Irrenanstalt, 2) unbekannter 

Franzose, 1805–07

Archiv des historischen Vereins Bamberg im Stadtarchiv Bamberg

D 3001 Rep. 3: 

843 (1,2,3): Senatsprotokolle 1799–1800 

930 (1,2,3,4): Christoph Franz von Buseck 1795–1797 

934 (1,2,3,4): Franz Ludwig von Erthal 1779–1795 

979: Französischer Einfall, 1796 

1019 (1,2,3): Revolution und Napoleonische Kriege; 1799–1812 

1023: Revolution und Napoleonische Kriege, Kontribution 1800 

1076: Pfarrvisitationen, 1796 

1099: Bambergensia 1790–92 

1100: Bambergensia 1793 

1101: Bambergensia 1794 

1101 a (1,2): Bambergensia 1795 

1101 b: Bambergensia 1796 

1101 c (1,2,3): Französischer Einfall 1796 

1102: Bambergensia 1797 

1103: Bambergensia 1798 

1104: Bambergensia 1799 

1105: Bambergensia 1800 

1106–1107: Bambergensia 1801/02 

1108: Bambergensia 1803 

1212: Französische Emigranten 

1349 (2,3,4,5,6): Obereinnahme 1546–1802 

1574 (1,2,3): Geistliche Regierung 1789

KDK-Präsidium: 9488

Bayreuther Regierung: 

4354: Die Verhinderung der Verbreitung franzoesischer aufrührerischer Schriften 

betreffend 1790 

4355: Die Anheftung einer aufrührerischen Schrift in Bayreuth 1794 

Oberland, Kreisdirectorium Kulmbach: 

1406: Aufnahme fremder Personen, Flüchtlingen und Emigranten, dann die hie-

rüber zu führende und einzusendende Liste betreffend 1792, 1794, 1795, 1706, 

1803, 1805 

1407: Acta die ankommenden Fremden und Irrländig Ausgewanderte betreffend 

1798, 1803, 1812 

1408: Acta die einzusendenden Liste über die französisch. Emigranten betreffend 

1798, 1799, 1800

Stadtarchiv Bamberg (StadtABa)

B 3 Nebengerichte: 

126: Dekret an das Gericht St. Gangolf. Die Feststellung der Zahl der aus Frank-

reich, den Niederlanden und vom Rheinstrom zugezogenen Personen, 1794 

130: Dekret an das Gericht St. Gangolf über geheime Aufsicht auf Fremde 

146: Gemeinderechung St. Gangolf 1802 

C 3 Stadtschulenkommission und Pensionsanstalt für Lehrerwitwen und -waisen: 

199: Stadtschulenkommission: Individuen, welche in Frankreich gebürtig und in 

bayerischen Zivildiensten angestellt sind, 1811

C 26 Verwaltung der einzelnen Stiftungen: 

683: Aufnahme eines emigrierten belgischen Geistlichen aus der Diözese Tour-

nay, 1794

684: Aufnahme ins Krankenspital und Behandlung des franz. Emigranten Baron 

von Poterie auf Kosten des Hanauer Handelsmannes Bouliaude, für den der 

Gastwirt zum Weißen Kreuz, Franz Speth, Bürgschaft übernimmt, 1796 

701: 1. Erstattung von Versorgungskosten für die im September 1796 dem Kran-

kenspital zugewiesenen Kranken der kaiserlichen Reichsarmee aus der 
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BHS Bamberger Historische Studien

BHVB Bericht des Historischen Vereins Bamberg

D. Diözese

d. A. der Autor

d. h.  das heißt
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StadtABa Stadtarchiv Bamberg
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12. Abstract

The French revolutionary emigrants in the  
Prince-bishopric and Diocese of Bamberg

In the wake of 1789, revolutionary France lost a significant number of inhabitants 
through emigration towards adjacent realms such as the Netherlands, Spain, Eng-
land and the Estates of the Holy Roman Empire. The historian Donald Greer, who 
researched the sociological composition of the émigrés, proposes a number of some 
130.000 people (plus an estimated amount of 20.000 to 30.000 unnamed persons) 
having left France since July 1789. During the 1st Revolutionary War (1792–1797) 
many French emigrants abandoned their first exiles such as Turin, Trier and Kob- 
lenz, due to the continuing victories of the Revolutionary army on almost all fronts 
and arrived at more remote regions of the Empire. Within the Franconian Circle, 
the Prince-bishopric of Bamberg was a conceivable destination of emigration. Both 
prince-bishops in this period, Franz Ludwig von Erthal (1779–1795) and Christoph 
Franz von Buseck (1795–1802), enacted relatively strict regulations for emigrants 
moving in, in contrast to the permissive specifications in the nearby principalities 
of Brandenburg-Ansbach and Brandenburg-Bayreuth governed by Carl August von 
Hardenberg, the future foreign minister and Staatskanzler of Prussia. Regarding the 
emigration policy, it is important to distinguish between the orders put into force 
under Erthal’s and under Buseck’s rule: whereas the former generally disapproved 
of incoming refugees, allowing only a few exceptions, the latter often passed the 
responsibility for permission or rejection on to his princely government. Despite of 
all administrative limits and burdens, emigrated members of the clergy in particular 
sought admittance in the catholic Bamberg territory. This fact points to the impor-
tance of the confessional character of an Imperial Estate in the emigrants’ choice 
of location; a proposition which can be verified by statistical indication: The vast 
majority of emigrants, i.e. members of the 2nd and 3rd estate, were drawn into the 
protestant and neutral Ansbach and Bayreuth territories, whereas clergyman pre-
ferably came to Bamberg with the exception of higher ranked prelates, who were 
constantly rejected by the governmental authorities. About 71 % of the emigrants 
in the prince-bishopric were clergymen. In addition to those who left France (in its 
borders of 1789), this study also includes individuals who fled from regions con-
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quered by the Revolutionary army after 1792, such as the Austrian Netherlands and 
the Imperial Estates situated on the Rhine. Almost 270 emigrants, most of them by 
name, are attested in the Prince-bishopric of Bamberg between 1792 and 1802. They 
were normally staying in the residence town of Bamberg, whereas a smaller group 
of emigrants dispersed in rural districts of the prince-bishopric, especially during 
the region’s short-term occupations by the French army in 1796 and 1800/01. The 
study makes clear that the revolutionary emigrants, most notably the clerics, were 
noticed by the government as political and religious refugees entitled to Christian 
solidarity as well as to material and financial benefits. Thus, the relation between 
government and prince-bishop was tense regarding the question of how to deal with 
the emigrants. While the rulers tended to confine their number, several members 
of the government argued for a broader support and cancellation of the rigorous 
restrictions. Some subjects from parishes, where emigrant priests said Mass and 
heard confession, even urged the prince-bishop to prolong residence permits for 
them as they had advanced to be highly-appreciated spiritual advisors. Neverthe-
less, individual emigrant priests could cause a destabilization of the social network 
within parishes by their sheer presence. Where such social disturbances occur-
red, emigrants were banished by the central authorities and consequently lost their 
subsistence. Compared to the outcome of the Huguenot emigration to the German 
states after 1685, which brought upturn through transfer of knowledge and skills 
as well as through entrepreneurial spirit, the French revolutionary emigration al-
most entirely lacked these economic effects. The reasons for this can be located 
in the temporally-limited character of the emigration and the comparatively smal-
ler interest of the host society to take usage of the skills of those moving in. Both 
aspects appear valid for the Prince-bishopric of Bamberg. Only a small number of 
emigrants achieved a high level of integration, e.g. by working as language teachers 
and tutors whereby they gradually lost their status as refugees. The majority of the 
emigrants left the exile in Bamberg as soon as possible, at the latest in the wake of 
new restrictions adopted in 1802. The present study emphasises also an investiga-
tion in the (self-)perception of the émigrés, in their social interaction, cooperation 
patterns, acculturation processes as well as in the reconstruction of their Lebens-
welten in Bamberg. A detailed prosopography of all emigrants attested by name in 
the Prince-bishopric and Diocese of Bamberg accompanies this study.



In den Jahren nach 1789 emigrierten zehntausende 
Menschen aller Stände aus dem revolutionsgeschüttelten 
Frankreich in benachbarte Staaten teils aus politischem 
Dissens, teils aus Angst um Leib und Leben. Unter den 
zahlreichen Territorien des Heiligen Römischen Reiches, 
in denen diese Emigranten Aufnahme fanden, war auch 
das Hochstift Bamberg. 
Die vorliegende Studie nimmt die Geschichte der Revo-
lutionsemigranten in Hochstift und Diözese Bamberg 
auf der Basis einer neuen Auswertung der Quellen in 
den Blick. Sie unterzieht die Emigrantenpolitik der 
Fürstbischöfe Franz Ludwig von Erthal (1779–1795) und 
Christoph Franz von Buseck (1795–1802) einer diffe- 
renzierten Analyse, untersucht die Sozialstruktur der 
Emigranten und geht kulturellen Transferprozessen 
nach. Die konkrete Alltags- und Lebenswelt sowie die 
ambivalente Wahrnehmung durch die einheimische  
Bevölkerung werden anhand von Beispielen rekonstru-
iert. Detaillierte Daten zu über 260 archivalisch nachge-
wiesenen Emigranten sind in einem prosopographischen 
Anhang zusammengefasst.
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